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Übersicht Dokumentation 
 
Die Ergebnisse des Gesamtverkehrskonzeptes Raum Baden und Umgebung 
sind in folgenden definitiven Berichten und Planunterlagen dokumentiert: 
 
01 Gesamtbericht GVK 

Anhangband, Massnahmenblätter 

02 Fachbericht Handlungsfeld Bahn und 

Bus 

03 Fachbericht Handlungsfeld Fuss- und 

Veloverkehr 

04 Fachbericht Handlungsfeld Strassennetz 

und Betrieb / Gesamtmobilität 

05 Fachbericht Handlungsfeld Stadt- und 

Freiraum 

06 Fachbericht Handlungsfeld Mobilitätsma-

nagement 

 

07 ZEL lang + : Situationsplan 

08 ZEL lang + : Längenprofil 

09 ZEL lang:     Bericht zur Umweltsituation 
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Präambel 

Der Kanton Aargau entwickelt zusammen mit seinen Regionen, Städten und Gemeinden mit Sorgfalt ein zukunfts-
weisendes Mobilitätsangebot in einem funktionierenden Gesamtsystem für die Menschen im ganzen Aargau:  
 
"Wir gestalten die Mobilität vorausschauend und verantwortungsvoll. Wir setzen gezielt Akzente beim Verkehrsan-
gebot und fördern ein Mobilitätsverhalten, das im Einklang mit unserem Lebensraum steht." 
 
Der Ostaargau mit seinen Räumen Baden, Brugg und Zurzibiet ist eine dynamische und wirtschaftlich starke Re-
gion. Das überdurchschnittliche Wachstum von Bevölkerung und Arbeitsplätzen, der Klimaschutz sowie der 
Wunsch nach attraktiven und lebenswerten Zentren und Dorfkernen stellen hohe Anforderungen an die Organisa-
tion von Siedlung, Verkehr und Mobilität. Das System stösst heute und in Zukunft zunehmend an Grenzen. Für 
einen weiterhin funktionierenden und attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum sind zukunftsfähige Lösungen ge-
fragt, die zusammen mit den Regionen, den Gemeinden und ihrer Bevölkerung entwickelt, gestaltet und umge-
setzt werden.  
 
Mit dem Beschluss vom 4. Mai 2021 hat der Grosse Rat das Departement Bau, Verkehr und Umwelt beauftragt, 
die bisherigen Planungen in den fünf Handlungsfeldern zum Raum Baden und Umgebung zu vertiefen und für den 
Richtplaneintrag auf Koordinationsstufe Festsetzung voranzutreiben. 
 
Dies hatte auch zur Folge, dass die Zusammenarbeit zwischen Kanton, Gemeinden und den regionalen Planungs-
gruppen nochmals intensiviert sowie die Kommunikation und Partizipation wesentlich gestärkt wurden. Es wurde 
aktiv, transparent, kontinuierlich und klar über viele Kanäle kommuniziert, die übergeordneten Rahmenbedingun-
gen und der Gestaltungsspielraum für die Partizipation waren bekannt. In einem für eine kantonale Mobilitätspla-
nung bisher einzigartigen Prozess wurden in verschiedenen Gremien und Gefässen �± Begleitgruppe, Mobilitäts-
konferenz, Online-Partizipation �± die Interessengruppen, Institutionen, das Gewerbe, die Politik und die Bevölke-
rung eng eingebunden. So konnten zum Beispiel rund 150 Personen aus der Wohnbevölkerung an den fünf halb- 
bis ganztägigen Mobilitätskonferenzen ihre Sichtweise und Anliegen einbringen. Die Ideen aus der Partizipation 
wurden, wenn möglich, berücksichtigt, andernfalls wurde der Verzicht darauf fachlich begründet. Die Partizipation 
mit Begleitgruppe, Mobilitätskonferenz und Online-Partizipation war eng mit dem Planungsprozess abgestimmt.  
 
Das "Gesamtverkehrskonzept (GVK) Raum Baden und Umgebung" wurde von den neun Gemeinden Baden (inkl. 
Turgi), Ennetbaden, Ehrendingen, Freienwil, Killwangen, Neuenhof, Obersiggenthal, Untersiggenthal und Wettin-
gen sowie den beiden Regionalplanungsverbänden Baden Regio und ZurzibietRegio zusammen mit dem Departe-
ment Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau gemeinsam von 2022 bis 2025 erarbeitet. Das GVK zeigt, mit 
welchen aufeinander abgestimmten Massnahmen in den fünf Handlungsfeldern "Bahn und Bus", "Fuss- und Velo-
verkehr", "Strassennetz und Betrieb", "Stadt- und Freiraum" sowie "Mobilitätsmanagement" �± also über alle Ver-
kehrsmittel �± die Mobilität der Zukunft im Ostaargau gestaltet werden soll. Das GVK stützt mit seinen Massnah-
men die Vorgaben der Mobilitätsstrategie mobilitätAARGAU, der kantonalen Richtplanung sowie des Bundes und 
ist auf die prognostizierte Bevölkerungs- und Verkehrsentwicklung abgestimmt.  
 
Der Planungs- und Partizipationsprozess dauerte von 2022 bis 2025 und gliederte sich in fünf Phasen: Lagebeur-
teilung, Ziele und Erfolgskriterien, Spielräume, Massnahmenentwicklung und Umsetzungsplanung. Parallel dazu 
fanden fünf Partizipationszyklen mit drei Mitwirkungsgremien und -gefässen statt: 12 Begleitgruppensitzungen, 
fünf Mobilitätskonferenzen, vier Online-Partizipationen. Die wesentlichsten Ergebnisse sind im vorliegenden Be-
richt einsehbar. 
 
Die breite Partizipation und aktive Kommunikation über zweieinhalb Jahre haben der Behördendelegation zusätzli-
chen Rückhalt und die nötige Sicherheit für den deutlichen Entscheid zum Gesamtverkehrskonzept mit rund 200 
Mobilitätsmassnahmen gegeben. 
 
Mit der Unterzeichnung des Gesamtberichts verpflichten sich die zwölf Projektpartner, die ausgearbeiteten, aufei-
nander abgestimmten, zukunftsweisenden und nachhaltigen Mobilitätsangebote gemeinsam weiter voranzutreiben 
und gemäss Plan umzusetzen �± somit ganz im Sinne und Geist der sieben im GVK definierten Ziele zu handeln. 



���������-�X�Q�L�������������������-�X�Q�L�������������������-�X�Q�L����������

���������-�X�Q�L�������������������-�X�Q�L�������������������-�X�Q�L���������� ���������-�X�Q�L����������

���������-�X�Q�L�������������������-�X�Q�L�������������������-�X�Q�L���������� ���������-�X�Q�L����������



 

7 

Zusammenfassung 

Das Gesamtverkehrskonzept zeigt, mit welchen aufeinander abgestimmten Massnahmen in den fünf 
Handlungsfeldern "Bahn und Bus", "Fuss- und Veloverkehr", "Strassennetz und Betrieb", "Stadt- und 
Freiraum" sowie "Mobilitätsmanagement" �± also über alle Verkehrsmittel �± die Mobilität der Zukunft im 
Raum Baden und Umgebung gestaltet werden soll. 
 
�Î  Alle relevanten Unterlagen zum Gesamtverkehrskonzept Raum Baden und Umgebung sind auf 

der Projektwebsite des Kantons verfügbar. 
 
 
�3�U�R�M�H�N�W�]�L�H�O�H���X�Q�G���3�O�D�Q�X�Q�J�V�S�U�R�] �H�V�V 

Mit dem rGVK Ostaargau (OASE) 2040 hatte der Kanton Aargau bis 2019 untersucht, wie die Men-
schen im östlichen Kantonsteil mit dem erwarteten Bevölkerungs- und Verkehrswachstum auch zu-
künftig mobil bleiben können. Übergeordnete Projektziele waren dabei die Entlastung der Zentren Ba-
den und Brugg sowie die bessere Anbindung des Unteren Aaretals an die Nationalstrasse. Der Grosse 
Rat hatte im Mai 2021 gestützt auf diese Arbeiten verschiedene Infrastrukturvorhaben im Richtplan auf 
die Stufe Zwischenergebnis angehoben und im Richtplankapitel M1.2 «Regionales Gesamtverkehrs-
konzept Ostaargau» verbindliche Planungsgrundsätze und -anweisungen beschlossen. Im Raum 
Brugg wurde zudem die Zentrumsentlastung als Kantonsstrassenvorhaben und das Velonetz im Richt-
plan festgesetzt. 
 
Die öffentliche Diskussion zum rGVK Ostaargau im Raum Baden hatte gezeigt, dass die vorgeschla-
genen Infrastrukturmassnahmen (insbesondere Zentrumsentlastung, neue Limmatbrücke und 
Limmattal-bahn) kontrovers beurteilt werden. Der Grosse Rat hat deshalb den Regierungsrat beauf-
tragt, die Planung im Raum Baden und Umgebung in einem weiteren Schritt bis zur Festsetzungsreife 
voranzutreiben. Das federführende Departement Bau, Verkehr und Umwelt hat daraufhin einen Pla-
nungsprozess für ein umfassendes Gesamtverkehrskonzept initiiert. Dieser sollte alle Verkehrsmittel 
und auch die Schnittstelle zur Raumentwicklung einbeziehen. Der Planungsperimeter umfasste 9 Ge-
meinden, als Planungshorizont wurde das Jahr 2040 definiert. 
 
Der Planungsprozess wurde von einem für den Kanton Aargau in diesem Ausmass neuartigen Partizi-
pationsprozess begleitet. Gemeinden und Bevölkerung im Raum Baden und Umgebung wurden in 
mehreren Gremien einbezogen �± mit einem ergebnisoffenen Ansatz und innerhalb eines klar definier-
ten Gestaltungsspielraums. Der Prozess dauerte von 2022 bis 2025 und war in fünf Phasen gegliedert: 
Lagebeurteilung, Ziele und Erfolgskriterien, Spielräume, Massnahmenentwicklung, Umsetzungspla-
nung. Die Partizipation mit 12 Begleitgruppensitzungen und 5 Mobilitätskonferenzen (MoK), jeweils mit 
anschliessender Online-Partizipation hat die Inhalte geprägt und verbessert. Zahlreiche Anliegen der 
Region sind eingeflossen; das Verständnis für den Prozess und die Inhalte konnten geschärft werden. 
 

  

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/mobilitaet-verkehr/mobilitaet/gesamtverkehrsplanung/gesamtverkehrskonzept-region-ostaargau/teilprojekt-gesamtverkehrskonzept-raum-baden-und-umgebung?dc=7c91a0d2-217f-4eae-970f-c83f7e5ff8c3_de
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�/�D�J�H�E�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���� �)�•�Q�I ���]�H�Q�W�U�D�O�H���+�H�U�D�X�V�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�H�Q 

Die heutige Situation wurde anhand von Begehungen zusammen mit den Gemeinden vor Ort und an-
hand von verschiedenen Datengrundlagen beurteilt. Zudem wurde primär anhand des kantonalen Ver-
kehrsmodells beurteilt, wie sich die Lage bis 2040 entwickelt, wenn keine Massnahmen ergriffen wer-
den (Trendentwicklung). Die detaillierten Erkenntnisse wurden an der ersten Mobilitätskonferenz (MoK 
1) diskutiert und anschliessend im Mai 2023 in einer Broschüre beschrieben. Sie lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

 
�x Der Verkehr im Perimeter ist aus regionaler Sicht mehrheitlich hausgemacht, der Durchgangsver-

kehr1 durch den ganzen Raum ist klein. Der internationale Transitverkehr, z.B. aus dem süddeut-
schen Raum nach Zürich, ist noch viel kleiner. Beim grössten Durchgangsverkehrsstrom vom Un-
teren Aaretal Richtung Grossraum Zürich ist zudem mehr als 50% mit dem öV unterwegs. Das 
bestätigte auch die durchgeführte Nummernschilderhebung. 

�x Die Verkehrsmittelwahl dieses grösstenteils hausgemachten Verkehrs unterscheidet sich inner-
halb des Raums beträchtlich. In der Stadt Baden und innerhalb des östlichen Teilraums Wettin-
gen-Neuenhof-Killwangen wird bei rund der Hälfte aller Wege das Velo oder der öV genutzt. Im 
Siggenthal wählen dagegen zwei Drittel das Auto, auch für Fahrten Richtung Baden und Zürich. 
Auf tangentialen Beziehungen, z.B. vom Höhtal nach Wettingen, und beim regionalen Quell-/Ziel-
verkehr (z.B. vom Rohrdorferberg oder vom Unteren Aaretal in den Raum Baden und Umgebung 
oder von Wettingen Richtung Zürcher Limmattal) nutzen sogar 80% oder mehr das Auto.  

�x Die Kreuzungen beidseits der Limmatbrücken, v.a. die Kreuzung auf der östlichen Seite der 
Hochbrücke Baden (Brückenkopf Ost), sind während der Spitzenzeiten überlastet, es kommt zu 
teilweise langen Staus. Mit der bis ins Jahr 2040 prognostizierten Zunahme des Autoverkehrs 
(MIV) um 20% (Trendentwicklung) werden diese Überlastungen künftig deutlich länger dauern als 
heute.  

 

 
Prognostizierte Entwicklung der Staustunden an kritischen Kreuzungen bzw. Knoten bis 20402 
 
�x Das öV-Angebot ist in der Region heute mit wenigen Ausnahmen gut und für den Veloverkehr 

stehen vielerorts Routen abseits der Kantonsstrassen zur Verfügung. Bereits für das Wachstum 
des öV im Trendzustand3 reichen die heutigen Kapazitäten auf dem Busnetz aber nicht mehr. Die 
Engpässe an den vorangehend beschriebenen kritischen Kreuzungen behindern zudem nicht nur 
den Autoverkehr: Die Velorouten aus den umliegenden Gemeinden Richtung Baden weisen ge-
rade an diesen Stellen Lücken auf, die Busse bleiben während der Hauptverkehrszeiten ebenfalls 
im Stau stecken. Das Potential von öV und Velo kann deshalb heute im regionalen Verkehr nicht 
ausgeschöpft werden. 

�x Die Kantonsstrassen verlaufen in den meisten Gemeinden durch das Siedlungsgebiet. Diese 
Strassen sind heute mehrheitlich auf den Autoverkehr ausgerichtet und für den Fuss- und Velo-
verkehr unattraktiv. Das erschwert auch die angestrebte Innenentwicklung in den gut mit dem öV 
erschlossenen Ortskernen. Auch diese Defizite werden beim prognostizierten Wachstum des Au-
toverkehrs ohne GVK-Massnahmen verschärft. 

 
  

 
1 Durchgangsverkehr: Fahrzeuge, die durch den betrachteten Raum hindurchfahren, ohne ihre Fahrt innerhalb des Gebiets für eine 

Tätigkeit (wie zum Beispiel Einkaufen) zu unterbrechen. 
2 Knoten Boldi nördlich Siggenthalerbrücke, Knoten "Brückenkopf Ost östlich Hochbrücke 
3 Verkehrliche Entwicklung bis 2040 ohne Massnahmen GVK 

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/mobilitaet-verkehr/mobilitaet/verkehrsdaten/verkehrsmodell-kvm-ag
https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/mobilitaet-verkehr/mobilitaet/verkehrsdaten/verkehrsmodell-kvm-ag
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/2023-05-30-kt-ag-brosch-re-lagebeurteilung-ziele-version-website.pdf
https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/mobilitaet-verkehr/mobilitaet/gesamtverkehrsplanung/gesamtverkehrskonzept-region-ostaargau/teilprojekt-gesamtverkehrskonzept-raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation?jumpto=Mzg1MDMxNi9iMTc0ZjRhMi0yYmIxLTQwMTQtOGM0Ni02NDc5NWJlMzRmZTQ
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsdaten/20230117-broschre-nse-ostaargau.pdf
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�=�L�H�O�H�� ���6�L�H�E�H�Q���=�L�H�O�H���P�L�W���(�U�I�R�O�J�V�N�U�L�W�H�U�L�H�Q���D�O�V���5�L�F�K�W�V�F�K�Q�X�U���I�• �U���G�D�V���*�9�. 

Die Zielsetzungen des GVK wurden im Rahmen der zweiten Mobilitätskonferenz (MoK 2) diskutiert 
und anschliessend von den Gesamt-Gemeinde- und Stadträten aller GVK-Gemeinden genehmigt. Die 
Behördendelegation hat mit Beschluss vom 30.05.2023 diese sieben Ziele für das GVK verabschiedet. 
Sie waren damit für den weiteren Prozess verbindlich und stellten ein wichtiges Fundament dar. Die 
Ziele werden konkretisiert durch Erfolgskriterien, welche ebenfalls in der oben erwähnten Broschüre 
beschrieben werden. Nachfolgend werden die Ziele kurz charakterisiert. 

 

 

Flächensparende Mobilität  
Im Raum Baden und Umgebung sind die Menschen möglichst oft mit dem öffentlichen 
Verkehr (öV), dem Velo oder zu Fuss unterwegs. Dabei kombinieren sie bei Bedarf 
diese Verkehrsmittel und das Auto. 
�Æ Wird das Ziel erreicht, nimmt das Aufkommen des Autoverkehrs gegenüber 2019 
nicht mehr weiter zu (Plafonierung), der gesamte Mehrverkehr aus der Bevölkerungs-
entwicklung wird durch öV sowie Fuss- und Veloverkehr abgedeckt. 
 

 

Rahmenbedingungen Arbeits - und Bildungsverkehr  
Auszubildende von überkommunalen Schulen und Erwerbstätige können ihre Mobilität 
unter Rahmenbedingungen gestalten, die die Nutzung von flächensparenden Verkehrs-
mitteln begünstigen und das Verkehrsaufkommen während der Hauptverkehrszeiten re-
duzieren. 
 

 

Attraktiver und zukunftsfähiger Lebensraum  
Die Strassenräume sind innerorts Bestandteil von lebenswert und klimagerecht gestal-
teten Siedlungsräumen, in welchen sich alle Verkehrsteilnehmenden sicher fühlen. Die 
Siedlungsgebiete werden durch den Schwerverkehr möglichst wenig tangiert. 
�Æ Das Ziel soll für alle Ortsdurchfahrten verfolgt werden. Da bei Verkehrsmengen über 
20'000 Autos pro Tag (v.a. bei gleichzeitig hohem Schwerverkehrsanteil) eine Aufwer-
tung schwierig ist, soll die Verkehrsmenge auf Ortsdurchfahrten wenn möglich reduziert 
werden.  
 

 

Velogerechter Raum  
Das Veloverkehrsnetz im ganzen Raum erschliesst die wichtigen Zielorte durchgängig, 
direkt und attraktiv. Menschen aller Generationen bewegen und fühlen sich darauf si-
cher. 
�Æ Wichtig ist ein zusammenhängendes Netz von hoher Qualität, ergänzt mit Abstellan-
lagen an wichtigen Zielorten. 
 

 

Leistungsfähiges und vernetztes öV -System  
Auf den wichtigen Beziehungen innerhalb des Raums und zu den angrenzenden Räu-
men besteht ein zuverlässiges, direktes und komfortables öV-Angebot, das mit anderen 
Fortbewegungsarten vernetzt ist. 
�Æ Die Qualität eines öV-Angebotes misst sich insbesondere an der Dichte des Fahr-
plans (Anzahl Abfahrten) mit genügend Kapazität, kurzen Fahrzeiten mit vielen Direkt-
verbindungen sowie einem zuverlässigen Betrieb (wenig Verlustzeiten). 
 

 

Stabile Erreichbarkeit für den Autoverkehr  
Die Reisezeiten mit dem Auto innerhalb der Region sind planbar, die heutige Erreich-
barkeit bleibt damit erhalten. 
�Æ Wichtig ist die Planbarkeit, vor allem für den gewerblichen Verkehr. Die Reisezeiten 
schwanken über den Tagesverlauf möglichst wenig.  
 

 

Siedlungsentwicklung an gut erreichbaren Orten  
Das Siedlungswachstum erfolgt in gut bis sehr gut mit dem öV erschlossenen Gebie-
ten. Möglichst viele Alltags- und Freizeitaktivitäten sind in Fuss- oder Velodistanz zum 
Wohnort erreichbar. 

  

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/mobilitaet-verkehr/mobilitaet/gesamtverkehrsplanung/gesamtverkehrskonzept-region-ostaargau/teilprojekt-gesamtverkehrskonzept-raum-baden-und-umgebung/ziele-gvk-raum-baden-und-umgebung
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/2023-05-30-kt-ag-brosch-re-lagebeurteilung-ziele-version-website.pdf
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�6�S�L�H�O�U�l�X�P�H���X�Q�G���/�| �V�X�Q�J�V�D�Q�V�l�W�]�H�� ���' �D�V���0�D�F�K�E�D�U�H���D�X�V�O�R�W�H�Q 

Anlässlich der dritten Mobilitätskonferenz (MoK 3) wurden für die fünf Handlungsfelder die Spielräume 
und Lösungsansätze thesenartig ausgelotet. Anschliessend wurden verschiedene Thesen weiter ver-
tieft und mit der Begleitgruppe und Behördendelegation diskutiert. Im Hinblick auf die Massnahmen-
entwicklung konnten insbesondere die folgenden Erkenntnisse zu den vorhandenen Spielräumen ge-
wonnen werden: 
 
�x In vielen Ortsdurchfahrten ist von Fassade zu Fassade grundsätzlich viel Spielraum für eine Neu-

gestaltung vorhanden, diese können mit koordinierten Gesamtkonzepten unter Einbezug von pri-
vaten Grundeigentümern genutzt werden. Temporeduktionen eröffnen zusätzlich punktuell Spiel-
raum für höhere Aufenthaltsqualität, vergrössern aber nicht die Fläche für Umgestaltungen oder 
verbessern die Aufwertung von Fuss- und Veloverkehr. 

�x Die Führung des Veloverkehrs auf schwach belasteten (Gemeinde-)Strassen wäre grundsätzlich 
wünschenswert. In den äusseren Bereichen des Perimeters sind solche Routen abseits der Kan-
tonsstrasse oft möglich, im Kern (v.a. in der Innenstadt von Baden) dagegen aufgrund der Topo-
graphie kaum. Hier müssen die Velo-Routen auf der Kantonsstrasse verbessert werden. 

�x Mit dem geplanten Ausbau des Bahnangebotes werden ca. 2040 mehr Züge auch ab Wettingen 
und Turgi fahren. Zusammen mit neuen Buslinien können dort künftig mehr Menschen zwischen 
Bahn und Bus umsteigen, was den heute einzigen starken öV-Knoten Baden entlastet. 

�x Wächst der Autoverkehr wie angestrebt nicht weiter an (Plafonierung), dann sinkt sein Anteil am 
gesamten Verkehr bis 2040 von heute 58% auf 44%. Diese im Ziel «Flächeneffiziente Mobilität» 
vorgesehene Verschiebung der Verkehrsmittelanteile ist ambitioniert, aber realistisch: In den 
Städten Winterthur, Luzern und St. Gallen liegt der Autoverkehrsanteil heute bei 40-47% und bei 
einem Bevölkerungswachstum um 30% wird der Raum Baden und Umgebung 2040 ähnlich gross 
und dicht sein wie diese drei Städte. 

�x Neben den Ausbauten von öV und Veloverkehr spielen auch «Quartiere der kurzen Wege» sowie 
nachfrageseitige Massnahmen (Parkplatz- und Mobilitätsmanagement) eine wichtige Rolle, um 
die angestrebte Verlagerung vom Autoverkehr auf andere Mobilitätsformen zu erreichen. 

Zu den Spielräumen bzgl. der grösseren Infrastrukturmassnahmen im öV und im Strassennetz wurden 
nach der MoK 3 im Juni 2023 vertiefte Untersuchungen durchgeführt und mit der Begleitgruppe disku-
tiert. Aufgrund dessen hat die Behördendelegation das Lösungsspektrum in diesen Themen geschärft: 
 
�x öV-Hauptk orridore: Ausbau öV durch «Starke Busachsen» zielführend  

Das Planungsteam hat untersucht, ob in den verschiedenen Siedlungskorridoren um Baden �± 
Killwangen-Baden, Siggenthal-Baden, Baden-Dättwil( �± Mellingen Heitersberg) �± bereits im GVK-
Zeithorizont 2040 ein Systemwechsel vom Bus auf schienengebundene Verkehrsmittel (z.B. 
Tram) nötig und sinnvoll ist. Dazu wurden die Wechselwirkungen zwischen Siedlungsdichte und 
öV-Angebot vertieft, Gespräche mit den betroffenen Gemeinden geführt und auch die Erfahrun-
gen vergleichbarer städtischer Regionen in der Schweiz (v.a. Winterthur, Luzern, Glattal) einbe-
zogen. Die Behördendelegation kam gestützt darauf zum Schluss, dass der öV mindestens bis 
2040 besser gefördert werden kann, wenn das bestehende Busnetz weiterentwickelt wird. Die 
nötigen Massnahmen sollen deshalb für das zugrundeliegende Konzept «Starke Busachsen» 
(inkl. Busbevorzugung) entwickelt werden. Die detaillierte Begründung ist in im Fachbericht Hand-
lungsfeld Bahn und Bus dokumentiert. 

�x Zentrumsentlastung ZEL: Drei Optionen  
Strassennetzergänzungen sollen �± soweit Bedarf besteht �± nur zur Entlastung der besonders 
stark belasteten Ortsdurchfahrten in Nussbaumen und Baden sowie der kritischen Kreuzungen 
(v.a. Brückenkopf Ost) in Betracht gezogen werden. Nur solche Lösungsansätze sind mit den 
Zielsetzungen (v.a. Ziel «Flächeneffiziente Mobilität») grundsätzlich vereinbar. Im Vordergrund 
stehen Lösungen für den Zubringerverkehr zur A1 aus dem Unteren Aaretal / Siggenthal und da-
bei insbesondere die beiden Korridore Zentrumsentlastung kurz (ZEL kurz) und lang (ZEL lang). 
Die detaillierte Begründung ist im Fachbericht Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb dokumen-
tiert. Aufgrund der Rückmeldungen aus dem 4. Partizipationszyklus hat die Behördendelegation 
an der Sitzung vom 6. September 2024 beschlossen, zusätzlich auch die Variante mit einer ZEL 
lang + (ZEL lang mit Umfahrung Untersiggenthal) vertieft prüfen zu lassen. Falls eine ZEL nötig 
würde, stünden diese drei Optionen einer ZEL zur Verfügung: ZEL kurz, ZEL lang, ZEL lang +. 

  

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/mobilitaet-verkehr/mobilitaet/gesamtverkehrsplanung/gesamtverkehrskonzept-region-ostaargau/teilprojekt-gesamtverkehrskonzept-raum-baden-und-umgebung/handlungsfelder-gvk
https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/mobilitaet-verkehr/mobilitaet/gesamtverkehrsplanung/gesamtverkehrskonzept-region-ostaargau/teilprojekt-gesamtverkehrskonzept-raum-baden-und-umgebung/handlungsfelder-gvk


 

11 

�0�D�V�V�Q�D�K�P�H�Q�����' �H�U���U�H�J�L�R�Q�D�O�H���0�D�V�V�Q�D�K�P�H�Q�I�l �F�K�H�U���L�P���h�E�H�U�E�O�L�F�N 

Die Massnahmen wurden an der vierten Mobilitätskonferenz (MoK 4) vorgestellt und diskutiert. Nach-
folgend ist der bereinigte Massnahmenfächer gegliedert nach den einzelnen Handlungsfeldern erläu-
tert. Die einzelnen Massnahmen sind mit ihren Kurzbezeichnungen in Text und Karte dargestellt. 
 
Handlungsfeld Bahn und Bus  
 
Das in den Zielen angestrebte leistungsfähige und vernetzte System des öffentli-
chen Verkehrs soll weiterhin auf starken Busachsen aufbauen, welche optimal mit 
dem Bahnangebot vernetzt sind. Es soll aber ausgebaut werden, damit der öV sei-
nen Anteil am gesamten Verkehr deutlich erhöhen kann. Der regionale Massnah-
menfächer zu diesem Handlungsfeld beinhaltet die folgenden Massnahmen: 
 
�x Der Bund plant in seinem Strategischen Entwicklungsprogramm (STEP) gemäss Planungsstand 

für den Ausbauschritt 2035 mehr Zugabfahrten ab Wettingen und Turgi. Das eröffnet die Chance, 
den heute einzigen, starken, aber überlasteten öV-Knoten Bahnhof Baden zu entlasten, indem 
künftig mehr Menschen in Wettingen und Turgi umsteigen.  

�x Aufbauend darauf wurde das Konzept «Starke Busachsen» entwickelt. Die bestehenden, radial 
auf das Zentrum Baden zulaufenden Buslinien werden weiter gestärkt. Künftig werden mehr und 
teilweise grössere Busse auf diesen Linien verkehren (BB01). Zusammen mit neuen tangentialen 
Buslinien (vgl. unten) werden die öV-Kapazitäten gegenüber heute verdoppelt. Auf den Haupt-
achsen sollen die Busse künftig häufiger verkehren (z.B. alle 7.5 Minuten). Dieser dichte, städti-
sche Takt macht den öV attraktiver, so dass mehr Menschen mit dem öV unterwegs sein werden. 

 
Übersicht Massnahmen Handlungsfeld Bahn und Bus 

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/mobilitaet-verkehr/mobilitaet/gesamtverkehrsplanung/gesamtverkehrskonzept-region-ostaargau/teilprojekt-gesamtverkehrskonzept-raum-baden-und-umgebung/handlungsfelder-gvk
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrsmittel/eisenbahn/bahninfrastruktur/ausbauprogramme/ausbauschritt-2035.html
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/bb01.pdf
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�x Aufgrund des erwähnten Bahnausbaus werden zudem neue tangentiale Buslinien vorgeschlagen, 
damit Menschen aus Richtung Höhtal/Surbtal am Bahnhof Wettingen Richtung Zürich (BB02) 
bzw. am Bahnhof Turgi Richtung Aarau-Olten (BB04) umsteigen können. Diese und die tangenti-
ale Buslinie Wettingen-Dättwil über den Schulhausplatz (BB03) schaffen zudem neue Direktver-
bindungen, so dass der Bus gegenüber dem Auto auf diesen Beziehungen attraktiver wird. 

�x Starke Busachsen sind nur möglich, wenn die Busse auch zuverlässig verkehren. Dazu werden 
weitere Busbevorzugungen auf Strecken (Busspuren) und an Kreuzungen umgesetzt (BB05). 
Ziel ist es, dass alle Busse in der Region auch in den Pendlerzeiten gemäss Fahrplan unterwegs 
sind. 

�x Damit an den drei künftig wichtigen öV-Drehscheiben in Baden, Wettingen und Turgi optimale 
Umsteigebeziehungen zwischen Bahn und Bus, aber auch zum Fuss- und Veloverkehr angebo-
ten werden können, werden sie mit geeigneten Massnahmen aufgewertet (BB06, BB07, BB08). 

�x Ausserdem sollen einzelne öV-Haltestellen am Perimeterrand (z.B. Siggenthal Station, Niederwe-
ningen) als Verkehrsdrehscheiben für den Umstieg vom Auto auf den öV gestärkt werden 
(BB09). Die zusätzlichen Parkplätze an diesen Standorten sollen im Zentrum kompensiert wer-
den. 

Längerfristig �± also nach 2040 �± kann je nach Siedlungsentwicklung die zusätzliche öV-Nachfrage mit 
Buslinien nicht mehr in der notwendigen Qualität gedeckt werden. Es ist denkbar, dass dann die Kapa-
zitäten und der Komfort von schienengebundenen Verkehrsmitteln notwendig sein werden. Deshalb 
soll im Rahmen des GVK �± ergänzend zur Weiterentwicklung des Busnetzes �± der Raum für Tramkor-
ridore gesichert werden (BB10), eine neue S-Bahn-Station Tägerhard (BB11) wird aufgrund einer 
möglichen kurzfristigen Unternehmensansiedlung losgelöst vom GVK weiterverfolgt. 
 
Handlungsfeld Fuss und Velo  
 
Um das Ziel «Velogerechter Raum» zu erreichen und damit mehr Menschen auf 
das Velo zu bringen, braucht es ein zusammenhängendes, dichtes, direktes und 
sicheres Velonetz. Der regionale Massnahmenfächer zu diesem Handlungsfeld 
beinhaltet insbesondere die folgenden Massnahmen: 

 
�x Das definierte regionale Velonetz baut auf dem heutigen kantonalen Netz auf und ergänzt dieses. 

Es gliedert sich in drei Kategorien: Velovorzugsrouten decken als neues «Premiumprodukt» Be-
ziehungen mit besonders hoher Nachfrage ab. Hauptrouten verbinden die Wohngebiete mit den 
Zentren und wichtigen Zielen der Region in einem lückenlosen Netz. Nebenrouten ergänzen mit 
sicheren Infrastrukturen auf stark befahrenen Ortsdurchfahrten sowie mit tangentialen Verbindun-
gen. Nach Möglichkeit werden Velorouten abseits stark befahrener Strassen geführt, insbeson-
dere in der räumlich engen Situation im Regionalzentrum Baden ist das aber nicht immer mög-
lich.  

�x Wo umfassende Massnahmen kurzfristig schwierig zu realisieren sind, wurden Sofortmassnah-
men definiert (FV01). 

�x Die Linienführung der Velovorzugsrouten Killwangen-Baden (FV03) und Dättwil-Baden (FV04) 
sind unbestritten. Für die Route Baden-Brugg (FV02) standen zwei Varianten zur Diskussion, die 
in einem Faktenblatt dokumentiert wurden. Aufgrund der Rückmeldungen aus der MoK 4 und der 
online-Partizipation hat sich die Behördendelegation für die Variante Kappelerhof entschieden. 

�x Für das ganze Netz wurden differenzierte Qualitätsanforderungen definiert (v.a. Breiten, Führung 
an Kreuzungen). Anhand dieser Standards wurde das gesamte Netz auf Schwachstellen unter-
sucht und Massnahmen zu deren Beseitigung vorgeschlagen. Diese sind als Massnahmenpakete 
je Teilraum für die Hauptrouten (FV05, FV07, FV09, FV11) und die Nebenrouten (FV06, FV08, 
FV10, FV12) gruppiert. Viele Massnahmen lassen sich eigenständig umsetzen, einige müssen 
mit anderen koordiniert werden (z.B. Aufwertung Ortsdurchfahrten) oder sind nur mit einer Re-
duktion des Autoverkehrs möglich. 

�x Ein velogerechter Raum erfordert auch attraktive und sichere Velo-Abstellplätze, vor allem an 
wichtigen Zielorten. Der Bau von Veloabstellanlagen an solchen Standorten ist ein weiterer Teil 
des Massnahmenfächers. 

�x Zusätzlich zur Aufwertung der Infrastruktur soll die Velokultur gestärkt und der Veloverkehr im 
Alltag besser sichtbar sein. Die Gemeinden erhalten die Aufgabe, ihre kommunalen Velonetze 
besser auf das beschriebene kantonale Netz abzustimmen. 

�x Die Fussverkehrsverbindungen liegen primär in der Kompetenz der Gemeinden (FV14). Im Hand-
lungsfeld Stadt- und Freiraum werden auch entsprechende Massnahmen an den Ortsdurchfahr-
ten vorgeschlagen.   

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/bb02.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/bb04.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/bb03.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/bb05.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/bb06.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/bb07.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/bb08.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/bb09.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/bb10.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/bb11.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv01.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv03.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv04.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv02.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/gvk-raum-baden-und-umgebung-faktenblatt-vvr-baden-brugg-20240301.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv05.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv07.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv09.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv11.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv06.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv08.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv10.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv12.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/fv14.pdf
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Übersicht Massnahmen Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr 
 
Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb  
Die Anforderungen an das vorhandene Strassennetz für den zukünftigen Zustand 
sind hoch:  
 
�x Gemäss Ziel «Flächensparende Mobilität» soll der Autoverkehr über die 

ganze Region auf dem heutigen Niveau (2019) plafoniert werden, der zu-
sätzliche Verkehr aus dem Wachstum bis 2040 soll durch öV sowie Fuss- 
und Veloverkehr übernommen werden.  

�x Die Erreichbarkeit des Raums Baden und Umgebung mit dem Auto gegenüber heute soll stabil 
bleiben (Ziel «Stabile Erreichbarkeit für den Autoverkehr»), aber nicht verbessert werden (grund-
sätzlich Verzicht auf Kapazitätsausbau, kompatibel mit Ziel «Flächensparende Mobilität»). 

�x Der höhere Anteil von öV, Fuss- und Veloverkehr erfordert Massnahmen zu deren Attraktivitäts-
steigerung (z.B. breitere Radstreifen, Busspuren). Diese Massnahmen müssen in der engen Klus 
von Baden oft entlang der Kantonsstrassen realisiert werden, deren siedlungsverträgliche Auf-
wertung zusätzlich Raum erfordert (z.B. für Entsiegelungen, Baumpflanzungen, etc.). 

Die Kapazitäten des heute bestehenden Strassennetzes bleiben deshalb gestützt auf die Anforderun-
gen von MIV, öV und Velo über den ganzen Raum gesehen auch in Zukunft weitgehend erhalten. Erst 
wenn die Ziele nicht erreicht werden, sind Strassennetzergänzungen in Betracht zu ziehen. Der regio-
nale Massnahmenfächer zu diesem Handlungsfeld beinhaltet deshalb die folgenden Massnahmen: 
�x Während der Hauptverkehrszeiten fahren in Zukunft zu viele Autos in zu kurzer Zeit Richtung Re-

gionalzentrum im Raum Baden. Mit zusätzlichen Dosieranlagen wird das Verkehrsmanagement 
ausgeweitet. So können Staus an den kritischen Kreuzungen zukünftig vermieden bzw. reduziert 
und der öV priorisiert werden (SB01). Als Gegenstück dazu sollen auch der aus den Parkhäusern 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sb01.pdf
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in der Innenstadt von Baden ausfahrende Verkehr während der Abendspitzenstunde stärker do-
siert werden (SB02).  

�x An der Bruggerstrasse in der Innenstadt von Baden werden kurz- bis mittelfristig Optimierungen 
an LSA-Steuerung und Abbiegespuren vorgeschlagen, um Radstreifen verbreitern zu können 
(SB03). Die eigentlich nötige Veloinfrastruktur für die geplante Vorzugsroute bis in die Innenstadt 
von Baden kann aber ohne weitere Reduktion der Verkehrsbelastung auf den zentralen Abschnit-
ten nur mit reduziertem Qualitätsstandard angeboten werden. 

�x Am Brückenkopf Ost werden kurzfristige Massnahmen zur Stärkung des öV (Busspuren) und des 
Veloverkehrs (Verbreiterung Hochbrücke) vorgeschlagen (SB04). Die damit verbundenen Opti-
mierungen (Einbahnregime Schartenstrasse) verbessern auch den Verkehrsfluss des Autover-
kehrs leicht, die Kreuzung bleibt allerdings auch dann hoch ausgelastet. Das Planerteam hat des-
halb weitere mittelfristige Massnahmen vorgeschlagen. Diese wurden jedoch an der vierten Mobi-
litätskonferenz (MoK 4) und in der Online-Partizipation kontrovers und mehrheitlich kritisch disku-
tiert. Die Behördendelegation hat deshalb an der Sitzung vom 6. September 2024 entschieden, 
die Ausgestaltung der mittel- und langfristigen Massnahmen (SB05) erst nach dem Beschluss 
des Grossen Rats zum Gesamtverkehrskonzept ab ca. 2026 vertieft zu untersuchen. Dabei sollen 
auch die ebenfalls entwickelten langfristigen Optionen Bypass Nord-Süd-Verkehr, Umnutzung 
Hochbrücke mit neuer MIV-Limmatbrücke sowie neue öV-Brücke in die Überlegungen einbezo-
gen werden. 
 

 
Übersicht Massnahmen Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb 

  

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sb02.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sb03.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sb04.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sb05.pdf
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Eine Strassennetzergänzung (Zentrumsentlastung, ZEL) ist in Betracht zu ziehen, falls die vorgesehe-
nen Massnahmen des regionalen Massnahmenfächers 2040 umgesetzt sind, die Ziele des GVK aber 
nicht im erwarteten Masse erreicht werden. Als mögliche Strassennetzergänzungen standen 3 Optio-
nen zur Diskussion (vgl. oben). Um den Spielraum für eine allfällige Ergänzung des Massnahmenfä-
chers um eine ZEL zu sichern, wurden die drei Optionen vertieft auf Machbarkeit und Auswirkungen 
untersucht. Dabei standen folgende Abwägungen im Fokus: 
 
�x Bauliche und umweltrechtliche Machbarkeit 
�x Verkehrliche Wirkungen (Mehr- und Minderbelastungen auf dem Strassennetz, insbesondere auf 

Ortsdurchfahrten) 
�x Beitrag zur Zielerreichung (zusätzliche positive und negative Wirkungen auf die sieben definierten 

Ziele gegenüber dem Massnahmenfächer GVK ohne ZEL) 
�x Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (volkswirtschaftliche Kosten und Nutzen). 

Die fachlichen Arbeiten haben gezeigt, dass die Ergänzung des GVK-Massnahmenfächers für 2040 
um eine Zentrumsentlastung dazu beitragen würde, die angebotsseitigen Ziele �± einen attraktiven und 
zukunftsfähigen Lebensraum, eine velogerechte Region, stabilere Reisezeiten für MIV und öV �± in Tei-
len der Region noch besser zu erreichen. Insbesondere könnten �± je nach Variante �± die Belastungen 
der Bruggerstrasse in Baden, der Landstrasse Nussbaumen sowie der Landstrasse Untersiggenthal 
deutlich reduziert werden. Damit würden die jeweils entlasteten Ortsdurchfahrten weniger trennend 
wirken und könnten umfassend siedlungsverträglich gestaltet werden. Die Stabilität des Verkehrsflus-
ses würde für den öV und den MIV vor allem zwischen Siggenthal und Baden zunehmen. 
 
Im Gegenzug würde die Ergänzung des Strassennetzes die Gefahr mit sich bringen, dass auf tangen-
tialen Beziehungen �± vor allem zwischen dem Unteren Aaretal bzw. dem Siggenthal und Limmattal �± 
das Auto gegenüber öV und Velo gestärkt wird und das Ziel «Flächensparende Mobilität» nicht er-
reicht wird. Der durch die attraktive Route angezogene Verkehr kann zu neuen Engpässen führen, ins-
besondere am Knoten Hardacker (Station Siggenthal). Zudem würde die Zürcherstrasse zwischen 
südlichem Tunnelportal und A1-Anschluss Neuenhof deutlich stärker belastet, was die angrenzenden 
Siedlungsgebiete Klosterrüti und Webermühle stärker belasten kann (wobei die Topographie die zu-
sätzlichen Immissionen deutlich mindert). In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bringen alle drei Vari-
anten höhere jährliche Nutzen, aber eben auch noch höhere jährliche Kosten, so dass die Wirtschaft-
lichkeit abnimmt und gar negativ wird, insbesondere bei einer längeren Variante der Zentrumsentlas-
tung. 
 
Die Behördendelegation hat an der Sitzung vom 1. November 2024 gestützt auf diese fachlichen Er-
kenntnisse einstimmig beschlossen, die Variante "ZEL lang +" ausserhalb des "GVK-Massnahmenfä-
chers 2040" und somit als mögliche langfristige Ergänzung weiterzuverfolgen (SB06). Die konkrete 
Projektierung einer ZEL soll dann erfolgen, wenn die geplante Umsetzungs- und Wirkungskontrolle zu 
den GVK-Massnahmen bis 2040 einen Bedarf dafür aufzeigt. Dafür wird die Behördendelegation bis 
im Sommer 2025 zusätzliche Kriterien fixieren. Die Variante "ZEL lang +" setzt sich aus zwei Teilen 
zusammen: der rund 5,3 Kilometer langen "ZEL lang" inklusive Brücke über die Limmat und Brug-
gerstrasse sowie einer rund 2,3 Kilometer langen Umfahrung Untersiggenthal ("+"). Letztere ist bereits 
als Zwischenergebnis im kantonalen Richtplan enthalten. Der Teil "ZEL lang" soll neu im Richtplan 
festgesetzt und gleichzeitig erste weitere Vertiefungen und Machbarkeitsuntersuchungen insbeson-
dere zur Thermalwasserproblematik an die Hand genommen werden. Die älteren Richtplaneinträge 
zum Baldeggtunnel und zur "ZEL kurz" sollen aus dem Richtplan gestrichen werden. 
 
Falls später eine Zentrumsentlastung realisiert würde, müssen auch die zusätzlich entlasteten Stras-
senabschnitte so umgestaltet werden, dass die Ziele des GVK in möglichst hohem Masse erreicht  
werden.  
 
 
Handlungsfeld Stadt -und Freiraum  
Die Lagebeurteilung hat gezeigt, dass die Ortsdurchfahrten heute in vielen Ge-
meinden verkehrsorientiert gestaltet und teilweise von viel (Schwer-)Verkehr be-
lastet werden. Die Strassen zerschneiden das Siedlungsgebiet, man hält sich un-
gern entlang der Strassen auf. ÖV sowie Fuss- und Veloverkehr können nur be-
dingt attraktiver geführt werden, die Siedlungsentwicklung an gut erreichbaren Or-
ten und das damit verbundene Potential für Quartiere der kurzen Wege kann nicht ausgeschöpft wer-
den.  

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sb06.pdf
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Der regionale Massnahmenfächer zu diesem Handlungsfeld beinhaltet insbesondere die folgenden 
Massnahmen: 
 
�x Die Räume um die Ortsdurchfahrten sind bereits heute meistens Ortszentren und eignen sich 

aufgrund ihrer guten Erschliessung für die Innenentwicklung. Wo eine hohe Dichte möglich ist 
(v.a. in Baden, Wettingen und Nussbaumen) sollen diese Gebiete zu Quartieren der kurzen Wege 
entwickelt werden (SF01, SF02, SF03). In diesen Räumen sollen künftig mehr Menschen leben 
und in Fussdistanz arbeiten, einkaufen und ihren Freizeitaktivitäten nachgehen können. Auch in 
weiteren zentralen Orten mit vorwiegend lokaler Bedeutung soll die Siedlungsentwicklung nach 
Innen verstärkt werden (SF04). 

 

 
Übersicht Massnahmen Handlungsfeld Stadt- und Freiraum 
 
�x Die meisten Ortsdurchfahrten in der Region werden künftig gestützt auf das Ziel "attraktiver und 

zukunftsfähiger Lebensraum" mit entsprechenden Massnahmen umgestaltet (SF05, SF06, SF07, 
SF08, SF09, SF10, SF11, SF12, SF13, SF14, SF15 und  SF16).  
�x Sie werden attraktiver und siedlungsverträglicher. Dies lädt zu vermehrtem Zufussgehen und 

Verweilen entlang der Ortsdurchfahrt ein. 
�x Neue Bepflanzungen beschatten Aufenthaltsflächen und unterstützen die ökologische Ver-

netzung durch das Quartier. 
�x Die Umgestaltung mindert die Trennwirkung und unterstützt so die gewünschte Siedlungsent-

wicklung. 
�x Die Veloroute in Längsrichtung und die Fusswege über die Kantonsstrasse werden sicherer.  

Die Umgestaltung ist nicht überall gleich: Viele Ortsdurchfahrten können auch bei den heutigen 
Verkehrsmengen siedlungsverträglicher gestaltet werden. Bei besonders konfliktreichen Orts-
durchfahrten (v.a. Landstrasse Nussbaumen, Bruggerstrasse Baden) ist das nur bedingt möglich. 
Bei der Umgestaltung der Ortsdurchfahrten kann zudem Tempo 30 als mögliche, abschnittsweise 
Massnahme zur besseren Siedlungsverträglichkeit der Kantonsstrasse explizit geprüft werden. 
Dabei sind jedoch bestimmte Bedingungen des Kantons zu berücksichtigen als auch das überge-
ordnete Bundesrecht einzuhalten.  

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf01.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf02.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf03.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf04.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf05.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf06.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf07.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf08.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf09.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf10.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf11.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf12.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf13.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf14.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf15.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/sf16.pdf
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Handlungsfeld Mobilitätsmanagement  
 
Damit die im Ziel «Flächensparende Mobilität» angestrebte Plafonierung des Auto-
verkehrs gelingt, braucht es die oben beschriebenen Infrastrukturmassnahmen 
(ohne ZEL). Die Erfahrung zeigt, dass es parallel auch Anreize bei den Verkehrsteil-
nehmenden selbst braucht, um die Anteile von öV sowie Fuss- und Veloverkehr zu 
erhöhen (Mobilitätsmanagement). Der regionale Massnahmenfächer zu diesem 
Handlungsfeld beinhaltet insbesondere die folgenden Massnahmen: 
 
�x Der Verkehr von Unternehmen (Pendelverkehr und Dienstfahrten) beeinflusst die regionale Ver-

kehrssituation erheblich, v.a. während der Spitzenzeiten. Mittlere bis grössere Unternehmen sol-
len deshalb motiviert und (im Rahmen von Neubauvorhaben) verpflichtet werden, ihre Mobilität 
mittels betrieblichem Mobilitätsmanagement zu optimieren (MM01).  

�x In den kommunalen Bau- und Nutzungsordnungen werden die Regelungen zum Parkplatzbedarf 
bei Wohn- und Arbeitsnutzungen angepasst (MM02). Künftig sollen Bauherrschaften im Rahmen 
der kantonalen Gesetzgebung weniger Parkplätze erstellen müssen und die maximale Zahl soll 
an gut erschlossenen Lagen begrenzt werden. 

�x Das regionale Angebot an öffentlichen Parkplätzen und deren Bewirtschaftung (Gebührenhöhe, 
Dauerparkkarten) ist zu vereinheitlichen, die kommunalen Reglemente anzupassen und auf die 
angestrebte Verlagerung gemäss Ziel «Flächensparende Mobilität» auszurichten (MM03). 

�x Überkommunale Bildungseinrichtungen tragen zur hohen Auslastung von einzelnen Buslinien bei. 
Mit organisatorischen Massnahmen (z.B. Staffelung Unterrichtszeiten) sollen diese Spitzen im 
Ausbildungsverkehr geglättet werden (MM04).  

�x Kanton und Gemeinden sollen ihre Aktivitäten im Bereich von Kommunikation / Kampagnen / Be-
ratung ausbauen, um Bevölkerung und Unternehmen für eine siedlungsgerechte Mobilität zu sen-
sibilisieren (MM05). 
 

 
Übersicht Massnahmen Handlungsfeld Mobilitätsmanagement 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/mm01.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/mm02.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/mm03.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/mm04.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/projektdokumentation/gvk-massnahmenblaetter/mm05.pdf
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Der vorgeschlagene Massnahmenfächer GVK 2040 umfasst insgesamt 49 Massnahmenblätter mit 
rund 200 aufeinander abgestimmten Einzelmassnahmen. Diese verteilen sich wie oben beschrieben 
auf alle fünf Handlungsfelder. Die Wirkungsbeurteilung hat gezeigt, dass bei Umsetzung des gesam-
ten Massnahmenfächers zwei von sieben Zielen vollständig erreicht werden können.  
 

 
Zielerreichung durch Massnahmenfächer GVK 2040 (ohne ZEL und langfristige Optionen) 
 
Nicht vollständig, aber in hohem Masse erreicht werden die Ziele «Attraktiver und zukunftsfähiger Le-
bensraum», «Velogerechter Raum», «Leistungsfähiges und vernetztes öV-System», «Stabile Erreich-
barkeit für den Autoverkehr» sowie «Siedlungsentwicklung an gut erreichbaren Orten». Vollständig 
erreicht wird das Ziel «Flächensparende Mobilität». Das bedeutet, dass die Belastung durch den Auto-
verkehr auf weiten Teilen des regionalen Strassennetzes nicht oder nur minimal gegenüber heute an-
steigt. Im besonders stark belasteten Regionalzentrum Baden kann die Belastung gegenüber heute 
sogar leicht gesenkt werden, trotz des prognostizierten Bevölkerungswachstums um 30%. 
Die Investitionskosten (inkl. Planung und Projektierung) für die Realisierung des Massnahmenfächers 
GVK 2040 werden auf 447 Mio. CHF4 geschätzt (exkl. MWSt.). Der grösste Teil der Massnahmen soll 
im Rahmen der nächsten Generationen des Agglomerationsprogramms Aargau-Ost zur Mitfinanzie-
rung angemeldet werden, für diese Massnahmen würden sich die Kosten von Kanton und Gemeinden 
um rund 30-40% reduzieren. Für den vorgeschlagenen Ausbau des regionalen Busnetzes wird zudem 
mit jährlich wiederkehrenden Kosten von 7 Mio. CHF (exkl. MwSt.) gerechnet. 
 
Ergänzend zur Beurteilung der verkehrlichen Wirkungen wurden der volkswirtschaftliche Nutzen und 
die Kosten des Massnahmenfächers GVK 2040 ermittelt und gegenübergestellt. Demnach ist der Mas-
snahmenfächer GVK 2040 volkswirtschaftlich sinnvoll. Jährlichen Gesamtkosten von 30 Mio. CHF (In-
vestitions- und Betriebskosten) stehen jährliche Nutzen von 35 Mio. CHF gegenüber. 
 
Die Ziele des GVK werden mit dem Massnahmenfächer 2040, also ohne ZEL, weitgehend erreicht. 
Unter Einbezug aller vorgesehenen Massnahmen über alle fünf Handlungsfelder verbleiben drei Prob-
lemstellen, die ohne eine weitergehende Reduktion des Autoverkehrs nicht behoben werden können: 
 
�x Bruggerstrasse Baden: Um alle Massnahmen zugunsten von Veloverkehr und Strassenraum voll-

ständig zu realisieren, müssen dort mehrere MIV-Spuren aufgehoben werden, was nur mit einer 
deutlichen Reduktion der Verkehrsmenge möglich ist.  

�x Landstrasse Nussbaumen: Hier ist eine siedlungsverträgliche Aufwertung des Strassenraums 
möglich, allerdings wäre diese bei einer Entlastung auf unter 20'000 Fahrzeuge pro Tag einfa-
cher.  

 
4 Alle Kostenschätzungen beinhalten die gesamten Planungs-, Projektierungs- und Baukosten inkl. Landerwerb, exkl. MwSt. Die Schät-

zungen weisen eine Genauigkeit von +/- 50% auf. 
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�x Brückenkopf Ost: Auf einzelnen Verkehrsbeziehungen soll der Autoverkehr zwar künftig abneh-
men, insbesondere der Nord-Süd-Verkehr (Höhtal <> Limmattal) wird aber auch bei Erreichen der 
Ziele leicht zunehmen. Damit bleibt die Verkehrssituation in einem kritischen Bereich. 

Mit der Zentrumsentlastung lang + (ZEL lang +) liessen sich diese Defizite weitgehend beheben. Aller-
dings sind die Kosten mit rund 1 Milliarde (zusätzlich zu den Kosten des Massnahmenfächers GVK 
2040) sehr hoch. Zudem werden auch mit der «ZEL lang +» nicht alle Ziele vollständig erreicht, für das 
Ziel «Flächensparende Mobilität» ist die Zielerreichung sogar tiefer als ohne ZEL. 
 
 
�$�E�O�D�X�I�S�O�D�Q�X�Q�J���X�Q�G���$�X�I�E�D�X�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���I �•�U���8�P�V�H�W�]�X�Q�J�V�S�K�D�V�H 

Der Massnahmenfächer GVK 2040 besteht aus einer grossen Zahl von Massnahmen, die weitgehend 
unabhängig voneinander vorangetrieben, gleichzeitig aber möglichst innert der nächsten 20 Jahre ge-
meinsam umgesetzt werden sollten. Das erfordert eine eigenständige Aufbauorganisation, in welcher 
Kanton, Gemeinden und Replas vertreten sind. Die genaue Ausgestaltung dieser Aufbauorganisation 
ist noch zu klären. Die Behördendelegation hat deshalb 2024 beschlossen, dass sie als Gremium in 
gleicher Zusammensetzung auch während des Richtplanverfahrens 2025/2026 und darüber hinaus 
mindestens bis zur Etablierung einer zweckmässigen Aufbauorganisation bestehen bleibt.  
 
Für die Umsetzungsplanung haben Kanton und Gemeinden eine erste Priorisierung der Massnahmen 
vorgenommen. Dabei wurden Massnahmen identifiziert, mit deren Umsetzung unmittelbar nach Be-
schluss des Grossen Rates begonnen werden kann, auch im Hinblick auf eine Mitfinanzierung im Rah-
men des Agglomerationsprogramms Aargau-Ost der 6. Generation. Es wird eine zentrale Aufgabe der 
oben beschriebenen Aufbauorganisation sein, diese Umsetzungsplanung in den nächsten Jahren zu 
verfeinern. Zudem wird sie ein Umsetzungs- und Wirkungscontrolling etablieren, um den Umsetzungs-
stand des Massnahmenfächers GVK 2040 sowie der damit erzielten Beiträge zur Zielerreichung zu 
beurteilen. Dazu gehört auch die periodische Beurteilung der Kriterien, die eine Projektierung der Zent-
rumsentlastung auslösen könnten.  
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1 Einleitung 

1.1 Gegenstand der Planung 
1.1.1 Vorgeschichte  

Der Ostaargau ist eine dynamische und wirtschaftlich 
starke Region, die überdurchschnittlich wächst �± und 
damit auch der Verkehr. Mit dem rGVK Ostaargau 
(OASE) 2040 hat der Kanton Aargau bis 2019 ein 
Konzept erarbeitet und damit aufgezeigt, wie die Men-
schen in dieser Region auch in Zukunft mobil bleiben 
können. Die damals übergeordneten Projektziele wa-
ren die Entlastung der Zentren Baden und Brugg so-
wie die bessere Anbindung des Unteren Aaretals an 
die Nationalstrasse. 
 
Der Grosse Rat hat im Mai 2021 gestützt auf diese 
fachlichen Arbeiten für den Raum Baden und Umge-
bung wichtige Velo-Infrastrukturelemente im Richtplan 
auf die Stufe Zwischenergebnis angehoben, die Zent-
rumsentlastung vorerst auf Antrag der Regierung im 
Zwischenergebnis belassen und Vorgaben für die wei-
tere Planung gemacht. Zusammen mit der bereits am 
8. September 2020 erfolgten Aufnahme der Weiterfüh-
rung der Limmattalbahn (Killwangen-Baden) sind seit-
her alle bedeutenden Infrastrukturelemente in diesem 
Raum auf der Richtplanstufe Zwischenergebnis. 
 
Ergänzt werden diese konkreten Einträge durch Pla-
nungsgrundsätze und Planungsanweisungen (Richt-
plankapitel M1.2), die für die künftige Infrastrukturpla-
nung des Kantons in diesem Raum bindend sind. Mit 
seinem Richtplanbeschluss hat der Grosse Rat dem 
Regierungsrat den Auftrag erteilt, die Planung im 
Raum Baden und Umgebung bis zur Festsetzungs-
reife voranzutreiben. 
 
Die öffentliche Diskussion im Rahmen des rGVK 
Ostaargau hatte gezeigt, dass bei den Gemeinden 
und der breiten Bevölkerung noch viele Fragen offen 
sind und die vom Kanton vorgeschlagenen Infrastruk-
turmassnahmen (insbesondere Zentrumsentlastung, 
neue Limmatbrücke und Limmattalbahn) kritisch beur-
teilt werden.  
 
 
1.1.2 Auftrag  

Mit dem «Gesamtverkehrskonzept (GVK) Raum Ba-
den und Umgebung» soll gemeinsam mit den Ge-
meinden und Regionalplanungsverbänden ein ver-
kehrsmittelübergreifendes Gesamtkonzept für die 

Weiterentwicklung der verschiedenen Verkehrsnetze 
im Raum Baden geschaffen werden. Das Gesamtver-
kehrskonzept soll einerseits auf der kantonalen Strate-
gie «mobilitätAARGAU» (moAG) aufbauen, insbeson-
dere auf den darin beschriebenen Prioritäten für die 
verschiedenen Verkehrsmittel nach Raumtypen. Ein 
wichtiges Anliegen ist die Stärkung des Fuss- und Ve-
loverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs. Insbeson-
dere der Anteil des Veloverkehrs soll deutlich steigen. 
Gleichzeitig soll die Erreichbarkeit des Wirtschafts- 
und Gewerbestandortes Baden mit allen Verkehrsmit-
teln und für den Güterverkehr hoch bleiben. Dabei soll 
das Gesamtverkehrskonzept die vom Grossen Rat 
verabschiedeten Planungsgrundsätze und Planungs-
anweisungen gemäss Richtplankapitel M 1.2 berück-
sichtigen. Die zur Erreichung dieser Vorgaben erfor-
derlichen Massnahmen sollen entwickelt und in einem 
partizipativen Prozess mit den regionalen Akteurinnen 
und Akteuren gespiegelt werden. Richtplanrelevante 
Vorhaben sind so weit zu konkretisieren, dass sie 
nach Abschluss des GVK im kantonalen Richtplan 
verbindlich festgesetzt werden können. 
 
Eingebettet in das Gesamtverkehrskonzept sollen zu-
dem die folgenden beiden planerischen Fragestellun-
gen beantwortet werden: 
 
�x Mit der «öV-Erschliessung Korridor Killwangen-

Neuenhof�±Wettingen�±Baden» sollen Klarheit 
und Planungssicherheit geschaffen werden, wel-
che Entwicklungsschritte bei der öV-Erschlies-
sung im Korridor Neuenhof�±Wettingen�±Baden in 
Abstimmung mit den wesentlichen Schritten der 
Siedlungsentwicklung und den übrigen GVK-
Massnahmen nötig und sinnvoll sind. Dabei ist 
insbesondere aufzuzeigen, ob die Nachfrage 
langfristig eine Umstellung von Bus auf Tram 
(Limmattalbahn) verlangt oder rechtfertigt. 

�x Die Auswirkungen des Verkehrsflusses auf den 
A1-Anschluss Neuenhof und die angrenzenden 
Zubringer (z.B. Zürcherstrasse durch Neuenhof) 
sind laufend zu überprüfen. Dabei sind auch die 
Konsequenzen der Weiterentwicklung der öV-Er-
schliessung im Korridor Neuenhof-Wettingen-Ba-
den für den motorisierten Individualverkehr und 
den Veloverkehr aufzuzeigen. 
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1.2 Grundlagen und Rahmenbedingungen 
1.2.1 Bearbeitungsperimeter  

Der Bearbeitungsperimeter des Gesamtverkehrskon-
zeptes umfasst neun Gemeinden: Untersiggenthal, 
Obersiggenthal, Freienwil, Ehrendingen, Ennetbaden, 
Baden, Wettingen, Neuenhof und Killwangen (vgl. Ab-
bildung 1) 5. Ebenfalls eng eingebunden sind die Regi-
onalplanungsverbände Baden Regio und ZurzibietRe-
gio. 
 
Der Perimeter wurde aufgrund von fachlichen Kriterien 
definiert. Neben den beiden Zentrumsgemeinden (Ba-
den, Wettingen) wurden Gemeinden einbezogen, de-
ren Anbindung an die A1 grösstenteils durch das Re-
gionalzentrum führt (Untersiggenthal, Obersiggenthal, 
Freienwil, Ehrendingen) oder die im Perimeter einer 
allfälligen Verlängerung der Limmattalbahn nach Ba-
den liegen (Killwangen, Neuenhof, Wettingen).  
 

Die sieben Gemeinden Birmenstorf, Gebenstorf, Fis-
lisbach, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Spreitenbach 
und Würenlos erfüllen diese Kriterien nicht, weil der 
Zubringerverkehr zur A1 über Anschlüsse an der Peri-
pherie zum Regionalzentrum erfolgt (Anschlüsse Ba-
den-West und Wettingen-Ost) und auch keine Verlän-
gerung der Limmattalbahn über ihr Gemeindegebiet 
vorgesehen ist. Aufgrund ihrer Verflechtung mit dem 
Bearbeitungsperimeter wurden die Wechselwirkungen 
zu diesen Gemeinden im Planungsprozess dennoch 
berücksichtigt und die betreffenden Gemeinden konn-
ten im Rahmen der Mobilitätskonferenz ihre Interes-
sen einbringen. 
 
 
 

 
Abbildung 1: Bearbeitungsperimeter 
  

 
5 Bei Aufnahme der Planungsarbeiten war Turgi noch eine eigenständige Gemeinde. Mit der Fusion mit Baden ab 1.1.2024 reduzierte 

sich die Zahl der beteiligten Gemeinden entsprechend. 
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1.2.2 Rahmen und Gestaltungsspielraum  

Das Gesamtverkehrskonzept Raum Baden und Um-
gebung präzisiert das übergeordnete regionale Ge-
samtverkehrskonzept Ostaargau, das in Kapitel M1.2 
des kantonalen Richtplans beschrieben ist. Dieses 
wiederum basiert auf der kantonalen Strategie  
mobilitätAARGAU, welche gezielt räumliche Akzente 
und differenzierte Ziele pro Raumtyp für die einzelnen 
Verkehrsmittel setzt, wodurch die Mobilität zukunfts-
gerecht und nachhaltig gestaltet werden kann. Ziel ist 
ein funktionierendes Gesamtverkehrssystem, das die 
künftigen Mobilitätsbedürfnisse von Bevölkerung und 
Wirtschaft abdeckt sowie die Erreichbarkeit als wichti-
gen Standortfaktor sicherstellt. Die Strategie  
mobilitätAARGAU definiert dazu drei strategische 
Stossrichtungen: 
 
�x Verkehrsangebot mit dem Raumkonzept Aargau 

abstimmen 
�x effiziente, sichere und nachhaltige Nutzung des 

Verkehrsangebots fördern 
�x Verkehrsinfrastrukturen ökologisch und ökono-

misch ausgewogen bauen, betreiben und erhalten 
 
Demnach sind mit dem GVK gesamtverkehrliche Lö-
sungen über alle fünf Handlungsfelder gemäss Kapitel 
M1.2 des kantonalen Richtplans zu entwickeln und die 
Leitlinien zur Mobilitätsentwicklung �± insbesondere die 
Steigerung der Verkehrsmittelanteile von öV, Fuss- 
und Veloverkehr in Kernstadt und urbanem Entwick-
lungsraum �± einzuhalten.  
 
Die Strategie mobilitätAARGAU wird mit Umsetzungs-
konzepten konkretisiert. Diese sind bei der Erarbei-
tung des GVK Raum Baden und Umgebung zu beach-

ten, ebenso wie die nationalen Planungen, insbeson-
dere die Strategischen Entwicklungsprogramme 
(STEP) Strasse und Schiene. 
 
Neben dem Raum Baden und Umgebung werden un-
ter dem Dach des regionalen Gesamtverkehrskonzep-
tes Ostaargau auch die Gesamtverkehrskonzepte für 
die Räume Brugg und Umgebung sowie Unteres Aa-
retal weiter vorangetrieben. Die Planungen in diesen 
benachbarten Räumen wurden während der Erarbei-
tung des GVK kontinuierlich miteinander abgeglichen. 
Der Umgang mit den wichtigsten Schnittstellen ist in 
Kapitel 4.10 beschrieben. 
 
Die Verkehrsmengen im Ist-Zustand beziehen sich auf 
das Jahr 2019, weil für dieses Jahr ein validierter Mo-
dellzustand aus dem kantonalen Verkehrsmodell vor-
liegt, welcher nicht durch die Covid19-Pandemie ver-
fälscht wurde. Für die Lagebeurteilung in Kapitel 2 
wurden wo vorhanden aktuellere Daten herangezo-
gen. Die konkrete Bestandesaufnahme der räumli-
chen und verkehrlichen Situation in den einzelnen Ge-
meinden wurde beispielsweise im Jahr 2022 durchge-
führt. 
 
Als Zeithorizont für das GVK wird 2040 festgelegt. Für 
die angenommene Bevölkerungsentwicklung und das 
damit einhergehende Mobilitätswachstum bis zu die-
sem Zeitpunkt sind die kantonalen Bevölkerungsprog-
nosen sowie das vom Grossen Rat im Jahr 2015 im 
Richtplan festgesetzte Siedlungsgebiet für den Hori-
zont 2040 massgebend. Alle verkehrlichen Analysen 
(z.B. Verkehrsmodellrechnungen) für die Trendent-
wicklung 2040 beziehen sich auf diese Prognose. 
 

 
Abbildung 2: Einbettung GVK Raum Baden und Umgebung in übergeordnete Planungsinstrumente 
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1.2.3 Bearbeitungstiefe  

Das Gesamtverkehrskonzept ist eine strategische Pla-
nung, mit welcher die Vorgaben aus der Strategie  
mobilitätAARGAU und dem kantonalen Richtplan für 
den Raum Baden und Umgebung konkretisiert wer-
den. Bei der Entwicklung und Prüfung von Massnah-
men wurden entsprechend die bau- und verkehrstech-
nische sowie umwelt- und planungsrechtliche Mach-
barkeit auf Stufe Strategische Planung geprüft: 
 
�x Für die verkehrstechnischen Massnahmen (z.B. an 

Kreuzungen) wurde die Leistungsfähigkeit der Lö-
sungen gemäss Normen geprüft. Die massgeben-
den Knotenströme für den Zustand 2040 wurden 
dabei ausgehend von Daten von bestehenden 
Lichtsignalanlagen sowie Modellrechnungen zur 
Verkehrsentwicklung bis 2040 ermittelt.  

�x Die bautechnische Machbarkeit wurde bezüglich 
Flächenbedarf und Steigungsverhältnissen grob 
�•�E�H�U�S�U�•�I�W�����X�P���R�I�I�H�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K�H���1�R�*�R�¶�V���D�X�V�]�X�V�F�K�O�L�H�V��
sen. Dabei wurde darauf geachtet, dass Konflikte 
mit Schutzobjekten (z.B. Grundwasser, Natur-
schutzgebiete, Denkmalschutz, etc.) vermieden 
werden. 

�x Für Untertagebauten wurde die geologische und 
tunnelbautechnische Machbarkeit aufgrund von 
vorhandenen Geologischen Berichten grob nach-
gewiesen. 

�x Die Kosten (Bau- und Planungs- bzw. Projektie-
rungskosten) wurden mit einer Genauigkeit von  
+/- 50 % geschätzt.  

 

 
 

1.3 Planungs- und Mitwirkungsprozess 
Das GVK Raum Baden und Umgebung wurde für die Menschen der Region entwickelt. Daher war der Prozess 
stark partizipativ angelegt und einer transparenten Kommunikation wurde grosses Gewicht gegeben. Interessen-
gruppen, Institutionen, Gewerbe, Politik und Bevölkerung waren eng eingebunden �± mit einem ergebnisoffenen 
Ansatz, aber innerhalb des oben beschriebenen, klar definierten Gestaltungsspielraums. 
 
1.3.1 Planungsprozess  

Die Entwicklung des GVK Raum Baden und Umge-
bung erfolgte in fünf Planungsphasen (vgl. Abbildung 
3): 
 
�x Die Lagebeurteilung (Phase 1, vgl. Kapitel 2) zeigt 

das heutige Verkehrsaufkommen und die resultie-
renden Auswirkungen auf das Umfeld im Perime-
ter. Neben dem Ist-Zustand wurde die erwartete 
verkehrliche Entwicklung im Trendzustand 2040 
(ohne GVK) beurteilt. 

�x Die anschliessend definierten Ziele für das GVK 
(Phase 2, vgl. Kapitel 3) bauen auf den Zielen der 
vorhandenen kantonalen und regionalen Pla-
nungsinstrumente auf. Für jedes Ziel wurden Er-
folgskriterien festgelegt, an welchen die Zielerrei-
chung gemessen werden kann. 

�x Danach hat das Planungsteam je Handlungsfeld 
die Spielräume und die grundsätzlich möglichen 
Lösungsansätze ausgelotet (Phase 3). Dabei wur-
den Potenziale, aber auch Grenzen verschiedener 
Handlungsoptionen untersucht. Die konkreten 
Massnahmen (Phase 4) begegnen den Herausfor-
derungen gemäss Kapitel 2 und sollen sicherstel-
len, dass die Ziele gemäss Kapitel 3 erreicht wer-
den. Für den gesamten Massnahmenfächer wur-

den die verkehrlichen Wirkungen prognostiziert so-
wie Kosten und Wirkungen geschätzt und einander 
gegenübergestellt. Ebenso wurden der Umgang 
mit grösseren Massnahmen (Zentrumsentlastung, 
Verlängerung Limmattalbahn) sowie die Schnitt-
stellen zu den benachbarten Räumen geklärt. Alle 
Inhalte zu den Phasen 3 und 4 sind in Kapitel 4 
enthalten. 

�x Schliesslich wurde die Umsetzungsplanung für den 
bereinigten Massnahmenfächer definiert (Phase 5, 
vgl. Kapitel 5). Dabei wurden Eckpunkte zu Etap-
pierung, Abhängigkeiten und Prozessorganisation 
festgelegt. 

 
Die Lagebeurteilung und die Ziele inklusive Erfolgskri-
terien als Ergebnisse der Phasen 1 und 2 wurden im 
Frühling 2023 den damals zehn6 in der Behördendele-
gation des GVK vertretenen Gemeinde- und Stadträ-
ten zum Beschluss vorgelegt. Nach deren Beschlüs-
sen hat die Behördendelegation die Lagebeurteilung 
sowie die Ziele und die Erfolgskriterien am 30. Mai 
2023 definitiv beschlossen. Damit wurden die beiden 
Planungsschritte formell abgeschlossen und die In-
halte dienten als verbindliche Basis für die weiteren 
Planungsschritte. 
 

 
 

6 Bis 2023 und damit vor der Fusion mit Baden war Turgi als eigene Gemeinde im GVK vertreten. 
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Abbildung 3: Überblick Erarbeitungs- und Mitwirkungsprozess GVK Raum Baden und Umgebung 

 
 
Die in diesem Bericht zusammengefassten Resultate 
aus dem Gesamtverkehrskonzept dienen als Basis für 
das nachfolgende Richtplanverfahren. Mit diesem 
können insbesondere Anpassungen in den folgenden 
Kapiteln des kantonalen Richtplans nötig werden: 
 
�x Kapitel M1.2 �± Regionales Gesamtverkehrskon-

zept Ostaargau: Aktualisierung der gesamtverkehr-
lichen Festlegungen zur Weiterentwicklung des 
Verkehrssystems im Ostaargau (insbesondere hin-
sichtlich des Ziels «Flächensparende Mobilität») 

�x Kapitel M2.2 �± Kantonsstrassen: Aktualisierung 
der Richtplaneinträge zu Ergänzungen des Kan-
tonsstrassennetzes (Aufnahmen, Aufklassierungen 

und Streichungen) inkl. Kriterien für eine allfällige 
Aufnahme von Projektierungsarbeiten für eine 
Zentrumsentlastung Baden 

�x Kapitel M3.1 �± Öffentlicher Verkehr, Angebot: Prä-
zisierung Angebotsgrundsätze Busverkehr für 
Raum Baden und Umgebung 

�x Kapitel M3.2 �± Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur: 
Anpassung Richtplaneintrag zu Weiterführung 
Limmattalbahn nach Baden, Präzisierungen zu 
Verkehrsdrehscheiben und Buspriorisierung 

�x Kapitel M4.1 �± Veloverkehr: Festsetzung Velovor-
zugsrouten, evtl. Präzisierungen zu Standards Ve-
lonetz 

 
 
 
1.3.2 Prozessgremien  

Für die Erarbeitung des GVK Raum Baden und Um-
gebung wurden drei prozessbezogene Gremien ein-
gesetzt (vgl. Abbildung 4). 
 
Behördendelegation  
 
Die Behördendelegation steuerte das Projekt GVK 
Raum Baden und Umgebung als oberstes Gremium. 
Sie setzte sich aus dem Vorsteher des Departements 
Bau, Verkehr und Umwelt (BVU, Vorsitz), den Stadt- 
und Gemeindeammännern der neun Gemeinden im 
Planungsperimeter sowie den Präsidenten der Regio-
nalplanungsverbände Baden Regio und ZurzibietRe-
gio zusammen.  
 
Die Behördendelegation führte das Projekt strate-
gisch, legte den Rahmen für Mitwirkung und Kommu-
nikation im Projekt fest und fällte politisch relevante 
(Zwischen-)Entscheide. Dazu erhielt sie als Entschei-
dungsgrundlage Anträge von Projektleitung bzw. 
Planerteam und berücksichtigte dabei die Inputs aus 
den Partizipationsgefässen. Auf Basis des vorliegen-
den Gesamtberichtes verabschiedete sie am Projekt-
ende Anträge zu den zweckmässigen Richtplananpas-
sungen zuhanden des Regierungsrats und Empfeh-
lungen zu weiterem Vertiefungsbedarf und zur Umset-
zung der entwickelten Massnahmen. 

Die Behördendelegation traf sich während des Erar-
beitungsprozesses von Januar 2022 bis Juni 2025 zu 
insgesamt 20 Sitzungen. 
 
Begleitgruppe  
 
Die rund 20-köpfige Begleitgruppe bildete die Interes-
sen der Region aus einer fachlichen Sicht ab und 
setzte sich aus Vertretungen der Gemeinden und Re-
gionalplanungsverbände im Planungsperimeter (Ver-
waltung oder Gemeinderat), regionalen Mobilitätsinsti-
tutionen und -verbänden sowie Vertretungen der im 
Rahmen des rGVK Ostaargau entstandenen Interes-
sengruppen zusammen. Sie setzte sich als regionaler 
Sparringpartner mit den Entwürfen und Varianten des 
Planungsteams auseinander. Zudem reflektierte die-
ses Gremium die Grundlagen für die Diskussion in der 
Mobilitätskonferenz. Sie hatte keine Entscheidungsbe-
fugnisse, konnte aber Anträge an die Behördendele-
gation stellen.  
 
Die Begleitgruppe traf sich während des Erarbeitungs-
prozesses von August 2022 bis November 2024 zu 
insgesamt 12 Sitzungen. 
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Mobilitätskonferenz  
 
Über die rund 150-köpfige Mobilitätskonferenz wurden 
zusätzlich weitere Kreise in den Dialog einbezogen. 
Es setzte sich wie folgt zusammen: Mitglieder der Be-
hördendelegation und der Begleitgruppe, Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinden im Planungsperimeter 
proportional zu ihrer Wohnbevölkerung, Vertretungen 
von weiteren an den Perimeter angrenzenden Ge-
meinden, Verbände (z. B. Verkehr, Umwelt, Wirtschaft 
usw.), Interessengruppen und Jugenddelegation. Die 
Mobilitätskonferenz konnte im Prozess die Sichtweise 
und Anliegen der regionalen Bevölkerung einbringen, 
die von der Begleitgruppe bereinigten Entwürfe und 
Vorschläge der Fachplanung kritisch reflektieren und 
(fortlaufend) ihre Rückmeldungen dazu sowie weitere 
gezielte Inputs zu Fachthemen abgeben.  
 
Im Nachgang zu den ersten vier Mobilitätskonferen-
zen erhielt zudem die breite Öffentlichkeit Gelegen-
heit, die Ergebnisse aus der Mobilitätskonferenz im 
Rahmen einer Online-Partizipation kritisch zu würdi-

gen. Die Rückmeldungen von Begleitgruppe, Mobili-
tätskonferenz und Online-Partizipation wurden am 
Ende jeder Planungsphase ausgewertet und in einem 
Bericht zusammengestellt. Er diente als Grundlage für 
die Weiterbearbeitung sowie für die Veröffentlichung 
auf ag.ch. 
 
Im Sinne einer Jugenddelegation begleiteten drei 
Klassen der Kantonsschulen Baden und Wettingen 
die ersten Phasen des Prozesses. Sie setzten sich im 
Rahmen des Akzentfachunterrichtes mit dem Projekt 
auseinander und brachten an den ersten beiden Mobi-
litätskonferenzen die Sicht der jungen Generation ein. 
 
Die Mobilitätskonferenz traf sich zu fünf Veranstaltun-
gen, jeweils am Ende jeder Planungsphase. Die vierte 
Mobilitätskonferenz im Juni 2024 fand in drei Teilräu-
men (West, Mitte, Ost) statt, wobei den Mitgliedern 
der Mobilitätskonferenz die Teilnahme an allen drei 
Veranstaltungen offenstand. 
 
 

 
 

 
Abbildung 4: Projektorganisation GVK Raum Baden und Umgebung  
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2 Vor welchen Herausforderungen stehen 
wir? 

2.1 Wie entsteht der Verkehr im Raum Baden? 
2.1.1 Dichter urbaner Raum mit wenig Platz  

Der Raum Baden und Umgebung ist geprägt durch 
markante Hügelzüge und die dazwischen fliessende 
Limmat. Schmale Talachsen laufen aus allen Richtun-
gen in der engen Klus von Baden zusammen. Das 
Wettingerfeld bildet eine Ausnahme als einzige grös-
sere Ebene der Region. 
 
Auf diesem engen Raum konzentrieren sich die Sied-
lungsgebiete sowie die Verkehrsinfrastrukturen. In der 
Regel reicht der Raum nur für ein bis zwei Strassen-
züge pro Talachse �± die Kantonsstrassen. Eine Aus-
nahme bildet das Wettingerfeld mit einem schach-
brettartigen Strassennetz.  

Auf diesen Kantonsstrassen musste schon immer der 
gesamte Verkehr der Region bewältigt werden. Auch 
heute teilen sich der motorisierte Individualverkehr 
(MIV) und der Busverkehr diese Strassenräume. Auf 
Abschnitten ohne durchgehende Routen abseits der 
Kantonsstrassen fährt auch der Veloverkehr auf den 
Kantonsstrassen, innerorts kommt der Fussverkehr 
dazu. Der Vorteil dieses begrenzten Netzes ist, dass 
es kaum Schleichverkehr auf Nebenstrassen gibt. Im 
Gegenzug sind die Belastungen über alle Verkehrs-
mittel auf diesen Strassen sehr hoch. Im südlichen 
Bereich kann die Nationalstrasse A1 teilweise entlas-
ten, solange sie selbst nicht überlastet ist. 
 

 
Abbildung 5: Räumliche Struktur des Raums Baden und Umgebung mit wichtigen Einkaufs- und Arbeitsplatzschwerpunkten  
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2.1.2 Wo die Menschen in der Region wohnen und arbeiten

In der gesamten Region Baden und Umgebung woh-
�Q�H�Q�������¶���������0�H�Q�V�F�K�H�Q���X�Q�G���D�U�E�H�L�W�H�Q�������¶���������%�H�V�F�K�l�I��
tigte. 
 
Klares Zentrum der Region ist die Stadt Baden, insbe-
sondere bei den Arbeitsplätzen: Beinahe jeder zweite 
Arbeitsplatz liegt in der Stadt Baden. Jeden Tag pen-
deln deshalb viele Erwerbstätige aus der ganzen Re-
gion und darüber hinaus nach Baden. 
 
Das Diagramm in Abbildung 6 zeigt die Verteilung der 
Bevölkerung sowie der Beschäftigten auf die zehn7 
Gemeinden der Region. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6: Verteilung der Bevölkerung (Stand 2021) sowie der Beschäftigten (Stand 2018) auf die Gemeinden im Raum Baden und 

Umgebung (Quelle: Statistisches Amt Kanton Aargau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
7 Die Lagebeurteilung fand vor der Fusion von Baden und Turgi statt, weshalb hier auch die Werte für Turgi dargestellt sind. 
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2.1.3 Bedeutung des Einkaufs - und Freizeitverkehrs

Neben dem Arbeitspendlerverkehr beeinflusst auch 
der Freizeit- und Einkaufs(Auto-)verkehr die regionale 
Verkehrssituation erheblich, zumal er teilweise mit der 
Abendspitze des Arbeitspendlerverkehrs zusammen-
fällt. Zählt man die täglichen Ein- und Ausfahrten der 
12 grössten öffentlich zugänglichen Parkhäuser in der 
Innenstadt von Baden (ohne Strassenrandparkplätze 
und kleinere Parkhäuser) zusammen, so verursacht 
dieser Verkehr rund einen Viertel des Autoverkehr-
aufkommens in der Innenstadt von Baden und einen 
beinahe gleich hohen Anteil der Verkehrsbelastung 
auf der Bruggerstrasse (vgl. Abbildung 7). 

Auch in anderen Teilräumen in Wettingen (Land-
strasse, Tägipark, Tägerhard), Obersiggenthal (Markt-
hof Nussbaumen) oder Ehrendingen (Dorfstrasse) 
trägt der Einkaufs- und Freizeitverkehr einen erhebli-
chen Anteil zum Verkehrsaufkommen auf dem an-
grenzenden Strassennetz bei, auch wenn die absolu-
ten Mengen deutlich tiefer als in Baden liegen. 
 

Abbildung 7: Tägliches (Auto-)Verkehrsaufkommen der grössten Parkhäuser in Baden und resultierender Verkehr auf Bruggerstrasse 
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2.1.4 Wie bewegen sich die Menschen innerhalb der Region?  

Die Bedeutung von Baden zeigt sich auch in den Ver-
kehrsbeziehungen. Abbildung 8 zeigt, wie viele Men-
schen (Pfeildicke) sich innerhalb der Region wohin be-
wegen (Pfeilrichtung) und wie viele davon mit dem 
Auto unterwegs sind (Pfeilfarbe). Dazu wurde die Re-
gion in vier Teilräume unterteilt. 
 
Der Verkehr mit Start und Ziel im gleichen Raum wird 
Binnenverkehr genannt. Besonders viele Menschen 
bewegen sich dabei innerhalb der Teilräume Mitte 
(Stadt Baden) und Ost (Killwangen, Neuenhof und 
Wettingen) sowie dazwischen. Rund die Hälfte nutzt 
dafür den öV oder das Velo.  
 

Vom Siggenthal bewegen sich mehr Menschen nach 
Baden als innerhalb des Teilraums West selbst. Dabei 
nutzen sie zu mehr als zwei Dritteln das Auto, auch für 
Wege in den Teilraum Ost. 
 
Der Binnenverkehr innerhalb des Teilraums Nord ist 
sehr gering. Der Grund dafür ist, dass die drei Ge-
meinden Ehrendingen, Ennetbaden und Freienwil vor 
allem als Wohnorte beliebt sind und über vergleichs-
weise wenig Arbeitsplätze oder Einkaufs- und Freizeit-
einrichtungen verfügen. Viele Wege führen deshalb 
nach Baden (häufig mit Velo oder öV) oder in die an-
deren beiden Teilräume (grösstenteils mit dem Auto). 

 

 
Abbildung 8: Regionaler Binnenverkehr: Tägliche Verkehrsbeziehungen innerhalb und zwischen den vier Teilräumen mit MIV-Anteil 

(durchschnittlicher Werktagsverkehr (DWV) 2019)  
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2.1.5 Woher kommt der übrige Verkehr?  

Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung und der 
Nähe zu Zürich verkehren viele Menschen in die oder 
aus der Region Baden. Dieser Verkehr wird Quell-/ 
Zielverkehr genannt. Dabei haben die verschiedenen 
Räume ausserhalb der Region für die vier Teilräume 
eine jeweils andere Bedeutung (vgl. Abbildung 9).  
 
Das Siggenthal ist eng mit dem Raum Brugg verfloch-
ten, während für den Teilraum Nord das Surb- und 
Wehntal wichtig sind. Der Teilraum Ost ist stark Rich-
tung Limmattal und Zürich orientiert, diese Beziehung 
ist sogar grösser als diejenige nach Baden. Einzig die 
Stadt Baden hat zu allen Aussenräumen wichtige Be-
ziehungen. Als Arbeitsplatzstandort zieht sie viele 
Menschen aus dem Mittelland, dem Raum Brugg, 
Rohrdorferberg / Reusstal und vom Unteren Aaretal 
an. Andererseits pendeln viele Erwerbstätige zwi-
schen der Stadt Baden und der Agglomeration Zürich. 

Die längeren Beziehungen werden häufiger mit dem 
Auto zurückgelegt als im Binnenverkehr. Nur für die 
Wege entlang der Bahnlinien (Richtung Zürich und 
Brugg) liegt der Anteil des öV bei mehr als 20 %. 
 
Zudem gibt es Menschen, welche die Region Baden 
und Umgebung durchqueren (genannt Durchgangs-
verkehr). Auch die grössten dieser Beziehungen sind 
aber im Vergleich zum Quell-/Zielverkehr klein. Zwi-
schen Unterem Aaretal (inklusive Süddeutschland) 
und dem Grossraum Zürich fahren in beiden Richtun-
gen zusammen nur 4'000 Personen pro Tag durch 
den Raum Baden und Umgebung, dabei weniger als 
die Hälfte im Auto (MIV). 
 

 

 
Abbildung 9: Regionaler Quell-/Ziel- und Durchgangsverkehr: Tägliche Verkehrsbeziehungen mit MIV-Anteil (DWV 2019)  
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2.1.6 Bestätigung durch Nummernschilderhebung  

In der Region Ostaargau werden mit dem regionalen 
Gesamtverkehrskonzept in verschiedenen Teilprojek-
ten Veränderungen im Verkehrssystem ausgelöst. Für 
die Entwicklung der zukünftigen Mobilitätsinfrastruktur 
braucht es fundierte und aktualisierte Kenntnisse über 
die Verkehrsströme. Um die bisherigen Untersuchun-
gen zu stützen, hat das Departement Bau, Verkehr 
und Umwelt (BVU) im Ostaargau Ende Oktober 2022 
an sieben aufeinander folgenden Tagen eine Ver-
kehrserhebung durchgeführt. Bei dieser Erhebung 
wurden mithilfe von Kameras die Nummernschilder 
der motorisierten Fahrzeuge anonymisiert erfasst. Da-
mit konnten unter anderem die Verkehrsmengen, die 
Aufteilung in Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehr, die 
Verkehrsströme von A nach B sowie die grobe Rou-
tenwahl ermittelt werden. Die nun erhobenen Daten 
bestätigen die bisherigen Annahmen für die Mobilitäts-
planungen im Raum Ostaargau. 
 
Von allen erfassten Fahrten im Ostaargau haben 
92 % des Gesamtverkehrs und 80 % des Strassen-
güterverkehrs Start oder Ziel ihrer Fahrt innerhalb des 
Raums. Nur 8 % des Gesamtverkehrs und 20 % des 
Strassengüterverkehrs sind Transitverkehr. 
 

Den Raum Baden und Umgebung durchqueren 12 % 
des Gesamtverkehrs und 32 % des Strassengüter-
verkehrs. Der grösste Teil dieses Durchgangsverkehrs 
entfällt auf die Beziehungen zwischen dem Unteren 
Aaretal bzw. dem westlichen Siggenthal und dem 
Surbtal einerseits und dem A1-Anschluss Neuenhof 
andererseits. Auch innerhalb des kleineren Teilraums 
Baden und Umgebung dominiert klar der Quell-/Ziel-
verkehr. Die Verkehrsströme für den Gesamtverkehr 
sind in untenstehender Abbildung dargestellt. Die ge-
genüber den vorangehenden Verkehrsstromanalysen 
(vgl. Kapitel 2.1.4 und 2.1.5) etwas stärkeren Durch-
gangsverkehrsströme ergeben sich aus dem engeren 
Perimeter der Nummernschilderhebung (Untersiggent-
hal, Turgi, Ehrendingen und Freienwil ausserhalb des 
Nummernschild-Messkordons). 
 
Die Ergebnisse bilden die Grundlage für das Gesamt-
verkehrskonzept Raum Baden und Umgebung sowie 
für die Planungen im Raum Brugg-Windisch und im 
Unteren Aaretal. Die detaillierten Ergebnisse der 
Nummernschilderhebung sind auf der kantonalen 
Website zu finden. 
 

 
Abbildung 10: Nummernschilderhebung (NSE) 2022: Tägliche Verkehrsbeziehungen des motorisierten Verkehrs (Auto- und Schwerver-

kehr, DWV 2022) 

  

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/mobilitaet-verkehr/mobilitaet/verkehrsdaten/verkehrserhebungen/nummernschildererhebung
https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/mobilitaet-verkehr/mobilitaet/verkehrsdaten/verkehrserhebungen/nummernschildererhebung
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2.2 Welche Folgen hat der Verkehr im Raum Baden? 
2.2.1 Wie viel Verkehr ist auf ausgewählten Strassen unterwegs?  

Alle Wegebeziehungen von Menschen, sei es mit dem 
Auto, dem öV oder dem Velo, führen in der Summe zu 
dem, was wir auf der Strasse sehen �± dem Verkehr. 
Die Darstellungen auf der nachfolgenden Seite zeigen 
für ausgewählte Kantonsstrassen in der Region, wie 
viele Menschen an einem durchschnittlichen Werktag 
mit welchem Verkehrsmittel unterwegs sind. Der voll-
ständige Belastungsplan für den heutigen Zustand 
(2019) ist auf der kantonalen Website ersichtlich. 
 
Besonders viele Menschen bewegen sich jeden Werk-
tag (Mo-�)�U�����•�E�H�U���G�L�H���+�R�F�K�E�U�•�F�N�H���������¶�����������X�Q�G���G�L�H��
�0�H�O�O�L�Q�J�H�U�V�W�U�D�V�V�H���������¶�����������L�Q���%�D�G�H�Q���V�R�Z�L�H���D�X�I���G�H�U��
�/�D�Q�G�V�W�U�D�V�V�H���L�Q���1�X�V�V�E�D�X�P�H�Q���������¶������������Auf der Hoch-
brücke (40 %) und der Mellingerstrasse (30 %) ist ein 
grosser Teil der Verkehrsteilnehmenden in einem Bus 
und damit mit dem öV unterwegs. Auf der Landstrasse 
in Nussbaumen liegt der öV-Anteil nur bei 15 %, über 
80 % der Verkehrsteilnehmenden fahren mit einem 
Auto. Aufgrund dieser unterschiedlichen Anteile ver-
kehren auf der Landstrasse in Nussbaumen täglich 
mehr Autos als auf Hochbrücke und Mellingerstrasse, 
obwohl sich insgesamt weniger Menschen durch 
Nussbaumen fortbewegen als auf den anderen beiden 
Strassen.  
 
Auf der Zürcherstrasse in Neuenhof und auf der Land-
�V�W�U�D�V�V�H���L�Q���:�H�W�W�L�Q�J�H�Q���V�L�Q�G���P�L�W���M�H���N�Q�D�S�S�������¶���������0�H�Q��
schen pro Werktag rund ein Drittel weniger Menschen 
unterwegs als in Nussbaumen. Im Vergleich zur Hoch-
brücke und zur Mellingerstrasse in Baden sind es so-
gar rund 45 % weniger. Weil auf der Landstrasse in 
Wettingen 35 % der Menschen mit dem öV unterwegs 
sind, ist die Anzahl Autos dort von allen ausgewählten 
Strassen am tiefsten. Auf der Zürcherstrasse in Neu-
enhof und auf der Landstrasse in Ehrendingen (täglich 
�����¶���������0�H�Q�V�F�K�H�Q�����V�L�Q�G���G�D�J�H�J�H�Q���Q�X�U���M�H��15 % aller 
Menschen auf der Strasse mit dem Bus unterwegs, 
entsprechend verkehren dort gemessen an der Anzahl 
Menschen relativ viele Autos. 

Mit dem Velo sind auf allen ausgewählten Strassen 
markant weniger Menschen unterwegs als mit dem 
Auto oder im öV. An verschiedenen Stellen können 
Velofahrende über parallel verlaufende Gemeinde-
strassen fahren (z.B. Zentralstrasse Wettingen) und 
sind deshalb bei dieser Betrachtung nicht enthalten. 
Jedoch ist selbst dort, wo das nicht möglich ist (z.B. 
Hochbrücke), der Anteil des Veloverkehrs sehr gering. 
 
Zusammen mit kommunalen Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Politik und Verwaltung wurde für jede der 
10 Gemeinden8 im Perimeter ein Augenschein vor Ort 
durchgeführt und ein Gemeindeporträt erstellt. Dieses 
stellt die verkehrlichen Herausforderungen im Umfeld 
der Kantonsstrassen einheitlich dar und wurde mit sta-
tistischen Daten ergänzt. Die detaillierten Porträts sind 
auf der kantonalen Website und auch im Anhang des 
Fachberichtes Strassennetz und Betrieb enthalten. 
Eine Zusammenfassung, aufgeteilt auf die vier Teil-
räume, ist aus Anhang 1 dieses Berichtes ersichtlich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
8 Die Gemeindeporträts wurden vor der Fusion von Baden und Turgi erstellt, weshalb es für Turgi ein separates Porträt gibt. 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/mobilitaet-und-verkehr/gesamtverkehrsplanung/gvk-region-ostaargau/raum-baden-und-umgebung/b4-verkehrsmodell-belastungsplan-2019-bdel-sitzung-20221101.pdf
https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/mobilitaet-verkehr/mobilitaet/gesamtverkehrsplanung/gesamtverkehrskonzept-region-ostaargau/regionales-gesamtverkehrskonzept-ostaargau-projekte-raum-baden-und-umgebung/gemeindeportraits
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Lesebeispiel: 

Auf der Hochbrücke in Baden waren 2019 an einem durchschnittlichen Werktag 26'700 Menschen im Auto unterwegs. Das entspricht 

19'800 Autos. 18'600 Menschen überquerten die Hochbrücke in einem Bus, 2'000 auf einem Velo. Total überquerten also 47'300 Men-

schen pro Werktag die Brücke im Auto, Bus oder Velo, davon 56 % mit dem Auto. Der Fussverkehr sowie der Schwerverkehr sind in 

diesen Zahlen nicht enthalten. 

  

Hochbrücke Baden  Mellingerstrasse Baden  

Landstrasse Nussbaumen  Zürcherstrasse Neuenhof  

Landstrasse Wettingen  Landstrasse Ehrendingen  
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2.2.2 Wie wirkt sich der Verkehr auf die Ortsdurchfahrten aus?  

Das beschriebene Verkehrsaufkommen beeinflusst 
das Erscheinungsbild und die Wahrnehmung der Orts-
durchfahrten und deren Umfeld. Bei der Erarbeitung 
der Gemeindeporträts aller zehn Gemeinden wurden 
diese Einflüsse beurteilt und an einem Augenschein 
mit Verantwortlichen der Gemeinden diskutiert. Auf 
Basis dieser Gemeindeporträts wurden fünf Aspekte 
identifiziert, aufgrund welcher die Ortsdurchfahrten 
qualitativ beurteilt und charakterisiert werden können. 
 

Trennwirkung der Strasse  
Diese entsteht insbesondere durch grosses 
Verkehrsaufkommen, breite Strassen mit 
wenig Fussgängerstreifen und eine klare 

Abgrenzung des Strassenraums von den umliegenden 
Nutzungen (z.B. Lärmschutzwände oder Abstands-
grün). 
 

Infrastruktur Fuss - und Veloverkehr   
Beurteilt wird, ob eine angemessene Infra-
struktur vorhanden ist, insbesondere genü-
gend breite Trottoirs, häufige und sichere 

Querungen und genügend breite Radstreifen  
oder -wege.  
 

Auswirkungen motorisierter Verkehr   
Beurteilt werden die durch den motorisier-
ten Verkehr verursachten Störungen. Mass-
gebend sind einerseits die absolute Menge 

des Autoverkehrs (Anzahl Fahrzeuge pro Tag) und 
andererseits die Bedingungen, unter welchen dieser 
verkehrt (Rückstaus im Siedlungsraum, Geschwindig-
keitsniveau, Lärm- und Schadstoffemissionen). 

Parkierung im Strassenraum   
Es wird beurteilt, ob Parkfelder oder Vor-
plätze (inklusive Tankstellen) entlang der 
Kantonsstrasse vorhanden sind, welche zu 

kritischen Fahrmanövern führen. Dazu gehören unter 
anderem die Störung des Verkehrs auf der Kantons-
strasse und Konflikte mit dem Fuss- und Veloverkehr. 
 

Nutzungen mit Bezug zum Strassen-
raum   
Relevant sind Erdgeschossnutzungen (ins-
besondere Verkaufsgeschäfte) und gut ge-

staltete öffentliche Frei- und Grünräume, welche einen 
Bezug zum Strassenraum haben und die Ortsdurch-
fahrt beleben. Diese führen zu einer höheren Aufent-
haltsqualität und prägen den Strassenraum. Die mög-
lichen städtebaulichen Potenziale im Umfeld sind 
ebenfalls berücksichtigt. 
 
Die Ortsdurchfahrten in der Region lassen sich auf-
grund der Beurteilung dieser Aspekte in vier verschie-
dene Typen einteilen. Diese werden nachfolgend be-
schrieben. Die Zuweisung der einzelnen Ortsdurch-
fahrten zu den Kateogrien ist in Abbildung 11 darge-
stellt. 
 
Die Beurteilung der Aspekte  erfolgt aufgrund folgen-
der farblicher Abstufung: 
 
Grün : Keine oder relativ einfach lösbare Defizite res-
pektive gutes bis sehr gutes Angebot.  
Orange : Punktuell schwere oder insgesamt mittel-
schwere Defizite respektive Angebot von mittlerer 
Qualität.  
Rot : Überwiegend schwere Defizite respektive unge-
nügendes Angebot.  
Grau: Aspekt ist für die jeweilige Strasse nicht von 
Bedeutung respektive Angebot ist auf dieser Strasse 
nicht erforderlich. 

 
  



 

35 

2.2.3 Wie sind Ortsdurchfahrten gestaltet?  

Die nachfolgende Karte zeigt die Kategorisierung der 
wichtigsten Strassenräume in der Region Baden und 
Umgebung. Die Ortsdurchfahrten in Wettingen und in 
Freienwil sind bereits heute einigermassen siedlungs-
orientiert gestaltet. Wie oben beschrieben gibt es aber 
auch hier Aufwertungspotenzial, dieses kann aber ein-
facher ausgeschöpft werden. Die besonders konflikt-
reichen Ortsdurchfahrten liegen in Nussbaumen 
(Obersiggenthal) und im Zentrum von Baden, wo eine 
(potentiell) hohe Nutzungsdichte auf eine dominante, 
stark belastete Strassenachse mit verkehrsorientierter 
Gestaltung trifft.  

Über den ganzen Perimeter verteilt finden sich in den 
Orts- und Quartierkernen die klassischen Ortsdurch-
fahrten. Strassenraum und Umfeld sind meist histo-
risch gewachsen. Sie stellen wichtige Orte für die je-
weiligen Gemeinden mit öffentlichen (Einkaufs-) Nut-
zungen dar, können aber diese Funktion aufgrund der 
relativ hohen Verkehrsbelastung nicht immer erfüllen. 
Die "Umfahrungen innerorts" kommen in allen Ge-
meinden vor. Sie verlaufen teilweise an Ortsrändern 
oder durch vorwiegend gewerblich genutzte Quartiere. 
Manchmal sind es auch früher als Umfahrungen ge-
plante Strassen, um die später neue Wohngebiete ge-
baut wurden. Die Konflikte sind heute überschaubar, 
die angrenzenden Siedlungsgebiete können sich aber 
kaum zur Strasse hin entwickeln. 
 

 
Abbildung 11: Kategorisierung Kantonsstrassen innerorts (Ortsdurchfahrten) aufgrund der verkehrlichen und räumlichen Situation 
 
Auf der folgenden Seite werden die Charakteristika und die spezifischen Herausforderungen der vier Kategorien 
erläutert. 
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Siedlungsorientierte Ortsdurchfahrten  

 

               

Einige wenige Strassen sind bereits heute mehrheit-
lich siedlungsorientiert gestaltet, diese wirken wenig 
trennend und die Strasse und das Umfeld stehen 
mehrheitlich in Bezug zueinander. Es herrscht weitge-
hende Koexistenz der verschiedenen Verkehrsmittel 
auf der Strasse. Der motorisierte Verkehr wird ver-
gleichsweise wenig störend wahrgenommen. Die Sei-
tenflächen werden von Läden oder der Gastronomie 
genutzt und es gibt Orte zum Verweilen. Dennoch gibt 
es auch hier punktuell Defizite. Dazu gehören vor al-
lem Konflikte bei Parkierungsmanövern, schlechte 
Sichtverhältnisse bei Zufahrten und nicht optimale Inf-
rastrukturen für den Fuss- und Veloverkehr. 
 

Umfahrungen innerorts  

 

             
 
Auf einigen Kantonsstrassen innerorts wirkt sich der 
Verkehr heute kaum auf die angrenzenden Gebäude 
aus, weil diese durch Lärmschutzwände oder Lärm-
schutzarchitektur mehrheitlich von der Strasse abge-
wandt sind. Das heisst aber auch, dass es entlang 
dieser "Umfahrungen innerorts" kein städtebauliches 
Entwicklungspotenzial gibt und der Strassenraum klar 
auf den Autoverkehr ausgerichtet ist. Die Strasse und 
das Umfeld haben keinen Bezug zueinander und die 
Strasse trennt das Siedlungsgebiet. Für den Fuss- 
und Veloverkehr gibt es keine oder nur eine minimale 
Infrastruktur, die Strasse wird aufgrund der starken 
Verkehrsbelastung und der hohen Geschwindigkeiten 
�± falls möglich �± gemieden. 

Klassische Ortsdurchfahrten  

 

             
 
Klassische Ortsdurchfahrten stehen zwar in Bezug 
zum umliegenden Siedlungsgebiet, da sich publikums-
orientierte Nutzungen und Aufenthaltsräume zumin-
dest teilweise zur Strasse hin orientieren. Das relativ 
hohe Verkehrsaufkommen führt aber vielerorts zu 
Konflikten. Defizite betreffen vor allem den Fuss- und 
Veloverkehr, sei es bezüglich sicheren Querungsmög-
lichkeiten für Zufussgehende oder attraktiver Infra-
struktur für das Velo. Häufig sind auch Konflikte zwi-
schen parkierenden Autos und dem Fussverkehr. Die 
relativ hohe Verkehrsbelastung trennt das Siedlungs-
gebiet teilweise und verhindert weitere Nutzungen, die 
die Ortsdurchfahrten beleben könnten. 
 

Besonders konfliktreiche Ortsdurchfahren  

 

             
 
Die besonders konfliktreichen Ortsdurchfahrten ver-
laufen durch dichte Zentrumsgebiete mit vielen an-
grenzenden Nutzungen. Zudem ist auch das Ver-
kehrsaufkommen sehr hoch, es kommt während der 
Spitzenzeiten zu Rückstaus von den angrenzenden 
Knoten. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ist 
der Strassenraum primär auf den Autoverkehr ausge-
richtet und es bestehen zahlreiche und schwere Defi-
zite, vor allem für den Fuss- und Veloverkehr. Die 
Strasse wirkt sehr trennend und reduziert die Qualität 
für Aufenthalt und angrenzende Nutzungen sowie die 
Verkehrssicherheit deutlich. 

 



 

37 

2.3 Wie verändert sich die Verkehrssituation bis 2040? 
2.3.1 Von welchem Wachstum gehen wir aus?  

Gemäss kantonaler Prognose wohnen im Raum Ba-
den und Umgebung 2040 rund 30 % mehr Menschen 
und arbeiten rund 20 % mehr Erwerbstätige als 2019. 
Das Verkehrsaufkommen wächst entsprechend eben-
falls um rund 30 %, wobei der Autoverkehr (+ 20 %) 
im Mittel weniger stark wächst als öV, Fuss- und Velo-
verkehr (+ 40 %). Die erwarteten Verkehrszunahmen 
auf dem regionalen Strassennetz gemäss kantonalem 
Verkehrsmodell sind im Anhang 2 dargestellt.  
 
Dieses beträchtliche Wachstum hängt naturgemäss 
von der demographischen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung ab, ist aber realistisch. Aufgrund der Ent-
wicklungsreserven der Gemeinden, gemäss ihren ak-
tuell gültigen, verabschiedeten Nutzungsplanungen, 
bieten die Reserven (Innenentwicklungspotenziale in 
Bauzonen, bekannte Gestaltungspläne) genügend 
Platz für das oben beschriebene Wachstum. Werden 
die langfristigen Entwicklungsgebiete (z.B. Galgen-
buck Baden, Wohnschwerpunkt Wettingen-Ost) voll-
ständig realisiert, könnte das Wachstum gar noch hö-
her ausfallen. 

Die Abbildung 8 belegt das anhand der räumlichen 
Verteilung der oben genannten (Wohn-) Siedlungspo-
tenziale. Dabei fällt die ungleiche Verteilung über den 
Perimeter auf: Die grössten Potenziale liegen inner-
halb der gut erschlossenen Zentren von Baden, Wet-
tingen und Nussbaumen. Die bestehende Dichte und 
die gute öV-Erschliessung dieser Räume bieten gute 
Voraussetzungen, um einen grossen Teil des Mehr-
verkehrs mit dem öV, dem Velo oder zu Fuss abzuwi-
ckeln. Gleichzeitig stellt die zunehmende Verkehrsbe-
lastung der durch diese Räume verlaufenden Kan-
tonsstrassen eine Herausforderung für eine qualitativ 
hochstehende Siedlungsentwicklung dar. Bei den bei-
den (noch unsicheren) Entwicklungsschwerpunkten 
Galgenbuck und Wettingen-Ost ist die Ausgangslage 
umgekehrt, hier ist bei einer allfälligen Realisierung 
eine gute öV-Erschliessung zentral. 
 

 
Abbildung 12: Entwicklungsreserven Wohnen (möglicher Zuwachs in Anzahl zusätzliche Einwohnende in einem Umkreis von 500 m als 

Differenz zwischen dem Bestand (GWS-Daten Stand 2021) und der Anzahl potenzieller Einwohnenden gemäss der BNO (bei voller 

Ausnützung) und der geplanten Realität (Stand 2023)) 
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2.3.2 Wie verändert sich die Auslastung der Busse?  

Das regionale Busangebot deckt die Nachfrage im Ist-
Zustand (2019) gut ab. Eine Analyse basierend auf 
Daten der Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wet-
tingen (RVBW) und Postauto für verschiedene Quer-
schnitte nahe beim Zentrum Baden zeigt, dass es 
heute auf praktisch allen Linien auch während der 
Hauptverkehrszeiten morgens und abends genügend 
Platz hat: Ein durchschnittlicher Bus ist während der 
Morgenspitze von Obersiggenthal, Höhtal und Wettin-
gen Richtung Baden zu rund 60 % bis 80 % ausgelas-
tet, während die Reserven von Dättwil, Neuenhof und 
Kappelerhof her sogar noch grösser sind. Abends lie-
gen die mittleren Auslastungen von Baden her etwas 
höher und erreichen auf allen Korridoren (ausser Neu-
enhof) knapp 80 % Auslastung. Da einzelne Kurse 
aufgrund von Schulbeginn oder Bahnanschlüssen 
deutlich höhere Belastungen aufweisen, sind aber be-
reits heute einzelne Kurse überlastet, insbesondere 
aus Richtung Höhtal und Siggenthal. 
 
 
 
 
 
Mit dem prognostizierten Wachstum nehmen die Fahr-
gastzahlen des öV im Trendzustand 2040 (d.h. ohne 
GVK) um durchschnittlich 40 % zu. Auf den meisten 
Korridoren sind die Busse in diesem künftigen Zu-
stand bei weitgehend unverändertem Angebot mor-
gens Richtung Baden überlastet, abends in der Ge-
genrichtung. Besonders gilt das für die Postautos über 
das Höhtal, die Busse im Siggenthal sowie diejenigen 
in Wettingen. In Wettingen sind die Belastungen zu-
dem weniger richtungsabhängig, es sind also mor-
gens und abends viele Menschen in beiden Richtun-
gen unterwegs. Bereits für dieses Verkehrsaufkom-
men müssten die meisten Buslinien verdichtet wer-
den, um die künftige Nachfrage noch bei gutem Kom-
fort zu bewältigen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dargestellt ist jeweils der Mittelwert der Spitzenstunde in der je-

weiligen Lastrichtung, morgens: Richtung Baden, abends: von 

Baden. 
< 50 % (In der Regel finden alle Fahrgäste einen Sitz-

platz) 

< 80 % (Kapazität Stehplätze reicht auf den meisten 

Kursen, Busse sind gut gefüllt) 

�•���������������.�D�S�D�]�L�W�l�W���6�W�H�K�S�O�l�W�]�H���U�H�L�F�K�W���Q�L�F�K�W���D�X�I���D�O�O�H�Q���.�X�U��

sen, Busse sind überfüllt) 

  

Auslastung Busnetz heute (2019) 

Auslastung Busnetz Prognose 2040 
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2.3.3 Was bedeutet das für das öV -Angebot?  

Das bestehende öV-System ist zweckmässig und ent-
spricht den bestehenden kantonalen Vorgaben, stösst 
jedoch hinsichtlich Kapazität und Zuverlässigkeit be-
reits heute an Grenzen. Künftig steigt die öV-Nach-
frage an: Die geplanten Siedlungserweiterungen ver-
ursachen grundsätzlich eine spürbare Verkehrszu-
nahme. Das führt dazu, dass das heutige öV-System 
zum Betrachtungshorizont GVK 2040 hinsichtlich Ka-
pazität und Angebotsqualität den Anforderungen nicht 
mehr genügt (vgl. Abbildung 13): 
 
�x Fahrzeugkapazität: Mit der vorgesehenen Sied-

lungsentwicklung zeichnen sich bereits im Trend-
zustand 2040 Kapazitätsengpässe auf verschiede-
nen Korridoren ab (vgl. Kapitel 2.3.2). Mit einem 
angestrebten höheren öV-Anteil (vgl. Kapitel 3.2.1) 
verschärfen sich diese noch. 

�x Zuverlässigkeit/Pünktlichkeit: Zunehmende Stras-
senüberlastungen und punktuelle Schwachstellen 
auf stark belasteten Knoten und Abschnitten füh-
ren zu Verspätungen und beeinträchtigen die Ro-
bustheit, Zuverlässigkeit und Anschlusssicherheit 

des öV-Angebots. Ohne weitere Massnahmen im 
Bereich öV-Bevorzugung und Verkehrsdosierung 
wird sich die Situation akzentuieren, was ein Risiko 
für ein funktionsfähiges öV-System darstellt. 

�x Netzstruktur und öV-Reisezeiten: Das bestehende 
Netz ist stark radial auf den Bahnhof Baden ausge-
richtet. Dadurch sind die Reisezeiten des öV-Ange-
bots gegenüber dem MIV nicht oder nur bedingt 
konkurrenzfähig. So ist die Nachfrage auf Verbin-
dungen aus dem Raum Wettingen Richtung 
Limmattal hoch, der öV-Anteil ist aber gering. Auch 
auf tangentialen Beziehungen lassen die MIV-
Wunschlinien öV-Potenziale erkennen, die durch 
Verknüpfung zu anderen Bahnstationen (Wettin-
gen, Turgi) für den öV gewonnen werden könnten 
(vgl. Kapitel 2.1.4). 

�x öV als Rückgrat der Siedlungsentwicklung: Der nö-
tige Ausbau der öV-Kapazitäten soll die ge-
wünschte Siedlungsentwicklung aktiv mitsteuern. 
Dazu muss die Attraktivität gegenüber heute weiter 
erhöht werden. 

 
 

 
Abbildung 13: Beurteilung des bestehenden öV-Angebotes für den Prognosezustand 2040  
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2.3.4 Wie verändert sich die Auslastung der Strassen?  

Auch auf dem Strassennetz führt das prognostizierte 
Wachstum des Verkehrs bis 2040 zu mehr Engpäs-
sen. Die massgebenden Knoten in der Innenstadt von 
Baden (v.a. an der Bruggerstrasse) und im Bereich 
der beiden Limmatbrücken (v.a. Brückenkopf Ost) 
können während der Hauptverkehrszeiten nicht noch 
mehr (Auto-)Verkehr verarbeiten. Ohne weitere Mass-
nahmen und ohne stark verändertes Mobilitätsverhal-
ten staut sich der Verkehr bis 2040 täglich über län-
gere Zeit. 

Das vom Kanton in den letzten Jahren umgesetzte 
Verkehrsmanagement umfasst grosse Teile des 
Strassennetzes im Perimeter des GVK. Damit werden 
entsprechend der Strategie mobilitätAARGAU die vor-
handenen Kapazitäten besser bewirtschaftet, der Bus-
verkehr priorisiert und der Verkehr verflüssigt. So wird 
die Erreichbarkeit der Region verbessert und die Rei-
sezeiten können stabilisiert werden. Dieses System 
funktioniert heute weitgehend gut. Wenn der Autover-
kehr weiter zunimmt, gerät es aber unter Druck.  

  

Abbildung 14: Kritische (kapazitätsbestimmende) Knoten im Perimeter und wichtigste Elemente des regionalen Verkehrsmanagements 
 
 
In der Folge wird beschrieben, welchen Einfluss das 
prognostizierte Autoverkehrswachstum bis 2040 im 
Trendzustand (also ohne GVK) auf die Auslastung 

und die Stauzeiten an den kapazitätsbestimmenden 
Knoten auf dem regionalen Strassennetz hat. 
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Der Autoverkehr wächst gemäss den in Kapitel 2.3.1 
dargestellten Prognosen über den ganzen Tag gese-
hen um 20 %. Die resultierenden Verlängerungen der 
Stauzeiten sind aber auf dem hoch ausgelasteten 
Strassennetz deutlich grösser. Beispielhaft lässt sich 
das am Knoten Boldi (auf der nördlichen Seite der 
Siggenthalerbrücke) zeigen (vgl. Grafiken rechts): Der 
massgebende Strom von Nussbaumen über die Brü-
cke nach Baden erreicht heute morgens während gut 
zwei Stunden die Kapazitätsgrenze (ca. 135 Autos pro 
Viertelstunde bzw. 540 Autos pro Stunde). Mehr Ver-
kehr kann während einer Stunde nicht Richtung In-
nenstadt von Baden fahren. Wollen künftig morgens 
dennoch 20 % mehr Autos Richtung Baden fahren, 
müssen sie auf die angrenzenden Zeiten (grüne Säu-
len in nebenstehender Abbildung) ausweichen, bis 
dort die Kapazitätsgrenze ebenfalls erreicht ist. Da 
aber vor 06:30 Uhr und nach 08:45 Uhr auch schon 
viele Fahrzeuge unterwegs sind, füllen sich diese Re-
serven schnell und die Dauer der Staus nimmt deut-
lich zu. 
 
Die Abbildung 15 zeigt für drei kritische Knoten, was 
das für die künftige Dauer der Staus heisst. Die Unter-
schiede zwischen den drei Knoten ergeben sich einer-
seits aufgrund der heutigen Auslastung, andererseits 
auch aufgrund der regional unterschiedlichen Wachs-
tumsraten. So wächst der Verkehr über die Siggentha-
lerbrücke beispielsweise prozentual weniger stark als 
derjenige über die Hochbrücke. Zusammenfassend 
werden die Staus insbesondere abends bis 2040 teil-
weise doppelt so lang dauern als heute oder gar noch 
länger. Besonders kritisch ist der Brückenkopf Ost, 
der ohne Massnahmen und bei unverändertem Mobili-
tätsverhalten über weite Strecken des Tags überstaut 
wäre. 
 

 
 

 
Knoten Boldi 
 

 
Abbildung 15: Prognostizierte Ausdehnung der täglichen Stauphasen bis 2040 an drei ausgewählten Knoten im Perimeter 
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2.4 Welche Schlüsse ziehen wir für das GVK? 

Der Verkehr im Raum Baden und Umgebung ist aus 
regionaler Sicht mehrheitlich hausgemacht, das 
heisst, es handelt sich um Binnenverkehr (Wege in-
nerhalb des Raums) oder Quell-/Zielverkehr (Wege 
zwischen dem Raum und benachbarten Räumen). In-
nerhalb des Raums dominieren die Verkehrsbezie-
hungen Richtung und innerhalb der Stadt Baden, wel-
che die grosse Bedeutung als Arbeitsplatz- und Ein-
kaufsstandort bestätigen. Weiter ist der Binnenverkehr 
innerhalb des Teilraums Ost (Killwangen, Neuenhof, 
Wettingen) bedeutend. Im Quell-/Zielverkehr fahren 
besonders viele Verkehrsteilnehmende aus anderen 
Regionen des Kantons und aus Süddeutschland Rich-
tung Stadt Baden und sind dabei zu zwei Dritteln oder 
mehr mit dem Auto unterwegs. Dieser Verkehr durch-
quert einzelne Teilräume (vor allem Siggenthal, Höh-
tal) und wird dort als (lokaler) Durchgangsverkehr 
wahrgenommen. Der regionale Durchgangsverkehr 
durch den gesamten Raum (also ohne Start oder Ziel 
in einer der 9 Gemeinden) wird zu einem grossen Teil 
auf der Bahn und der Nationalstrasse A1 abgewickelt. 
Der den Gesamtraum querende Verkehr auf dem 
Kantonsstrassennetz ist dagegen im Verhältnis zum 
gesamten Verkehr auf den Strassen sehr klein.  
 
Das Mobilitätsverhalten und insbesondere die Ver-
kehrsmittelwahl unterscheidet sich innerhalb des 
Raums beträchtlich. Verkehrsteilnehmende im Teil-
raum West (Siggenthal) wählen zu mehr als zwei Drit-
teln das Auto für ihre Mobilität, auch für Fahrten Rich-
tung Baden und Zürich. Auf tangentialen Beziehungen 
wird für mehr als 80 % der Wege das Auto gewählt. 
Innerhalb der beiden Teilräume Mitte (Baden) und Ost 
(Wettingen-Neuenhof-Killwangen) wird dagegen bei 
rund der Hälfte aller Wege das Velo oder der öV ge-
nutzt. Auf kürzeren Distanzen werden zudem gerade 
in diesen Räumen viele Wege zu Fuss zurückgelegt.  
 
Das öV-Angebot ist in der Region heute mit wenigen 
Ausnahmen gut. Der öffentliche Verkehr befördert auf 
den Hauptachsen viele Menschen mit wenigen Fahr-
zeugen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 
Entlastung des Strassennetzes. Für den Veloverkehr 
stehen vor allem abseits der Kantonsstrassen zwi-
schen einzelnen Gemeinden attraktive Routen zur 

Verfügung. Die kapazitätsbestimmenden Knoten im 
Strassennetz (v.a. Brückenkopf Ost, Boldi) führen 
nicht nur zu Stau für den Autoverkehr, sondern beein-
trächtigen auch die anderen Verkehrsmittel: Die Velo-
verbindungen aus den umliegenden Gemeinden Rich-
tung Baden sind nicht durchgehend, die Busse blei-
ben während der Hauptverkehrszeiten ebenfalls im 
Stau stecken. Das Potenzial von öV und Velo wird im 
regionalen Verkehr deshalb nicht ausgeschöpft. Für 
den Fussverkehr fehlen punktuell Querungsmöglich-
keiten und die Aufenthaltsqualität leidet unter der ho-
hen (Auto-)Verkehrsbelastung entlang der Ortsdurch-
fahrten.  
 
Die Kantonsstrassen verlaufen in den meisten Ge-
meinden mitten durch das Siedlungsgebiet. Diese 
Strassen sind heute mehrheitlich auf den Autoverkehr 
ausgerichtet und für den Fuss- und Veloverkehr unat-
traktiv. Das beeinträchtigt die Aufenthaltsqualität und 
den lokalen Verkehr. Die Attraktivität der Ortsdurch-
fahrten sinkt und erschwert die Innenentwicklung. Die 
Herausforderungen in den Ortsdurchfahrten unter-
scheiden sich nach Art und Ausmass der Störungen, 
wobei in der ganzen Region immer wieder ähnliche 
Situationen und Problemstellungen anzutreffen sind.  
 
Das vom Kanton prognostizierte Bevölkerungs- und 
Wirtschaftswachstum um rund 30 % ist angesichts der 
vorhanden Flächenreserven in den kommunalen Nut-
zungsplanungen realistisch. Tritt es ein, so wächst der 
Autoverkehr bis 2040 um 20 %, der übrige Verkehr 
(öV, Fuss- und Veloverkehr) um 40 %. Trotz des un-
terdurchschnittlichen Zuwachses hat der zusätzliche 
Autoverkehr gravierende Folgen: Die täglichen Rück-
staus an den kritischen Knoten werden in der Folge 
deutlich länger dauern als heute, die Qualität für den 
Fuss- und Veloverkehr nimmt gerade an diesen Stel-
len weiter ab. Das heute ausreichend dimensionierte 
Busangebot wird ohne Ausbau ebenfalls überlastet 
sein. Die Defizite für die Ortskerne (insbesondere ent-
lang der konfliktreichen Ortsdurchfahrten) werden ver-
schärft. 
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3 Welche Ziele wollen wir mit dem GVK  
erreichen? 

3.1 Wie ist das Zielsystem aufgebaut? 
Die Ziele für das Gesamtverkehrskonzept (GVK) 
Raum Baden und Umgebung sollen auf den beste-
henden, behördenverbindlichen Planungsinstrumen-
ten von Kanton und Region aufbauen. Dazu gehören 
insbesondere die folgenden Grundlagen: 
 
�x Kantonaler Richtplan  
�x Kantonale Strategie mobilitätAARGAU  
�x Agglomerationsprogramm Aargau-Ost  

4. Generation  
�x Regionales Entwicklungskonzept Baden Regio 

 
Aus diesen Grundlagen wurden insgesamt sieben 
Ziele für das GVK Raum Baden und Umgebung abge-
leitet. Diese beschreiben die angestrebte Richtung, in 
welche sich die Mobilität im Raum Baden und Umge-
bung durch die Umsetzung des GVK entwickeln soll. 
Damit diese Ziele überprüfbar sind, werden im Rah-
men des GVK zusätzlich Erfolgskriterien definiert.  

Die sieben Ziele sind in der Abbildung 16 ersichtlich. 
Die beiden Ziele a) und b) betreffen das Mobilitätsver-
halten und die Rahmenbedingungen, die einen Ein-
fluss darauf haben. Die vier Ziele c) bis f) beschrei-
ben, wie die Verkehrsnetze und -angebote bis 2040 
weiterentwickelt werden sollen. Mit dem Ziel g) soll die 
Siedlungsentwicklung auf das angestrebte Verkehrs-
angebot abgestimmt werden.  
 
Die sieben Ziele sind grundsätzlich gleichwertig und 
möglichst gemeinsam zu erreichen. Sie sind unterei-
nander und mit den Zielen der benachbarten Räume 
(Brugg-Windisch sowie Unteres Aaretal) abgestimmt.  
 
 
 

 
 
Abbildung 16: Übersicht Ziele GVK Raum Baden und Umgebung 
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3.2 Die 7 Ziele und ihre Erfolgskriterien 
3.2.1 Ziel a) Flächensparende Mobilität 

Im Raum Baden und Umge-
bung sind die Menschen 
möglichst oft mit dem öffent-
lichen Verkehr (öV), dem Velo 
oder zu Fuss unterwegs. Da-
bei kom binieren sie bei Be-
darf diese Verkehrsmittel und 
das Auto . 

 
Dieses Ziel betrifft das Verhalten von uns allen: Die 
Mobilität zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem öV 
braucht viel weniger Fläche pro Person als der motori-
sierte Verkehr. Deshalb sieht der Kanton in seiner Mo-
bilitätsstrategie vor, dass die Anteile dieser Verkehrs-
mittel über den ganzen Kanton in den Kernstädten (im 
GVK-Perimeter: Baden, Wettingen) und den urbanen 
Entwicklungsräumen9 bis 2040 erhöht werden. Im Ge-
genzug soll der Anteil des Autoverkehrs gesenkt wer-
den. In den ländlich geprägten Räumen (im Perimeter: 
Ehrendingen, Freienwil sowie im angrenzenden Unte-
ren Aaretal und Reusstal) soll auch Park+Ride (P+R) 
gefördert werden, also Parkplätze an wichtigen öV-
Haltestellen zwischen diesen Aussenbezirken und den 
Kernstädten. 

Begründung  
Heute werden 58 % aller Wege in der Region mit dem 
Auto zurückgelegt. Bis 2040 nimmt der Anteil wegen 
den Angebotsausbauten beim öffentlichen Verkehr 
und des demographischen Wandels bereits etwas ab. 
Dennoch wächst der Autoverkehr in absoluten Zahlen 
nochmals um 20 %. Hauptgrund ist das prognosti-
zierte Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum in der 
Zukunft. Die Lagebeurteilung zeigt, dass dieses 
Wachstum sowohl die Siedlungsqualität als auch die 
Erreichbarkeit beeinträchtigt und damit die Standort-
qualität senkt. Um das zu vermeiden, werden weiter-
gehende Erfolgskriterien für das Ziel Flächensparende 
Mobilität vorgeschlagen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 17: Kantonale Strategie mobilitätAARGAU: Zielbild zu den Veränderungen der Anteile am Gesamtverkehr bis 2040 bei einem 

mittleren Wachstumsszenario  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

9 Im GVK-Perimeter: Ennetbaden, Killwangen, Neuenhof, Obersiggenthal, Untersiggenthal, Turgi 

 
�Î  Baden, Wettingen 
 
 
�Î  Ennetbaden, Kill-

wangen, Neuenhof, 
Obersiggenthal, Un-
tersiggenthal, 
Turgi 

 
 

�Î  Ehrendingen 
 
 

�Î   Freienwil 
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Erfolgskriterien  
Für die drei Raumtypen (Kernstadt, urbaner Entwick-
lungsraum, ländlicher Entwicklungsraum) werden un-
terschiedliche Zielwerte für die Verkehrsmittelanteile 
definiert. Damit wird dem Umstand Rechnung getra-
gen, dass in den dichten städtischen Räumen eher 
auf den öV oder den Fuss- und Veloverkehr verlagert 
werden kann als im ländlichen Raum. Die Erfolgskrite-
rien beziehen sich auf die "Verkehrsbeziehungen" zwi-
schen den Raumtypen. Die folgenden drei Kriterien 
sind daher alle miteinander gemeinsam zu erreichen: 
 
 
�x Auf eher peripheren Beziehungen (z. B. 

zwischen ländlich geprägten Gemeinden 
wie Freienwil und Gemeinden des urba-
nen Entwicklungsraums wie Obersig-
genthal oder Neuenhof) soll noch ein 
Wachstum des Autoverkehrs um 10 % 
gegenüber heute zugelassen werden. 
Der gemeinsame Anteil von öV sowie 
Fuss- und Veloverkehr soll von heute 
24 % auf 39 % steigen. 

 
�x Auf allen Beziehungen zwischen Wettin-

gen und Baden (ohne Innenstadt) einer-
seits und den anderen GVK-Gemeinden 
andererseits, auf allen Beziehungen zwi-
schen Gemeinden des urbanen Entwick-
lungsraums sowie im kommunalen Bin-
nenverkehr aller Gemeinden ausserhalb 
der Kernstadt soll der gesamte Mehrver-
kehr durch öV sowie Fuss- und Velover-
kehr abgewickelt werden. Der Anteil die-
ser Verkehrsmittel soll dazu von heute 
37 % auf 52 % steigen. Der Autoverkehr 
wird auf dem heutigen Niveau plafoniert, 
die Verkehrsmenge soll also gegenüber 
heute nicht zunehmen. 

 
�x Auf allen Beziehungen von und nach 

der besonders stark belasteten Innen-
stadt von Baden sowie im kommunalen 
Binnenverkehr der beiden Kernstädte 
Baden und Wettingen soll das Aufkom-
men des Autoverkehrs gegenüber 
heute um 10 % reduziert werden. Künf-
tig werden 69 % des gesamten Ver-
kehrs auf diesen Beziehungen mit öV 
sowie Fuss- und Veloverkehr abgewi-
ckelt (gegenüber heute 55 %).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
In der Summe würde das absolute Aufkommen des MIV bis 2040 trotz Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum 
gemessen an allen Wegen mit Start und/oder Ziel im Perimeter gegenüber 2019 plafoniert (also weder Zu- noch 
Abnahme). Der prozentuale Anteil des MIV an allen Wegen würde dadurch bis 2040 von heute 58 % auf 44 % sin-
ken, die summierten Anteile der anderen Verkehrsmittel würden dagegen von 42 % auf 56 % zunehmen. 
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3.2.2 Ziel b) Rahmenbedingungen Arbeits - und Bildungsverkehr  

Auszubildende von über -
kommunalen Schulen und 
Erwerbstätige können ihre 
Mobilität unter Rahmen -
bedingungen gestalten, die die 
Nutzung von flächensparenden 
Verkehrsmitteln begünstigen 
und das Verkehrsaufkommen 
während der Hauptverkehrs -
zeiten reduzieren.  

 
Begründung  
Menschen gestalten ihre Mobilität auch aufgrund der 
gesetzten Rahmenbedingungen. Besonders relevant 
sind der Arbeitspendler- und Bildungsverkehr, denn 
dieser fällt während der stark belasteten Spitzenstun-
den am Morgen und Abend an. Angesprochen werden 
mit den vorgeschlagenen Erfolgskriterien sowohl Un-
ternehmen als auch überkommunale Schulen. 
 
Teilziel Arbeitspendlerverkehr  
Unternehmen können eine siedlungsverträgliche und 
effiziente Mobilität ihrer Mitarbeitenden fördern. Es ist 
relevant, ob ein Betrieb den Mitarbeitenden einen 
Parkplatz kostenlos zur Verfügung stellt oder ob er ein 
öV-Abonnement mitfinanziert. Beispiele aus der Re-
gion zeigen, dass mit einem betrieblichen Mobilitäts-
management bis zu 30 % aller Fahrten vom MIV auf 
andere Verkehrsmittel umgelagert werden können 
(vgl. Abbildung 18). Besonders wirksam sind dabei die 
Bewirtschaftung von Mitarbeitenden-Parkplätzen so-
wie Mobilitätsboni für Mitarbeitende, die mit dem öV, 
zu Fuss oder mit dem Velo zur Arbeit pendeln.  

Daneben können Firmen auch Home-Office-Angebote 
für ihre Mitarbeitenden schaffen. So können die Unter-
nehmen helfen, die Spitzenbelastungen auf den Ver-
kehrsnetzen zu brechen und damit die für die Firmen 
so wichtige Erreichbarkeit zu erhalten.  
 
Im Fokus der Zielbeurteilung stehen aufgrund des 
grossen Verkehrsvolumens die grösseren Unterneh-
men, aber auch kleinere Unternehmen können ihren 
Beitrag leisten.  
 
Erfolgskriterium  
Dieses Ziel wird als erreicht beurteilt, wenn betriebli-
che Mobilitätskonzepte durch alle Unternehmen mit 
mehr als 50 Mitarbeitenden erarbeitet und erfolgreich 
(d.h. mit spürbarer Reduktion des MIV-Anteils am 
Pendler- und Firmenverkehr) umgesetzt sind/werden. 
 
Teilziel Ausbildungsverkehr  
Die Fahrten der Auszubildenden in die überkommuna-
len Schulen (Kantonsschulen, Berufsschulen, teil-
weise Kreisschulen) führt aufgrund der fixen Stunden-
planzeiten auf einigen wenigen Busverbindungen zu 
sehr hohem Fahrgastaufkommen. Mit stärker gestaf-
felten Stundenplänen könnten die Fahrgastzahlen 
über mehr Buskurse verteilt und so die Spitzen im re-
gionalen Busverkehr gebrochen werden. 
 
Erfolgskriterium  
Erfüllt ist dieses Ziel, wenn das Potenzial bei den ge-
nannten Schulen abgeklärt und ausgenützt ist. 
 

 

Abbildung 18: Unternehmen im oder angrenzend an den GVK-Perimeter mit einem bereits umgesetzten betrieblichen Mobilitätskonzept 
 
  



 

47 

3.2.3 Ziel c) Attraktiver und zukunftsfähiger Lebensraum

Die Strassenräume sind inner -
orts Bestandteil von lebens-
wert und klimagerecht gestal-
teten Siedlungsräumen, in wel-
chen sich alle Verkehrsteilneh-
menden sicher fühlen. Die 
Siedlungsgebiete werden 
durch den Schwerverkehr 
möglichst wenig tangiert.  

 
Begründung  
Kantonsstrassen innerorts (Ortsdurchfahrten) sollen 
künftig stärker als Siedlungsräume und nicht nur als 
Verkehrskorridore oder -räume gestaltet werden. Sie 
sind zudem an die veränderten klimatischen Bedin-
gungen anzupassen, insbesondere durch weniger ver-
siegelte Flächen. Der kantonale Richtplan schreibt 
vor, dass Strassenräume an Kantonsstrassen künftig 
siedlungsverträglicher werden sollen, vor allem bei ho-
her Belastung.  
 
Erfolgskriterien  
Es wird vorgeschlagen, dass die verschiedenen Ty-
pen von Ortsdurchfahrten �± "besonders konfliktreiche 
Ortsdurchfahrten", "klassische Ortsdurchfahrten", 
"siedlungsorientierte Ortsdurchfahrten", "Umfahrung 
innerorts" �± gemäss Lagebeurteilung (vgl. Kapitel 
2.2.3) künftig unter Beachtung der folgenden Erfolgs-
kriterien weiterentwickelt werden. 
 

 
�x Die (Auto-)Verkehrsmengen in den besonders kon-

fliktreichen Ortsdurchfahrten (Innenstadt Baden, 
Landstrasse Nussbaumen) mit täglichen Verkehrs-
belastungen von deutlich über 20'000 Fahrzeugen 
pro Tag werden reduziert, um eine siedlungsver-
trägliche Gestaltung zu ermöglichen. Je nach 
räumlicher Situation ist das auch bei einigen klassi-
schen Ortsdurchfahrten mit einer Belastung von 
knapp unter 20'000 Fahrzeugen pro Tag nötig. 

 
�x Der Strassenraum wird vor allem bei klassischen 

und siedlungsorientierten Ortsdurchfahrten neu 
aufgeteilt, so dass mehr Flächen für den Fuss- und 
Veloverkehr angeboten werden können. Sofern es 
die Verkehrsmengen zulassen, gilt das auch für 
heute besonders konfliktreiche Ortsdurchfahrten. 
Bei allen drei Typen von Ortsdurchfahrten ist zu-
dem ein tieferes Geschwindigkeitsniveau anzustre-
ben (durch Signalisation oder entsprechende Ge-
staltung). 

 
�x Das Strassenumfeld ist vor allem bei besonders 

konfliktreichen und siedlungsorientierten Orts-
durchfahrten städtebaulich aufzuwerten, weil diese 
durch dichte Zentren verlaufen. Bei Umfahrungen 
innerorts ist das punktuell zu prüfen.  

 
�x Bei allen vier Typen (vgl. Kapitel 2.2.3) soll die 

Trennwirkung reduziert (z.B. durch mehr Fussgän-
gerstreifen) und die Strasse besser in die umlie-
gende Siedlungsstruktur eingebettet werden. 

 
�x Das Strassennetz innerhalb der Siedlungsgebiete 

wird für den Transit-Schwerverkehr nicht attrakti-
ver. 

 
 

Abbildung 19: Massgebende Elemente für die Weiterentwicklung der verschiedenen Typen von Ortsdurchfahrten gemäss Ziel c) 
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3.2.4 Ziel d) Velogerechter Raum

Das Veloverkehrsnetz im 
ganzen Raum erschliesst die 
wichtigen Zielorte durch -
gängig, direkt und attraktiv. 
Menschen aller Generationen 
bewegen und fühlen sich 
darauf sicher.  
 

Begründung  
Im Vorgängerprojekt rGVK Ostaargau wurde bereits 
ein dichteres Veloroutennetz mit Standards für den 
Perimeter vorgeschlagen, das in der damaligen öffent-
lichen Anhörung bis auf wenige Details auf grosse Zu-
stimmung gestossen und im kantonalen Richtplan als 
Zwischenergebnis aufgenommen worden ist. Für das 
GVK werden darauf aufbauend zwei Erfolgskriterien 
vorgeschlagen. 
 
Erfolgskriterien  
1) Das vorgeschlagene Velonetz wird bis zum Ab-
schluss des GVK mit den Gemeinden verifiziert und 
diskutiert, die offenen Fragen zur Linienführung wer-
den geklärt und das Netz wird verbindlich im Richtplan 
festgesetzt. Dieses soll insbesondere wichtige Zielorte 
(Verkehrsdrehscheiben, Schulen, Arbeitsplätze, Ein-
kaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen) er-
schliessen. Anschliessend wird das festgelegte Netz 
bis 2040 in Etappen realisiert. Unabhängige Massnah-
men sind vorzuziehen, so dass das Netz kontinuierlich 
attraktiver wird. 

2) Strecken und Knoten dieses Netzes sind so ausge-
staltet, dass die im Ziel genannte Qualität, erreicht 
wird: ein durchgängiges, direktes und attraktives Netz, 
auf dem sich Menschen aller Generationen sicher füh-
len:  
 
�x Der Veloverkehr wird, wo möglich, getrennt vom 

motorisierten Verkehr geführt. Besonderes Augen-
merk gilt dabei den Knoten. 

 

�x Wo der Veloverkehr auf Kantonsstrassen geführt 
werden muss, werden genügend breite Radstrei-
fen eingerichtet. Dies ist im Raum Baden und Um-
gebung vermutlich häufig nötig wegen der Struktur 
des Strassennetzes und der engen räumlichen 
Verhältnisse.  

 

�x Muss die direkte Veloroute auf der Kantonsstrasse 
geführt werden, werden zusätzlich attraktive Rou-
ten auf verkehrsberuhigten Strassen für weniger 
geübte Velofahrende geprüft.  

 

�x Zudem wird eine intuitive und direkte Velover-
kehrsführung angestrebt und es werden genügend 
hochwertige, sichere sowie günstige Veloabstell-
anlagen realisiert, gerade im Umfeld von öV-Halte-
stellen. 

 

Nachfolgend sind zur Illustration des zweiten Erfolgs-
kriteriums verschiedene gute und verbesserungswür-
dige Beispiele für die Führung des Veloverkehrs in der 
Region dargestellt. 

 

 
Mit Radstreifen mit 1.80 m Breite werden Velofahrende von Au-

tos in genügendem Abstand überholt (Parkstrasse Baden). 

 

 
Gute Velolösungen durch seitliche Anordnung sind bereits an ei-

nigen Orten vorhanden (Siggenthalerbrücke) 

 
Bei überbreiten Strassenräumen können Radstreifen mit Sofort-

massnahme verbreitert werden (Zentralstrasse Wettingen) 

 

 
Markierungen mit Aufforderungen zur gegenseitigen Rücksicht-

nahme erhöhen die Verkehrssicherheit (Gstühlpassage Baden) 
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Wenig befahrene Quartierstrassen mit Tempo 30 und wenig par-

kierten Autos sind für das Velo attraktiv (Bäderstrasse Baden) 

 

 
An einigen Kreuzungen wird der Veloverkehr zumindest teil-

weise sicher geführt (Bruggerstrasse Baden) 

 

 
Kantonsstrassen ohne oder mit zu schmaler Veloinfrastruktur 

bilden schwere Schwachstellen (Landstrasse Nussbaumen) 

 

 
Die Verflechtungen für abbiegende Velofahrende sind teilweise 

schwierig und gefährlich (Knoten Wettingen-/ Schartenstrasse) 

 
Stark belastete Knoten sind nicht auf eine breite Nutzergruppe 

ausgelegt (Landvogteischloss Baden) 

 

 
Entlang einiger Quartierstrassen bestehen Konflikte mit der Par-

kierung (Römerstrasse Baden) 

 

 
Schwierige Verflechtungen für Linksabbiegemanöver wegen feh-

lender Abbiegeinfrastruktur (Bruggerstrasse Baden)  

 

 
Fehlende Veloabstellanlagen trotz hohem Bedarf an zentraler 

Lage (Bahnhof Baden Ost) 
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3.2.5 Ziel e) Leistungsfähiges und vernetztes öV -System

Auf den wichtigen Bezieh -
ungen innerhalb des Raums 
und zu den angrenzenden 
Räumen besteht ein zuver -
lässiges, direktes und 
komfortables öV -Angebot, das 
mit anderen Fortbewegungs -
arten vernetzt ist.  

 
Begründung  
 
Hinweis: Die hinterlegten Farben in den nachfolgen-
den Texten entsprechen denjenigen in der Abbildung 
auf der folgenden Seite.  
 
Das heutige öV-Netz ist grundsätzlich zweckmässig 
(vgl. Kapitel 2.3.3).  
 
Ohnehin geplant bis 2040 ist der Ausbau des Bahnan-
gebots durch den Bund sowie darauf abgestimmt die 
Verdichtung des regionalen Busangebots durch den 
Kanton.  
 
Aufgrund des erwarteten Bevölkerungswachstums 
und des Beitrags des öV zum Ziel Flächensparende 
Mobilität braucht es aber einen weiteren, weitsichtigen 
Ausbau des öV. Zudem ist sicherzustellen, dass die 
Busse zuverlässig verkehren. Neue öV-Angebotsfor-
men sind in peripheren Räumen mit schlechten Vo-
raussetzungen für den öV sowie innerhalb besonders 
dichter, städtischer Räume zu prüfen  

Erfolgskriterien  
Als Erfolgskriterien werden vorgeschlagen (vgl. auch 
Abbildung 20):  
 
�x Die Busse verkehren auch während der Hauptver-

kehrszeiten auf allen Linien zuverlässig. Wo zu-
sätzlich nötig, werden die Busse konsequent be-
vorzugt.  
 

�x Wo ein attraktiver, dicht verkehrender öV aus an-
grenzenden ländlichen Räumen Richtung Raum 
Baden und Umgebung aus Auslastungs- und Kos-
tengründen nicht möglich ist, werden ergänzend 
"Verkehrsdrehscheiben" für den Umstieg vom Auto 
auf den öV oder vom Velo auf den öV umgesetzt. 
Diese sollen im Rahmen des GVK definiert und an-
schliessend aufgewertet werden, wobei je nach 
Potenzial auch ergänzende Angebote (z.B. Velo-
abstellplätze, Einkaufsmöglichkeiten) ermöglicht 
werden sollen.  
 

�x Um den nötigen Beitrag des öV zum Ziel Flächen-
sparende Mobilität zu gewährleisten, wird das An-
gebot ausgebaut: Bestehende Buslinien sollen 
häufiger und/oder mit grösseren Bussen verkeh-
ren, um einen hohen Komfort und damit einen at-
traktiven öV zu gewährleisten. Wo viele Menschen 
unterwegs sind, sollen neue dezentrale Direktver-
bindungen ohne Umweg über den Bahnhof Baden 
geschaffen werden. Dabei ist das Potenzial der ge-
planten Bahnausbauten zu nutzen, um Buslinien 
vermehrt ausserhalb von Baden mit der Bahn zu 
verknüpfen. 
 

�x Aufgrund der heute schon hohen Dichte und des 
zu erwartenden Wachstums werden Siedlungs-
entwicklung und öV-Angebot in den wichtigen Ent-
wicklungsgebieten Wohnen/Gewerbe besonders 
gut aufeinander abgestimmt. Dabei wird bis Ab-
schluss des GVK geklärt, wo ein schienengebun-
dener öV als zusätzliches Rückgrat den öV stärken 
kann oder ob der regionale öV neben dem bisher 
geplanten Regionalzugsangebot weiterhin aus-
schliesslich mit Bussen betrieben werden soll. 
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Abbildung 20: Massgebende Elemente für die Weiterentwicklung des öV-Angebots im Perimeter gemäss Ziel und schematische, bei-

spielhafte Verortung im Raum 
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3.2.6 Ziel f) Stabile Erreichbarkeit für den Autoverkehr

Die Reisezeiten mit dem A uto 
innerhalb der Region sind 
planbar, die heutige Erreich -
barkeit bleibt damit erhalten.  
 
 
 
 

Begründung  
Die Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln ist ein 
wichtiger Standortfaktor, welcher im kantonalen Richt-
plan festgehalten ist. Der Raum Baden und Umge-
bung ist heute dank der Nationalstrasse A1 und deren 
Anschlüssen auch im schweizweiten Vergleich grund-
sätzlich gut mit dem Auto erreichbar. Was die 
Standortqualität aber einschränkt, sind die Staus: 
Diese führen dazu, dass die Reisezeiten im Tagesver-
lauf stark schwanken und deshalb nur bedingt planbar 
sind. 

Erfolgskriterien   
Als Erfolgskriterium wird vorgeschlagen:  
 
Die Autofahrenden wissen bei ihrer Fahrt innerhalb 
des Raums, wie lange diese dauert (Planbarkeit), die 
Reisezeiten schwanken über den Tagesverlauf mög-
lichst wenig. Dabei steht der Gewerbe- und Berufsver-
kehr im Fokus. Der Pendler-, Freizeit- und Einkaufs-
verkehr kann dagegen stärker gesteuert beziehungs-
weise dosiert werden, wenn das dem vorangehend er-
wähnten berufsbedingten Verkehr dient. Bei der Um-
setzung sollen die Vorteile von digitalen Hilfsmitteln 
(Navigation, Verkehrsinformation) im Hinblick auf die 
Zielerreichung genutzt werden.  
 
 

 
 

 
Abbildung 21: Staus auf der Bruggerstrasse oder an anderen  

neuralgischen Stellen sollen gemäss Ziel f) künftig reduziert werden. 
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3.2.7 Ziel g) Siedlungsentwicklung an gut erreichbaren Orten

Das Siedlungswachstum er-
folgt in gut bis sehr gut mit 
dem öV erschlossenen Gebie-
ten. Möglichst viele Alltags - 
und Freizeitaktivitäten sind in 
Fuss - oder Velodistanz zum 
Wohnort erreichbar.  
 

Begründung  
Die Siedlungsentwicklung in der Region findet grund-
sätzlich bereits an gut erreichbaren Orten statt. Aller-
dings können grössere Entwicklungsgebiete die ver-
kehrliche Entwicklung nur schon aufgrund ihrer 
Grösse erheblich beeinflussen. Zudem bringt eine 
gute Erreichbarkeit oft auch eine Nähe zu stark befah-
renen Strassen mit sich. Entsprechend wichtig ist es, 
Siedlung und Verkehr speziell in diesen Räumen gut 
aufeinander abzustimmen. Die grössten Spielräume �± 
gerade für die Entwicklung von grösseren Arealen und 
die Förderung kurzer Wege �± liegt dabei bei den Ge-
meinden. 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 22: Entwicklung Bahnhofareal Wettingen 

 
 
 

Erfolgskriterien   
Als Erfolgskriterien werden deshalb vorgeschlagen:  
 
�x Alle grösseren absehbaren und zukünftigen Ent-

wicklungsschwerpunkte in der Region (z. B. Wet-
tingen Bahnhof, Nussbaumen Zentrum, Baden 
Oberstadt, Galgenbuck, Wettingen Ost) werden im 
Hinblick auf eine gute Erschliessung mit dem öV 
sowie dem Fuss- und Veloverkehr ganzheitlich be-
plant. Dabei sollen möglichst viele Ziele vom Woh-
nort aus in Fussdistanz erreichbar sein (Prinzip der 
15-Minuten-Stadt, vgl. Exkurs unten). Unterstützt 
wird das durch eine gute Nutzungsdurchmischung 
und eine hohe Qualität der Siedlungs- und Frei-
räume. 

 
�x Die Vorschriften zum Parkplatzbedarf Wohnen und 

Arbeiten in kommunalen Planungsinstrumenten 
werden in allen zehn Gemeinden im Perimeter auf 
die öV-Erschliessung abgestimmt, mindestens in 
den Kernstadtgemeinden (Baden und Wettingen) 
ist auch autoarmes beziehungsweise autofreies 
Wohnen möglich. Die öffentlich zugänglichen Park-
plätze werden in allen zehn Gemeinden des Peri-
meters flächendeckend und lenkungswirksam be-
wirtschaftet (Beschränkung Parkdauer und/oder 
Gebührenpflicht). 

 
 

Abbildung 23: Entwicklung Landstrasse Nussbaumen 

 
 

 
Exkurs: 15 -Minuten -Stadt  
Das Konzept der 15-Minuten-Stadt kommt aus dem stadtplanerischen Kontext und beschreibt eine Stadt, in wel-
cher alle lebenswichtigen Dinge �± einschliesslich Büros, Schulen, Parks und Lebensmittelgeschäfte �± für die Men-
schen innerhalb von 15 Minuten zu Fuss erreichbar sind. So kann die Bevölkerung mehrheitlich nachhaltige Ver-
kehrsmittel nutzen: Die Strecken werden zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV zurückgelegt. Dermassen inte-
grierte Quartiere ersparen den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht nur lange Pendelwege, sondern stärken 
auch die lokalen sozialen Bindungen und verringern den Ausstoss von Treibhausgasen. 
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4 Welche Massnahmen setzen wir um? 

4.1 Der Massnahmenfächer im Überblick 
4.1.1 Einbettung und Vorgehen bei Entwicklung  

Mit dem Gesamtverkehrskonzept Raum Baden und 
Umgebung wurden Massnahmen entwickelt, um die 
vorangehenden Zielsetzungen zu erreichen. Die Pla-
nung der Massnahmen ist auf den Zeithorizont 2040  
auszurichten, wobei die Umsetzung nach erfolgter Zu-
stimmung des Grossen Rates zum GVK unmittelbar 
beginnen, aber etappiert erfolgen soll. 
 
Vor dem Hintergrund der Ziele gemäss Kapitel 3 
wurde ein angebotsorientierter Planungsansatz  ge-
wählt: Mit den Massnahmen wird ein künftiges Mobili-
tätsangebot skizziert, das sich eignet, um die ange-
strebten Zielsetzungen in möglichst hohem Masse zu 
erreichen. Insbesondere werden die Rahmenbedin-
gungen so gesetzt, dass sich die Nachfrage gemäss 
den Zielen (v.a. «Flächensparende Mobilität) entwi-
ckeln kann. Dieser Ansatz entspricht den Vorgaben 
des Kantons (Kantonaler Richtplan, mobilitätAAR-
GAU) und den Planungen des Bundes (Sachplan Ver-
kehr). Gegenüber früheren, nachfrageorientierten Pla-
nungen stellt er einen Paradigmenwechsel dar.  
 
Bei der Dimensionierung der vorgeschlagenen Mass-
nahmen war entsprechend diesem Ansatz nicht die 
Trendprognose (vgl. Kapitel 2.3), sondern das Ver-
kehrsaufkommen im Zielzustand 2040 massgebend. 
Das bedeutet beispielsweise, dass bei der Entwick-
lung des künftigen öV-Angebotes in der Region davon 
ausgegangen wurde, dass die Nachfrage nicht nur um 
60 % steigt (wie in der Trendprognose), sondern um 
100 % (vgl. Kapitel 4.2.2). Dasselbe gilt für die mass-
gebende Belastung des Strassennetzes: Der für die 
Kapazität relevante Autoverkehr soll demnach nicht 
gemäss Trendprognose bis 2040 nochmals um 20% 
wachsen, sondern soll über die ganze Region gese-
hen gemäss Ziel «Flächensparende Mobilität» kon-
stant bleiben. Die Massnahmen insbesondere in den 
Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb sowie Stadt- 
und Freiraum wurden entsprechend auf diesen ange-
strebten Belastungszustand 2040  ausgerichtet (vgl. 
Abbildung 24). Demnach soll das Aufkommen des 
Strassennetzes auf den meisten stark belasteten Ach-
sen gegenüber 2019 um rund 5 bis 10% abnehmen. 
Auf einigen Strecken innerhalb der Region wird der 
Verkehr noch um maximal 5 bis 10 % zunehmen, die-
ser Anstieg liegt aber deutlich unter der Trendprog-
nose. 
 

Das GVK Raum Baden und Umgebung ist in das Re-
gionales Gesamtverkehrskonzept Ostaargau  ein-
gebettet . Beim oben beschriebenen Belastungszu-
stand wird deshalb davon ausgegangen, dass bereits 
im kantonalen Richtplan festgesetzte Vorhaben �± ins-
besondere die Zentrumsentlastung Brugg �± bis 2040 
umgesetzt sind. Diese Annahme diente aber nur der 
Dimensionierung. Wie in Kapitel 4.10 beschrieben, 
hängen der Nutzen und die Realisierbarkeit des Mass-
nahmenfächers GVK 2040 nicht von Massnahmen in 
anderen Teilräumen ab. 
 
Nach Möglichkeit wurden in den einzelnen Handlungs-
felder unabhängig realisierbare Massnahmen  defi-
niert, um die Abhängigkeiten bei der späteren Umset-
zung zu reduzieren. Insbesondere bei grösseren Infra-
strukturausbauten (z.B. Tramverlängerungen, Zent-
rumsentlastung) und bei räumlich komplexen Verhält-
nissen (z.B. stark belastete Ortsdurchfahrten, Velovor-
zugsrouten, Brückenkopf Ost) waren Vertiefungen  
notwendig, um die zielführenden Massnahmen defi-
nieren zu können. Dabei wurden einerseits verschie-
dene Varianten beurteilt und miteinander verglichen, 
andererseits wurden vertiefte Abklärungen zum Be-
darf durchgeführt. 
 
Aufgrund der vorgenannten fachlichen Vertiefungen 
und der Diskussionen in Mitwirkung und Behörden-
delegation wurde festgestellt, dass einige Massnah-
men sich für den Zeithorizont 2040 nicht eignen, weil 
sie für die Zielerreichung aus heutiger Sicht nicht 
zwingend notwendig sind und zudem hohe Kosten 
verursachen. Gleichzeitig kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sie langfristig dennoch benötigt werden, 
weshalb sie als Optionen  gesichert werden sollen. 
 
Bestehende kantonale und kommunale Planungen 
wurden bei der Erarbeitung des Massnahmenfächers 
berücksichtigt. Die Abstimmung mit laufenden Pla-
nungen  der Gemeinden erfolgte über die Sitzungen 
der Begleitgruppe und bilaterale Gespräche. Die Koor-
dination mit laufenden Projekten des Kantons wurde 
innerhalb des Departements BVU gewährleistet. Da-
bei ist es nicht zu vermeiden, dass einzelne, bereits 
weit fortgeschrittene Projekte in den nächsten Jahren 
umgesetzt werden, auch wenn deren Ausgestaltung 
nicht vollständig den Vorschlägen in diesem Konzept 
entspricht. 



 

 

 
Abbildung 24: Tägliche Verkehrsbelastung (MIV) des regionalen Strassennetzes im Zielzustand 2040  
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4.1.2 Aufbau des Massnahmenfächers  

Fünf Handlungsfelder  
 
Der entwickelte Massnahmenfächer setzt sich aus 
Massnahmen zu den folgenden fünf Handlungsfeldern 
zusammen: 
 
�x Bahn und Bus  (Kapitel 4.2) 

Bund und Kanton bauen das Bahnangebot im 
Fern- und Regionalverkehr mit dem Strategischen 
Entwicklungsprogramm (STEP) schrittweise aus. 
Um das Potenzial dieses übergeordneten Ausbaus 
im Sinne der Ziele des GVK zu nutzen, braucht es 
eine gezielte Verdichtung und Optimierung des 
Busverkehrs. Auf nachfragestarken Korridoren sind 
dabei auch schienengebundene Angebote (z.B. 
Tram) zu prüfen. 

�x Fuss - und Veloverkehr  (Kapitel 4.3) 
Der Fuss- und Veloverkehr soll gemäss kantonaler 
Mobilitätsstrategie deutlich mehr Gewicht erhalten, 
um Kapazitätsengpässen im öV und MIV zu be-
gegnen, Ortskerne zu entlasten und die zukünfti-
gen Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung abde-
cken zu können. Mit dem GVK soll insbesondere 
eine hochwertige Infrastruktur für den Veloverkehr 
erreicht werden, da hier mit eher geringen finanzi-
ellen Mitteln auf beschränkter Verkehrsfläche ein 
hoher Nutzen im Sinne der Ziele des GVK erreicht 
werden kann. 

�x Strassennetz und Betrieb  (Kapitel 4.4) 
Auch künftig braucht es gemäss den Zielen des 
GVK ausreichende Strassenkapazitäten, um den 
regionalen MIV zu bewältigen. Da dieser gleichzei-
tig über den ganzen Raum nicht weiter zunehmen 
soll, sollen primär die bestehenden Kapazitäten ef-
fizienter genutzt und bewirtschaftet werden. Dabei 
sollen Konflikte zwischen verschiedenen Verkehrs-
teilnehmenden verringert und ein zuverlässiger 
und sicherer Verkehrsablauf erreicht werden. 

�x Stadt - und Freiraum  (Kapitel 4.5) 
Das Verkehrsaufkommen und die dafür nötige Inf-
rastruktur beeinflussen das Erscheinungsbild und 
die Wahrnehmung der Ortsdurchfahrten. Diese sol-
len künftig klimagerechter und attraktiver gestaltet 
werden. Das schafft auch die Voraussetzungen für 
die angestrebte Innenentwicklung in den gut er-
schlossenen Ortzentren sowie für mehr Zufussge-
hende.  

�x Mobilitätsmanagement  (Kapitel 4.6) 
Menschen gestalten ihre Mobilität auch aufgrund 
der gesetzten Rahmenbedingungen. Diese umfas-
sen das Parkplatzangebot und dessen Bewirt-
schaftung, aber auch organisatorische und gesetz-
liche Massnahmen. Dazu kommen Informationen 
und Sensibilisierung zum Mobilitätsverhalten. 

 

Aufbau Kapitel 4 und Unterkapitel  
 
In den nachfolgenden Unterkapiteln 4.2 bis 4.6 wer-
den die im GVK beschlossenen Massnahmen über die 
obigen fünf Handlungsfelder hergeleitet und beschrie-
ben. Diese Massnahmen bilden gemeinsam den vor-
geschlagenen Massnahmenfächer GVK 2040 . Die 
fünf Unterkapitel sind identisch gegliedert: 
 
�x In einem ersten Unterkapitel «Rahmen und Spiel-

räume» werden übergeordnete Planungen von 
Bund und Kanton sowie Potentiale und Spielräume 
zum jeweiligen Handlungsfeld beschrieben (Inhalte 
Planungsphase 3 bzw. Mobilitätskonferenz 3). Da-
mit wird aufgezeigt, welche Lösungsansätze 
grundsätzlich zielführend und machbar sind.  

�x Im zweiten Unterkapitel «Übersicht Massnahmen» 
werden die vorgeschlagenen Massnahmen und ihr 
Zweck in aller Kürze beschrieben. 

�x Danach werden in jeweils 2 bis 3 Unterkapiteln die 
verschiedenen Massnahmen genauer erläutert. 

�x In den letzten drei Unterkapiteln folgen je Hand-
lungsfeld eine Zusammenstellung von Massnah-
men und Kosten in Tabelle und Plan und der Bei-
trag zur Zielerreichung. Zudem wird dargelegt, wel-
che Ansätze aus der Mitwirkung aufgenommen 
und welche verworfen wurden. 

 
Zusammenfassend über den gesamten Massnahmen-
fächer werden in Kapitel 4.7 die verkehrlichen Wirkun-
gen, die Erreichung der gesteckten Ziele sowie Kos-
ten und volkswirtschaftliche Wirkungen dargestellt. 
Ausgestaltung und Auswirkungen einer zusätzlichen 
Zentrumsentlastung  werden in Kapitel 4.8 beschrie-
ben. In Kapitel 4.9 werden die Optionen für die lang-
fristige Weiterentwicklung der  öV-Hauptkorridore  
dargestellt. In Kapitel 4.10 sind schliesslich die Wech-
selwirkungen zu den benachbarten Räumen beschrie-
ben. 
 
Detailanalysen  in Fachberichten je Handlungsfeld  
und Massnahmenband  
 
Detaillierte Informationen zur Herleitung und Ausge-
staltung der einzelnen Massnahmen sind einerseits 
aus dem Massnahmenband ersichtlich, andererseits 
aus den Fachberichten der einzelnen Handlungsfel-
der. 

 



 

 

4.2  Handlungsfeld Bahn und Bus 
4.2.1 Rahmen und Spielräume  

Ausbau Bahnangebot bis 2040  
 
Das Bahnangebot wird von Bund und Kantonen im 
Sinne der rollenden Planung schrittweise ausgebaut. 
Mit dem Ausbauschritt 2035 (AS 2035) hat das Parla-
ment Investitionen von rund 16 Milliarden Franken be-
willigt. So kann das Angebot sowohl im Fern- wie 
auch im S-Bahn-Verkehr weiter verdichtet und an die 
stark steigende Nachfrage angepasst werden. Das 
Angebotskonzept zum AS 2035 wird derzeit überar-
beitet. Die Resultate sind noch offen. Es ist aber un-
bestritten, dass mit den Ausbauten das Bahnangebot 
im Raum Baden und Umgebung vergrössert wird (vgl. 
Abbildung 25). Im beschlossenen AS 2035 ist im 

Fernverkehr auf den Strecken Brugg-Baden-Zürich 
und Baden-Brugg-Olten neu ein durchgehender 15-
Minuten-Takt vorgesehen (Kombination von jeweils 
zwei halbstündlichen Zügen auf den Strecken). Hierfür 
soll auch der RE Wettingen-Aarau-Olten zum 30-Mi-
nuten-Takt verdichtet werden. Die Bedeutung der bei-
den Bahnhöfe Wettingen und Turgi nimmt dadurch zu. 
 
Im Regionalverkehr bleiben die Hauptlinien weitge-
hend bestehen. Die S23 verkehrt nur noch zwischen 
Brugg und Othmarsingen und bedient den Raum Ba-
den und Umgebung nicht mehr. 
 

 

 
Abbildung 25: Bahnausbau bis 2035 gemäss aktuellem Planungsstand (2019) für Fernverkehr (oben) und Regionalverkehr (unten) 
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Erwartete Siedlungsentwicklung  und höherer öV -Anteil  erfordern deutlichen Angebotsausbau  
 
Bevölkerung und Arbeitsplätze werden im Limmattal 
(Korridor von Killwangen über Neuenhof und Wettin-
gen nach Baden) in den kommenden Jahrzehnten 
stark wachsen. Gleichzeitig soll der öV-Anteil gegen-
über heute gemäss Ziel «Flächensparende Mobilität» 
(vgl. Kapitel 3.2.1) deutlich zunehmen. Zusammen 
würden Siedlungsentwicklung und ein öV-Anteil von 
30% (statt heute 20%) zu einer Verdoppelung der 
Fahrgastzahlen führen. Damit würde das heutige An-
gebot im regionalen Busverkehr an Grenzen stossen, 
falls es bis 2040 nicht merkbar ausgebaut wird (vgl. 
Abbildung 26). Auf praktisch allen Achsen Richtung 
Bahnhof Baden wäre demnach 2040 ein grosser Teil 
der Busse während der Hauptverkehrszeiten überfüllt. 

Das gilt insbesondere für die Achsen durch das Sig-
genthal, über das Höhtal sowie auf den Hauptachsen 
durch Wettingen. Hier wären nicht nur alle Sitzplätze 
besetzt, sondern es würde auch auf den Stehplätzen 
sehr eng (mehr als 2 Personen pro m2). Damit würden 
Komfort und Attraktivität des öV innerhalb der Region 
spürbar abnehmen. Gleichzeitig würden die Zeitver-
luste wegen längerer Fahrgastwechsel zunehmen. 
Zu klären ist dabei in einem ersten Schritt, ob dieser 
Ausbau besser über die Optimierung des bestehen-
den Busnetzes erfolgt oder über einen Systemwech-
sel zu einem schienengebundenen Angebot (vgl. 
nachfolgendes Unterkapitel).  

 

 
Abbildung 26: Auslastung in MSP bei Nachfrageentwicklung gemäss GVK-Zielen und heutigem Angebot   
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Ausrichtung auf einzigen Bahnknoten Baden stösst an Grenzen  
 
Das regionale Busnetz ist heute praktisch aus-
schliesslich auf den Bahnknoten und einzigen Fern-
verkehrshalt Baden ausgerichtet. Diese wichtigste öV-
Drehscheibe im Perimeter stösst bei einem weiteren 
Ausbau zunehmend an seine Grenzen, sowohl bzgl. 
der Kapazitäten für weitere Buszubringer (Kapazität 
Perronkanten an den Haltestellen Bahnhof Ost und 
West) als auch bzgl. der Umsteigeströme zwischen 
Bahn und Bus (Kapazität Personenunterführungen 
und Perronkanten Bahn).  
 
Der oben beschriebene geplante Ausbau des Bahnan-
gebotes im Zuge des Ausbauschrittes 2035 schafft 
neue Spielräume, indem künftig mehr Züge ab den 
Bahnhöfen Turgi und Wettingen verkehren. Damit 
können an diesen beiden Drehscheiben mehr attrak-
tive Umsteigebeziehungen auf die Bahn geschaffen 
werden. Das Busnetz soll deshalb gezielt  
 
Auch die über den ganzen Perimeter verteilten Ent-
wicklungsgebiete sprechen für eine vernetzte, poly-
zentrischere Weiterentwicklung des regionalen Bus-
netzes. So wird nicht nur in der Innenstadt von Baden, 
sondern auch in verschiedenen weiteren Ortszentren 
eine dichte Siedlungsentwicklung nach Innen ange-

strebt (vgl. Kapitel 4.5.4). Dazu kommen mit dem Gal-
genbuck Baden und Wettingen-Ost langfristig zwei 
grössere Siedlungserweiterungen an der Peripherie 
des Raums. Das Busangebot soll künftig stärker auf 
die verschiedenen Siedlungsachsen um Baden und 
die tangentialen Beziehungen dazwischen ausgerich-
tet werden. So werden einerseits die zu entwickelnden 
Gebiete besser mit dem öV erschlossen, damit der 
entstehende Mehrverkehr nicht primär auf das Auto 
entfällt und so die angrenzenden Siedlungsgebiete 
belastet. Andererseits besteht in diesen Räumen bzw. 
auf den dazwischen liegenden tangentialen Verbin-
dungen ein besonders grosses Potenzial, um den öV-
Anteil zu erhöhen, weil der Qualitätssprung gegenüber 
heute sehr viel höher ist als auf den bereits dicht be-
fahrenen Busachsen Richtung Innenstadt von Baden.  
 
Auf den Busachsen Richtung Baden soll das Angebot 
weiterhin ausgebaut werden, wenn auch prozentual 
weniger stark als zu den beiden neuen Drehscheiben 
in Wettingen und Turgi. Bei bereits hoher Taktdichte 
ist neben zusätzlichen Buskursen auch die Kapazi-
tätserhöhung durch grössere Fahrzeuge (z.B. Doppel-
gelenkbusse) zu prüfen, um Eigenbehinderungen auf-
grund zu hoher Taktdichte zu vermeiden. 

 
 
Ausbau Busnetz als robuster Ansatz  bis 2040 , öV-Hauptkorridore  als langfristige Option  
 
Der regionale öffentliche Verkehr wird heute aus-
schliesslich mit Bussen betrieben. Mit der Inbetrieb-
nahme der Limmattalbahn bis Killwangen wird der 
Raum Baden und Umgebung am Übergang zum Zür-
cher Limmattal erstmals mit einem schienengebunde-
nen Verkehrsmittel erschlossen. Die Weiterführung 
der Limmattalbahn nach Baden ist im kantonalen 
Richtplan eingetragen. Vor diesem Hintergrund war im 
Rahmen des GVK auch zu klären, ob ein Wechsel 
vom Bus auf ein schienengebundenes Verkehrsmittel 
auch auf anderen Achsen sinnvoll sein könnte. Diese 
Abklärungen wurden für den ganzen Perimeter vorge-
nommen, wobei neben den öV-seitigen Aspekten 
auch die siedlungsstrukturellen Konsequenzen einbe-
zogen wurden. 
 

Aufgrund der Abklärungen wird empfohlen, dass der 
öV-Ausbau bis mindestens zum Zeithorizont 2040 
über die Weiterentwicklung des Busnetzes erfolgen 
soll. Damit kann das öV-Angebot flexibel und etappiert 
ausgebaut werden. Ein Systemwechsel zu einem 
schienengebundenen Verkehrsmittel (z.B. Tram) ist 
nicht Teil des Massnahmenfächers GVK, der Bedarf 
ist aber auf lange Frist nicht ausgeschlossen. Für den 
Zeithorizont nach 2040 und im Sinne von Hand-
lungsoptionen bei einer entsprechenden Siedlungs-
entwicklung soll ergänzend in den öV-Hauptkorridoren 
die Fläche für einen Trambetrieb gesichert werden. 
 
Die detaillierten Überlegungen zu diesem Systement-
scheid sind in Kapitel 4.9 und im Fachbericht Hand-
lungsfeld Bahn und Bus dargestellt. 
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4.2.2 Herleitung zielführender Lösungsansätze  

Für die Entwicklung von zielführenden Massnahmen im Handlungsfeld Bahn und Bus waren ausgehend von den 
vorangehenden beschriebenen Rahmenbedingungen und Spielräumen die folgenden Überlegungen leitend (vgl. 
Abbildung 27): 
 
�x Um das Ziel «Flächensparende Mobilität» (vgl. Kapitel 3.2.1) zu erreichen und das gesamte Verkehrswachs-

tum durch den öV und den Fuss- und Veloverkehr abzudecken, muss der öV-Anteil deutlich steigen. Heute 
werden innerhalb des Perimeters rund �����¶���������|�9-Wege pro Tag zurückgelegt (Binnen- und Quell-/Zielver-
kehr). Bereits im Trend (mit Bahnausbauten gemäss Kapitel 4.2.1, aber ohne Massnahmen im regionalen öV) 
wachsen die Fahrgastfrequenzen um 50'000 Wege pro Tag. Im Zielzustand 2040 soll die Nachfrage noch-
mals um �N�Q�D�S�S�������¶��������Wege pro Tag wachsen, total werden doppelt so viele Fahrten mit dem öV zurückge-
legt wie heute und der öV-Anteil steigt auf 30 %. 

�x Um diese Nachfrage abdecken zu können und weil Tramkorridore �± wenn überhaupt �± erst langfristig reali-
siert werden, braucht es deutlich mehr Busse. Da künftig mehr Züge in Turgi und Wettingen halten (vgl. Kapi-
tel 4.2.1), soll das Busangebot vermehrt auf diese beiden Bahnhöfe statt nach Baden ausgerichtet werden. 
So sollen künftig am Bahnhof Turgi während der Hauptverkehrszeiten 11 (statt heute 4) Busse pro Stunde 
abfahren, in Wettingen 24 Busse pro Stunde und damit doppelt so viele wie heute. Damit entstehen mehr 
direkte und zuverlässige Anschlüsse auf die Bahn. In Baden wird das bereits heute sehr dichte Busangebot 
nur noch um rund 20% ausgebaut, womit das bereits hoch belastete Strassennetz in der Innenstadt von Ba-
den weniger stark belastet wird. 

�x Damit der Busverkehr nicht nur als Zubringer auf die Bahn, sondern auch für die starken Beziehungen inner-
halb der Region attraktiv ist, müssen die Busse schnell und zuverlässig unterwegs sein. Dazu müssen sie vor 
allem in Zentrumsnähe und an stark belasteten Knoten bevorzugt werden. Als Massnahmen kommen bauli-
che oder elektronische10 Busspuren, Fahrbahnhaltestellen sowie die Bevorzugung an Lichtsignalen in Frage. 

 

 
Abbildung 27: Lösungsansätze im Handlungsfeld Bahn und Bus und ihre Herleitung aus den Zielen 

 
Nachfolgend werden die vorgesehenen Massnahmenansätze auf dieser Basis beschrieben. 
 
 
 
 
 
  

 
10 Eine elektronische Busspur ermöglicht es den Bussen des öffentlichen Verkehrs, auf die Gegenfahrbahn zu wechseln, nachdem 

�G�L�H�V�H���G�X�U�F�K���$�Q�P�H�O�G�X�Q�J���H�L�Q�H�V���%�X�V�V�H�V���Ä�H�O�H�N�W�U�R�Q�L�V�F�K�³���P�L�W���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�Q���$�P�S�H�O�Q���I�•�U���G�H�Q���,�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�Y�H�U�N�H�K�U���J�H�V�S�H�U�U�W���Z�X�U�G�H�����6�R�P�L�W���Eeein-

trächtigen mögliche Staus den Fahrplan der Busse viel weniger. Der Verkehr kann wieder alle Spuren nutzen, sobald der Bus den je-

weiligen Abschnitt verlassen hat und die Fahrbahnen elektronisch wieder freigegeben sind. Die Lichtsignalanlagen werden nur bei Stau-

gefahr betrieben, ansonsten sind die Ampeln ausgeschaltet. Die erste elektronische Busspur im Aargau auf der Ehrendingerstrasse 

Ennetbaden (Höhtal �± Landvogteischloss) wurde 2019 in Betrieb genommen. 
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4.2.3 Ausbau Bus angebot  

Kapazität sausbau Hauptachsen  
 
Aufgrund der grossen und wachsenden Bedeutung 
der Stadt Baden als Arbeitsplatzschwerpunkt wird das 
Potenzial auf den radialen Busverbindungen auch 
künftig weiter zunehmen. Ohne Ausbau reichen die 
Kapazitäten nicht aus (vgl. Kapitel 2.3.2), zudem müs-
sen mehr Busse verkehren, damit der öV gegenüber 
dem Auto eine attraktive Alternative darstellt.  
 
Auf den Hauptachsen im Kernbereich sollen die 
Busse deshalb künftig durchgehend im 7.5-Minuten-

Takt verkehren. Neben den erwähnten Verbindungen 
Richtung Baden gilt das auch für die Hauptachsen in-
nerhalb der Gemeinde Wettingen. Dabei wird gegen-
über heute die östliche Zentralstrasse als Hauptachse 
gestärkt. Die übrigen Hauptachsen bleiben gegenüber 
heute identisch. Der Kapazitätsausbau kann statt als 
Taktverdichtung auch über grössere Fahrzeuge (Dop-
pelgelenkbusse) erfolgen, gerade auf den Hauptach-
sen Richtung Baden. Das ist bei der konkreten Ange-
bots- und Infrastrukturplanung zu vertiefen. 

 

 
Abbildung 28: Kapazitätsausbau Bushauptachsen 

 
Nebenachsen und Tangentiale Buslinien  
 
Nebenachsen  und Quartierlinien  vervollständigen 
das Busnetz, sowohl innerhalb der Region als auch in 
angrenzende Räume. Aufgrund der meistens noch 
grosszügigen Kapazitätsreserven auf diesen Verbin-
dungen ist ein geringerer Ausbau vorgesehen. Den-
noch soll auf diesen Linien im Kernbereich mindes-
tens ein 15-Minuten-Takt angeboten werden, in der 
weiteren Region ganztags mindestens ein 30-Minu-
ten-Takt. Daraus resultieren punktuell ebenfalls Takt-
verdichtungen, z.B. für Freienwil. Richtung Würenlos, 
Birmenstorf oder Rütihof bleibt der heutige 15-Minu-
ten-Takt bestehen.  
 
Auf den Beziehungen zwischen dem nördlichen Teil 
des Raums Baden (Ehrendingen und Freienwil) und 

dem angrenzenden Surbtal Richtung Siggenthal und 
Wettingen ist der MIV-Anteil heute besonders hoch. 
Das liegt auch daran, dass direkte, umsteigefreie Bus-
verbindungen fehlen. Mit tangentiale n Bus linien  sol-
len diese Lücken geschlossen werden. Damit wird der 
öV auf diesen Beziehungen zur attraktiven Alternative, 
zudem können mehr Menschen in Turgi und Wettin-
gen auf die Bahn umsteigen, was den Knoten Baden 
entlastet. Eine dritte Tangentiallinie soll das Zentrum 
von Wettingen über den Schulhausplatz direkt mit den 
südlichen Badener Stadtquartieren Meierhof und Dätt-
wil verbinden, so  wird der Zeitverlust durch den Um-
weg über den Bahnhof Baden eliminiert und der Um-
steigeknoten Baden nicht noch mehr belastet. 



 

 

Resultierendes öV-Angebot  
 
Das Grobkonzept für das Busnetz 2040 ist in nachfol-
gender Abbildung dargestellt. Das Konzept hält die 
Grundsätze fest und wurde stufengerecht auf betriebli-
che Machbarkeit überprüft. Die genaue Ausgestaltung 
ist in detaillierten Angebotskonzepten nach Fertigstel-
lung des GVK zu vertiefen. 

Neben dem Angebotsausbau der verschiedenen Bus-
linien ist auch die Stärkung der Verkehrsdrehscheiben 
von grosser Bedeutung, die entsprechenden Mass-
nahmen werden in Kapitel 4.2.5 beschrieben.  
 

 

 

 
 
Abbildung 29: Grobkonzept Busnetz 2040 

Angebotsdichte Richtung Norden mit GVK Zurzibiet abzustimmen 



 

 

Mit dem oben dargestellten Konzept verkehren auf 
den meisten Achsen innerhalb der Region künftig 
deutlich mehr Busse. Die zusätzliche Zahl an Buskur-
sen je Verbindung ist in der nachfolgenden Abbildung 
dargestellt (falls grössere Busse zum Einsatz kom-
men, reduziert sich die Anzahl Kurse). Entlang der 
Hauptachsen von Wettingen über Baden ins Siggent-
hal werden demnach 2 bis 3 Mal so viele Busse ver-
kehren wie heute, ebenso Richtung Dättwil. Auf den 
Achsen Richtung Ehrendingen / Surbtal, Richtung 
Neuenhof / Killwangen sowie durch den Kappelerhof 

wird das Angebot um 50 % gesteigert. Ab Bahnhof 
Baden verkehren künftig bis zu 71 statt heute 57 
Busse pro Stunde, an den Bahnhöfen Wettingen (bis 
zu 24 gegenüber heute 12 Kursen) und Turgi (bis zu 
12 gegenüber heute 4 Kursen) wird das Angebot ver-
doppelt bzw. verdreifacht. 
 
Diese Angaben sind als grobe Richtwerte zu lesen, 
die Zahlen können sich im Zuge des detaillierten An-
gebotskonzeptes noch ändern. 

 

 
Abbildung 30: Veränderung Anzahl Busabfahrten in Hauptverkehrszeit durch Buskonzept 2040 

 
 
Der vorangehend beschriebene Angebotsausbau er-
höht die Attraktivität des öV in der Region deutlich. Al-
lerdings ist der öV nur dann eine attraktive Alternative 
zum Auto, wenn die Busse auch zuverlässig mit ver-
lässlichen Reisezeiten und stabilem Betrieb (ohne 

Aufschaukeln von Verspätungen und sicheren An-
schlüssen) verkehren. Die dazu nötigen Massnahmen 
werden im Folgenden aufgezeigt. 



 

 

4.2.4 Busbevorzugung  

Buspriorisierung an Knoten und Strecken  
 
Die Priorisierung von Bussen entlang von Strecken 
kann auf vier Arten erfolgen:  
 
�x Separate Busspuren: Sehr effektiv, erfordert aber 

Platz, der innerorts oft nicht vorhanden ist und 
ausserorts in der Regel Landwirtschaftsland (tlw. 
Fruchtfolgeflächen) beansprucht. 

�x Führung über schwach belastete Gemeindestras-
sen parallel zur Kantonsstrasse: Grundsätzlich 
sehr effektiv, Möglichkeiten sind in der engen 
Klus von Baden aber beschränkt und führen zu-
dem zu Konflikten mit anderen Verkehrsmitteln. 

�x Elektronische Busspuren: Erfordern keine zu-
sätzlichen Flächen, sind aber nur in bestimmten 
Verkehrssituationen möglich. 

�x Führung im Mischverkehr mit Priorisierung über 
Fahrbahnhaltestellen: Für den öV sehr effektiv 
und platzsparend, kann aber zu Behinderungen 
des MIV und (bei hoher Taktdichte durch Rück-
stau) auch der anderen Busse führen. 

Die verschiedenen Prinzipien wurden für alle Kantons-
strassenabschnitte mit Busverkehr auf ihre Eignung 
überprüft. Die Kategorisierung ist in untenstehender 
Karte dargestellt. Zudem sind konkrete neue Busspu-
ren bezeichnet, wobei auf einigen Abschnitten auch 
elektronische Busspuren zu prüfen sind. Die Mass-
nahmen sind mit der Ausweitung des regionalen Ver-
kehrsmanagements (vgl. Kapitel 4.4.3) abzustimmen. 
Auf dem stark belasteten Abschnitt zwischen Nuss-
baumen und Baden wird der Bus heute bevorzugt, 
eine weitergehende Priorisierung ist schwierig bzw. 
nur mit einer Mengenreduktion des MIV möglich. 
 
Neben Massnahmen entlang der Strecke sollen Busse 
an verschiedenen Knoten bevorzugt werden. Im Vor-
dergrund steht die Einrichtung oder Optimierung von 
Lichtsignalanlagen oder die Steuerung von Kreiseln 
durch Lichtsignale während der Hauptverkehrszeiten. 
Die dargestellte Schlüsselmassnahme am Bahnhof 
Wettingen wird nachfolgend beschrieben. 

 

 
Abbildung 31: Prinzipien für Busbevorzugung und vorgeschlagene Massnahmen 
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Schlüsselmassnahme Busquerung Bahnhof Wettingen  
 
Die Umsteigebeziehungen zwischen Bus und Bahn 
am Bahnhof Wettingen sind trotz des 2012 realisierten 
Bushofs auf gewissen Beziehungen immer noch um-
ständlich: Die Linie 4 zwischen Neuenhof und Baden 
hält entlang der Kantonsstrasse südwestlich des 
Bahnhofes und der SBB-Bahngeleise, die durch die 
Bahnhofsunterführung verkehrende Buslinie 8 hält am 
Bahnhof gar nicht. Die Führung der Linie 4 auf der 
Schwimmbadstrasse erschwert es zudem, den Auto-
verkehr auf dieser Zufahrtsachse Richtung Brücken-
kopf Ost zu dosieren (vgl. Kapitel 4.4.4). Für die neu 
vorgesehene tangentiale Buslinie zwischen Ehrendin-
gen und Bahnhof Wettingen braucht es zudem eben-
falls neue Haltekanten und Wendeanlagen.   
 
Als Massnahme wird vorgeschlagen, für den Busver-
kehr eine neue unterirdische Querung der Bahnlinie 
beim Bahnhof Wettingen zu schaffen. Damit sollen die 

Busse von und nach Neuenhof ebenfalls zum Bushof 
auf den nordöstlichen Bahnhofplatz geführt werden. 
Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse ist 
auch eine neue Bushaltestelle in der bestehenden Un-
terführung mit direkten Perronzugängen zu prüfen. 
Nach Möglichkeit ist die neue Gleisquerung auch für 
den Veloverkehr (Velovorzugsroute Limmattal-Baden) 
zu öffnen. Eine neue direkte und niveaugetrennte 
Führung des Bus- und Veloverkehrs im Untergrund 
könnte so das Erfolgsrezept aus der Sanierung Schul-
hausplatz aufnehmen und an diesem für Wettingen 
wichtigen Ort mehr Spielräume für eine weitere Stär-
kung des öffentlichen Verkehrs eröffnen. 
 
Die Machbarkeitsabklärungen sind zu vertiefen und 
die genaue Ausgestaltung ist zeitnah mit der laufen-
den Arealentwicklung um den Bahnhof Wettingen ab-
zustimmen und zu klären. 

 

 
Abbildung 32: Prinzipschema der neuen Gleisquerung für öV-Busse und Veloverkehr an der Drehscheibe Bahnhof Wettingen 
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4.2.5 Verkehrsdrehscheiben  

Aufwertung öV-Drehscheiben  
Die drei Bahnhöfe Baden, Turgi und Wettingen sollen gemeinsam als attraktive Verkehrsdrehscheiben für die 
ganze Region weiterentwickelt werden sowie sichere und direkte Umsteigebeziehungen zwischen Bahn und Bus, 
aber auch zum Velo gewährleisten. Für alle drei Drehscheiben wurden im Rahmen des Agglomerationspro-
gramms bereits Lösungen aufgezeigt (vgl. Schemagrafiken unten rechts; Grafiken sind in hoher Auflösung mit Le-
gende im Bericht Agglomerationsprogramm Aargau-Ost 5. Generation dargestellt). Diese Vorschläge wurden ge-
prüft und punktuell ergänzt. Zusammenfassend sind für die drei Drehscheiben folgende Massnahmen vorgesehen: 
 
Der Bahnhof Turgi  wird als Verkehrsdrehscheibe für 
den westlichen Teil des Perimeters gestärkt. Dazu ge-
hören bessere Umsteigebeziehungen zwischen Bus 
und Bahn, sichere Veloabstellanlagen und die städte-
baulich-freiräumliche Entwicklung im Umfeld. Mit der 
Etablierung als Verkehrsdrehscheibe mit umfangrei-
cher Einbindung in das Busnetz inkl. Lückenschluss 
und gutem Angebot Kappelerhof eröffnet sich die 
Möglichkeit für Reisezeitverkürzungen für öV-Nut-
zende aus dem ganzen Korridor Siggenthal. Auf der 
Nordseite wird der Bushof aufgewertet, zudem werden 
rund um den Bahnhofplatz auch mehr Veloabstell-
plätze, Kurz- und Langzeitparkplätze, Taxis und Sha-
ring-Angebote positioniert. Auf der Südseite des 
Bahnhofs soll im Zuge der Arealentwicklung ein öf-
fentlicher Platz realisiert werden, zudem sollen die 
Fuss- und Veloverbindungen Richtung dem westli-
chen Ortsteil Geelig und Gebenstorf gestärkt werden. 
 
Der Bahnhof Baden  wird als bereits gut ausgebaute 
Verkehrsdrehscheibe im Zentrum der Region weiter-
entwickelt, insbesondere mit der nötigen Infrastruktur 
für einen weiteren Ausbau des Busangebotes und mit 
einer qualitativ hochstehenden Veloparkierung (zu-
sätzliche Anlage im nördlichen Bereich). Die Ver-
kehrsdrehscheibe soll zudem noch optimaler ins Fuss- 
und Velowegnetz eingebunden werden, im Norden 
sollen dazu eine zusätzliche Personenunterführung 
sowie weitere Netzergänzungen realisiert werden. 
Nördlich des Bahnhofs soll die Trennwirkung der Ha-
selstrasse reduziert und der Strassenraum aufgewer-
tet werden, die Stadt Baden plant dafür die Erarbei-
tung eines Betriebs- und Gestaltungskonzeptes. Das 
heutige P+R-Angebot ist schrittweise zu redimensio-
nieren und an geeignetere Standorte zu verlagern 
(vgl. nachfolgende Erläuterungen zu MIV-/öV-Dreh-
scheiben).  
 
Der Bahnhof Wettingen  wird als Verkehrsdreh-
scheibe für den Umstieg zwischen Bahn, Bus und 
Velo gestärkt. Dazu gehört eine neue Bahnquerung 
für den Busverkehr, damit dieser direkter und zuver-
lässiger geführt wird (vgl. vorangehende Seite). Diese 
Massnahme ist in nebenstehendem Schemaplan aus 
dem Agglomerationsprogramm noch nicht dargestellt. 
Weiter soll der öffentliche Raum im Zuge der anste-
henden Gebietsentwicklungen optimal mit den dichte-
ren Nutzungen vernetzt werden und das Veloparkie-
rungsangebot ist der Nachfrage entsprechend und in 
hoher Qualität weiter auszubauen. 

 
 

 
 

 



 

 

MIV/öV-Drehscheiben  
 
Der Raum Baden und Umgebung ist auch Ziel für Ver-
kehrsteilnehmende (v.a. Pendlerverkehr) aus angren-
zenden, ländlich geprägten Regionen (z.B. Surbtal, 
Reusstal, Bözberg). Mit der für diese Räume typi-
schen tieferen Siedlungsdichte wird eine attraktive öV-
Erschliessung Richtung Baden zunehmend unwirt-
schaftlich. Dennoch sollen �± entsprechend den Zielen 
des GVK �± auch aus diesen Räumen mehr Verkehrs-
teilnehmende mit dem öV in die Region Baden (und 
vor allem in die stark belastete Innenstadt) gelangen.  
 
Am Übergang vom ländlichen zum urbanen Raum sol-
len deshalb Verkehrsdrehscheiben zum Umstieg vom 
MIV auf die flächeneffizienteren Verkehrsmittel Bahn, 
Bus und Velo, sogenannte MIV/öV-Drehscheiben, rea-
lisiert werden. Standorte mit Bahnanschluss haben 
dabei das grösste Umsteigepotenzial. An diesen ist 
auch ein Umstieg auf ein (Leih-)Velo möglich, das Po-
tenzial ist aber geringer als beim öV. 
 
Im Vordergrund stehen die Standorte in Siggenthal 
Station (Umstieg vom Auto auf die Bahn aus dem Un-
teren Aaretal Richtung Baden, Wettingen und Zürich) 
sowie am Bahnhof Niederweningen (Umstieg vom 
Auto aus dem Zurzibiet und Surbtal, teilweise auch 
aus dem Wehntal auf den Bus Richtung Baden sowie 
auf den Zug Richtung Zürich). Beide Standorte liegen 
an der Perimetergrenze und zumindest teilweise auf 
dem Gebiet anderer Gemeinden bzw. des Kantons 
Zürich, die Planungen müssen deshalb abgestimmt 
werden.

Die beiden Standorte in Dättwil und Wettingen-Ost 
sind heute nicht an die Bahn angeschlossen. Es ist 
also nur ein Umstieg vom Auto auf den Bus möglich, 
was weniger attraktiv ist und das Umsteigepotenzial 
begrenzt. Beide Standorte entfalten das volle Potential 
deshalb erst mit anderen Massnahmen (S-Bahn-Hal-
testelle Tägerhard-Ost bzw. Wiederinbetriebnahme 
Nationalbahntrassee für Personenverkehr) oder bei 
anderen denkbaren restriktiven Rahmenbedingungen. 
 
Unabhängig vom Standort wichtig ist die Einbettung 
solcher Anlagen in ein Gesamtkonzept. Die zusätzli-
chen Parkplätze an den MIV-/öV-Drehscheiben sollen 
durch den Abbau von Parkplätzen im Regionalzent-
rum kompensiert werden (Reduktion bestehender 
P+R-Plätze und/oder Firmenparkplätze). Die Gebüh-
ren für öffentliche Parkplätze im Zentrum müssen er-
höht werden, damit das Parkieren an der peripheren 
Drehscheibe inkl. öV-Fahrt günstiger ist. Auch die In-
tegration in Massnahmen des Mobilitätsmanagements 
(vgl. Kapitel 4.6) erhöht die Wirkung. 
 
Die Verkehrsdrehscheiben sollen zudem attraktiv sein. 
Es soll ein möglichst direkter, witterungsgeschützter 
Zugang zum öV möglich sein. Die Parkplätze sollen 
mit Elektro-Ladestationen ausgerüstet werden. Weiter 
können verschiedene Dienstleistungen angeboten 
werden, welche den Umstieg attraktiver machen. 
Gleichzeitig soll die Preisgestaltung einen Umstieg auf 
den öV möglichst nahe an der Quelle fördern. 

 

  
Abbildung 33: Konzept für vier MIV-/öV-Drehscheiben inkl. flankierende Massnahmen   
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4.2.6 S-Bahn -Station Tägerhard

Im Zusammenhang mit dem kantonalen Wohnschwer-
punkt Tägerhard-Ost und als Umsteigepunkt zwischen 
S-Bahn und allfälliger Limmattalbahn ist eine S-Bahn-
Haltestelle Tägerhard an der Linie Wettingen �± Furttal 
�± Zürich Oerlikon als Zwischenergebnis im kantonalen 
Richtplan eingetragen. Mit der vorhandenen Infra-
struktur für Sport- und Messeanlässe besteht bereits 
heute ein gewisses Potenzial, welches durch die neue 
S-Bahn-Haltestelle erschlossen würde. 
 
Wie vorangehend und im Kapitel 4.2 beschrieben, 
weist das regionale Busnetz für den Horizont 2040 
ausreichende Kapazitäten auf und soll deshalb als 
Rückgrat des regionalen öV weiterentwickelt werden. 
Dabei ist vorgesehen, die Bushauptachse von Baden 
her über die Landstrasse und das Zentrum von Wet-
tingen in Richtung Tägerhard zu stärken, damit das 
Sport-, Freizeit- und Eventzentrum Tägi mit einem 
dichten Takt angebunden ist. Eine allfällige S-Bahn-
Haltestelle Tägerhard würde prinzipiell einen sehr gu-
ten Endpunkt für diese Hauptachse darstellen. So 
könnte die Nachfrage auf deren Schlussabschnitt er-
höht werden, wenn sie auch als Zubringer auf die S-
Bahn in Richtung Furttal dienen kann. 
 
Aus regionaler Sicht ist die S-Bahn-Station Tägerhard 
demnach kein zwingender Bestandteil. Der Kapazi-
tätsausbau der Bushauptachsen (Massnahme BB01) 
funktioniert auch ohne die neue S-Bahn-Station. Erst 

bei einer allfälligen späteren Realisierung eines Tram-
korridors Neuenhof �± Wettingen Ost �± Baden drängt 
sich die Realisierung der S-Bahn-Station auf, weil da-
mit eine öV-Drehscheibe (Verknüpfung mit Furttallinie) 
geschaffen wird, welche auch das Potenzial des öV-
Hauptkorridors erhöhen kann. Aus regionaler Sicht 
würde es damit grundsätzlich reichen, die neue S-
Bahn-Station als Zwischenergebnis und damit als Op-
tion für einen späteren Zeithorizont offen zu halten. 
 
Kurz vor Fertigstellung des Gesamtverkehrskonzeptes 
hat sich im April 2025 die Ausgangslage aus Sicht der 
Gemeinde Wettingen massgebend verändert. Auf-
grund einer möglichen Ansiedlung des Hauptsitzes ei-
nes internationalen Grossunternehmens im Raum Tä-
gerhard könnten ab 2030 bis zu 3'000 neue Arbeits-
plätze entstehen. Neben den raumplanerischen Vor-
kehrungen könnte eine neue S-Bahn-Station und die 
damit verbundene Stärkung des öV-Angebotes die 
Chancen für eine erfolgreiche Ansiedlung deutlich er-
höhen.  
 
Die Behördendelegation hat an ihrer Sitzung vom 1. 
April 2025 deshalb beschlossen, das Vorhaben aus 
dem GVK herauszulösen und separat die Festsetzung 
im kantonalen Richtplan anzustreben. In diesem sepa-
raten Verfahren soll auch die nötige Abstimmung mit 
den Planungen des Bundes und der SBB für das 
Bahnnetz erfolgen. 
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4.2.7 Übersicht Massnahmen und Kosten  

Der Massnahmenfächer GVK 2040 umfasst für das Handlungsfeld Bahn und Bus folgende Massnahmen zusätz-
lich zum Angebotsausbau der SBB folgende Massnahmen: 
 
ID Bezeichnung  Investitionskosten  Betriebs - und  

Unterhaltskosten  
BB01 Kapazitätsausbau Bushauptachsen -- 6.9 Mio. CHF / a 
BB02 Tangentiale Buslinie Höhtal - Wettingen -- (in BB01 enthalten) 
BB03 Tangentiale Buslinie Wettingen - Dättwil -- (in BB01 enthalten) 
BB04 Tangentiale Buslinie Turgi-Nussbaumen-Niederweningen 2.0 Mio. CHF (in BB01 enthalten) 
BB05 Busbevorzugung öV-Hauptkorridore 23.4 Mio. CHF Zusätzliche Kosten 

für Unterhalt auf 
Stufe GVK noch  

nicht beziffert  
(vgl. Kapitel 4.7.3)   

BB06 Aufwertung öV-Drehscheibe Bahnhof Turgi 2.4 Mio. CHF 
BB07 Aufwertung öV-Drehscheibe Bahnhof Baden 10.0 Mio. CHF 
BB08 Aufwertung öV-Drehscheibe Bahnhof Wettingen 40.0 Mio. CHF 
BB09 MIV/öV-Verkehrsdrehscheiben 18.0 Mio. CHF 
 Gesamtkosten (exkl. Mehrwertsteuer, +/ - 50 %) 95.8 Mio. CHF 6.9 Mio. CHF / a  
 

 
Abbildung 34: Übersicht Massnahmen Handlungsfeld Bahn und Bus  

(mit jeweiliger ID oder Massnahmenblatt-Kurzbezeichnung z.B. BB 02; ohne Darstellung zu SBB-Angebotsausbau) 
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Die Massnahme BB10 (Trasseesicherung Tramkorridore) soll aufgrund der Erwägungen in den Kapiteln 4.2.1 
bzw. 4.9 als langfristige Option für den Zeithorizont nach 2040 offen gehalten werden. Die Massnahme BB11 (S-
Bahn-Haltestelle Tägerhard) wird aufgrund kurzfristiger Entwicklungschancen im Umfeld aus dem GVK herausge-
löst und als separates Vorhaben weiterverfolgt (vgl. Kapitel 4.2.6). Beide Massnahmen gehören also nicht zum 
Massnahmenfächer GVK 2040, weshalb auch keine Kosten aufgeführt werden. Die Massnahmen sind aber kom-
patibel mit dem Massnahmenfächer GVK 2040. 
 
Der separate Massnahmenband enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Massnahmen. 
 
 
4.2.8 Beitrag zur Zielerreichung  

Die Beiträge der Massnahmen aus dem Handlungs-
feld Bahn und Bus zur Erreichung der sieben GVK-
Ziele wurden qualitativ beurteilt (vgl. Abbildung 35). 
Die farbigen Säulen entsprechen dem Zielbeitrag der 
Massnahmen aus dem vorliegenden Handlungsfeld, 
die grauen Säulen zeigen die Zielerreichung des ge-
samten Massnahmenfächers über alle Handlungsfel-
der (vgl. Kapitel 4.7.2). 
 
Das Ziel «Leistungsfähiges und vernetztes öV-Sys-
tem» wird zu rund zwei Dritteln erreicht. Insbesondere 
entspricht der vorgeschlagene Angebotsausbau quan-
titativ wie qualitativ dem gesteckten Ziel. Ohne Mass-
nahmen aus anderen Handlungsfeldern kann aber die 
Busbevorzugung nicht vollumfänglich erreicht werden.  
 
Mit der Verdoppelung der Kapazitäten des Busange-
botes (zusammen mit dem Bahnausbau gemäss 
STEP Schiene Ausbauschritt 2035) gegenüber heute 
wird die Voraussetzung geschaffen, damit der öV sei-
nen Teil zum Ziel «Flächensparende Mobilität» bei-
trägt. Der öV-Anteil wird allein durch diesen Ausbau 
zunehmen. Vollständig ausgeschöpft wird das zusätz-
liche Potenzial aber nur durch weitere Massnahmen, 
insbesondere aus dem Handlungsfeld Mobilitätsma-
nagement. 

Das ausgebaute Busangebot schafft auch die Voraus-
setzungen für eine Verbesserung der «Rahmenbedin-
gungen Arbeits- und Bildungsverkehr» und bildet die 
Basis für die angestrebte Innenentwicklung gemäss 
Ziel «Siedlungsentwicklung an gut erreichbaren Or-
ten». 
 
Die mit den Massnahmen bereits mögliche Erhöhung 
des öV-Anteils reduziert die Verkehrsmengen des 
MIV. Dadurch nehmen die Staus auf den Strassen ab 
bzw. nicht weiter zu, was das Ziel «Stabile Erreichbar-
keit für den Autoverkehr» unterstützt. 
 
Unter den verschiedenen Massnahmen des GVK-
Massnahmenfächers entfalten der Ausbau des Busan-
gebotes auf Hauptachsen, die tangentiale Buslinie Eh-
rendingen�±Wettingen und die Busbevorzugung die 
grösste Wirkung. Mittlere Wirkungen sind durch die 
tangentiale Buslinie Wettingen�±Dättwil zu erwarten. 
Die tangentiale Buslinie Niederweningen�±Nussbau-
men�±Turgi sowie die MIV-öV-Verkehrsdrehscheiben 
leisten einen eher geringen Beitrag zur Zielerreichung. 
 

 

 
Abbildung 35: Beiträge Massnahmen aus Handlungsfeld Bahn und Bus zu Zielerreichung 
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4.2.9 Aufgenommene und verworfene Ansätze aus der Partizipation  

In der Partizipation wurden zahlreiche Lösungsansätze eingebracht. Nachfolgende Tabelle enthält eine kurze 
Übersicht der aufgenommenen und verworfenen Ansätze zum Handlungsfeld Bahn und Bus. 
 
Aufgenommene Ansätze  Verworfene Ansätze  

�x Untersuchung zusätzlicher Korridore auf ihre 
Tramwürdigkeit  

�x U-Bahn / Schwebebahn 
�x Seilbahnen 

�x Förderung von MIV-öV-Verkehrsdrehscheiben 
ausserhalb des Zentrums von Baden 

�x Reduktion oder Dynamisierung Ticketpreise öV / 
Gratis-öV  

�x Einführung von öV-Tangentiallinien  �x On-demand-Angebote 
�x Nutzung des Nationalbahntrassees �x öV-Angebot in Nacht sowie an Wochenenden  
�x Stärkung eines leistungsfähigen und vernetzten 

öV-Systems 
�x Expressbusse  
�x Selbstfahrende Busse 

 
Im Faktenblatt in Anhang 3 sind die aufgenommenen Ansätze näher beschrieben und es wird begründet, warum 
die übrigen Ansätze verworfen wurden. 
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4.3 Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr 
4.3.1 Rahmen und Spielräume  

Gesetzliche Grundlagen und k antonale Velonetzplanung  
 
Im Herbst 2018 hat die Schweizer Stimmbevölkerung 
den Bundesbeschluss zum späteren Veloweggesetz 
angenommen, welches 2023 in Kraft getreten ist. 
Demnach sind die Kantone verpflichtet, bis 2027 
Pläne für durchgehende und zusammenhängende Ve-
lonetze für den Alltags- und Freizeitverkehr zu erstel-
len bzw. zu aktualisieren. Die nötigen Massnahmen 

für direkte, attraktive und sichere Veloverbindungen 
auf diesen Netzen sind bis 2042 umzusetzen. 
Bei der Entwicklung des Velonetzes im Raum Baden 
und Umgebung sind die Grundsätze der kantonalen 
Velonetzplanung anzuwenden. Diese Grundsätze 
werden zurzeit überarbeitet. Nach jetzigem Kenntnis-
stand kann das GVK-Velonetz ohne substanzielle Än-
derung in das kantonale Netz überführt werden. 

 
Potenzial e für Veloverkehr im Raum Baden und Umgebung  
 
Das regionale Velonetz soll die wichtigen Ziele inner-
halb des Perimeters miteinander verknüpfen. Viele der 
Ziele liegen in den unterschiedlichen Zentren, wobei 
die Zentren und Subzentren selbst eigene Ziele dar-
stellen. Mit der Analyse der Siedlungsstruktur wurden 
die Gebiete mit hoher Bevölkerungs- und Arbeitsplatz-
dichte erkannt. Zusätzlich wurden Entwicklungs-
schwerpunkte und Freizeiteinrichtungen in die Be-
trachtung miteinbezogen. 
 

Auf Basis der Analyse der Siedlungsstruktur wurde 
bereits im rGVK Ostaargau das Potenzial auf den Ver-
bindungen zwischen den Schwerpunkten ermittelt. 
Dazu wurden die erwartete Mobilitätsentwicklung so-
wie die angestrebte Zunahme des Veloanteils11 zu-
grunde gelegt. Die höchsten Potenziale für den Velo-
verkehr liegen demnach in den zum Regionalzentrum 
Baden zuführenden Talachsen (Wettingen-Baden, 
Dättwil-Baden, Brugg-Baden), vgl. Abbildung 36. 
 

 
Abbildung 36: Potenziale Veloverkehr 2040; Quelle: BVU Aargau (2019) rGVK Ostaargau �± Fuss- und Veloverkehrskonzept, metron 

 
 
  

 
11 Im rGVK Ostaargau 2019 wurde eine Erhöhung des Veloanteils von 7 auf 21 % angestrebt. Im aktuellen GVK liegt die Zielvorgabe 

etwas tiefer, die Potentialunterschiede zwischen den einzelnen Beziehungen verändert das aber kaum. 
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Grundlegende Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des regionalen Velonetzes  
 
Die meisten Menschen sind demnach innerhalb der Region heute und 2040 entlang des flachen Siedlungsbandes 
vom Siggenthal durch Baden ins Limmattal mit dem Velo unterwegs. Mit einer guten Infrastruktur werden sie das 
künftig noch sehr viel häufiger mit dem Velo tun. Die Weiterentwicklung des regionalen Velonetzes und der nöti-
gen Massnahmen zu dessen Aufwertung soll dabei die siedlungsstrukturellen, aber auch die topographischen Ge-
gebenheiten berücksichtigen (vgl. Abbildung 37): 
 

Auf den meisten Korridoren ausserhalb des dichten Kerns müssen die Veloverbindungen kurz- bis 
mittelfristig auf den Parallelrouten zur Kantonsstrasse aufgewertet werden. Mittel- bis langfristig sollen 
auch die (besonders direkten) Verbindungen auf den Kantonsstrassen verbessert werden. 
 

 
In der engen Klus von Baden und bei den Limmatbrücken muss der Veloverkehr auf Kantonsstrassen 
geführt werden. Damit sich Velofahrende auf diesen Abschnitten sicher fühlen, braucht es mehr Flä-
che für das Velo. Dies bedingt wo möglich breitere Strassenräume oder einen Spurabbau für den mo-
torisierten Individualverkehr (falls heute mehr als 2 Spuren) und damit eine starke Reduktion des MIV. 

      Zusätzlich sind velogerechte Abbiegebeziehungen an stark befahrenen Knoten zu realisieren. 
 

Auf Tangentialbeziehungen ohne direkte Busverbindung soll das Velo eine attraktive Alternative zum 
öV darstellen. Damit wird auf solchen oft nur 1 bis 3 km langen Verbindungen eine attraktive Alterna-
tive zum Autoverkehr angeboten. Dafür braucht es direkte und attraktive Verbindungen auch über 
stark befahrene Knoten.  
 
Um den Anteil des Veloverkehrs zu erhöhen, wird neben dem Ausbau der Infrastruktur das Velofahren 
als attraktive Alternative gefördert (Sichtbarkeit Veloangebot, Velokultur). 
 
 

 
Abbildung 37: Übersicht grundlegende Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des regionalen Velonetzes  



 

74 

Velovorzugsroute Baden -Brugg: Variantenentscheid Linienführung  
 
Eine lückenlose, den Standards entsprechende Velo-
vorzugsroute durch das Limmattal von Baden Rich-
tung Turgi/Brugg ist eine wichtige Massnahme, um die 
Modalsplit-Ziele des GVK Raum Baden und Umge-
bung zu erreichen. Die genaue Linienführung inner-
halb des Raums Baden und Umgebung war zu Beginn 
des Prozesses noch offen. Die Route muss an die im 
Richtplan bereits festgesetzte Velovorzugsroute Rich-
tung Brugg angebunden werden. Innerhalb dieses 
Rahmens wurden aufgrund der siedlungsstrukturellen 
und räumlichen Verhältnisse und der abzudeckenden 

Wunschlinien zwei Varianten für die Linienführung dis-
kutiert: 
 

�x Variante 1 Bruggerstrasse: Ausbau der Veloinfra-
struktur auf der Kantonsstrasse durch den Kap-
pelerhof und Wilerloch nach Turgi  

�x Variante 2 Siggenthalerfeld: Führung Velovorzugs-
route auf der Kantonsstrasse und Quartierstrassen 
durch Nussbaumen, Ausbau des bestehenden 
Flurwegs über das Siggenthaler Feld zum Veloweg 
(mit parallelem Fussweg) 

 
 

 
 

 
Abbildung 38: Velovorzugsroute Baden-Brugg �± Linienführung: Varianten 1 Bruggerstrasse (oben) und 2 Siggenthalerfeld (unten) 

 
Die beiden Varianten wurden vertieft auf ihren Raum-
bedarf untersucht und hinsichtlich der Aspekte «Di-
rekte Linienführung / Erschliessungswirkung», «Si-
cherheit», «Attraktivität / Umfeldqualität» sowie «Um-
setzung / Landerwerb» beurteilt. Aus planerischer 
Sicht waren beide Varianten denkbar, wobei die Vari-
ante 2 aufgrund der attraktiveren Führung auf mehr-
heitlich schwach befahrenen Strassen und des gerin-
geren Landerwerbs innerorts leicht besser beurteilt 

wurde. In der Mitwirkung und der Diskussion mit den 
betroffenen Gemeinden wurden dagegen der nötige 
Landerwerb und die möglichen Konflikte mit dem 
Fussverkehr in den Quartierstrassen in Nussbaumen 
bei der Variante 2 stärker gewichtet. Aufgrund dessen 
hat die Behördendelegation beschlossen, die Variante 
1 (über Bruggerstrasse durch den Kappelerhof) umzu-
setzen. 
 

 
Detaillierte Ausführungen zu diesem Variantenentscheid sind im Fachbericht Handlungsfeld Fuss- und Velover-
kehr dargestellt. 
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4.3.2 Herleitung zielführender Lösungsansätze  

Für die Entwicklung von zielführenden Massnahmen im Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr waren ausgehend 
von den vorangehenden beschriebenen Rahmenbedingungen und Spielräumen die folgenden Überlegungen lei-
tend (vgl. Abbildung 39): 
 
�x Um das Ziel «Flächensparende Mobilität» (vgl. Kapitel 3.2.1) zu erreichen und das gesamte Verkehrswachs-

tum durch den öV und den FVV (Fuss- und Veloverkehr) abzudecken, muss der Anteil des Veloverkehrs 
deutlich steigen. Heute werden gemäss Auswertungen mit dem KVM rund 2���¶���������:�H�J�H���S�U�R���7�D�J mit dem 
Velo (inkl. E-Bikes) zurückgelegt (Binnen- und Quell-/Zielverkehr), das entspricht 6 % des gesamten Ver-
kehrs. Im Trend, also ohne substantielle Verbesserungen des Velonetzes, werden nur 12'000 Wege pro Tag 
zusätzlich mit dem Velo zurückgelegt. Im Zielzustand soll die Nachfrage aber gegenüber dem Trend noch-
mals um 18�¶���������:�H�J�H���S�U�R���7�D�J���Z�D�F�K�V�H�Q. Total würden dann rund 55'000 Wege pro Tag mit dem Velo oder 
einem E-Bike zurückgelegt, also gut doppelt so viele wie heute. Der Anteil des Velos am gesamten Verkehrs-
aufkommen steigt so auf 10 %. Auch wenn die absolute Zunahme des Veloverkehrs tiefer liegt als im Hand-
lungsfeld Bahn und Bus, leistet diese Verlagerung vom Auto auf das Velo einen substantiellen und zudem 
relativ kostengünstigen Beitrag zur Entlastung des regionalen Strassennetzes. 

�x Um das zu erreichen, braucht es ein durchgehendes, sicheres und attraktives Velonetz (gemäss Erfolgskrite-
rien für das Ziel «Velogerechter Raum», vgl. Kapitel 3.2.4). Dieses GVK-Velonetz soll aus sich aus den fol-
genden drei Stufen zusammensetzen:  
o Die Velohauptrouten bilden das starke Grundgerüst. Diese Routen von kantonaler und regionaler Be-

deutung bilden gemeinsam ein lückenloses Alltagsnetz zwischen allen Gemeinden. 
o Die Vorzugsrouten stellen qualitativ besonders hochwertige Verbindungen auf Beziehungen mit hoher 

Nachfrage zu angrenzenden Räumen dar und sind damit von kantonaler und überregionaler Bedeutung. 
Velohauptrouten und Vorzugsrouten bilden gemeinsam das kantonale Velonetz im Perimeter. 

o Die Velonebenrouten ergänzen das Alltagsnetz, indem sie lokal wichtige Zielorte erschliessen und tan-
gentiale Beziehungen sicherstellen. Sie sind von kommunaler Bedeutung. 

Damit das beschriebene Netz den Anforderungen entspricht, braucht es auf zahlreichen Abschnitten bauli-
che Massnahmen, um Sicherheit und Attraktivität zu erhöhen. 

�x Damit das Velo als Verkehrsmittel attraktiv ist, braucht es darüber hinaus genügend witterungsgeschützte 
und sichere Abstellplätze bei den Zielorten. 

 

 
Abbildung 39: Lösungsansätze im Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr und ihre Herleitung aus den Zielen 

 
Der Fussverkehr ist grundsätzlich ebenfalls Teil dieses Handlungsfeldes. Die konkreten Massnahmen sind auf-
grund der kurzen Etappenlängen des Fussverkehrs aber vorwiegend lokaler Natur und liegen in der Kompetenz 
der jeweiligen Gemeinde. Im vorliegenden regionalen Gesamtverkehrskonzept werden zu diesen lokalen Mass-
nahmen Empfehlungen formuliert (v.a. im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach Innen, vgl. Kapitel 
4.5.4). Es werden aber keine konkreten Massnahmen zur Aufwertung einzelner kommunaler Fusswegverbindun-
gen entwickelt. Eine Ausnahme bilden Massnahmen entlang der bzw. über die Kantonsstrassen innerorts, welche 
im Rahmen des Handlungsfeldes Stadt- und Freiraum beschrieben werden (vgl. Kapitel 4.5.3). 
 
Nachfolgend werden die vorgesehenen Massnahmenansätze auf dieser Basis beschrieben.  
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4.3.3 Aufwertung Velonetz  

Bereinigung Velonetz  
 
Das im Rahmen des rGVK Ostaargau bis 2019 entwi-
ckelte regionale Velonetz entspricht den heute noch 
geltenden fachlichen Anforderungen und war bis auf 
wenige Ausnahmen unbestritten. Aus diesem Grund 
wurde das Netz nur punktuell weiterentwickelt. Einer-
seits wurde die Erschliessung neuer Entwicklungsge-
biete durch das vorgesehene Velonetz überprüft. Zu-
sammen mit den beteiligten Gemeinden wurde zudem 
nochmals diskutiert, ob die vorgeschlagenen Routen 
nach wie vor den heutigen Anforderungen entspre-
chen. Wichtige Anpassungen werden im Folgenden 
beschrieben. 
 
�x Velovorzugsroute Baden-Brugg: Führung durch 

Kappelerhof (vgl. Kapitel 4.3.1) 
�x Hauptroutennetz Wettingen-Ost: Führung Velo-

hauptroute von Tägerhardstrasse über Halbarten-
strasse zur Landstrasse als Übergangslösung vor 
Realisierung des Wohnsc hwerpunkt (WSP) Wettin-
gen-Ost 

�x Seminarstrasse Baden: Option Führung Velover-
kehr in Richtung Schwimmbad Baden über David-
Hess-Weg 

�x Schönaustrasse Baden: Aufnahme Abschnitt zwi-
schen Wettinger- und Schartenstrasse als Neben-
route 

�x Brisgisteg: Streichung Nebenroute aus Netz auf-
grund fehlender Machbarkeit nach erfolgter Prüfung 
durch die Stadt Baden 

 
Das bereinigte Netz ist in Abbildung 40 dargestellt. 
Damit dieses regionale Netz seine volle Wirkung ent-
faltet, müssen zusätzlich die kommunalen Velover-
kehrsnetze darauf abgestimmt und mit geeigneten 
Massnahmen sicher und attraktiv gestaltet werden. 
Diese ergänzenden Planungen und Massnahmen lie-
gen in der Verantwortung der Gemeinden (z.B. im 
Rahmen eines kommunalen Gesamtplans Verkehr). 

 

 
Abbildung 40: Bereinigtes Velonetz (H2 / H3: Kategorien bzw. Standards für das kantonale Velonetz)  



 

77 

Erhebung Schwachstellen und Entwicklung von Massnahmen  
 
Die Schwachstellen des oben beschriebenen Netzes 
wurden ebenfalls bereits im rGVK Ostaargau 2019 
identifiziert. Im Rahmen des vorliegenden GVK wurde 
diese Analyse für das bereinigte Netz und unter An-
wendung des aktualisierten Merkblattes des Kantons 
zu Fahrbahnbreiten mit Zusatz Veloinfrastruktur über-
arbeitet. 
 
Für den gesamten Raum ergeben sich aufgrund der 
Schwachstellenanalyse rund 130 notwendige Einzel-
massnahmen (vgl. Abbildung 41). In der Regel betref-
fen die Massnahmen einzelne Streckenabschnitte, zu-
dem wurden rund 20 Knoten als separate Massnah-
men erhoben. Diverse untergeordnete Knoten sollen 
innerhalb der linearen Massnahmen aufgewertet wer-
den. Die Massnahmen lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: 
 
Innerorts entlang Haupt - und Sammelstrassen  soll 
eine eigene Veloinfrastruktur (Einrichtungsradwege 
oder Radstreifen) angeboten werden. Dabei sollen 
insbesondere Lücken behoben und die Radinfrastruk-
tur genügend breit dimensioniert werden. Je nach Ver-
kehrsbelastung und örtlichen Verhältnissen ist dazu 

Landerwerb notwendig. Teils sind auch Lösungen in-
nerhalb des bestehenden Strassenquerschnittes mit 
Markierung einer Kernfahrbahn möglich.  
 
Innerorts entlang Quartierstrassen mit Tempo 30  
bestehen oft schon attraktive Verhältnisse für den Ve-
loverkehr. Punktuell sollen Konflikte mit Parkplätzen 
im Strassenraum entschärft werden. Bei hochwertigen 
Verbindungen (z.B. Velovorzugsroute) kann mittels 
Velostrassen der Fahrfluss optimiert werden.  
 
Die Knoten  sind so auszugestalten, dass Velobezie-
hungen ohne Konflikte mit dem MIV möglich sind. An 
Knoten mit LSA kann dazu das indirekte Linksabbie-
gen angeboten werden. Zur Erhöhung der Sicherheit 
werden weitere Massnahmen (z.B. Vorgrün für den 
Veloverkehr) vorgeschlagen. Bei besonders komple-
xen Knoten sind niveaufreie Querungen (z.B. Brü-
ckenkopf Ost) zu prüfen. Bei Knoten ohne LSA ist 
meist ein geschützter Mittelbereich zweckmässig.  
 
Ausserorts  auf Strecken mit Tempo 60 oder 80 sind 
separate Radwege vorgesehen. 

 

 
Abbildung 41: Übersicht Massnahmen zur Aufwertung des Velonetzes 



 

 

Alle Schwachstellen und Massnahmen werden in den 
Massnahmenblättern FV01 bis FV14 einzeln beschrie-
ben. Die Schwachstellen sind nach Routenkategorie 
und Räumen (Siggenthal, Baden, Süd Ost und Nord 
Ost) aufgeteilt. 
 
Die Schwachstellen wurden im rGVK Ostaargau 2019 
nach Schwere und Relevanz im Netz priorisiert. Diese 
fachliche Priorisierung  ist weitgehend unverändert 
gültig und soll bei der Umsetzungsplanung des vorlie-
genden GVK als Grundlage für die zeitliche Priorisie-
rung herangezogen werden. Der zweckmässige Reali-
sierungszeitpunkt hängt aber von weiteren Aspekten 
(z.B. Sanierungshorizont Strasse, finanzielle und per-
sonelle Ressourcen Bauherrschaft, etc.) ab.  

Einige Schwachstellen im Velonetz (v.a. auf Vorzugs- 
und Hauptrouten) erfordern aufwändige Massnahmen, 
die mit anderen Massnahmen koordiniert werden 
müssen. Weil es sich dabei oft auch um Defizite an 
wichtigen Knoten im Velonetz handelt, wirken sich die 
Defizite erheblich auf die Qualität des umliegenden 
Netzes aus. In diesen Fällen werden Sofortmassnah-
men vorgeschlagen, um kurzfristig Verbesserungen 
zu erreichen. 
 
Einige Schwachstellen, insbesondere auf Kantons-
strassen, müssen innerhalb gesamtverkehrlicher Pro-
jekte behoben werden, v.a. im Rahmen der Aufwer-
tung von Ortsdurchfahrten (vgl. Kapitel 4.5.3). 

 
 
4.3.4 Weitere Massnahmen  

Sichtbarmachung Veloinfrastruktur  
 
Eine hohe Sichtbarkeit der Veloinfrastruktur im öffent-
lichen Raum ist aus zwei Gründen sinnvoll: Einerseits 
sind damit die für Velofahrende reservierten Flächen 
für Autofahrende und Zufussgehende besser erkenn-
bar, was Konflikte reduziert und die Sicherheit erhöht. 
Andererseits wird die Bedeutung des Veloverkehrs im 
städtischen Raum hervorgehoben und damit die 
Wahrnehmung des Veloverkehrs als wichtiges Ver-
kehrsmittel gestärkt. 
 
Ein bewährtes Mittel zur Verbesserung der Sichtbar-
keit der Veloinfrastruktur ist der Einsatz von eingefärb-
tem Belag oder die farbliche Gestaltung der Stras-

senoberfläche (FGSO). Ziel ist, dass Velofahrende 
entlang der Veloinfrastruktur intuitiv geführt werden. 
 
In Winterthur soll die Sichtbarkeit mit rot eingefärbtem 
Belag erhöht werden, welcher den Verlauf von hoch-
wertigen Velorouten (Velovorzugsrouten, evtl. Haupt-
routen) deutlich angezeigt. Der farbige Belag soll sich 
künftig als roter Faden durch die Stadt ziehen. Zurzeit 
eruiert die Stadt Winterthur den geeigneten Belag. Als 
Sofortmassnahme hat die Stadt rote Bänder am Stras-
senrand (FGSO) markiert (vgl. Abbildung 42). 

 

   
Abbildung 42: Massnahmen für eine höhere Sichtbarkeit der Veloinfrastruktur, Beispiele aus Winterthur (links: FGSO-Bänder, rechts 

Belagseinfärbung) 

 
Betrieb der Veloinfrastruktur  
 
Der Veloverkehr ist auf eine klare und sichere Ver-
kehrsführung innerhalb von Baustellen angewiesen. 
Durch einen kantonalen Leitfaden zur Veloführung bei 
Baustellen könnten die Anforderungen festgehalten 
und gute Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 
Auch beim Winterdienst sind die Veloinfrastrukturen 

gegenüber heute besser zu berücksichtigen (frühere 
Räumung von Velowegen, Signalisation von winter-
festen bzw. schneegeräumten Routen, keine Ablage-
rungen von geräumtem Schnee auf Velowegen oder 
Radstreifen). 
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Ausbau und Aufwertung von Veloabstellanlagen  
 
Um den Anteil der Velofahrenden zu erhöhen, sind si-
chere, gut erreichbare, zweckmässige und vor allem 
auch in genügender Anzahl vorhandene Veloabstell-
plätze notwendig. Dies erfordert neben öffentlichen In-
vestitionen auch den Austausch und die Zusammen-
arbeit mit Privaten (z.B. Supermarkt). Aufgrund dieser 
Überlegungen wurde ein Standortkonzept für regional 
bedeutsame Abstellanlagen entwickelt (vgl. Abbildung 
43). Bei der Planung und Aufwertung von Veloabstell-
anlagen sind insbesondere die folgenden Aspekte zu 
beachten: 
 
�x Sichere und komfortable Zufahrten nahe bei Ziel-

orten, gute Auffindbarkeit 
�x Einfach verständliches, diebstahlsicheres System 
�x Genügend dimensionierte Anlage mit zweckmäs-

siger Anordnung der Abstellplätze 
�x Hoher Komfort bei unterschiedlichen Witterungs-

bedingungen und Tageszeiten durch Überdach-
ung und Beleuchtung 

�x Gelungene Integration in öffentlichen Raum durch 
einheitliche Gestaltung und Ästhetik, punktuell 
auch durch Entsiegelung 

�x Aktiver Unterhalt von öffentlichen Veloabstellanla-
gen, regelmässige Kontrolle/Entsorgung von be-
sitzerlosen Fahrzeugen 

 
Basierend darauf sollen bei der Standortplanung von 
regional bedeutsamen Veloabstellanlagen im Raum 
Baden und Umgebung folgende Grundsätze gelten: 
�x Für die Langzeitparkierung (>4h) insbesondere 

an Bahnhöfen sind abschliessbare Anlagen (Ve-
lostationen), Doppelstockanlagen oder hochwer-
tige, beleuchtete, gedeckte Anlagen vorzusehen. 

�x Für die Kurzzeitparkierung (<4h) insbesondere in 
Zentrums- und Einkaufsgebieten oder bei Sport- 
oder Freizeiteinrichtungen sollen einfach und 
schnell realisierbare Parkiersysteme (z.B. Anlehn-
bügel) vorgesehen werden. Dabei ist auch der 
Spielraum von mobilen Systemen zu nutzen. 

 

 

   
Abbildung 43: Standortkonzept für regional bedeutsame Veloabstellanlagen im Raum Baden und Umgebung  
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4.3.5 Übersicht Massnahmen und Kosten  

Der Massnahmenfächer GVK 2040 umfasst für das Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr folgende Massnahmen: 
 
ID Bezeichnung  Investitionskosten  Betriebs - und  

Unterhaltskosten  
FV01 Sofortmassnahmen Veloverkehr 0.8 Mio. CHF Zusätzliche Kosten 

für Unterhalt auf 
Stufe GVK noch  

nicht beziffert  
(vgl. Kapitel 4.7.3) 

FV02 Velovorzugsroute Siggenthal - Baden 11.2 Mio. CHF 
FV03 Velovorzugsroute Killwangen - Baden 27.1 Mio. CHF 
FV04 Velovorzugsroute Dättwil - Baden 4.9 Mio. CHF 
FV05 Aufwertung Velohauptrouten Raum Siggenthal  14.0 Mio. CHF 
FV06 Aufwertung Velonebenrouten Raum Siggenthal  3.0 Mio. CHF 
FV07 Aufwertung Velohauptrouten Raum Baden 1.0 Mio. CHF 
FV08 Aufwertung Velonebenrouten Raum Baden 0.7 Mio. CHF 
FV09 Aufwertung Velohauptrouten Raum Süd-Ost 19.3 Mio. CHF 
FV10 Aufwertung Velonebenrouten Raum Süd-Ost 1.7 Mio. CHF 
FV11 Aufwertung Velohauptrouten Raum Nord-Ost 4.3 Mio. CHF 
FV12 Aufwertung Velonebenrouten Raum Nord-Ost * 
FV13 Ausbau und Aufwertung Veloparkierung 10.1 Mio. CHF 
FV14 Aufwertung kommunale Fussverkehrsnetze ** 
 Gesamtkosten (exkl. Mehrwertsteuer, +/ - 50 %) 98.2 Mio. CHF 
Anmerkungen:  *  Aktuell keine konkreten Massnahmen nötig, Ergänzung in Umsetzungsphase möglich 
  ** In Erhaltungsprojekten für Gemeindestrassen zu beheben, laufende Aufgabe der Gemeinden 

 

 
Abbildung 44: Übersicht Massnahmen Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr 

(mit jeweiliger ID oder Massnahmenblatt-Kurzbezeichnung z.B. FV 02) 
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Der separate Massnahmenband enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Massnahmen. 
 
 
4.3.6 Beitrag zur Zielerreichung  

Die Beiträge der Massnahmen aus dem Handlungs-
feld Fuss- und Veloverkehr zur Erreichung der sieben 
GVK-Ziele wurden qualitativ beurteilt (vgl. Abbildung 
35). Die farbigen Säulen entsprechen dem Zielbeitrag 
der Massnahmen aus dem vorliegenden Handlungs-
feld, die grauen Säulen zeigen die Zielerreichung des 
gesamten Massnahmenfächers über alle Handlungs-
felder (vgl. Kapitel 4.7.2). 
 
Die Massnahmen zur Behebung von Schwachstellen 
bzw. zur Aufwertung des Velonetzes leisten einen er-
heblichen Beitrag zum Ziel «Velogerechter Raum». 
Bei konsequenter Umsetzung dieser Massnahmen 
(die mehrheitlich abseits von Kantonsstrassen liegen) 
wird die Sicherheit entlang des Velonetzes (inkl. Kno-
ten) in den einzelnen Teilräumen deutlich erhöht. Die 
Veloführung im Zentrum von Baden wird durch punk-
tuelle Sofortmassnahmen verbessert, bleibt aber lü-
ckenhaft. Ohne Massnahmen aus anderen Hand-
lungsfeldern kann kein vollständig zusammenhängend 
attraktives Velonetz über die ganze Region erreicht 
werden.  
 
Durch gezielte Raumsicherung an fünf öV-Drehschei-
ben und weiteren 17 öffentlich zugänglichen Standor-
ten können sichere und attraktive Veloabstell-
plätze zur Verfügung gestellt werden.  
 

Mit den Attraktivitätssteigerungen für den Veloverkehr 
werden erste Impulse gesetzt, damit der Veloverkehr 
seinen Teil zum Ziel «Flächensparende Mobilität» bei-
trägt. Der Anteil wird allein durch diesen Ausbau zu-
nehmen. Vollständig ausgeschöpft wird das zusätzli-
che Potenzial aber nur durch weitere Massnahmen, 
insbesondere aus den Handlungsfeldern Stadt- und 
Freiraum sowie Mobilitätsmanagement. 
 
Die mit den Massnahmen bereits mögliche Erhöhung 
des Veloverkehrsanteils reduziert die Verkehrsmen-
gen des MIV. Dadurch nehmen die Staus auf den 
Strassen ab bzw. nicht zu, was das Ziel «Stabile Er-
reichbarkeit für den Autoverkehr» unterstützt. Zudem 
leistet die Reduktion des Autoverkehrs auch einen 
Beitrag zu einem «Attraktiven und zukunftsfähigen Le-
bensraum». Unterstützt wird dieses Ziel auch durch 
die Aufwertung der kommunalen Fussverkehrsnetze 
im Umfeld der Ortszentren. 
 
Unter den verschiedenen Massnahmen entfaltet die 
Behebung der Schwachstellen auf Velohauptrouten 
und Vorzugsrouten die grössten Wirkungen. Mittlere 
Wirkungen sind durch die Behebung der Schwachstel-
len auf Nebenrouten und die Fussverkehrsmassnah-
men zu erwarten. Die Veloabstellanlagen leisten einen 
eher geringen Beitrag zur Zielerreichung. 
 

 

 
Abbildung 45: Beiträge Massnahmen aus Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr zu Zielerreichung 
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4.3.7 Aufgenommene und verworfene Ansätze aus der Partizipation  

In der Partizipation wurden zahlreiche Lösungsansätze eingebracht. Nachfolgende Tabelle enthält eine kurze 
Übersicht der aufgenommenen und verworfenen Ansätze aus dem Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr. 
 
Aufgenommene Ansätze  Verworfene Ansätze  

�x Betriebliche Massnahmen für ein attraktives  
Veloverkehrsangebot mitdenken  

�x Umnutzung bestehender Werkleitungsstollen 
unter dem Bareggtunnel (Nationalstrasse A1) 

�x Prüfung Alternative Führung der Velovorzugs-
route durch das Siggenthal 

�x Aufstiegshilfen / Vertikalverbindungen für Fuss-
verkehr bei ungünstiger Topographie 

�x Schaffung eines velogerechten Raums   
�x Aufwändigere Massnahmen zur direkten und  

sicheren Führung des Veloverkehrs aufzeigen 
 

�x Signalisation Veloverkehr verbessern und Priori-
sierung Fuss- und Veloverkehr an LSA erhöhen 

 

�x Veloinfrastrukturen abseits von Kantonsstrassen 
planen und finanzieren bzw. subventionieren 

 

�x Durch gute Veloinfrastrukturen Verhaltens- 
veränderung bewirken 

 

�x Fussverkehr stärken  
 
Im Faktenblatt in Anhang 3 sind die aufgenommenen Ansätze näher beschrieben und es wird begründet, warum 
die übrigen Ansätze verworfen wurden. 
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4.4 Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb 
4.4.1 Rahmen und Spielräume  

Autoverkehrsaufkommen im Zielzustand  
 
Das hohe Verkehrsaufkommen im Raum Baden und 
Umgebung ist mehrheitlich hausgemacht (vgl. Kapitel 
2.1). Besonders gross sind der Quell-/ Zielverkehr 
Richtung Stadt Baden sowie die Binnenverkehrs-
ströme in und zwischen Baden und Wettingen. Der 
Anteil des Autoverkehrs (MIV) ist verglichen mit ähnli-
chen städtischen Räumen in der Schweiz eher hoch. 
 
Mit dem Ziel «Flächensparende Mobilität» soll das 
MIV-Aufkommen in der Summe über die ganze Re-
gion bis 2040 gegenüber 2019 nicht mehr ansteigen, 
dafür sollen die Anteile von Fuss- und Veloverkehr so-
wie öV zunehmen (vgl. Kapitel 3.2.1). Mit der konse-
quenten Umsetzung der Massnahmen in den anderen 
Handlungsfeldern (Ausbauten öV und Velo, Aufwer-
tung Ortsdurchfahrten, Mobilitätsmanagement) kann 
dieses Ziel erreicht werden. In diesem Fall ist auf dem 
regionalen Strassennetz im Zielzustand 2040 mit fol-
genden Zu- und Abnahmen des täglichen MIV-Auf-
kommens zu rechnen (vgl. Abbildung 46): 

�x Auf der Bruggerstrasse in Baden sowie auf der 
Landstrasse Nussbaumen nimmt der Autoverkehr 
gegenüber heute um gut 2'000 Fz/d ab. Die Brug-
gerstrasse bleibt dennoch die am stärksten belas-
tete Kantonsstrasse im Perimeter. 

�x Noch stärker ist die Entlastung auf der Land-
strasse Wettingen und der Mellingerstrasse, weil 
die Aufwertung von Ortsdurchfahrten zu weniger 
Ausweichverkehr von der A1 führt. In Wettingen 
wird der Verkehr zudem teilweise auf andere 
Strassenzüge verlagert. 

�x Auf den Kantonsstrassen im Siggenthal und Kap-
pelerhof nimmt die Belastung leicht ab, weil mit 
den aufgewerteten Ortsdurchfahrten mehr Ver-
kehr über die Zentrumsentlastung Brugg zur Nati-
onalstrasse fährt. 

�x Auf einigen Kantonsstrassen am Perimeterrand 
(Ehrendingen, Freienwil, Turgi, Killwangen) nimmt 
der Verkehr geringfügig zu. Die Zunahmen liegen 
aber deutlich unter dem Wachstum von 20 % ge-
mäss Trendentwicklung (ohne GVK). 

 

 
Abbildung 46: Veränderung des täglichen Aufkommens des motorisierten Verkehrs im Zielzustand gegenüber 2019 
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Konsequenzen für mögliche Netzergänzungen  
 
Mit dem Ziel Flächensparende Mobilität wird das Auf-
kommen des motorisierten Verkehrs im GVK-Perime-
ter insgesamt plafoniert (statt wie im Trendzustand 
deutlich zu wachsen). Bei diesen Verkehrsmengen 
sind auf grossen Teilen des Netzes bessere Velover-
bindungen (vgl. Kapitel 4.3.3) und siedlungsverträgli-
chere Strassenräume (vgl. Kapitel 4.5.3) möglich. Für 
all diese Optimierungen sind keine weitergehenden 
Belastungsreduktionen durch eine Strassennetzergän-
zung notwendig. Auch die angestrebte stabile Erreich-
barkeit für den MIV kann ohne Netzergänzungen er-
reicht werden, wenn das Ziel Flächensparende Mobili-
tät erreicht wird. 
 
Auf einzelnen Strassenabschnitten und Knoten blei-
ben die Belastungen des motorisierten Verkehrs aller-
dings auch im Zielzustand 2040 hoch. Das gilt insbe-
sondere für die folgenden Netzelemente des Kantons-
strassennetzes: 
 
�x Bruggerstrasse Baden: Täglicher Verkehr (DWV) 

bleibt bei rund 28'000 Fahrzeugen pro Tag (süd-
lich Knoten Haselstrasse) bzw. nimmt von 22'500 
auf 21'500 Fahrzeuge pro Tag ab (nördlich Kno-
ten Haselstrasse).  

�x Landstrasse Nussbaumen und Innere Mellin-
gerstrasse Baden: Täglicher Verkehr (DWV) bleibt 
knapp über 20'000 Fahrzeuge pro Tag (heute ca. 
�����
���������E�L�V�������¶������ Fahrzeuge pro Tag) 

�x Brückenkopf Ost: Täglicher Verkehr sinkt um 5% 
von 32'800 auf 31'000 Fahrzeuge pro Tag 
 

�x Knoten an Siggenthaler Brücke: Täglicher Verkehr 
am Knoten südlich der Brücke sinkt von �����¶������ 
auf 26'000 Fz/d, am Knoten nördlich der Brücke 
von �����¶������ auf 22'000 Fz/d. 
 

Eine siedlungsverträglichere Gestaltung dieser Orts-
durchfahrten in Baden und Nussbaumen bzw. eine 
Verringerung der heutigen Staus an den kritischen 
Knoten bleibt trotz der leichten Verkehrsentlastung an-
spruchsvoll. Eine Strassennetzergänzung bzw. neue 
Umfahrungsstrasse könnte die beschriebenen Netze-
lemente entlasten und damit die Spielräume zu deren 
Umgestaltung vergrössern. Netzergänzungen ohne 
solche Wirkungen widersprechen den Zielen des GVK 
und sollen nicht in Betracht gezogen werden.  
 
Bei der Prüfung von sinnvollen Strassennetzergän-
zungen wurden in einem ersten Schritt die Korridore 
gemäss Abbildung 47 untersucht. Dabei zeigte sich, 
dass nur zwei Korridore eine substantielle Entlastung 
der oben beschriebenen Strecken und Knoten ermög-
lichen, nämlich:  
 
�x Zentrumsentlastung (ZEL) kurz 
�x Zentrumsentlastung (ZEL) lang 

 
Detaillierte Ausführungen zu dieser Korridorstudie 
sind im Fachbericht Handlungsfeld Strassennetz und 
Betrieb dargestellt. 
 
Welchen Beitrag die beiden denkbaren Strassennetz-
ergänzungen zur Lösungsfindung im Rahmen des 
GVK leisten können, wird in Kapitel 4.8 vertieft. 

 

 
Abbildung 47: Untersuchte Korridore für Strassennetzergänzungen und zu entlastende Bereiche / Knoten im Raum Baden  

ZEL kurz  

ZEL lang  
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4.4.2 Herleitung zielführender Lösungsansätze  

Für die Entwicklung von zielführenden Massnahmen im Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb waren ausge-
hend von den vorangehenden beschriebenen Rahmenbedingungen und Spielräumen die folgenden Überlegungen 
leitend (vgl. Abbildung 48): 
 
�x Die Kapazitäten des regionalen Strassennetzes sind beschränkt. Wegen des hohen Quell-/Zielverkehrsan-

teils und der Verknüpfung der meisten Kantonsstrassen an einigen wenigen Knoten im Zentrum der Region 
(v.a. Schulhausplatz, Brückenkopf Ost, Knoten an Bruggerstrasse in Baden) soll auch während der Hauptver-
kehrszeiten nur so viel Autoverkehr Richtung Regionalzentrum zugelassen werden, wie an diesen Knoten 
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aus den anderen GVK-Handlungsfelder verarbeitet werden kann. Nur 
so kann eine stabile Erreichbarkeit für den MIV weiterhin erhalten bleiben. 

�x Um das Ziel «Flächensparende Mobilität» zu erreichen, müssen die Kapazitäten für den MIV über die ge-
samte Region auf dem heutigen Niveau plafoniert werden12. Auf Kapazitätsausbauten für den MIV ist deshalb 
möglichst zu verzichten. Falls eine Netzergänzung (und damit eine höhere MIV-Kapazität) auf einer bestimm-
ten Beziehung aus anderen Gründen als sinnvoll beurteilt wird (vgl. Kapitel 4.8), sind die zusätzlichen Kapazi-
täten durch einen Abbau in den dadurch entlasteten Bereichen zu kompensieren. 

�x Das Strassennetz ist grundsätzlich gegeben. Leistungsbestimmend bzw. kritisch sind in aller Regel Knoten 
und diese können nur von einer begrenzten Anzahl Fahrzeuge überquert werden. Wenn mehr Menschen 
über diese Knoten verkehren sollen, sollten das möglichst viele in Bussen tun, weil darin in einem einzigen 
Fahrzeug deutlich mehr Menschen bewegt werden können. Würden alle 15'000 Beschäftigten, die heute zu 
ihren Arbeitsplätzen in der Innenstadt von Baden pendeln, das Auto nehmen, wären das 13'000 bis 14'000 
Autofahrten �± und das innerhalb 1 bis 2 Stunden und auf einigen wenigen Strassen. Heute macht das rund 
die Hälfte mit dem öV, so dass nur noch 6'000 bis 7'000 Autos nach Baden fahren, während die andere 
Hälfte in rund 50 Bussen Platz hat. Ziel muss es deshalb sein, dass trotz Wachstum des Pendlerverkehrs der 
Autoverkehr leicht abnimmt und der zusätzliche Pendlerverkehr über öV und Velo aufgefangen wird.  

 

 
Abbildung 48: Lösungsansätze im Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb und ihre Herleitung aus den Zielen 

 
Nachfolgend werden die vorgesehenen Massnahmenansätze auf dieser Basis beschrieben. 
 
 
 
  

 
12 Neue Strassenkapazitäten erzeugen nach breit abgestützten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusätzlichen (induzierten) Autover-

kehr: Wegen der Beschleunigung nutzen Menschen vermehrt das Auto statt anderer Verkehrsmittel und sie unternehmen Fahrten, die 

sie ohne Kapazitätsausbau nicht getätigt hätten. Auf lange Sicht erzeugen Kapazitätsausbauten zudem die Siedlungsentwicklung in der 

Peripherie, da die Menschen weiter entfernte Wohn- und Arbeitsorte wählen, als sie es ohne die erweiterte Straßenkapazität getan hät-

ten. Der mit diesen Effekten verbundene zusätzliche Autoverkehr widerspricht dem Ziel «Flächensparende Mobilität». Zusätzliche Kapa-

zitäten können zudem dazu führen, dass sich bei gleichbleibendem Verkehrsaufkommen die Fahrtdauer für alle Autofahrer erhöht (Bra-

ess-Paradoxon), die Erreichbarkeit würde also gar nicht verbessert.  
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4.4.3 Verkehrssteuerung  

Ausweitung regionales Verkehrsmanagement  
 
Das regionale Verkehrsmanagement im Raum Baden-
Wettingen basiert auf dem Konzept von 2007. Die 
Massnahmen und deren Finanzierung wurden vom 
Grossen Rat 2010 beschlossen. Ziel des Verkehrsma-
nagements ist es, die vorhandenen Kapazitäten im 
Strassennetz besser zu bewirtschaften und den Ver-
kehr zu verflüssigen. Damit wird die Erreichbarkeit der 
Region verbessert und die Reisezeiten können stabili-
siert werden. Das Konzept sah folgende Schwer-
punkte von Massnahmen vor: 
 
�x Steuerung und Lenkung des Verkehrs 
�x Bevorzugung der öffentlichen Busse 
�x Punktuelle bauliche Verbesserungen der beste-

henden Verkehrsanlagen 
�x Information der Verkehrsteilnehmenden über die 

aktuelle Verkehrssituation und eine optimale 
Routenwahl 

 

Die meisten Massnahmen gemäss Konzept (v.a. An-
passungen an Lichtsignalanlagen) wurden in den Jah-
ren 2016 bis 2019 in Betrieb genommen. Das Ver-
kehrsmanagement hat in den letzten Jahren einen 
wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Verkehrssitua-
tion im Raum Baden-Wettingen geleistet. Mit dem 
heutigen Verkehrswachstum stösst es aber an ver-
schiedenen Orten wieder an Grenzen: Stauräume rei-
chen teilweise nicht aus und Busse erreichen in der 
Folge ihre Busspuren nicht. 
 
Das regionale Verkehrsmanagement soll deshalb für 
den zukünftigen Zustand ausgeweitet werden, indem 
zusätzliche Zuflusssteuerungen in einem äusseren 
Ring um Baden ergänzt werden. Es sind insgesamt 
sieben13 zusätzliche Zuflusssteuerungen vorgesehen 
(vgl. Abbildung 49). Diese bilden gleichzeitig auch die 
Basis für die vorgesehenen Massnahmen zur Busbe-
vorzugung (vgl. Kapitel 4.2.4). 

 

 
Abbildung 49: Übersicht Ausweitung Verkehrsmanagement Raum Baden und Umgebung  

 
13 Ebenfalls dargestellt ist die Zuflusssteuerung Untersiggenthal (VM01), diese ist Teil des bestehenden VM-Konzeptes und soll in den 

nächsten Jahren umgesetzt werden. 
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Dosierung Ausfahrtsv erkehr Parkhäuser Stadt Baden  
 
Als Pendant zur Ausweitung des regionalen Verkehrs-
managements mit Dosierung an den Zufahrten vor 
den Siedlungsgebieten sollen während der Spitzenzei-
ten bei Bedarf auch die Ausfahrten aus den Parkhäu-
sern in der Innenstadt von Baden auf das innerstädti-
sche Strassennetz dosiert werden. Das betrifft diejeni-
gen Parkhäuser, welche via Haselstrasse an die hoch 
belastete Bruggerstrasse angebunden sind. So kann 
die Zufahrt für die Busse ab der Haltestelle Bahnhof 
West zur Haltestelle Trafo und weiter nach Baden 
Nord bzw. Richtung Siggenthal und Kappelerhof-Turgi 
staufrei gehalten werden. 
 
Die Ausfahrtsdosierungen sind primär bei den Park-
hausausfahrten und auf den nachgelagerten Stras-

senabschnitten einzurichten. Als letztere sind stadt-
räumlich weniger sensible Räume und Strassenab-
schnitte ohne Busverkehr zu prüfen (Oelrainstrasse, 
evtl. Haselstrasse auf Abschnitt zwischen Knoten Gü-
ter- und Dammstrasse). Für die Steuerung sind eine 
neue Lichtsignalanlage (LSA) anstelle des Casino-
Kreisels und die bestehenden LSA entlang der Hasel-
strasse zu nutzen. Die Ausfahrtsdosierung ist an die 
Steuerung der LSA entlang der Bruggerstrasse zu 
koppeln und mit dem städtischen Parkleitsystem ab-
zustimmen. Als flankierende Massnahme ist eine Aus-
fahrtsdosierung der Römerstrasse vor der Einmün-
dung in die Bruggerstrasse zu prüfen (Vermeiden von 
Ausweichverkehr). 
 

 

 
Abbildung 50: Konzept Dosierung Ausfahrtsverkehr Parkhäuser Stadt Baden 
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4.4.4 Optimierung von Knoten  

In der Lagebeurteilung wurden insgesamt sieben Kno-
ten identifiziert, deren Auslastung für den Verkehrs-
fluss im ganzen Perimeter von entscheidender Bedeu-
tung ist (vgl. Kapitel 2.3.4). Für einige davon werden 
im Rahmen des GVK aus folgenden Gründen keine 
konkreten Optimierungsmassnahmen vorgeschlagen: 
 
�x Die beiden Knoten an den A1-Anschlüssen Ba-

den-West (unterhalb Talbrücke) und Neuenhof 
sowie der Knoten Land-/Halbartenstrasse im Os-
ten von Wettingen sind auf die heutigen Ver-
kehrsmengen dimensioniert und es sind mehr-
heitlich Busbevorzugungsmassnahmen vorhan-
den. Der Veloverkehr wird abseits des Knotens 
geführt. Nimmt der Autoverkehr während der 
Hauptverkehrszeiten weiter zu, kann eine Über-
lastung durch die Ausweitung des regionalen 
Verkehrsmanagements (vgl. Kapitel 4.4.3) ver-
mieden werden. Für den Knoten beim A1-An-
schluss Neuenhof ist zudem ab 2025 eine sepa-
rate Studie von Bund und Kanton Aargau ge-
plant. 

�x An den Knoten nördlich und südlich der Siggen-
thalerbrücke staut sich der Verkehr heute wäh-
rend der Hauptverkehrszeiten, was auch den 
Busverkehr beeinträchtigt. Die Ursachen für die 
Staus und damit auch die Verlustzeiten des öV 
liegen allerdings nicht an den beiden Knoten 
selbst, sondern an der begrenzten Kapazität der 
Knoten entlang der Bruggerstrasse im Zentrum 
von Baden. Die Führung des Veloverkehrs ist 

mehrheitlich bereits gut gelöst, punktuelle Anpas-
sungen sind im Handlungsfeld Fuss- und Velo-
verkehr beschrieben. 

�x Der Schulhausplatz wurde bis 2018 umfassend 
umgestaltet, gemäss einer 2022 durchgeführten 
Wirkungskontrolle14 konnten die Ziele weitgehend 
erreicht werden. Insbesondere konnten die Ver-
lustzeiten des Busverkehrs und die Rückstaus 
auf der Mellingerstrasse bereits im ersten Jahr 
reduziert werden. Die Anzahl öV-Fahrgäste und 
die Frequenzen von Fuss- und Veloverkehr ha-
ben zugenommen, das MIV-Aufkommen hat da-
gegen sogar leicht abgenommen. Die Kapazitä-
ten für das MIV-Aufkommen im Zielzustand sind 
damit ausreichend, ein Kapazitätsausbau ist nicht 
erwünscht. Für den Busverkehr wurden mit der 
Umgestaltung deutliche Verbesserungen erreicht, 
mit der neuen Cordula-Passage auch für den 
Fuss- und Veloverkehr. Punktuelle Optimierun-
gen sind weiterhin sinnvoll, eine umfassende Um-
gestaltung drängt sich bis 2040 aber nicht auf. 

 
Aufgrund dieser Erkenntnisse sind Knotenoptimierun-
gen nur für die Knoten Brückenkopf Ost sowie die 
Knoten entlang der Bruggerstrasse in der Innenstadt 
von Baden vorgesehen. 
 
Detaillierte Ausführungen zu den nachfolgenden Kno-
tenoptimierungen sind im Fachbericht Handlungsfeld 
Strassennetz und Betrieb dargestellt. 

 
 
Brückenkopf Ost  
 
Der Brückenkopf Ost ist seit der Umgestaltung des 
Schulhausplatzes zum kritischen Brennpunkt des regi-
onalen Verkehrsgeschehens geworden. In den Haupt-
verkehrszeiten ist der Knoten (inkl. den benachbarten 
Knoten Schartenstrasse und Kreisel Landvogtei-
schloss) überlastet. Der Busverkehr ist von den resul-
tierenden Rückstaus ebenfalls betroffen, für den Fuss- 
und Veloverkehr stehen auf einigen Beziehungen 
keine sicheren und attraktiven Verbindungen zur Ver-
fügung. 
 
Das Umfeld des Knotens zeichnet sich durch enge 
Platzverhältnisse und verschiedene einschränkende 
Aspekte aus: 
 
�x Topographie: Die Steigungen (v.a. der Nord-Süd-

Achse) sind mit rund 5-6 % bereits sehr hoch, auf 
der Westseite fällt der Hang steil zur Limmat ab. 

�x Grundwasser: Die Schutzzonen um die Grund-
wasserfassung erschweren Unterführungen. In 
begründeten Fällen ist aber aus heutiger Sicht 
eine Verschiebung / Aufhebung einer Fassung 
möglich. 

�x Brückenbau: Die Hochbrücke ist identitätsstiftend 
für das Ortsbild von Baden und der Altstadt. Das 
und die statischen Randbedingungen erschwe-
ren oder verunmöglichen einen grossen Ausbau,. 

 
Im Einklang mit den Zielen des GVK wurden primär 
Massnahmen untersucht, um mehr Busse zuverlässi-
ger über den Knoten führen zu können und das Velo-
netz attraktiver zu gestalten. Grössere Spielräume 
bzw. mehr Flächen für solche Verbesserungen erfor-
dern eine stärkere Entflechtung der Verkehrsströme 
am Knoten und/oder auf der Hochbrücke. Dazu sind 
prinzipiell drei Ansätze gemäss folgender Abbildung 
denkbar. 

 
 

14 Departement BVU Kanton Aargau (2022): Wirkungskontrolle Schulhausplatz Baden 
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Abbildung 51: Grundlegende Lösungsansätze zur Optimierung des Knotens Brückenkopf Ost inkl. Hochbrücke 

 
Für die oben beschriebenen grundlegenden Ansätze 
wurden Massnahmen entwickelt und stufengerecht 
auf verkehrliche und bautechnische Machbarkeit un-
tersucht. Die Vorschläge wurden in Gemeindegesprä-
chen und im Rahmen der Partizipation diskutiert.  
 
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse werden kurz-
fristige Optimierungen in den Massnahmenfächer 
GVK 2040 aufgenommen. Der Autoverkehr vom Land-
vogteischloss Richtung Wettingen soll demnach auf 
der Route über die Schartenstrasse konzentriert, der 
Linksabbieger am Brückenkopf Ost dagegen aufgeho-
ben werden. Damit werden die Ströme besser ent-
flochten und die Knoten leistungsfähiger betrieben. 
Durch den wegfallenden Linksabbieger kann zwischen 
den Knoten Schartenstrasse und Brückenkopf Ost 
eine kombinierte Bus-/Velospur eingerichtet werden. 

Das erleichtert die Einführung von tangentialen Busli-
nien zwischen dem Höhtal und Bahnhof Wettingen. In 
Gegenrichtung �± von Wettingen Richtung Kreisel 
Landvogteischloss �± wird die Schartenstrasse für den 
MIV gesperrt und darf nur noch von Bussen und Velos 
befahren werden (Einbahnregime). Die heutige 
Schleichverkehrsproblematik in der Abendspitze von 
Osten her durch die Schartenstrasse zum Kreisel 
Landvogteischloss wird dadurch unterbunden. In Ne-
benverkehrszeiten (nachts und sonntags) kann das 
heutige Regime beibehalten werden. 
 
Die Hochbrücke wird verbreitert, so dass die Radstrei-
fen beidseits mind. 2.0 m (besser 2.4 m) breit sind 
(heute: 1.5 m). Für eine höhere Sicherheit werden die 
Radstreifen zudem angehoben. 

 

 
Abbildung 52: Kurzfristige Optimierungen Brückenkopf Ost inkl. Hochbrücke 



 

 

Mit den beschriebenen kurzfristigen Optimierungen 
wird die Situation für den Busverkehr und Velofah-
rende leicht verbessert. Dennoch bleiben Defizite für 
beide Verkehrsmittel, es braucht weitere mittel- bis 
langfristige Optimierungen. Die während der Erarbei-
tung des GVK aufgezeigten Vorschläge dazu fanden 
aber keine umfassende Zustimmung. Basierend auf 

den bisher gewonnenen Erkenntnissen sollen die wei-
teren Optimierungen deshalb nach dem Beschluss 
des Grossen Rates ab 2026 in einer Testplanung kon-
kretisiert und nach Abschluss in den Massnahmenfä-
cher GVK 2040 überführt werden. Dabei sollen auch 
weitere Massnahmen zur Sicherung des öV-Hauptkor-
ridors geprüft werden (vgl. Kapitel 4.9) 

 
Bruggerstrasse Baden  
 
Auf der Bruggerstrasse in der Innenstadt von Baden 
sind die heutigen Verkehrsmengen weitgehend auch 
im Zielzustand 2040 zu bewältigen, die Belastung 
nimmt nur geringfügig ab (vgl. Kapitel 4.4.1). Gleich-
zeitig muss die Velovorzugsroute Baden-Brugg min-
destens im zentralen Abschnitt auf der Bruggerstrasse 
verlaufen, da keine durchgehende parallele Route vor-
handen ist. Die heutige Veloinfrastruktur auf der Brug-
gerstrasse entspricht diesen Anforderungen bei wei-
tem nicht. Für einen höheren Veloverkehrsanteil aus 
dem Siggenthal und Unteren Aaretal Richtung Baden 
ist es deshalb zentral, dass diese Vorzugsroute attrak-
tiver und sicherer wird.  
 
Es wurde deshalb untersucht, wie die Veloführung 
entlang der Bruggerstrasse (inkl. Abbiegebeziehun-
gen) verbessert werden kann, ohne die Kapazitäten 
für den MIV spürbar zu reduzieren. Dazu wurden Opti-
mierungen in drei Stufen entwickelt. Diese sehen in 
der ersten und zweiten Stufe Umnutzungen von nicht 

zwingend erforderlichen MIV-Spuren oder veränderte 
Spuraufteilungen auf kurzen Abschnitten vor, um dort 
neue oder breitere Radstreifen einzurichten. Zudem 
sollen die Abbiegebeziehungen für den Veloverkehr 
an verschiedenen Knoten durch indirektes Linksabbie-
gen verbessert werden. Die Massnahmen der 2. Stufe 
sind dabei mit der Ausfahrtsdosierung der Parkhäuser 
(vgl. Kapitel 4.4.3) und dem städtischen Projekt zur 
Aufwertung der Haselstrasse zu koordinieren. Die 
Massnahmen der 3. Stufe sehen vor, die beiden Kno-
ten Gstühl und Garten-/Stadtturmstrasse zu dreiarmi-
gen Knoten umzubauen. Weil damit weniger Abbiege-
beziehungen möglich sind, können die Knoten bei 
gleichbleibenden Verkehrsmengen kompakter gestal-
tet werden, der freiwerdende Raum kann zugunsten 
des Veloverkehrs, kürzerer Querungszeiten für den 
Fussverkehr und attraktiverer Freiräume genutzt wer-
den. Diese Umgestaltungen erfordern Anpassungen 
an der Erschliessung der angrenzenden Quartiere, die 
noch zu vertiefen sind. 

 

   
Abbildung 53: Visualisierung Bruggerstrasse (Blickrichtung Nord) im Ist-Zustand (links) und mit allen Optimierungen (rechts, ohne ZEL)  
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4.4.5 Übersicht Massnahmen und Kosten  

Der Massnahmenfächer GVK 2040 umfasst für das Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb folgende Massnah-
men: 
 
ID Bezeichnung  Investitionskosten  Betriebs - und  

Unterhaltskosten  
SB01 Erweiterung Verkehrsmanagement 35.1 Mio. CHF Zusätzliche Kosten 

für Unterhalt auf 
Stufe GVK noch  

nicht beziffert  
(vgl. Kapitel 4.7.3) 

SB02 Parkplatzmanagement / Innere Dosierung 7.2 Mio. CHF 
SB03 Optimierungen Bruggerstrasse im Bestand 8.9 Mio. CHF 
SB04 Brückenkopf Ost, kurzfristige Massnahmen  4.7 Mio. CHF 
SB05 Brückenkopf Ost, mittelfristige Massnahmen  45.0 Mio. CHF 
 Gesamtkosten (exkl. Mehrwertsteuer, +/ - 50 %)  100.8 Mio. CHF 
 

 
Abbildung 54: Übersicht Massnahmen Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb 

(mit jeweiliger ID oder Massnahmenblatt-Kurzbezeichnung z.B. SB 01) 
 
Ebenfalls eingetragen ist die Zentrumsentlastung (ZEL lang +). Deren Wirkungen und Bedeutung im Hinblick auf 
den Massnahmenfächer GVK 2040 wird in Kapitel 4.8 beschrieben. 
 
Der separate Massnahmenband enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Massnahmen. 
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4.4.6 Beitrag zur Zielerreichung  

Die Beiträge der Massnahmen aus dem Handlungs-
feld Strassennetz und Betrieb zur Erreichung der sie-
ben GVK-Ziele wurden qualitativ beurteilt (vgl. Abbil-
dung 35). Die farbigen Säulen entsprechen dem Ziel-
beitrag der Massnahmen aus dem vorliegenden 
Handlungsfeld, die grauen Säulen zeigen die Zielerrei-
chung des gesamten Massnahmenfächers über alle 
Handlungsfelder (vgl. Kapitel 4.7.2). 
 
Fünf zusätzliche Zuflusssteuerungen an den Ein-
fallsachsen und auf den Parkhausausfahrten aus der 
Innenstadt von Baden reduzieren Überlastungen von 
Knoten (v.a. Brückenkopf Ost). Die kurzfristigen Opti-
mierungen am Brückenkopf Ost und an der Brug-
gerstrasse schaffen im Einklang mit dem Ziel «Flä-
chensparende Mobilität» keine zusätzlichen Kapazitä-
ten für den MIV. Sie vereinfachen aber die Verkehrs-
abläufe an den Knoten und tragen damit zur «Stabilen 
Erreichbarkeit für den Autoverkehr» bei. Unterstützt 
wird dieses Ziel auch durch die Optimierungen zu-
gunsten der anderen Verkehrsmittel in diesen Berei-
chen. Dadurch sind weniger Menschen mit dem Auto 
unterwegs, was die Staus für die verbleibenden, auf 
das Motorfahrzeug angewiesenen Verkehrsteilneh-
menden reduziert. 
 
Die Ausweitung des Verkehrsmanagements und die 
Optimierungen der Knoten erlauben zudem die Erwei-
terung der Busbevorzugung und leisten damit einen 
wichtigen Beitrag zum Ziel «Leistungsfähiges und ver-

netztes öV-System». Weiter tragen diese Massnah-
men dazu bei, dass weniger Staus innerhalb der Orts-
durchfahrten auftreten, was das Ziel «Attraktiver und 
zukunftsfähiger Lebensraum» unterstützt. Damit ver-
bessern sie auch die Rahmenbedingungen für die an-
gestrebte Innenentwicklung gemäss Ziel «Siedlungs-
entwicklung an gut erreichbaren Orten». 
 
Die kurzfristigen Massnahmen am Brückenkopf Ost 
führen zu einer etwas höheren Qualität und Verkehrs-
sicherheit und stärken den «Velogerechten Raum», 
für eine umfassende Verbesserung bei diesem wichti-
gen Scharnier zwischen Wettingen und Baden braucht 
es aber zusätzliche mittel- bis langfristige Massnah-
men, deren genaue Ausgestaltung noch zu vertiefen 
ist und deshalb im Moment offen bleibt. Mit einem an-
gepassten Verkehrsregime an einzelnen Knoten der 
Bruggerstrasse sind zusätzliche und breitere Radstrei-
fen möglich, die Standards einer Velovorzugsroute 
werden aber verfehlt. 
 
Sowohl die Ausweitung des Verkehrsmanagements 
als auch die Optimierungen an kritischen Knoten ent-
falten grosse Wirkungen. Wenn sie gut aufeinander 
abgestimmt werden, tragen sie nicht nur zur Vermei-
dung bzw. Verringerung von Staus beim Autoverkehr 
bei, sondern unterstützen auch die räumliche Qualität 
und Entwicklung in den Ortszentren und die bevor-
zugte und sichere Führung von Bussen und Velover-
kehr an stark belasteten Knoten. 
 

 

 
Abbildung 55: Beiträge Massnahmen aus Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb zu Zielerreichung 
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4.4.7 Aufgenommene und verworfene Ansätze aus der Partizipation  

In der Partizipation wurden zahlreiche Lösungsansätze eingebracht. Nachfolgende Tabelle enthält eine kurze 
Übersicht der aufgenommenen und verworfenen Ansätze aus dem Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb. 
 
Aufgenommene Ansätze  Verworfene Ansätze  

�x Neue Dosierungen Tiefenwaag und Wettingen-
Ost: Details zur Ausarbeitung 

�x Fahrverbote für Schwerverkehr in stark belaste-
ten Ortsdurchfahrten 

�x Einbezug ZEL lang plus (inkl. Umfahrung Unter-
siggenthal) in Variantenstudium Netzergänzun-
gen 

�x Diverse Strassennetzergänzungen um Baden 

�x Kleinräumige Umfahrungsmöglichkeiten für den 
Quell-/Zielverkehr zur Entlastung kritischer Kno-
ten und Abschnitte prüfen 

 

�x Abklärungen zur möglichen Verbreiterung der 
Hochbrücke 

 

�x Planbarkeit für den Gewerbeverkehr stärken  
 
Im Faktenblatt in Anhang 3 sind die aufgenommenen Ansätze näher beschrieben und es wird begründet, warum 
die übrigen Ansätze verworfen wurden. 
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4.5 Handlungsfeld Stadt- und Freiraum 
4.5.1 Rahmen und Spielräume  

Kantonale  und kommunale  Rechts - und  Planungsgrundlagen  
 
Der kantonale Richtplan gibt in Kapitel S1.1 vor, dass 
die Gestaltung von Kantonsstrassen und deren Um-
feld grundsätzlich und insbesondere bei hoher Ver-
kehrsbelastung siedlungsverträglich weiterentwickelt 
werden soll. Die Gestaltung von Kantonsstrassen in-
nerorts soll somit verstärkt an den Anforderungen des 
Siedlungsraums ausgerichtet werden. Strassenräume 
sollen nicht mehr ausschliesslich als Verkehrsflächen 
betrachtet werden, sondern eine ausgewogene Pa-
lette an Funktionen erfüllen und somit einen multifunk-
tionalen Bestandteil des Freiraumgerüstes bilden. Er-
gänzend ist gemäss den Hauptausrichtungen und Be-
schlüssen des kantonalen Richtplans eine Anpassung 
an die Herausforderungen des Klimawandels (Kapitel 
H7) erforderlich, beispielsweise durch die Reduktion 
versiegelter Flächen oder deren Beschattung. Im Hin-

blick auf die Innenentwicklung soll das Verdichtungs-
potential unter Einhaltung der quartierspezifischen 
Qualitäten ausgeschöpft und insbesondere mit dem 
öV sowie dem Fuss- und Veloverkehr abgestimmt 
werden (Kapitel H4). 
 
Die Massnahmen im Handlungsfeld Stadt- und Frei-
raum bauen zudem auf den bestehenden kommuna-
len Planungsgrundlagen der neun Gemeinden im 
GVK-Perimeter auf. Informelle, behördenverbindliche 
Raumplanungsinstrumente wie Räumliche Entwick-
lungskonzepte und -strategien, Leitbilder, Masterpläne 
und Freiraumkonzepte dienten ebenso als materielle 
und inhaltliche Grundlage dieser Arbeit, wie formelle 
und grundeigentümerverbindliche Raumplanungsin-
strumente (z.B. Zonenplan oder Gestaltungspläne). 

 
Kapazitäten Siedlungsentwicklung  
 
Die Wohnbevölkerung im Raum Baden und Umge-
bung soll bis 2040 um 30 % wachsen (vgl. Kapitel 
2.3.1). Kanton und Gemeinden streben dabei eine hö-
here Dichte an, insbesondere in den Wohn- und Ar-
beitsplatzschwerpunkten (Wohnschwerpunkte WSP 
und wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte ESP) 
des kantonalen Richtplans. Eine Kapazitätsanalyse 

zeigt das Wohnraumpotenzial in Entwicklungsschwer-
punkten, gültigen Gestaltungsplänen (geplante Reali-
tät) und aus dem Innenentwicklungspotenzial auf be-
stehenden Grundstücksflächen. Die grössten Kapazi-
täten und heute wie künftig höchsten Bevölkerungs-
dichten liegen demnach in Baden, Wettingen, Ober-
siggenthal und Neuenhof. 
 

   
Abbildung 56: Fassungsvermögen 

Die Abbildung zeigt die Kerndichteschätzung je Hektar mit einem Einzugsgebiet von 500m für das Fassungsvermögen. Die grosse Gra-

fik links ergibt sich als Summe aus den beiden kleineren Grafiken rechts. Je dunkler die Einfärbung, desto dichter das Umfeld   

Bevölkerung, Bestand 2021 

Wohnraumpotenzial Fassungsvermögen 
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Verfügbare Flächen in Ortsdurchfahrten  
 
Die Anforderungen an Ortsdurchfahrten als attraktive 
und zukunftsfähige Lebensräume sind vielfältig (vgl. 
Kapitel 3.2.3) und erfordern Platz. Gleichzeitig sind die 
Spielräume im Raum Baden und Umgebung mehrheit-
lich grösser als gedacht. Bis auf wenige kurze Ab-
schnitte misst der Abstand bei den Ortsdurchfahrten 
im GVK-Perimeter von Fassade zu Fassade 18 m 

oder sogar mehr (vgl. Abbildung 57). Bei diesen Brei-
ten können verschiedene Lösungsansätze für Stras-
senräume umgesetzt werden, ohne dass bestehende 
Gebäude entfernt werden müssen. Allerdings müssen 
an einigen Orten private Vorbereiche in Anspruch ge-
nommen werden. 
 

 

 
Abbildung 57: Heutige Breiten der Strassenräume (Fassade zu Fassade) in Ortsdurchfahrten 

Spielräume und Grenzen de r kantonalen und regionalen Mobilitätsplanung  
 
Die Möglichkeiten, die Siedlungsentwicklung und die 
Mobilitätsangebote optimal aufeinander abzustimmen 
und im besten Fall mit der Siedlungsentwicklung so-
gar positive Impulse auf das Mobilitätsgeschehen aus-
zusenden, liegen in hohem Masse bei den Gemein-
den. Sie definieren mit ihren raumplanerischen Aktivi-
täten (Nutzungs- und Sondernutzungsplanung, aber 
auch aktive Boden- und Wohnraumpolitik) den Rah-
men, in welchem private Bauherrschaften ihre Ent-
scheidungen treffen.  
Der Kanton legt mit der Verteilung der Siedlungsflä-
chen im kantonalen Richtplan den Rahmen fest und 
kann die kommunalen Regeln im Rahmen des kanto-
nalen Baugesetzes beaufsichtigen. Die Vorgaben des 
Richtplans begrenzen dabei das Bevölkerungswachs-

tum nicht, sondern nur die Fläche des Siedlungsge-
biets. Eine Gemeinde kann also mittels Innenentwick-
lung auch stärker wachsen, als es die Bevölkerungs-
prognosen vorsehen, die der Festlegung des Sied-
lungsgebietes im Richtplan vorsehen. 
Darüber hinaus und insbesondere im Rahmen eines 
Gesamtverkehrskonzeptes ist der Einfluss von Kanton 
und Region auf die kommunale Nutzungsplanung 
aber klein. Entsprechend konzentrieren sich die Mass-
nahmen in diesem Handlungsfeld auf die Qualität der 
Freiräume entlang der kantonalen Verkehrsachsen 
(Ortsdurchfahrten) und auf Hinweise zur (Weiter-)Ent-
wicklung stabiler und attraktiver Freiraumgerüste 
durch die Gemeinden als Basis für eine attraktive und 
klimaangepasste Innenentwicklung. 
 



 

 

4.5.2 Herleitung zielführender Lösungsansätze  

Für die Entwicklung von zielführenden Massnahmen im Handlungsfeld Stadt- und Freiraum waren ausgehend von 
den vorangehenden beschriebenen Rahmenbedingungen und Spielräumen die folgenden Überlegungen leitend 
(vgl. Abbildung 58): 
 
�x Die Ortsdurchfahrten (Kantonsstrassen innerorts) sollen gemäss dem entsprechenden Ziel künftig neben ih-

rer verkehrlichen Funktion stärker als attraktive und zukunftsfähige Lebensräume gestaltet werden (vgl. Kapi-
tel 3.2.3). Auf den zwei Ortsdurchfahrten mit wenig Autoverkehr (weniger als 8'000 Fahrzeugen pro Tag im 
Zielzustand) kann das teilweise einfacher realisiert werden: Die Strassenbreite kann in Abhängigkeit von LW- 
und Bus-Frequenzen, Einmündungen, Grundstückszufahrten etc. unter Umständen reduziert werden, ohne 
den Verkehrsfluss zu behindern. Damit können grössere Flächen zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs ge-
schaffen und mehr Querungsmöglichkeiten angeboten werden. Auch Massnahmen zur Klimaanpassung die-
ser oft hitzebelasteten Räume sind möglich (z.B. Bäume und Offenlegung eingedolter Bäche). Auch auf den 
acht Ortsdurchfahrten mit mittlerer Belastung (bis zu 15'000 Fahrzeuge pro Tag) sind solche Aufwertungs-
massnahmen möglich, wenn auch in geringerem Ausmass. Zwei Drittel der Ortsdurchfahrten im Raum Baden 
und Umgebung gehören zu diesen beiden Kategorien. 

�x Schwieriger ist eine Aufwertung bei den beiden Ortsdurchfahrten mit einem MIV-Aufkommen von mehr als 
15'000 Fahrzeugen pro Tag (Neuenhof, westlicher Abschnitt Ortsdurchfahrt Nussbaumen). Hier braucht es 
umfassendere Massnahmen, teilweise unter Einbezug von angrenzenden privaten Freiräumen, um eine Auf-
wertung zu erreichen.  

�x In den drei Ortsdurchfahrten mit mehr als 20'000 Fahrzeugen pro Tag (Bruggerstrasse und Mellingerstrasse 
im Zentrum Baden, Landstrasse Nussbaumen) ist eine siedlungsverträgliche Umgestaltung im Sinne des 
Ziels nicht in vollem Umfang möglich. Reduktionen auf weniger als 20'000 Fahrzeuge pro Tag wären auf die-
sen Abschnitten im Zielzustand nur mit einer Zentrumsentlastung möglich (vgl. Kapitel 4.8). 

�x Das Entwicklungspotenzial an zentralen Orten ist beträchtlich. In Baden, Wettingen und Nussbaumen ist bis 
2040 in einem Radius von 500 m um die jeweils besonders zentral gelegene Bushaltestelle mit den aktuellen 
�*�H�E�L�H�W�V�S�O�D�Q�X�Q�J�H�Q���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H�Q���H�L�Q���:�D�F�K�V�W�X�P���X�P���E�L�V���]�X�������¶��������Einwohner und Arbeitsplätze (EW+AP) 
möglich. Viele Wege innerhalb dieser Kreise können zu Fuss in weniger als 10 Minuten zurückgelegt werden. 
Diese zentralen Orte sind meistens weniger als 5 km voneinander entfernt, so dass die Wege dazwischen in 
einer guten Viertelstunde mit dem Velo zurückgelegt werden können. Dazu braucht es gute Verbindungen 
(vgl. Kapitel 4.3), die durch klimagerecht gestaltete Freiräume führen (Beschattung) 

 

 
Abbildung 58: Lösungsansätze im Handlungsfeld Stadt- und Freiraum und ihre Herleitung aus den Zielen 

 
Nachfolgend werden die vorgesehenen Massnahmenansätze auf dieser Basis beschrieben.  
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4.5.3 Aufwertung  Ortsdurchfahrten  

Übersicht der aufzuwertenden Strassenräume  
 
Viele Ortsdurchfahrten im Raum Baden und Umge-
bung verlaufen zentral durch die Gemeinden und da-
mit durch Gebiete, wo künftig noch mehr Menschen 
leben werden. Die Kombination von guter Erschlies-
sung und vielen Menschen führt zu Konflikten, gleich-
zeitig können die Ortsdurchfahrten nur mit diesem 
Siedlungswachstum als Zentren gestärkt werden. 
 
Die Gestaltung der Ortsdurchfahrten und die Weiter-
entwicklung der umliegenden (Zentrums-)Gebiete ste-
hen also in enger gegenseitiger Wechselwirkung. Aus 
diesem Grund wurde bei der Massnahmenplanung die 
Klassifizierung aus der Lagebeurteilung (vgl. Kapitel 
2.2.3) um eine differenzierte Einteilung nach Entwick-
lungspotenzialen im Umfeld ergänzt, so dass sowohl 

funktionale Raumstrukturen als auch nutzerspezifi-
sche Anforderungen berücksichtigt werden. Histori-
sche und neu entwickelte Zentren werden dabei funk-
tional und räumlich zusammen gedacht. Zu jedem Typ 
wurden erfolgsversprechende Messgrössen definiert 
und als Empfehlung nach Priorität gegliedert. Bei der 
Massnahmenentwicklung für die aufzuwertenden 
Strassenräume wurden zudem die Planungen aus den 
formellen und informellen Raumplanungsinstrumenten 
der jeweiligen Gemeinden berücksichtig, insbeson-
dere laufende Gebietsplanungen (z.B. Masterpläne, 
Rahmengestaltungspläne, etc.) im Umfeld der jeweili-
gen Ortsdurchfahrt (vgl. Abbildung 59). 
 
 
 

 
Abbildung 59: Kategorisierung Ortsdurchfahrten sowie städtebauliche Dichten und laufende kommunale Planungen im Umfeld 

 
Vertiefung für ausgewählte Ortsdurchfahrten  
 
Die Umgestaltung/Aufwertung von Ortsdurchfahrten 
wurde bisher primär abgestimmt auf den Sanierungs-
zyklus aus dem Erhaltungsmanagement ausgelöst. 
Seit 2022 hat der Kanton Aargau ein neues Planungs-
instrument «Vorstudie Ortsdurchfahrten» etabliert. Mit 
diesem Instrument wird einerseits das betriebliche und 
gestalterische Grundgerüst für die künftige Gestaltung 
der jeweiligen Ortsdurchfahrt gelegt (Grundlage für 
späteres Betriebs- und Gestaltungsprojekt oder direkt 

für ein Vorprojekt). Andererseits werden dabei lau-
fende städtebauliche Entwicklungen aufgenommen 
und zusammen mit der Aufwertung der Ortsdurchfahrt 
weiterentwickelt. Ziel ist eine von Kanton und Ge-
meinde gemeinsam getragene, aufeinander abge-
stimmte Planungsgrundlage für die künftige Entwick-
lung des Strassen- und Siedlungsraums entlang der 
jeweiligen Ortsdurchfahrt. 
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Um bereits im Rahmen des GVK eine erste Annähe-
rung an die angestrebte Aufwertung der Ortsdurch-
fahrten zu erreichen, wurde für fünf ausgewählte Orts-
durchfahrten ein erster Teil der Vorstudie Ortsdurch-
fahrt gemäss dem oben erwähnten neuen Instrument 
erarbeitet: 
 
�x Baden / Wettingen �± Seminar-/ Schwimm-

badstrasse 
�x Wettingen - Landstrasse 
�x Neuenhof - Zürcherstrasse 
�x Obersiggenthal - Landstrasse 
�x Untersiggenthal �± Landstrasse 

 
Der durchgeführte erste Teil der Vorstudie umfasst 
eine grobe Analyse, erste Ansätze des Leitbildes für 
den Zeithorizont 2040 und erste Inhalte des Grobkon-
zepts in einem Strategieplan. Damit sollen die Eck-
punkte für die künftige Gestaltung frühzeitig und im 
Einklang mit den Zielen des GVK gemeinsam definiert 
werden, damit die Gemeinde auch vor Beginn des ei-
gentlichen Sanierungszyklus in Richtung des definier-
ten Leitbildes wirken kann. Zudem wird so für den 
nächsten Sanierungszyklus bereits eine gemeinsame 
Basis zwischen Kanton und Gemeinde geschaffen. 
 
Die in den Strategieplänen vorgeschlagenen Ele-
mente werden für die untersuchten Ortsdurchfahrten 
spezifisch festgelegt. Typischerweise sind Aussagen 
zu folgenden Themen enthalten: 

�x Bezeichnung von Strassenabschnitten mit homo-
genem Charakter (bzgl. Strassenraum und Um-
feld) 

�x Prinzipielle Aufteilung des Strassenraums inkl. 
dafür notwendige Breiten zwischen Fassade und 
Fassade 

�x Darstellung von möglichen platzartigen Situatio-
nen, an welchen Querbeziehungen (Fuss- und 
Veloverkehr) über die Strasse gestärkt und somit 
der lineare Charakter der Kantonsstrasse vermin-
dert werden kann. 

�x Führung des Fuss- und Veloverkehrs quer und 
längs zur Ortsdurchfahrt 

�x Anordnung und Ausgestaltung von Bushaltestel-
len (inkl. Kompatibilität mit öV-Hauptkorridoren 
bzw. dafür erforderlicher Raumbedarf, vgl. Kapi-
tel 4.9) 

�x Bezeichnung von Bereichen für die freiräumliche 
Aufwertung inkl. Begrünung (Bäume, etc.) 

�x Bezeichnung der anzustrebenden Nutzungsart in 
den angrenzenden Liegenschaften (v.a. zur Stär-
kung von Erdgeschossnutzungen) 

�x Vorschläge für optimierte Anordnung von Park-
plätzen entlang der Ortsdurchfahrt 

 
In Abbildung 60 ist zur Illustration am Beispiel der 
Landstrasse in Untersiggenthal der aktuelle Stand des 
Strategieplans dargestellt. 
 

 

 
Abbildung 60: Entwurf Strategieplan Landstrasse Untersiggenthal 

 
Die Dossiers für die fünf ausgewählten Ortsdurchfahr-
ten wurden bereits mit den Gemeinden diskutiert und 
sollen bis zum Richtplanverfahren bilateral bereinigt 
werden. Der zweite Teil der Vorstudie folgt in Abstim-
mung auf den Sanierungszyklus. Parallel dazu sollen 
die Gemeinden (falls nicht bereits erfolgt) kommunale 
Planungen zur Weiterentwicklung der Siedlung im 
Umfeld durchführen. Die bisher gewonnenen Erkennt-
nisse aus den durchgeführten Vertiefungen sind in die 
Massnahmenblätter des GVK eingeflossen. Für alle 

übrigen Ortsdurchfahrten sollen nach Abschluss des 
GVK sukzessive eigene Vorstudien durchgeführt wer-
den. 
 
Ebenfalls im Rahmen des Handlungsfelds Stadt- und 
Freiraum vertieft wurden die freiräumlichen Potenziale 
bei der Optimierung der Bruggerstrasse im Bestand. 
Diese sind im Handlungsfeld Strassennetz und Be-
trieb beschrieben (vgl. Kapitel 4.4.4). 
 



 

 

4.5.4 Siedlungsentwicklung nach Innen / Quartiere der kurzen Wege  

Konzeptansatz  
 
Das Konzept des "Quartiers der kurzen Wege" basiert 
auf der Idee, städtische Räume so zu gestalten, dass 
alle wichtigen Alltagsziele �± Wohnen, Arbeiten, Ein-
kaufen, Bildung und Freizeit �± in fussläufiger, kurzer 
Entfernung erreichbar sind. Ziel ist es, die Lebens- 
und Aufenthaltsqualität zu erhöhen, den Verkehr zu 
reduzieren und nachhaltige Mobilität wie Fuss- und 
Veloverkehr zu fördern. Dieses Konzept stärkt lokale 
Gemeinschaften, reduziert Umweltbelastungen, gene-
riert kurz Wege und fördert die soziale Interaktion so-
wie das Gewerbe und den Handel im direkten Umfeld. 
Wichtigster Grundsatz für diese Stadtplanung nach 
menschlichem Mass ist, dass der Siedlungsraum mit 

der Geschwindigkeit eines Fussgängers erlebt wird, 
statt aus einem Fahrzeug heraus15. 
 
Dem "Quartier der kurzen Wege" liegt die Annahme 
zugrunde, dass hohe Personen- und Nutzungsdichten 
an zentralen Orten dazu führen, dass mehr Menschen 
zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind. Dieses 
Umlagerungspotenzial wird in der Studie Mobilitäts-
verhalten und Dichte des Bundesamts für Raument-
wicklung (ARE, 2018) illustriert und gestützt (vgl. Ab-
bildung 61). 
 

 

  
Abbildung 61: Zusammenhang zwischen Siedlungsdichte (Bevölkerung und Arbeitsplätze) und Verkehrsmittelanteilen 

 
Lesebeispiel: In ländlichen Räumen mit einer Dichte von weniger als 41 Einwohnern und Arbeitsplätzen pro Hek-
tare werden 37% der Etappen zu Fuss zurückgelegt, 43% mit dem Auto und 13% mit dem öV. In relativ dichten 
städtischen Räumen mit 269 bis 317 Einwohnern und Arbeitsplätzen pro Hektare werden 59% der Etappen zu 
Fuss zurückgelegt, 11% mit dem Auto und 21% mit dem öV. Der prozentuale Anteil des Autoverkehrs ist demnach 
in städtischen Räumen rund vier Mal tiefer als in ländlichen Räumen. Der Anteil des Veloverkehrs beträgt heute 
unabhängig der Bevölkerungs- und Beschäftigtendichte rund 5 bis 8%.  
 
 
 
  

 
15 Jan Gehl (2015): Städte für Menschen 
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Zweckmässige Gebiete für Quartiere der kurzen Wege im Raum Baden und Umgebung  
 
Die Ergebnisse aus einem Forschungsprogramm des 
Wohnforums der ETH Zürich zur Stadt der kurzen 
Wege besagen, dass innerhalb eines Radius von  
500 m um einen öV-Haltepunkt 10'000 Menschen 
wohnen und 5'000 Erwerbstätige arbeiten müssen, 
damit ein "Quartier der kurzen Wege" funktioniert16. 
Die durchgeführten Analysen zeigen, dass in drei 
Kerngebieten der Region diese Richtwerte zumindest 
weitgehend erreicht werden können: 
�x Innenstadt Baden: Heute arbeiten und wohnen in 

einem Radius von 500 Meter um den Bereich 
Gstühl rund 13'500 Personen17, allerdings vier 
Mal so viele Arbeitsplätze wie Einwohner. Bis ins 
Jahr 2040 bestehen für dieses Gebiet Kapazitä-
ten für ca. 17'000 Personen, mit dem Transfor-
mationsgebiet Oberstadt sogar für ca. 19'000 
Personen. Damit würde die nötige Personen-
dichte für ein "Quartier der kurzen Wege" er-
reicht. Wegen des heute massiven Überhangs an 
Arbeitsplätzen sollte primär Wohnraum geschaf-
fen werden. 

�x Zentrum Wettingen: Auch in Zukunft werden nur 
rund 10'000 Personen innerhalb eines Radius 
von 500 m um den Zentrumsplatz wohnen und 
arbeiten. Mit dem Räumlichen Entwicklungsleit-
bild (REL) und dem Entwicklungsrichtplan Land-
strasse hat die Gemeinde aber den raumplaneri-
schen Grundstein für eine dichte, nutzungsdurch-
mischte zentrale Entwicklung gelegt. Mit der ge-
planten Entwicklung bis 2040 ist deshalb eine 
erste Etappe zur Transformation in ein "Quartier 

der kurzen Wege" möglich. Im Hinblick auf eine 
qualitätsvolle Entwicklung braucht es ein attrakti-
ves Freiraumsystem als Grundgerüst für die Ent-
wicklung über 2040 hinaus. 

�x Zentrum Nussbaumen: Für den Ortskern gelten 
dieselben Überlegungen wie für Wettingen. Auch 
hier hat die Gemeinde mit ihren seit 2016 unter 
dem Titel "Erscheinungsbild Landstrasse" laufen-
den Arbeiten die Basis für ein Quartier der kur-
zen Wege gelegt. Auch hier ist das qualitätsvolle 
Freiraumsystem von grösster Bedeutung. 

 
Die Massnahmen zugunsten von Quartieren der kur-
zen Wege umfassen einerseits raumplanerische Mas-
snahmen, andererseits freiräumliche Aufwertungen 
abseits der Kantonsstrasse. Die Kosten fallen primär 
bei den Gemeinden an, der genaue Umfang ist aber 
auf dieser Flughöhe schwer schätzbar und hängt von 
der konkreten Ausgestaltung ab. Aus Erfahrungen in 
vergleichbaren Projekten (z.B. in der Stadt Aarau) 
dürften die Kosten bei den drei Massnahmen für 
Quartiere der kurzen Wege (SF01 bis SF03) im mittle-
ren bis höheren einstelligen Millionenbereich liegen, 
bei SF04 je Gebiet im tiefen einstelligen Millionenbe-
reich. Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (vgl. Ka-
pitel 4.7.4) wurden die Kosten vernachlässigt, weil 
sich auch die im Gegenzug resultierenden volkswirt-
schaftlichen Nutzen (z.B. Wertsteigerungen Liegen-
schaften) nur schwer schätzen lassen. 
 

 

 
Abbildung 62: Place des Augustins Genf als Beispiel für ein Quartier der kurzen Wege (Foto: Paola Corsini) 

 
16 Sibylle Wälty (2024): Haushälterische Bodennutzung vollziehen 
17 Bundesamt für Statistik (2021): Gebäude- und Wohnungsstatistik 



 

101 

4.5.5 Übersicht Massnahmen und Kosten  

Der Massnahmenfächer GVK 2040 umfasst für das Handlungsfeld Stadt- und Freiraum folgende Massnahmen: 
 
ID Bezeichnung  Investitionskosten  Betriebs - und  

Unterhaltskosten  
SF01 Quartier der kurzen Wege - Innenstadt Baden * Zusätzliche Kosten 

für Unterhalt auf 
Stufe GVK noch  

nicht beziffert  
(vgl. Kapitel 4.7.3) 

SF02 Quartier der kurzen Wege - Zentrum Wettingen * 
SF03 Quartier der kurzen Wege - Zentrum Obersiggenthal * 
SF04 Siedlungsentwicklung an zentralen Orten * 
SF05 Umgestaltung Bruggerstrasse Kappelerhof 9.3 Mio. CHF 
SF06 Umgestaltung Seminar-/Schwimmbadstr. Baden/Wettingen 11.3 Mio. CHF 
SF07 Umgestaltung Bahnhofstrasse Turgi 6.2 Mio. CHF 
SF08 Umgestaltung Landstrasse Ehrendingen 9.3 Mio. CHF 
SF09 Umgestaltung Ehrendingerstrasse Ennetbaden 4.5 Mio. CHF 
SF10 Umgestaltung Zürcherstrasse Neuenhof 24.2 Mio. CHF 
SF11 Umgestaltung Landstrasse Nussbaumen 16.5 Mio. CHF 
SF12 Umgestaltung Landstrasse Rieden 9.8 Mio. CHF 
SF13 Umgestaltung Landstrasse Untersiggenthal 16.1 Mio. CHF 
SF14 Umgestaltung Landstrasse Wettingen 14.9 Mio. CHF 
SF15 Umgestaltung Mellingerstrasse Baden-Dättwil 22.3 Mio. CHF 
SF16 Umgestaltung Neuenhoferstrasse Baden 6.2 Mio. CHF 
 Gesamtkosten (exkl. Mehrwertsteuer, +/ - 50 %)  150.6 Mio. CHF 
Anmerkungen:  *  Bei aktuellem Planungsstand kaum abzuschätzen, vgl. Kommentar in Kap. 4.5.4 

 

 
Abbildung 63: Übersicht Massnahmen Handlungsfeld Stadt- und Freiraum 

(mit jeweiliger ID oder Massnahmen-Kurzbezeichnung z.B. SF 01) 
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Der separate Massnahmenband enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Massnahmen. 
 
 
4.5.6 Beitrag zur Zielerreichung  

Die Beiträge der Massnahmen aus dem Handlungs-
feld Stadt- und Freiraum zur Erreichung der sieben 
GVK-Ziele wurden qualitativ beurteilt (vgl. Abbildung 
35). Die farbigen Säulen entsprechen dem Zielbeitrag 
der Massnahmen aus dem vorliegenden Handlungs-
feld, die grauen Säulen zeigen die Zielerreichung des 
gesamten Massnahmenfächers über alle Handlungs-
felder (vgl. Kapitel 4.7.2). 
 
Die Massnahmen aus dem Handlungsfeld leisten ei-
nen grossen Beitrag zum Ziel «Attraktiver und zu-
kunftsfähiger Lebensraum». Die meisten Ortsdurch-
fahrten können ohne Abhängigkeiten zu anderen 
GVK-Massnahmen umfassend aufgewertet werden. 
Die Aufwertung der Landstrasse Nussbaumen bleibt 
auch bei Erreichen der GVK-Ziele anspruchsvoll, da 
die Belastung weiterhin bei rund 20'000 Fz/d verbleibt, 
Verbesserungen gegenüber der heutigen Situation 
sind aber möglich, insbesondere bei Koordination mit 
der umliegenden Zentrumsentwicklung (vgl. unten). 
An der Bruggerstrasse im Zentrum von Baden kann 
mit den vorgeschlagenen Spuroptimierungen nur we-
nig Raum gewonnen werden, dieser soll prioritär für 
bessere Veloverbindungen genutzt werden. Es kön-
nen deshalb nur punktuelle Aufwertungsmassnahmen 
(z.B. Begrünung, Aufenthaltsbereiche) umgesetzt wer-
den, primär unter Einbezug von städtischen und priva-
ten Parzellen. 
 
Zusammen mit der Aufwertung der Ortsdurchfahrten 
können in drei Ortszentren (Baden, Wettingen, Nuss-
baumen) Quartiere der kurzen Wege realisiert wer-
den. In acht weiteren kleineren Orts- oder Quartierker-

nen ist eine Zentrumsentwicklung von überkommuna-
ler Bedeutung vorgesehen. Das alles unterstützt die 
«Siedlungsentwicklung an gut erreichbaren Orten». 
Damit solch dichte, fussläufige Quartiere funktionie-
ren, braucht es die gezielte Entwicklung von attrakti-
ven, klimagerecht gestalteten Freiräumen im Umfeld. 
Die vorgeschlagenen Massnahmen basieren auf be-
stehenden Gebiets- und Zentrumsplanungen der Ge-
meinden, deren Umsetzung ist zentral für die genann-
ten Zielbeiträge. 
 
Rund 30 % der im Handlungsfeld Fuss- und Velover-
kehr vorgeschlagenen Massnahmen müssen zusam-
men mit der Aufwertung der Ortsdurchfahrten reali-
siert werden. Diese leisten also einen wichtigen Bei-
trag zu einem «Velogerechten Raum».  
 
Dank der zusätzlich möglichen Velomassnahmen und 
der Stärkung von fussläufigen Quartieren tragen die 
Massnahmen des Handlungsfelds Stadt- und Frei-
raum zudem zu einem höheren Fuss- und Velover-
kehrsanteil bei und leisten so einen wichtigen Beitrag 
zum Ziel «Flächensparende Mobilität».  
 
Unter den verschiedenen Massnahmen entfalten die 
Aufwertungen der Ortsdurchfahrten grosse Wirkungen 
vor allem für die Qualität des Lebensraums, aber auch 
für die Aktivierung der Siedlungspotenziale und für 
bessere Veloverbindungen. Die Quartiere der kurzen 
Wege aktivieren ebenfalls Potenziale für die Innenent-
wicklung und führen zu höheren Anteilen des Fuss- 
und Veloverkehrs. 
 

 

 
Abbildung 64: Beiträge Massnahmen aus Handlungsfeld Stadt- und Freiraum zu Zielerreichung 
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4.5.7 Aufgenommene und verworfene Ansätze aus der Partizipation  

In der Partizipation wurden zahlreiche Lösungsansätze eingebracht. Nachfolgende Tabelle enthält eine kurze 
Übersicht der aufgenommenen und verworfenen Ansätze aus dem Handlungsfeld Stadt -und Freiraum. 
 
Aufgenommene Ansätze  Verworfene Ansätze  

�x Erhöhte Bedeutung der Aufwertung von  
Ortsdurchfahrten im gesamten Prozess 

�x Bessere Verteilung Arbeitsplätze innerhalb der 
Region 

�x Stärkung Quartiere der kurzen Wege �x Tempo 30 auf allen Kantonsstrassen 
�x Einbezug Grundeigentümerschaften bei Planung 

Ortsdurchfahrten von Fassade zu Fassade 
 

 
Im Faktenblatt in Anhang 3 sind die aufgenommenen Ansätze näher beschrieben und es wird begründet, warum 
die übrigen Ansätze verworfen wurden. 
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4.6 Handlungsfeld Mobilitätsmanagement 
4.6.1 Rahmen und Spielräume  

Potenzial  für Veränderung Verkehrsmittelwahl  
 
Den MIV-Anteil von heute 58 % auf noch 44 % zu 
senken, wirkt auf den ersten Blick sehr ambitioniert. 
Allerdings wächst der Raum Baden und Umgebung, 
und zwar gegen Innen. Die Region wird also bis 2040 
trotz Gemeindegrenzen zu einer urbanen Stadt mit 
�U�X�Q�G���������¶���������(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�Q���X�Q�G�������¶���������$�U�E�H�L�W�V�S�O�l�W�]�H�Q����

Betrachtet man die Verkehrsmittelanteile in Städten 
mit heute vergleichbarer Grösse, wird deutlich, dass 
MIV-Anteile von 40-50 % durchaus realistisch sind �± 
und diese Städte möchten den MIV-Anteil in Zukunft 
ebenfalls weiter senken. 
 

 

 
Abbildung 65: Verkehrsmittelanteile im Perimeter GVK Baden und Umgebung sowie in Vergleichsstädten 

Bedeutung des Arbeitspendler - und Ausbildungsverkehr  
 
Die Fahrten zu Unternehmen und Schulen haben ei-
nen grossen Anteil am Verkehrsaufkommen während 
der Hauptverkehrszeit. Dadurch haben grössere Insti-
tutionen mit dem Mobilitätsmanagement einen gros-
sen Hebel auf die Verkehrssituation in der Region. 
 
Von überragender Bedeutung innerhalb der Region ist 
dabei der Pendlerverkehr in die Stadt Baden: Insge-
samt pendeln täglich rund 21'000 Beschäftigte von an-
deren Wohnorten in die Stadt. Der grösste Teil lebt in 
der Agglomeration Aargau-Ost (vgl. Abbildung 66), 
wobei die Gemeinden innerhalb des Perimeters des 
GVK die grössten Anteile ausmachen. Zusätzlich dürf-
ten allein in der Stadt Baden rund 1'000 Personen ar-
beiten, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und 
die auf ihrem Arbeitsweg mehrheitlich das Siggenthal 

durchqueren �± zu einem vermutlich beträchtlichen Teil 
mit dem Auto18.  
 
Für das regionale Verkehrsgeschehen ebenfalls rele-
vant ist der Wegpendlerverkehr insbesondere in den 
Grossraum Zürich. Da diese Arbeitsplatzgebiete aus-
serhalb des GVK-Perimeters und des Kantonsgebie-
tes liegen, bestehen dort keine Spielräume für ein 
stärkeres Mobilitätsmanagement bei Unternehmen. 
Stadt und Kanton Zürich verfolgen aber ebenfalls seit 
einigen Jahren solche Massnahmen, um die Pendler-
mobilität aktiv zu lenken. Der Anteil des öV Richtung 
Agglomeration Zürich ist zudem deutlich höher als in-
nerhalb des Raums Baden und Umgebung. 
 

 
 

18 Gemäss der Grenzgängerstatistik (GGS) des Bundesamtes für Statistik sind 3.5% der Beschäftigten Grenzgängerinnen und Grenz-

gänger (2022). Bei knapp 30'000 Beschäftigten entspricht das 1'000 Personen. 
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Abbildung 66: Pendlerbeziehungen im Ostaargau 2014 (Quelle: Agglomerationsprogramm Aargau-Ost 4. Generation) 

Bedeutung von Parkplätzen für Mobilitätsverhalten  und Verkehrssituation  
 
Die private Parkierung wird in der Bau- und Nutzungs-
ordnung (BNO) jeder Gemeinde geregelt. Die Anzahl 
Parkfelder wird gemäss kantonaler Bauverordnung 
§43 anhand der VSS-Norm 40 281 bestimmt. Die Ge-
meinde kann in der BNO Gebiete mit Minimal- und 
Maximalwerten bezeichnen, die Werte sollen sich an 
die VSS-Norm 40 281 anlehnen. Die Ausscheidung 
dieser Gebiete orientiert sich an den Kriterien gemäss 
§ 55 Abs. 4 BauG (Überlastung Strassennetz, Schutz 
vor Auswirkungen des Verkehrs, gute Anbindung an 
den öffentlichen Verkehr). Bei speziellen örtlichen Ver-
hältnissen kann für autoarmes Wohnen ein geringeres 
Parkplatzangebot festgelegt werden, das erfordert 
heute aber die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes 
und dessen Aufnahme im Grundbuch. 
 
Die vorhandenen Spielräume aus der kantonalen Ge-
setzgebung werden heute sehr unterschiedlich ge-

nutzt. Einige Gemeinden (Baden, Neuenhof, Untersig-
genthal, Wettingen) kennen in ihren kommunalen Nut-
zungsplanungen einen Reduktionsfaktor für die An-
zahl Pflichtparkfelder, seltener ist autoarmes respek-
tive -freies Wohnen möglich. Weitere Gemeinden (Eh-
rendingen, Ennetbaden) haben diese Möglichkeit nur 
in bezeichneten Gebieten. Bei den restlichen Gemein-
den ist aktuell keine Reduktion möglich. 
 
Insgesamt werden heute in der Region im Vergleich 
zu anderen städtischen Räumen im Grossraum Zürich 
viele private Abstellplätze verlangt und entsprechend 
erstellt. Im Zentrum von Winterthur dürfen beispiels-
weise für vier Einfamilienhäuser 1 bis 2 Parkfelder er-
stellt werden, im Zentrum von Baden dagegen 3 bis 4 
Parkfelder (vgl. Abbildung 67). Bei einer Überbauung 
mit 20 Wohneinheiten an gleicher Lage sieht die Stadt 
Winterthur 4 bis 8 Parkfelder vor, in Baden dagegen 
14 bis 20.  

 

 
Abbildung 67: Vorgaben zur Parkplatzerstellungspflicht in der Stadt Baden im Vergleich zur Stadt Winterthur. 



 

 

Diese regulatorischen Vorgaben beeinflussen die Mo-
bilität der Bevölkerung: Wenn die Kosten für einen pri-
vaten Parkplatz (und das eigene Fahrzeug) ohnehin 
anfallen, zählen bei konkreten Entscheiden nur noch 
die (vergleichsweise tiefen) variablen Kosten (Treib-
stoff, Parkplatzgebühren). In dieser Situation fällt der 
Entscheid häufiger zugunsten des Autos, als wenn die 
hohen Fixkosten beim Einzug vermieden werden kön-
nen. 
 
Einen grossen Einfluss auf die Verkehrssituation in 
der Region haben auch die öffentlichen Parkhäuser. 
In Kapitel 2.1.3 wird die Bedeutung der öffentlichen 

Parkierung auf die Verkehrsbelastung im Zentrum von 
Baden aufgezeigt. Demnach verursacht der Verkehr 
der 12 grössten öffentlich zugänglichen Parkhäuser im 
Zentrum von Baden rund einen Viertel des Autover-
kehrs auf der Bruggerstrasse.  
 
Auch in anderen Teilräumen wie in Wettingen (Land-
strasse, Tägipark, Tägi), Obersiggenthal (Markthof 
Nussbaumen) oder Ehrendingen (Dorfstrasse) verur-
sacht der Einkaufs- und Freizeitverkehr einen erhebli-
chen Teil des motorisierten Verkehrs, wenn auch auf 
absolut tieferem Niveau als in Baden. 
 

 
 
4.6.2 Herleitung zielführender Lösungsansätze  

Für die Entwicklung von zielführenden Massnahmen im Handlungsfeld Mobilitätsmanagement waren ausgehend 
von den vorangehenden beschriebenen Rahmenbedingungen und Spielräumen die folgenden Überlegungen lei-
tend (vgl. Abbildung 68): 
 
�x Der Pendlerverkehr (Arbeit und Ausbildung) verursacht in den Spitzenzeiten besonders hohe (Auto-)Ver-

kehrsbelastungen. Für die Wirtschaft ist eine stabile Erreichbarkeit des Standortes Baden wichtig: Mit aktiven 
Massnahmen zugunsten einer effizienten Pendlermobilität ihrer Arbeitnehmenden können sie einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten. Es braucht Anreize, um den Autoanteil zu reduzieren und die Spitzen zu glätten. 

�x Das Parkplatzangebot spielt eine grosse Rolle bzgl. Mobilitätsverhalten. Wenn der Autoverkehr Richtung 
Zentrum Baden gemäss Ziel «Flächensparende Mobilität» um 10 % reduziert werden soll, braucht es auch 
10 % weniger PP. Nötig sind Massnahmen sowohl im Bereich der privaten wie auch im Bereich der öffentli-
chen Parkierung. 

 

 
Abbildung 68: Lösungsansätze im Handlungsfeld Mobilitätsmanagement und ihre Herleitung aus den Zielen 

 
Nachfolgend werden die vorgesehenen Massnahmenansätze auf dieser Basis beschrieben. 
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4.6.3 Mobilitätsmanagement in Unternehmen und Institutionen  

Betriebliches Mobilitätsmanagement  
 
Kanton und Gemeinden sollen Anreize setzen, dass 
Unternehmen und Schulen sich mit ihrer Mobilität aus-
einandersetzen und zielgerichtete und wirksame Mo-
bilitätskonzepte erarbeiten. Dazu soll eine generelle 
Reduktion der Anzahl Fahrten erwirkt, die zeitlichen 
Spitzen abgeflacht sowie die Wahl von flächeneffizien-
ten Verkehrsmitteln unterstützt werden.  
 
Die konkreten Massnahmen sind in Konzepten durch 
die Unternehmen spezifisch festzulegen. Mögliche 
Massnahmen im Rahmen eines betrieblichen Mobili-
tätsmanagements sind beispielsweise: 

�x Flexibilisierung Arbeitsalltag: Möglichkeit für 
Homeoffice / keine fixen Präsenzzeiten / ver-
mehrt hybride Sitzungen 

�x Mobilitätsbonus (Vergünstigung öV-Abos für die 
Mitarbeitenden) 

�x Parkplatzanspruch abhängig von Distanz Woh-
nort oder von öV-Nutzung (z.B. Wohnort �± Ar-
beitsort > 45 Minuten) 

�x Bewirtschaftung aller MA-Parkplätze 
�x Gute Veloinfrastruktur (Abstellplätze / Zufahrt) 

und Duschen 
�x Förderung Velokultur (Bike to Work Challenge) 
�x Werkbus ab öV-Drehschreibe 

 

 
Abbildung 69: Übersicht mögliche Massnahmen für Betriebliches Mobilitätsmanagement 

 
Reduktion Verkehrsspitzen durch  überkommunale Schulen  
 
Die Kantons- und Berufsschulen erarbeiten in Zusam-
menarbeit mit dem Kanton Mobilitätskonzepte für 
Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrpersonen. 
Primäres Ziel der Konzepte ist es, der hohen Auslas-
tung von Buslinien insbesondere in der Morgenspitze 
entgegenzuwirken. Mögliche Ansätze dazu sind insbe-
sondere:  
�x Staffelung der Unterrichtszeiten, um die Spitzen-

stunden zu entlasten 
�x Möglichkeit zu Online- oder Fernunterricht nutzen 

 
19 Z.B. Gamification, also spielerische Ansätze, die die Zielgruppe auf spielerische Art zum erwünschten Verhalten bewegen. 

�x Betrieb von zusätzlichen öV-Kursen in den Spit-
zenstunden, falls obige Massnahmen nicht aus-
reichen 

 
Weiter soll vor allem an den Berufsschulen der Anteil 
der Wege mit dem motorisierten Individualverkehr re-
duziert und derjenige mit öV sowie Fuss- und Velover-
kehr erhöht werden. Dazu sind Parkplätze durchge-
hend und eher stärker zu bewirtschaften und die Stu-
dierenden und Lehrpersonen sind hinsichtlich ihres 
Mobilitätsverhaltens zu sensibilisieren. Denkbar sind 
dabei auch zielgruppengerechte Ansätze19.  



 

 

4.6.4 Öffentliche und private Parkierung  

Öffentliche Parkierung  
 
Die Gemeinden erarbeiten zusammen mit Baden Re-
gio ein regionales Konzept zur öffentlichen Parkierung 
und setzen dieses gemeinsam um. Das Konzept soll 
auf folgenden Grundsätzen basieren: 
 
�x Alle öffentlich zugänglichen Parkplätze in der Re-

gion sind durchgehend kostenpflichtig.  
�x Oberirdische Parkplätze in Kernstädten sollen 

primär für Güterumschlag und Behindertenpark-
plätze genutzt werden. 

�x Kurzzeitparkplätze (inkl. Detailhandel) sollen pri-
mär in Parkhäusern angeordnet werden und in 
Fussdistanz zu den Einkaufsgelegenheiten lie-
gen. 

�x Dauerparkplätze sind nur in peripheren Lagen 
vorzusehen, die Berechtigungen für Dauerpark-
karten sollen zielgerichtet vergeben werden. 

�x Handwerksbetriebe sollen mittels Gewerbepark-
karte weiterhin in Ortszentren parkieren können, 
dazu ist regional ein einheitliches System zu 
etablieren. 

 

Darüber hinaus sollen mit dem Konzept für das Park-
platzangebot an zentralen Lagen (v.a. in den Zent-
rumsgemeinden) folgende Strategien verfolgt werden: 

�x Dimensionierung und Bewirtschaftung des öf-
fentlichen Parkraumes in kommunalem Besitz 
sind auf das Ziel «Flächensparende Mobili-
tät» abgestimmt. Die Gemeinden nehmen im 
selben Sinne und im Rahmen ihrer Möglich-
keiten Einfluss auf die öffentlich zugängliche 
Parkierung im privaten Besitz.  

�x Öffentlich zugängliche Parkplätze sind für 
jene Nutzungen und Nutzenden verfügbar, für 
die sie bestimmt sind (vgl. Abbildung 70). 
Hauptsächlich sind das Kurzzeitparkplätze für 
Gäste/Kunden und Parkplätze für Anwoh-
nende und Unternehmen, für die keine priva-
ten Parkfelder bereitgestellt werden können. 

�x Das Angebot an öffentlich zugänglichen Park-
plätzen und neu bewilligten privaten Parkie-
rungsanlagen wird möglichst effizient genutzt, 
so dass die Zahl der Parkplätze insgesamt re-
duziert werden kann. 

 

 
Abbildung 70: 3-Kreise-Modell für die zielgerichtete Planung und Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums in der Stadt Baden 

(Quelle: EBP/movaplan (2024) Konzept öffentliche Parkierung Innenstadt, Schlussbericht vom 6. September 2024) 

 
Private Parkierung  
 
Die Gemeinden überarbeiten im Rahmen der anste-
henden Nutzungsplanungsrevisionen im Einklang mit 
der kantonalen Gesetzgebung die Vorschriften zur Er-
stellung von Parkfeldern. Sie stimmen die entspre-
chenden Regelungen/Reglemente untereinander ab. 
Dabei sind die folgenden Stossrichtungen einzuhalten: 
 
�x Die Vorgaben zur Anzahl erforderlicher Parkfel-

der werden auf die künftig angestrebte öV-Er-
schliessungsgüte ausgerichtet.  

�x Wo eine Mindestanzahl an Parkfeldern vorge-
schrieben wird, wird in Abhängigkeit der öV-Er-
schliessung auch eine Obergrenze festgelegt. 

�x Autofreies und autoarmes Wohnen wird in allen 
Gemeinden ermöglicht.  

�x Bei Bauvorhaben sind durchgehend genügend 
Veloabstellplätze zu erstellen. 

�x Bei Bauvorhaben mit einem erwarteten Verkehrs-
aufkommen von mehr als 500 Fahrten pro Tag 
werden im Rahmen der Baubewilligung Mass-
nahmen zur Reduktion des Aufkommens des 
MIV verlangt. 

 



 

 

4.6.5 Information und Sensibilisierung  

Wesentliche Bausteine im Mobilitätsmanagement sind 
die Information und die Sensibilisierung. Um die Be-
völkerung über nachhaltige und flächeneffiziente Mo-
bilitätsoptionen zu informieren und deren Bewusstsein 
für nachhaltige Mobilität zu schärfen, können ver-
schiedene Kommunikationsmittel zur Anwendung 
kommen: 
 

- Websites 
- Apps 
- Social Media 
- Kampagnen 
- Beratungen und Kurse  
- Öffentliche Veranstaltungen 
- Berichterstattung in den Medien  

 
Das Mobilitätsverhalten ist von Gewohnheiten ge-
prägt. Veränderungen der Verkehrsmittelwahl gehen 
oft einher mit bedeutenden Veränderungen im Le-
benslauf einer Person. Daher lohnt es sich, für beson-
dere Zielgruppen (z.B. Zugezogene, Paare mit Kin-
dern, Personen im fortgeschrittenen Alter, neu ange-
stellte Personen) zielgruppenspezifische (d.h. adres-
satengerecht aufbereitete) Informations- und Bera-
tungsdienstleistungen anzubieten. So wird die  
Effektivität von Sensibilisierungskampagnen erhöht. 

Einfach zugängliche Informationen und Kommuni-
kation unterstützen die Verkehrsteilnehmenden bei 
der Wahl des situativ besten und effizientesten Ver-
kehrsmittels oder einer Kombination von mehreren 
Möglichkeiten. In den verkehrssensiblen Gebieten tra-
gen Information und Kommunikation dazu bei, die Be-
völkerung für die Auswirkungen des Verkehrs-
wachstums (Stau, Lärm, Luftqualität, Klima) zu sensi-
bilisieren und Lösungen aufzuzeigen, wie das Ver-
kehrsaufkommen möglichst umwelt- und ressourcen-
schonen abgewickelt werden kann. 
 
Die Effektivität der Sensibilisierung für eine nachhal-
tige Verkehrsmittelwahl kann erhöht werden, wenn 
diese mit einer gleichzeitigen Verbesserung des Ver-
kehrsangebots (beispielweise einer neuen Velovor-
zugsroute) kommuniziert wird. 
 
Die Sensibilisierung funktioniert folglich als Katalysa-
tor für andere Massnahmen. Eine besondere Wirkung 
entfaltet der Ansatz auf kommunaler Ebene, in Ge-
meinden aber auch konkret in Bildungseinrichtungen 
und Unternehmen. 
 

 

   
Abbildung 71: Beispiele für Informations- und Sensibilisierungsmassnahmen  

(links: Eröffnungsfest neue Fuss- und Veloinfrastruktur Sitterbrücke in St.Gallen; rechts: Velofahrkurse für Kinder) 
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4.6.6 Übersicht Massnahmen und Kosten  

Der Massnahmenfächer GVK 2040 umfasst für das Handlungsfeld Mobilitätsmanagement folgende Massnahmen: 
 
ID Bezeichnung  Investitionskosten  Betriebs - und  

Unterhaltskosten  
MM01 Förderung betriebliches Mobilitätsmanagement 0.1 Mio. CHF < 0.1 Mio. CHF / a 
MM02 Regelung Parkierung in kommunaler Nutzungsplanung 0.6 Mio. CHF -- 
MM03 Regionales Parkplatzmanagement 0.6 Mio. CHF -- 
MM04 Ausbildungsverkehr überkommunale Schulen 0.2 Mio. CHF < 0.1 Mio. CHF / a 
MM05 Information und Sensibilisierung zu Mobilitätsverhalten 0.5 Mio. CHF 0.3 Mio. CHF / a 
 Gesamtkosten (exkl. Mehrwertsteuer, +/ - 50 %) 1.9 Mio. CHF 0.4 Mio. CHF / a  
 
Der separate Massnahmenband enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Massnahmen. 
 
 
4.6.7 Beitrag zur Zielerreichung  

Die Beiträge der Massnahmen aus dem Handlungs-
feld Mobilitätsmanagement zur Erreichung der sieben 
GVK-Ziele wurden qualitativ beurteilt (vgl. Abbildung 
72). Die farbigen Säulen entsprechen dem Zielbeitrag 
der Massnahmen aus dem vorliegenden Handlungs-
feld, die grauen Säulen zeigen die Zielerreichung des 
gesamten Massnahmenfächers über alle Handlungs-
felder (vgl. Kapitel 4.7.2). 
 
Betriebliches Mobilitätsmanagement in Firmen und an 
Schulen führt dazu, dass mehr Menschen mit dem öV 
oder mit dem Velo zur Arbeit und zur Schule fahren. 
Werden die Massnahmen zum Mobilitätsmanagement 
vollständig und zusammen mit dem Ausbau von Bus 
und Bahn umgesetzt, wird das Ziel «Rahmenbedin-
gungen Arbeits- und Bildungsverkehr» vollständig er-
reicht. 
 
Mit der Verdoppelung des öV-Angebotes, der Aufwer-
tung des regionalen Veloverkehrsnetzes und den 
Massnahmen zu Stadt- und Freiraum werden ange-
botsseitig die Voraussetzungen geschaffen, damit der 

Anteil des Autoverkehrs ab- und die Anteile von öV 
sowie Fuss- und Veloverkehr zunehmen. Damit das 
Ziel «Flächensparende Mobilität» vollständig erreicht 
wird und der MIV-Anteil von heute 58 % auf 44 % 
sinkt (vgl. Kapitel 3.2.1), braucht es darüber hinaus 
zwingend die Massnahmen aus dem Handlungsfeld 
Mobilitätsmanagement. 
 
Steigen mehr Verkehrsteilnehmende vom Auto auf an-
dere Verkehrsmittel um, verhindert das wie angestrebt 
ein weiteres Wachstum des Autoverkehrs und führt in 
zentralen Räumen sogar zu einem leichten Rückgang. 
Dadurch nehmen die Staus auf den Strassen ab bzw. 
nicht zu, was auch das Ziel «Stabile Erreichbarkeit für 
den Autoverkehr» unterstützt. 
 
Die verschiedenen Massnahmen sind alle gleicher-
massen von grosser Bedeutung, um die angestrebte 
Verlagerung vom MIV auf öV sowie den Fuss- und 
Veloverkehr zu erreichen, auch durch bessere �Ä�5�D�K��
menbedingungen Arbeits- �X�Q�G���%�L�O�G�X�Q�J�V�Y�H�U�N�H�K�U�³. 
 

 

 
Abbildung 72: Beiträge Massnahmen aus Handlungsfeld Mobilitätsmanagement zu Zielerreichung 
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4.6.8 Aufgenommene und verworfene Ansätze aus der Partizipation  

In der Partizipation wurden zahlreiche Lösungsansätze eingebracht. Nachfolgende Tabelle enthält eine kurze 
Übersicht der aufgenommenen und verworfenen Ansätze aus dem Handlungsfeld Mobilitätsmanagement. 
 
Aufgenommene Ansätze  Verworfene Ansätze  

�x Wirkung von betrieblichen Mobilitätskonzepten �x Road Pricing / Mobility Pricing 
�x Flächendeckende und lenkungswirksame Be-

wirtschaftung der öffentlichen Parkierung 
�x Finanzielle und steuerliche Anreize für  

flächeneffiziente Mobilität 
 �x City-Logistik / Güterverkehr vermehrt auf 

Schiene abwickeln 
 
Im Faktenblatt in Anhang 3 sind die aufgenommenen Ansätze näher beschrieben und es wird begründet, warum 
die übrigen Ansätze verworfen wurden. 
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4.7 Wirksamkeit und Kosten 
Im vorliegenden Kapitel werden die Auswirkungen und Kosten des Massnahmenfächers GVK 2040 dargestellt. 
Dieser umfasst die von der Behördendelegation für den Zeithorizont 2040 beschlossenen Massnahmen, also ohne 
Zentrumsentlastung (ZEL lang +) und ohne langfristige Optionen für Tramverlängerungen (öV-Hauptkorridore).  
 
4.7.1 Verkehrliche Wirkungen

Die fachlichen Arbeiten im GVK haben gezeigt, dass 
mit dem Massnahmenfächer GVK 2040 die ange-
strebte Plafonierung des MIV über die ganze Region 
gemäss Ziel «Flächensparende Mobilität» erreicht 
werden kann. Im Zielzustand sollen sich demnach ge-
mäss Auswertungen mit dem kantonalen Gesamtver-
kehrsmodell die täglichen Streckenbelastungen ge-
mäss Kapitel 4.1.1 ergeben. In nachfolgender Abbil-
dung 73 ist dargestellt, wie sich die durchschnittlichen 

Mengen des motorisierten Verkehrs auf dem regiona-
len Strassennetz bis 2040 gegenüber dem Ist-Zustand 
2019 verändern. Daraus wird ersichtlich, dass auf vie-
len Ortsdurchfahrten Entlastungen um 1'000 bis 5'000 
Fz/d möglich sind. Auf einigen wenigen Kantonsstras-
sen nimmt die tägliche Verkehrsbelastung auch im 
Zielzustand 2040 gegenüber heute leicht zu, das 
Wachstum ist aber deutlich geringer als im Trendsze-
nario (ohne GVK). Weitere Auswertungen mit dem 
Verkehrsmodell sind im Anhang 2 enthalten. 

 

 
Abbildung 73: Belastungsänderungen Wochentagsverkehr zwischen Zielzustand 2040 und Ist-Zustand 2019 

        (Grün: Abnahmen in Fz/d; Orange: Zunahmen in Fz/d)  
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4.7.2 Beurteilung Zielerreichung Massnahmenfächer GVK 2040

Die Auswirkungen des Massnahmenfächers GVK 
2040 auf die sieben Ziele des GVK (vgl. Kapitel 3.2) 
wurden qualitativ beurteilt. Dabei war massgebend, 
wie gut die dort definierten Erfolgskriterien erreicht 
werden können. Die detaillierten Beurteilungen sind 
im Fachbericht Handlungsfeld Strassennetz und Be-
trieb dargestellt.  
 
Bei Umsetzung aller GVK-Massnahmen wird insbe-
sondere eine flächensparende Mobilität erreicht. Der 
vorgesehene Ausbau des Busverkehrs zusammen mit 
dem Bahnausbau (vgl. Kapitel 4.2) sorgt dafür, dass 
doppelt so viele Menschen wie heute mit dem öV un-
terwegs sein können. Damit steigt der öV-Anteil von 
heute 20 auf 30 %. Mit dem attraktiveren Velonetz 

(vgl. Kapitel 4.3) ist eine Verdoppelung der Velofahr-
ten und damit eine Erhöhung des Anteils von heute 
6 % auf 10 % realistisch20, das entspricht auch der 
Roadmap Velo des ASTRA. Dazu kommen noch mehr 
Fusswege aufgrund gestärkter Quartiere der kurzen 
Wege (vgl. Kapitel 4.5). Die Reduktion des MIV-An-
teils von heute 58 % auf 44 % (minus 14 Prozent-
punkte) ist also realistisch. 
 
Die nachfolgende Grafik zeigt das Ergebnis der Zieler-
reichung. Demnach werden bei Umsetzung aller GVK-
Massnahmen 2040 zwei Ziele vollständig erreicht, ein 
Ziel (Leistungsfähiges und vernetztes öV-System) 
weitgehend und vier Ziele zu einem grossen Teil. 
 

 

 
Abbildung 74: Beurteilung Zielerreichung für GVK 2040 
 
Nachfolgend werden diejenigen Ziellücken beschrieben, welche mit dem vorgesehenen Massnahmenfächer GVK 
2040 voraussichtlich offenbleiben: 
 
�x Aufwertung Ortsdurchfahrten in Innenstadt Ba-

den und im Zentrum Nussbaumen nur teilweise 
möglich 

�x Transitschwerverkehr durch Siggenthal und Ba-
den bleibt auf Ortsdurchfahrten 

�x Velovorzugsrouten Baden-Brugg und Limmattal 
können nicht vollständig gemäss Standards ins 
Zentrum von Baden geführt und dort miteinander 
verknüpft werden. 

�x Velovorzugsroute im Kappelerhof möglich, aber 
betreffend Ausbaugrad wegen der engen räumli-
chen Verhältnisse anspruchsvoll 

�x Brückenkopf Ost wird leicht entlastet und Reise-
zeiten werden stabiler. Belastungen bleiben aber 
in einem kritischen Bereich und damit besteht 

weiterhin eine Gefahr von Rückstau MIV / Ver-
lustzeiten Busse (wenn auch während kürzerer 
Dauer als heute) 

�x Knoten um Siggenthalerbrücke sind unverändert 
stark belastet und werden auch entlang der Brug-
gerstrasse nur teilweise entlastet. Staus und Ver-
lustzeiten für Busse dürften etwas weniger lange 
dauern als heute, sind aber immer noch zu er-
warten. 

�x Siedlungsentwicklung in Nussbaumen sowie Ba-
den Nord (im Sinne der Quartiere der kurzen 
Wege) aufgrund der hohen Verkehrsbelastung 
bzw. der resultierenden Emissionen und Trenn-
wirkung erschwert. 

 
  

 
20 Die Velomassnahmen entsprechen dem oberen Bereich gemäss Benchmark Schweiz (Quelle: Forschungsprojekt SVI 2004/069, Ve-

loverkehr in den Agglomerationen), gehen aber nicht darüber hinaus 
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4.7.3 Kostenschätzung Massnahmen

Für die Massnahmen des GVK wurden die Investiti-
ons- und Betriebskosten stufengerecht geschätzt, die 
Kostengenauigkeit beträgt +/- 50 %. Für Infrastruktur-
massnahmen wurden Laufmeterpreise für verschie-
dene Massnahmentypen aufgrund bereits umgesetz-
ter Massnahmen des Kantons geschätzt. Kosten für 
Planung und Projektierung sowie Landerwerb wurden 
ebenfalls aufgrund von Erfahrungswerten aus ver-
gleichbaren Projekten geschätzt und addiert. Aufgrund 
der Unwägbarkeiten wurden bei Bandbreiten von Ein-
heitspreisen tendenziell die hohen Werte angewandt 
und Reserven eingebaut. 
 
Für die zusätzlichen Betriebskosten durch den Aus-
bau des öV-Angebotes wurden die heutigen Kosten 
der öffentlichen Hand (Kanton und Gemeinden) für 
den Busverkehr als Basis herangezogen und auf das 
ausgebaute Fahrplanangebot extrapoliert. Dabei 
wurde von einer gleichbleibenden Auslastung (Fahr-
gäste pro Kurs) und damit einem konstanten Kosten-
deckungsgrad ausgegangen.  
Die Infrastrukturmassnahmen können ebenfalls zu-
sätzliche Betriebs- und Unterhaltskosten nach sich 
ziehen. Allerdings liegen viele Massnahmen (z.B. Auf-
wertung Strassenräume oder Einrichtung von Rad-
streifen) auf oder entlang von bestehenden Strassen, 
für welche bereits heute Kosten für den Betrieb und 

Unterhalt anfallen. Diese Kosten dürften in vielen Fäl-
len durch die Massnahmen nicht oder nur in geringem 
Masse zunehmen. Die tatsächlichen Mehrkosten für 
Betrieb und Unterhalt lassen sich auf Stufe Gesamt-
verkehrskonzept nicht vernünftig schätzen. Deshalb 
wurde darauf verzichtet, die jährlichen Unterhalts- und 
Betriebskosten je Massnahme einzeln auszuweisen. 
 
Die Kosten der einzelnen Massnahmen sind bei den 
Handlungsfeldern im jeweiligen Unterkapitel «Über-
sicht Massnahmen und Kosten» sowie in der nachfol-
genden Tabelle dargestellt. Insgesamt belaufen sich 
die Investitionskosten für den gesamten Massnah-
menfächer GVK 2040 ohne Zentrumsentlastung und 
ohne die öV-Hauptkorridore auf 447 Mio. CHF (+/- 
50%, exkl. MwSt.). Für den Angebotsausbau des Bus-
verkehrs und (in sehr geringem Masse) für einige 
Massnahmen im Handlungsfeld Mobilitätsmanage-
ment fallen jährlich zusätzliche ungedeckte Betriebs-
kosten von gut 7 Mio. CHF an. Aus den Infrastruktur-
massnahmen können ebenfalls zusätzliche jährliche 
Betriebs- und Unterhaltskosten resultieren, allerdings 
nur in beschränktem Masse, da die meisten Massnah-
men auf dem bestehenden Netz liegen und deshalb 
bereits heute Kosten anfallen. Der zusätzliche jährli-
che Nettoaufwand aus diesen Massnahmen lässt sich 
auf Stufe GVK nicht beziffern. 

 
ID Bezeichnung  Investitionskosten  Betriebs - und  

Unterhaltskosten  
BB01 Kapazitätsausbau Bushauptachsen -- 6.9 Mio. CHF / a 
BB02 Tangentiale Buslinie Höhtal - Wettingen -- (in BB01 enthalten) 
BB03 Tangentiale Buslinie Wettingen - Dättwil -- (in BB01 enthalten) 
BB04 Tangentiale Buslinie Turgi-Nussbaumen-Niederweningen 2.0 Mio. CHF (in BB01 enthalten) 
BB05 Busbevorzugung öV-Hauptkorridore 23.4 Mio. CHF  

Zusätzliche Kosten 
für Betrieb und Unter-
halt von Infrastruktur-

massnahmen auf 
Stufe GVK noch  

nicht beziffert)   

BB06 Aufwertung öV-Drehscheibe Bahnhof Turgi 2.4 Mio. CHF 
BB07 Aufwertung öV-Drehscheibe Bahnhof Baden 10.0 Mio. CHF 
BB08 Aufwertung öV-Drehscheibe Bahnhof Wettingen 40.0 Mio. CHF 
BB09 MIV/öV-Verkehrsdrehscheiben 18.0 Mio. CHF 
FV01 Sofortmassnahmen Veloverkehr 0.8 Mio. CHF 
FV02 Velovorzugsroute Siggenthal - Baden 11.2 Mio. CHF 
FV03 Velovorzugsroute Killwangen - Baden 27.1 Mio. CHF 
FV04 Velovorzugsroute Dättwil - Baden 4.9 Mio. CHF 
FV05 Aufwertung Velohauptrouten Raum Siggenthal  14.0 Mio. CHF 
FV06 Aufwertung Velonebenrouten Raum Siggenthal  3.0 Mio. CHF 
FV07 Aufwertung Velohauptrouten Raum Baden 1.0 Mio. CHF 
FV08 Aufwertung Velonebenrouten Raum Baden 0.7 Mio. CHF 
FV09 Aufwertung Velohauptrouten Raum Süd-Ost 19.3 Mio. CHF 
FV10 Aufwertung Velonebenrouten Raum Süd-Ost 1.7 Mio. CHF 
FV11 Aufwertung Velohauptrouten Raum Nord-Ost 4.3 Mio. CHF 
FV12 Aufwertung Velonebenrouten Raum Nord-Ost * 
FV13 Ausbau und Aufwertung Veloparkierung 10.1 Mio. CHF 
FV14 Aufwertung kommunale Fussverkehrsnetze ** 
SB01 Erweiterung Verkehrsmanagement 35.1 Mio. CHF 
SB02 Parkplatzmanagement / Innere Dosierung 7.2 Mio. CHF 
SB03 Optimierungen Bruggerstrasse im Bestand 8.9 Mio. CHF 
SB04 Brückenkopf Ost, kurzfristige Massnahmen  4.7 Mio. CHF 
SB05 Brückenkopf Ost, mittelfristige Massnahmen  45.0 Mio. CHF 
SF01 Quartier der kurzen Wege - Innenstadt Baden * 
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SF02 Quartier der kurzen Wege - Zentrum Wettingen * 
SF03 Quartier der kurzen Wege - Zentrum Obersiggenthal * 
SF04 Siedlungsentwicklung an zentralen Orten * 
SF05 Umgestaltung Bruggerstrasse Kappelerhof 9.3 Mio. CHF 
SF06 Umgestaltung Seminar-/Schwimmbadstr. Baden/Wettingen 11.3 Mio. CHF 
SF07 Umgestaltung Bahnhofstrasse Turgi 6.2 Mio. CHF 
SF08 Umgestaltung Landstrasse Ehrendingen 9.3 Mio. CHF 
SF09 Umgestaltung Ehrendingerstrasse Ennetbaden 4.5 Mio. CHF 
SF10 Umgestaltung Zürcherstrasse Neuenhof 24.2 Mio. CHF 
SF11 Umgestaltung Landstrasse Nussbaumen 16.5 Mio. CHF 
SF12 Umgestaltung Landstrasse Rieden 9.8 Mio. CHF 
SF13 Umgestaltung Landstrasse Untersiggenthal 16.1 Mio. CHF 
SF14 Umgestaltung Landstrasse Wettingen 14.9 Mio. CHF 
SF15 Umgestaltung Mellingerstrasse Baden-Dättwil 22.3 Mio. CHF 
SF16 Umgestaltung Neuenhoferstrasse Baden 6.2 Mio. CHF 
MM01 Förderung betriebliches Mobilitätsmanagement 0.1 Mio. CHF < 0.1 Mio. CHF / a 
MM02 Regelung Parkierung in kommunaler Nutzungsplanung 0.6 Mio. CHF -- 
MM03 Regionales Parkplatzmanagement 0.6 Mio. CHF -- 
MM04 Ausbildungsverkehr überkommunale Schulen 0.2 Mio. CHF < 0.1 Mio. CHF / a 
MM05 Information und Sensibilisierung zu Mobilitätsverhalten 0.5 Mio. CHF 0.3 Mio. CHF / a 
 Gesamtkosten (exkl. Mehrwertsteuer, +/ - 50 %) 447 Mio. CHF 7.3 Mio. CHF / a  
 
 
4.7.4 Wirtschaftlichkeitsbetrachtun g 

Methodik  

Ergänzend zur Beurteilung der Zielerreichung sollen 
der volkswirtschaftliche Nutzen und die Kosten des 
Massnahmenfächers GVK 2040 ermittelt und gegen-
übergestellt werden. Für solche Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtungen stehen standardisierte Bewertungsmetho-
den zur Verfügung, z.B. die Nachhaltigkeitsindikatoren 
für Strasseninfrastrukturprojekte (NISTRA) des Bun-
desamtes für Strassen. Diese Verfahren werden übli-
cherweise für ein einzelnes Infrastrukturvorhaben 
(z.B. eine Umfahrungsstrasse oder eine neue Bahn-
strecke) angewandt. Die Herausforderung im GVK ist, 
dass sich die Kosten und Wirkungen auf zahlreiche 
Massnahmen verteilen und der Nutzen aufgrund der 
Wechselwirkungen auch nicht eindeutig auf einzelne 
Massnahmen verteilt werden kann. 
 
Für die Ermittlung der jährlichen Kosten wurden die 
Investitionskosten je Massnahme über die Lebens-
dauer auf Annuitäten diskontiert21 .Zu diesen jährlich 
erforderlichen Investitionsbeiträgen wurden die jährli-
chen Betriebs- und Unterhaltskosten addiert. Im Sinne 
einer konservativen Schätzung der anfallenden Kos-
ten über die ganze Lebensdauer wurden entgegen 
den Überlegungen in Kapitel 4.7.3 jährliche Unter-
haltskosten für die baulichen Massnahmen addiert, 
diese wurden vereinfachend auf 1% der Investitions-
kosten geschätzt. Für den Ausbau des Busangebotes 
wurden die jährlichen Betriebskosten aufgrund heuti-
ger Jahreskosten je eingesetztem Fahrzeug ge-

 
21 Mit dieser sogenannten Annuitätenmethode wird berücksichtigt, über welche Lebensdauer in Jahren die Investitionskosten für eine 

Massnahme verteilt werden können. So muss beispielsweise ein Strassenbelag rund alle 20 bis 25 Jahre erneuert werden, woraus (inkl. 

Kapitalverzinsung) ein jährlicher Kostenbeitrag (Annuität) von 5-6 % resultiert. Für einen Tunnel liegt der Wert dagegen bei ca. 2-3 %. 

schätzt, wobei es sich um Nettokosten handelt (abzü-
glich der Einnahmen aus Ticket- und Abonnementver-
käufen). 
 
Für die Ermittlung des jährlichen volkswirtschaftlichen 
Nutzens des GVK wurde folgender methodischer An-
satz angewandt: 
 
�x Ohne GVK resultiert das Trendszenario, das im 

kantonalen Verkehrsmodell abgebildet ist. Das 
bedeutet, dass der Autoverkehr gegenüber heute 
bis 2040 um rund 20 % zunimmt. Dadurch stellen 
sich gegenüber heute die volkswirtschaftlichen 
Kosten des «Nichts-tun» ein (z.B. zusätzliche 
Staukosten, Verlustzeiten Busverkehr, mehr Un-
fälle v.a. für Velo wegen unsicherer Infrastruktur, 
Wertverluste Liegenschaften durch Lärm, etc.). 

�x Diese Kosten des Trendszenarios lassen sich 
schätzen. Dazu werden die Wirkungen aufgrund 
der Veränderungen der Verkehrsströme und -be-
lastungen (vgl. Kapitel 4.7.1) bestimmt und die 
resultierenden Nachteile des Trendszenarios 
über Kostensätze in jährliche Kosten umgerech-
net. 

�x Mit der Umsetzung des GVK entwickelt sich der 
Verkehr gemäss den Zielsetzungen des GVK, 
das heisst der Mehrverkehr wird weitgehend 
durch öV sowie Fuss- und Veloverkehr übernom-
men, der MIV nimmt gegenüber heute über die 
ganze Region gesehen nicht mehr zu. Dadurch 
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können die oben beschriebenen volkswirtschaftli-
chen Kosten der Trendentwicklung vermieden 
oder zumindest stark verringert werden.  

�x Zu diesen mit dem Zielzustand vermiedenen 
Schäden werden noch die Nutzen des Zielzu-
standes addiert (z.B. Gesundheitsnutzen durch 

mehr Fuss- und Veloverkehr). Der resultierende 
Gesamtnutzen wird den jährlichen Kosten für die 
Umsetzung des GVK gegenübergestellt. Ist der 
jährliche Nutzen des Zielzustandes grösser als 
die jährlich nötigen Investitions- und Betriebskos-
ten, dann lohnt sich das GVK volkswirtschaftlich. 

Ergebnisse  

Der Massnahmenfächer GVK 2040 ist volkswirtschaft-
lich sinnvoll. Den jährlichen Gesamtkosten von 
30 Mio. CHF (Investitions- und Betriebskosten) stehen 
jährliche Nutzen von 35 Mio. CHF gegenüber. Dieser 
Nutzen setzt sich wie folgt zusammen: 
 
�x Gut 35 % des Nutzens entfällt auf die höhere 

Verkehrssicherheit: Weil gegenüber dem 
Trendszenario 20 % weniger Autos unterwegs 
sind und sicherere Verbindungen für den Velo-
verkehr angeboten werden können, sinken die 
Unfallzahlen und die damit verbundenen Kosten 
deutlich.  

�x Alle Verkehrsteilnehmenden profitieren vom 
GVK: Geringere Zeitverluste durch Staus für die 
verbleibenden Autofahrenden machen ca. 10 % 
des jährlichen Nutzens aus22. Auf schnellere Ver-
bindungen für Fahrgäste im öV und für den Velo-
verkehr entfällt gut 25 % des gesamten Nutzens. 

�x Beträchtlich sind zudem auch die Umweltwirkun-
gen, primär die geringeren Klimakosten durch die 

Plafonierung des motorisierten Individualverkehrs 
(ca. 18 %). 

�x Wenn mehr Menschen mit dem Velo unterwegs 
sind, hat das zudem positive Effekte für ihre Ge-
sundheit, was rund 8 % des gesamten volkswirt-
schaftlichen Nutzens ausmacht. 

 
Die jährlichen Kosten für die Umsetzung des GVK von 
30 Mio. CHF setzen sich zu 38% aus Betriebs- und 
Unterhaltskosten zusammen (wovon 60% auf die jähr-
lichen ungedeckten Betriebskosten für das erweiterte 
Busangebot entfallen) und zu 62% aus den Investiti-
onsannuitäten für die Infrastrukturausbauten.  
 
Die Berechnungen zeigen, dass der jährliche volks-
wirtschaftliche Nutzen um rund 5 Mio. CHF höher ist 
als die Kosten. Das GVK lohnt sich demnach volks-
wirtschaftlich. 
 
Die detaillierten Beurteilungen sind im Fachbericht 
Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb enthalten. 
 

 

 
Abbildung 75: Ergebnisse Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für Massnahmenfächer GVK 2040 

 
22 Die Berechnungen gehen davon aus, dass im Rahmen der Aufwertung der Ortsdurchfahrten die gefahrene Geschwindigkeit auf Orts-

durchfahrten leicht reduziert wird (durch Gestaltung oder signalisierte Temporeduktion). Das führt auf diesen Abschnitten zu leicht höhe-

ren Fahrzeiten für den MIV. Trotzdem resultiert durch die vermiedenen Staus ein Nettonutzen auch für den Autoverkehr. Würde auf 

diese Temporeduktionen verzichtet, würde das den Nutzen für den MIV noch etwas steigern, allerdings würden im Gegenzug die Unfall-

kosten weniger stark abnehmen. 
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4.8 Option Zentrumsentlastung  
Im vorangehenden Kapitel wurde aufgezeigt, dass mit dem Massnahmenfächer GVK 2040, wie er in den Kapiteln 
4.1 bis 4.6 beschrieben ist, die gesteckten Zielsetzungen in hohem Masse erreicht werden können. Vor diesem 
Hintergrund wird nachfolgend beschrieben, welchen Beitrag eine Ergänzung des Kantonsstrassennetzes mit einer 
neu zu bauenden Zentrumsentlastung (ZEL) zusätzlich leisten könnte. 
 
 
4.8.1 Untersuchte Varianten

Im Vordergrund stehen Varianten der Zentrumsentlas-
tung, welche die Verkehrsbelastung in den kritischen 
Ortsdurchfahrten von Baden und Nussbaumen sowie 
an den kritischen Knoten an den Limmatquerungen 
(Hochbrücke und Siggenthalerbrücke) reduzieren. Ge-
mäss Kapitel 4.4.1 kommen dafür nur zwei Korridore 
in Frage.  
 
Basierend darauf wurden im Rahmen des Gesamtver-
kehrskonzeptes drei Varianten für eine Zentrumsent-
lastung entwickelt, die mit Ausnahme der Anschlüsse 
an das bestehende Kantonsstrassennetz unterirdisch 
verlaufen (vgl. Abbildung 76): 
 

�x Zentrumsentlastung kurz (ZEL kurz). Diese Vari-
ante entspricht der im kantonalen Richtplan als 
Zwischenergebnis eingetragenen «Zentrumsent-
lastung Baden, Variante West ohne Anschluss 
Mellingerstrasse» 

�x Zentrumsentlastung lang (ZEL lang). Diese Vari-
ante setzt sich aus dem südlichen Abschnitt der 
ZEL kurz sowie aus Abschnitten (Limmatbrücke, 
Tagebautunnel Siggenfeld) des ebenfalls als Zwi-
schenergebnis eingetragenen «Baldeggtunnels» 
zusammen. 

�x Zentrumsentlastung lang plus (ZEL lang +). 
Diese Variante entspricht der ZEL lang, ergänzt 
um die Umfahrung Untersiggenthal (+), welche 
zusammen mit dem Baldeggtunnel als Zwischen-
ergebnis im Richtplan eingetragen ist. 

 

 
Abbildung 76: Variantenübersicht Zentrumsentlastung (ZEL)  
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4.8.2 Prüfung Machbarkeit  und Kostenschätzung

Gegenüber bisher im kantonalen Richtplan festgesetz-
ten Einzelvorhaben wurde die Machbarkeit im Rah-
men des GVK weniger tief geprüft. Wie oben be-
schrieben setzen sich allerdings alle drei Varianten 
mehrheitlich aus Elementen bestehender Richt-
planeinträge zusammen. Das bedeutet, dass die bau- 
und verkehrstechnische sowie umweltbezogene 
Machbarkeit bereits in früheren Studien untersucht 
und für die jeweilige Richtplanstufe nachgewiesen 
wurde. Die Prüfung der Machbarkeit und die Kosten-
schätzung der verschiedenen Varianten im Rahmen 
des GVK konzentrierte sich deshalb auf die wenigen 
neuen Elemente (vor allem neue Linienführung des 

Tunnels unterhalb dem Oesterliwald) sowie auf die 
punktuelle Aktualisierung aufgrund neuer Rahmenbe-
dingungen. Aufgrund der durchgeführten, nachfolgend 
erläuterten Abklärungen kann die Machbarkeit stufen-
gerecht nachgewiesen werden. Die Kosten können 
hingegen nur mit einer Genauigkeit von +/- 50% ge-
schätzt werden, für präzisere Schätzungen wären um-
fangreiche Vertiefungsarbeiten (z.B. Sondierbohrun-
gen) nötig. 
 
Die detaillierten Beurteilungen sind im Fachbericht 
Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb enthalten. 

 
 
Machbarkeit ZEL kurz  
 
Die bautechnische Machbarkeit der ZEL kurz wurde 
detailliert im Bericht «Vertiefungsstudie Raum Baden 
�± Variantenevaluation» von 2019 nachgewiesen. Neu 
ist seither ein Grundwasserschutzareal im Dättwiler 
Tälchen (Bereich Meierhof-Schadenmühleplatz) aus-
geschieden worden, welches durch einen Tunnel un-
terquert werden müsste. Die Machbarkeit ist dennoch 
gegeben. Am südlichen Ende der Linienführung ist 
weiterhin das grosse Rutschgebiet im Tüfelschäller zu 
beachten, weshalb der Tunnel schleifend in die Neu-
enhoferstrasse eingebunden werden muss. Das Süd-
portal ist unverändert als Halbanschluss vorgesehen, 
welcher in der Strassenmitte der Neuenhoferstrasse 
auftaucht. In den Vertiefungsstudien von 2019 wurde 
der Portalbereich im Bereich der Neuenhoferstrasse 

107-111 vorgesehen, grundsätzlich kann der Tunnel 
aber auch (mit entsprechenden Kostenfolgen und in 
Abstimmung mit dem nahe gelegenen A1-Anschluss 
Neuenhof) weiter nach Süden verlängert werden.  
 
Für die verkehrliche Leistungsfähigkeit der Anschluss-
knoten wurde im Bericht von 2019 noch von einem 
Verkehrswachstum gemäss Trendprognose ausge-
gangen. Aufgrund der gesteckten Ziele im Rahmen 
des GVK wären auch hier die Belastungen im Zielzu-
stand relevant (d.h. ca. mit einer Plafonierung des 
MIV). Die Anschlussknoten (v.a. beim Nordportal) 
müssten deshalb eher weniger stark ausgebaut wer-
den als damals vorgesehen. 

 
Machbarkeit ZEL lang  
 
Die ZEL lang setzt sich wie oben beschrieben aus 
Elementen der ZEL kurz (vgl. oben) und des Baldegg-
tunnels zusammen, wobei aus letzterem nur der Tag-
bautunnel unter dem Siggenfeld und die neue Limmat-
brücke im Wilerloch inkl. Anschlussbauwerk an die 
Bruggerstrasse zwischen Kappelerhof und Turgi 
(K117) übernommen wurden. Die Machbarkeit dieser 
Elemente wurde im Bericht «Anbindung Unteres Aare-
tal an die Nationalstrasse �± Detailbericht Baldeggtun-
nel» von 2011 nachgewiesen. Bezüglich des südli-
chen Abschnittes gelten die analogen Überlegungen 
zum Portalbereich wie bei der ZEL kurz. 
 
Zwischen dem beschriebenen Anschlussbauwerk an 
die K117 im Wilerloch und dem südlichen Abschnitt 
der ZEL kurz musste eine neue unterirdische Linien-
führung evaluiert werden. Massgebend dabei ist die 
spezifische geologisch-hydrogeologische Situation un-
ter dem Bereich Martinsberg-Allmend-Münzlishausen: 
In diesem Bereich verlaufen im Untergrund wasser-
führende Schichten, die vermutlich auch die Thermal-
wasserquellen in Baden und Ennetbaden speisen. Zu 
deren Sicherung hat der Kanton Aargau Schutzberei-
che ausgeschieden (gemäss SAR 713.160; gelbe, 

orange und rote Flächen in Abbildung 77). Für die Be-
willigung unterirdische Bauten (wie z.B. Tunnel) ist der 
Nachweis zu erbringen, dass die Thermalquellen we-
der quantitativ noch qualitativ gefährdet werden. 
 
Heute sind zu wenig Sondierbohrungen vorhanden, 
aus denen sich die exakten vertikalen und horizonta-
len Verläufe der wasserführenden Schichten verläss-
lich bestimmen liessen. Selbst die Durchführung von 
Sondierbohrungen würde eine Bewilligung erfordern, 
was im Rahmen der Erarbeitung des Gesamtver-
kehrskonzeptes nicht möglich war. Es wurde deshalb 
untersucht, ob es eine Linienführung gibt, bei welchen 
die geschützten Schichten aufgrund der bekannten 
Randbedingungen nicht gefährdet werden. Das ist 
dann möglich, wenn die maximal mögliche Ober-
grenze des Felsgrundwasserspiegels überquert wird. 
Diese machbare Linienführung ist in Abbildung 77 dar-
gestellt. Sie steigt im nördlichen Bereich als S-förmige 
Kurve im Untergrund an, um die erforderliche Höhen-
kote zu erreichen. Erst danach kann der Tunnel Rich-
tung Süden fortgeführt werden und auf die Linienfüh-
rung der ZEL kurz (vgl. oben) einschwenken. 



 

119 

Unabhängig davon, ob eine ZEL lang später weiter-
verfolgt wird, sollen nach dem Beschluss des Grossen 
Rates Sondierbohrungen gestartet werden, um die 
hydrogeologischen Verhältnisse vertieft abzuklären. 

Je nach Ergebnissen kann die Linienführung des Tun-
nels noch begradigt und damit kürzer werden. 
 

 

 
Abbildung 77: Situationsplan für machbare Linienführung der ZEL lang im Kontext der Thermenschutzbereiche 
 
Machbarkeit ZEL lang +  
 
Die ZEL lang + entspricht der ZEL lang, ergänzt um 
die Umfahrung Untersiggenthal. Auch die grundsätzli-
che Machbarkeit dieses Umfahrungstunnels wurde im 

Bericht «Anbindung Unteres Aaretal an die Natio-
nalstrasse �± Detailbericht Baldeggtunnel» für die 
Richtplanstufe Zwischenergebnis von 2011 bestätigt. 

 
Kostenschätzung  
 
Für die Kostenschätzung der verschiedenen Varianten 
der Zentrumsentlastung wurde auf der Kostenschät-
zung aus den Variantenstudien von 2019 für die "ZEL 
kurz" aufgebaut. Für die Tunnelstrecken sowie die 
Rampenbereiche wurden Laufmeterpreise eingesetzt, 
für Brückenbauwerke und Lärmschutzwände Flächen-
preise. Für Knoten sowie den Rückbau von Gebäuden 
wurden Stückpauschalen angenommen. Für die  
elektromechanische Einrichtung sowie für Projektie-
rung und Bauleitung sowie für Unvorhergesehenes 
wurden prozentuale Zuschläge zu den Baukosten ein-
gerechnet. 
 
Die Kosten für die Varianten ZEL lang und ZEL lang + 
wurden proportional aufgrund der Abschnittslängen 
hochgerechnet. Die detaillierten Beurteilungen sind im 
Fachbericht Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb 
dargestellt. 

Zusammenfassend ist für die drei Varianten bei einer 
Kostengenauigkeit von +/- 50 % mit folgenden Investi-
tionskosten zu rechnen: 
 
ZEL kurz:   320 Mio. CHF  
ZEL lang:   640 Mio. CHF 
ZEL lang +:   940 Mio. CHF  
 
Die Kosten für die Varianten ZEL lang sowie  
ZEL lang + beziehen sich auf die mit jetzigem Kennt-
nisstand machbare Linienführung (vgl. Ausführungen 
oben). Im optimalen Fall kann für den bergmänni-
schen Tunnel der ZEL lang eine Linienführung nahe 
an der Luftlinie realisiert werden. In diesem Fall könn-
ten die Kosten für die ZEL lang noch reduziert wer-
den, die Einsparung durch die Verkürzung ist mit rund 
10% aber gering. 
 

Legende:  

 
 Thermenschutzbereiche 1-3 gemäss kantonalem Nutzungsplan 

 Ursprünglicher Korridor für ZEL lang 

 Linienführung ZEL lang gemäss Machbarkeitsstudie 

 Geologische Hauptüberschiebung 



 

 

4.8.3 Auswirkungen auf Umweltsituation  

Für die Zentrumsentlastung kurz wurde bereits 2019 
im Rahmen des rGVK Ostaargau ein Bericht zur Um-
weltsituation (BUS) erstellt. Da sich die Linienführung 
dieser Variante (damals noch unter dem Namen 
«Zentrumsentlastung Baden, Variante West) nicht ver-
ändert hat und auch die umweltrechtlichen Festlegun-
gen weitgehend dieselben sind, musste dieser BUS 
nicht aktualisiert werden.  
 
Für die beiden neuen Varianten wurde je ein Bericht 
zur Umweltsituation erstellt. Nachfolgend werden zu-
erst die wichtigsten Erkenntnisse für die ZEL lang be-
schrieben, anschliessend die Ergänzungen für die 
Umfahrung Untersiggenthal (Zusatz für ZEL lang +). 
 
ZEL lang  
 
Die ZEL lang tangiert angrenzend an den Anschluss 
Liebenfels und bei der neuen Limmatbrücke (Gebiet 
Hard Höll) Standorte mit Altlasten. Diese wurden teil-
weise bereits näher untersucht oder (teil-)saniert. Je 
nach genauer Linienführung sind mit der ZEL Sanie-
rungsmassnahmen dieser belasteten Standorte nötig. 
 
Wie bereits oben beschrieben tangiert der Tunnel un-
ter dem Martinsberg bzw. Oesterliwald Bereiche mit 
Grund- und Thermalwasser, mit der vorgeschlagenen 
Linienführung können kritische Konflikte aber vermie-
den werden. 
 
Die neue Limmatbrücke zwischen Wilerloch und Sig-
genthaler Feld tangiert Flora, Fauna und generell Le-
bensräume entlang der Limmat. Diese Auswirkungen 
sind im Bauprojekt zu untersuchen, bewerten und 
quantifizieren. Die ökologischen Verluste sind durch 
angemessene Wiederherstellungs- und Ersatzmass-
nahmen auszugleichen. 
 
Ebenfalls im Umfeld der Limmatbrücke sowie beim 
nördlichen Anschluss Kirchdorf werden Fruchtfolgeflä-
chen tangiert. Die definitiv beanspruchten Flächen 
sind zu kompensieren. Zudem wird die Limmat selbst 
während der Bauphase und allenfalls auch im Betrieb 
tangiert. Der Nachweis der Standortgebundenheit und 
des übergeordneten öffentlichen Interesse ist im Rah-
men der Umweltverträglichkeitsbeurteilung im Baupro-
jekt zu erbringen. 
 
Sofern die Zentrumsentlastung keinen neuen Verkehr 
anzieht, nimmt der Strassenlärm über die ganze Re-
gion gesehen ab, weil heute durch die Ortsdurchfahr-
ten fahrende Fahrzeuge den Tunnel nutzen. Hingegen 
ist eine Zunahme im Bereich der neuen Strecke (Por-
talbereiche, neue Knoten) und auf einzelnen Haupt-
verkehrsstrassen zu erwarten. Das gilt besonders für 
die Zubringerstrecken im Norden (Untersiggenthal) 
und Süden (Neuenhoferstrasse im Bereich Weber-
mühle / Klosterrüti). Die effektiven, projektbedingten 

Lärmimmissionen sind in einer späteren Projektphase 
zu ermitteln und im Fall von Grenzwertüberschreitun-
gen sind zusätzliche Massnahmen zu prüfen. 
 
Die Luftschadstoffbelastung von Siedlungsgebieten 
wird sich durch die Verlagerungen mehrheitlich klar 
reduzieren. Punktuell erhöhte Belastungen im Bereich 
der neuen Knoten und Portale werden vermutlich teil-
weise durch verbesserte Fahrzeugtechnologie und 
mehr Elektrofahrzeuge kompensiert.  
 
Neben diesen projektspezifischen Aspekten werden 
im BUS verschiedene Auswirkungen auf andere The-
menbereiche aufgeführt, für welche geeignete Mass-
nahmen im Bauprojekt zu erarbeiten sind. Dabei han-
delt es sich um übliche und unkritische Auswirkungen, 
welche sowohl während der Bauphase (z.B. Baulärm, 
Erschütterungen, Abfallentsorgung, Entwässerung) 
als auch im Betrieb (z.B. Regenwasserversickerung, 
Lichtemissionen) auftreten. 
 
Insgesamt werden die Auswirkungen des Vorhabens 
ZEL lang auf die Umwelt in der gegenwärtigen Pla-
nungsphase als gering bis moderat eingeschätzt. Bei 
einzelnen Umweltaspekten sind Verbesserungen ge-
genüber dem Ist-Zustand möglich, in anderen Berei-
chen wird es im Betriebszustand eher geringe nega-
tive Auswirkungen geben (Landschaftsbild, Gewässer-
raum, Wald, Lebensräume, Fruchtfolgeflächen). Ins-
gesamt kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegan-
gen werden, dass keine umweltrechtlichen Hinder-
nisse bestehen, welche das Projekt verunmöglichen 
würden (keine No-�*�R�¶�V���� 
 
Umfahrung Untersiggenthal (ZEL lang +)  
 
Die Belastung von Siedlungsgebieten durch Lärm und 
Luftschadstoffe nimmt zusätzlich ab, da auch die Orts-
durchfahrt Untersiggenthal entlastet wird. Vorausset-
zung ist wie bei der ZEL lang, dass das Vorhaben kei-
nen oder nur geringen zusätzlichen Verkehr anzieht. 
 
Die Linienführung der Umfahrung Untersiggenthal ver-
läuft nahe bei Quellfassungen, um welche Schutzzo-
nen (S2 und S3) bezeichnet sind. Bei einer weiteren 
Projektierung ist darauf zu achten, dass die Linienfüh-
rung ausserhalb der Grundwasserschutzzone S3 (und 
insb. S2) zu liegen kommt. 
 
Auch für die Umfahrung Untersiggenthal bestehen 
keine umweltrechtlichen Hindernisse, welche das Pro-
jekt verunmöglichen würden. 
 
Die detaillierten Beurteilungen der Auswirkungen auf 
die Umweltsituation sind im Bericht zur Umweltsitua-
tion (BUS) dargestellt. 
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4.8.4 Verkehrliche Wirkungen

Die Auswirkungen der drei Varianten auf die Ver-
kehrsbelastungen auf dem regionalen Strassennetz 
wurden mit dem kantonalen Verkehrsmodell berech-
net. In den Modellrechnungen wurde davon ausge-
gangen, dass auch mit einer Zentrumsentlastung das 
Ziel «Flächensparende Mobilität» erreicht wird, das 
heisst das MIV-Aufkommen wird weitgehend plafo-
niert, der prozentuale MIV-Anteil nimmt deutlich ab 
(vgl. Kapitel 3.2.1). Wie im folgenden Kapitel 4.8.5 be-
schrieben ist das allerdings nicht selbstverständlich, 
ohne griffige flankierende Massnahmen besteht die 

Gefahr, dass durch eine ZEL neuer Autoverkehr ange-
zogen wird. In diesem Fall wären die resultierenden 
Entlastungen geringer als nachfolgend dargestellt. 
 
In nachfolgender Grafik sind die resultierenden Ver-
kehrsbelastungen für den Ist-Zustand 2019, den 
Trendzustand 2040 (ohne GVK) sowie den Zielzu-
stand 2040 mit GVK ohne ZEL sowie mit den drei 
ZEL-Varianten dargestellt. Detaillierte Auswertungen 
sind im Anhang 2 enthalten. 
 

 

 
Abbildung 78: Tägliche Verkehrsbelastungen MIV (DWV) für GVK 2040 ohne bzw. mit ZEL im Vergleich zu Ist 2019 und Trend 2040 
 
Die Wirkungen der verschiedenen ZEL-Varianten las-
sen sich wie folgt zusammenfassen: 
�x Auf der Bruggerstrasse im Zentrum von Baden 

bleibt die Belastung ohne ZEL bei ca. 
28'000 Fz/d. Mit einer ZEL kurz sinkt sie auf 
18'000 Fz/d, mit einer ZEL lang etwas weniger 
stark auf noch 22'000 Fz/d. 

�x Auf der Landstrasse Nussbaumen sinkt die Be-
lastung ohne ZEL von heute 22'500 auf 
20'500 Fz/d. Mit ZEL kurz nimmt die Belastung 
dagegen nicht ab, mit einer ZEL lang wird die Be-
lastung gegenüber heute auf noch knapp 
10'000 Fz/d halbiert. 
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�x Auf der Landstrasse Untersiggenthal sinkt die 
Belastung ohne ZEL leicht auf 13'500 Fz/d. Mit 
einer ZEL kurz bleibt sie dagegen wie heute bei 
rund 15'000 Fz/d, mit einer ZEL lang nimmt sie 
sogar deutlich zu auf rund 20'000 Fz/d. Mit einer 
ZEL lang + ist dagegen eine starke Abnahme auf 
knapp 5'000 Fz/d verbunden. 

�x Auf der Bruggerstrasse im Kappelerhof bleibt die 
Belastung ohne ZEL unverändert bei rund 
11'000 Fz/d. Mit einer ZEL kurz steigt sie dage-
gen auf 15'000 Fz/d, mit einer ZEL lang immerhin 
noch auf 14'000 Fz/d. 

�x Auf der Vogelsang- und der Bahnhofstrasse in 
Turgi bleiben die Belastungen gegenüber heute 
ohne ZEL konstant. Mit ZEL kurz nehmen sie da-
gegen um je rund 3'000 Fz/d zu, mit einer ZEL 
lang dagegen nicht. 

�x Auf der Landstrasse Rieden ist auch ohne ZEL 
eine Entlastung von heute 8'500 auf 7'000 Fz/d 
zu erwarten. Bei allen drei ZEL-Varianten sinkt 
die Belastung auf nur noch 5'000 Fz/d.  

�x Auf der nördlichen Neuenhoferstrasse in Baden 
nimmt die Belastung ohne ZEL noch leicht zu 

20'000 Fz/d, mit allen drei ZEL-Varianten sinkt 
sie auf noch ca. 10'000 Fz/d. 

�x Auf der Zürcherstrasse zwischen Webermühle 
und A1-Anschluss nimmt die Belastung ohne 
ZEL ebenfalls noch leicht zu (20'000 Fz/d), mit al-
len drei ZEL-Varianten steigt sie dagegen deut-
lich auf rund 29'000 Fz/d. Bei einer allfälligen 
Umsetzung ist sicherzustellen, dass diese starke 
Zunahme keine übermässigen negativen Effekte 
(v.a. Lärm- und Luftbelastung) nach sich zieht. 

�x Auf die Belastung der Zürcherstrasse im Zentrum 
von Neuenhof hat keine der drei ZEL-Varianten 
spürbare Auswirkungen, die Belastung bleibt ge-
genüber dem Zielzustand GVK ohne ZEL prak-
tisch konstant. 

�x Auf der Hochbrücke führen alle drei ZEL-Varian-
ten zu einer leichten Abnahme um rund 
2'000 Fz/d, welche auch den Knoten Brücken-
kopf Ost leicht entlastet. 

�x Die Zentrumsentlastung selbst wird bei allen drei 
Varianten von knapp 20'000 Fz/d befahren. 

 
4.8.5 Beitrag zu Zielerreichung und Wirtschaftlichkeit  

Zielerreichung GVK  
 
In Kapitel 4.7.2 ist beschrieben, in welchem Ausmass 
die sieben Ziele des GVK mit dem Massnahmenfä-
cher 2040 (ohne ZEL) werden. Nachfolgend wird dar-
gestellt, wie sich die Zielerreichung verändert, wenn 

zusätzlich zum Massnahmenfächer GVK 2040 eine 
der drei ZEL-Varianten realisiert wird. 

 

 
Abbildung 79: Veränderung Zielerreichung für Massnahmenfächer GVK durch ZEL-Varianten im Vergleich zu GVK ohne ZEL 
 
Die Resultate lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
�x Die gesteckten Ziele können mit keiner der vier 

Varianten (GVK 2040 ohne ZEL bzw. GVK 2040 
mit ZEL kurz, mit ZEL lang oder mit ZEL lang+) 
vollständig erreicht werden. Das liegt daran, dass 
die Ziele �± wie oft �± nicht widerspruchsfrei sind. 

�x Das Ziel Flächensparende Mobilität wird mit dem 
GVK 2040 ohne ZEL vollständig erreicht. Mit ei-
ner ZEL (insbesondere mit längeren Varianten) 
dürfte die Zielerreichung sinken, weil der Auto-
verkehr auf tangentialen Beziehungen (v.a. zwi-
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schen dem Siggenthal und dem Limmattal) at-
traktiver wird. Damit steigen weniger Menschen 
vom Auto auf öV oder Velo um. 

�x Das Ziel Rahmenbedingungen Arbeits- und Bil-
dungsverkehr wird unabhängig von einer ZEL 
vollständig erreicht. 

�x Das Ziel Attraktiver und zukunftsfähiger Lebens-
raum wird mit dem GVK 2040 ohne ZEL zum 
grossen Teilen erreicht. Die Varianten mit einer 
ZEL erhöhen den Nutzen, weil mehr Ortsdurch-
fahrten beruhigt und aufgewertet werden können. 
Da aber andere stärker belastet werden (Brug-
gerstrasse Baden und Kappelerhof), wird das 
Ziel nie ganz erreicht. Zudem ist die städtebauli-
che Einbettung der Tunnelportale anspruchsvoll. 

�x Das Ziel Velogerechter Raum wird mit dem GVK 
2040 zu grossen Teilen erreicht. Alle drei ZEL-
Varianten reduzieren die Verkehrsmenge in Orts-
durchfahrten, so dass dort zusätzliche Kapazitä-
ten für Veloinfrastruktur frei werden. Der zusätzli-
che Nutzen ist bei allen drei ZEL-Varianten ähn-
lich, weil die Abschnitte mit dem grössten Velo-
potenzial in Baden von allen ZEL ähnlich entlas-
tet werden. 

�x Das Ziel Leistungsfähiges und vernetztes öV-
System wird mit dem GVK 2040 ohne ZEL fast 
vollständig erreicht. Alle drei ZEL-Varianten 
schliessen die verbleibende Lücke (Entlastung 
Bruggerstrasse Baden und Brückenkopf Ost). 

�x Das Ziel Stabile Erreichbarkeit für den MIV wird 
mit dem GVK 2040 ohne ZEL zu grossen Teilen 
erreicht. Durch die sinkende Verkehrsmenge in 
Ortsdurchfahrten und am Brückenkopf Ost ver-
kehrt bei allen drei ZEL-Varianten der MIV stabi-
ler. Die ZEL lang + leistet keinen zusätzlichen 
Beitrag zu diesem Ziel, da in Untersiggenthal 
heute keine Engpässe bestehen und zudem die 
Auslastung des Knotens Hardacker (Siggenthal 
Station) eher noch verschärft wird. 

�x Das Ziel Siedlungsentwicklung an gut erreichba-
ren Orten wird vom GVK 2040 ohne ZEL zu gros-
sen Teilen erreicht. Bei einer ZEL kurz und einer 
ZEL lang steigt die Zielerreichung gleichermas-
sen an, weil sich Vor- und Nachteile zwischen 
beiden Varianten die Waage halten; die ZEL lang 
+ führt durch die zusätzliche Verkehrsreduktion 
in Untersiggenthal zu einer leicht höheren Zieler-
reichung. 

 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  
 
In Kapitel 4.7.4 sind die volkswirtschaftlichen Nutzen 
und Kosten des Massnahmenfächers GVK 2040 ohne 
ZEL beschrieben. In Abbildung 80 ist dargestellt, wie 

sich diese Wirtschaftlichkeit verändert, wenn zusätz-
lich zum Massnahmenfächer des GVK eine der drei 
ZEL-Varianten realisiert wird.  

 

 
Abbildung 80: Veränderung Wirtschaftlichkeit für Massnahmenfächer GVK durch ZEL-Varianten im Vergleich zu GVK ohne ZEL 
 
Wird der Massnahmenfächer GVK 2040 um eine ZEL 
ergänzt, nimmt demnach der jährliche Nutzen bei al-
len drei Varianten zu. Dabei steigt der volkswirtschaft-
liche Nutzen stärker, je länger die ZEL ist. Der zusätz-
liche Nutzen entfällt primär auf Reisezeitgewinne für 
den MIV und auf tiefere Unfallkosten, weil mehr und 

längere Fahrten schneller und ohne Konflikte zu ande-
ren Verkehrsteilnehmenden über die ZEL verkehren. 
 
Noch stärker als der Nutzen steigen allerdings bei Re-
alisierung einer ZEL die jährlichen Kosten. Bereits 
eine ZEL lang kostet ähnlich viel wie der gesamte 
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Massnahmenfächer GVK 2040 zusammen. Die jährli-
chen Kosten nehmen etwas weniger stark zu, weil 
Tunnelbauten insgesamt eine längere Lebensdauer 
haben als oberirdische Ausbauten. Dennoch ist der 
zusätzliche jährliche Nutzen durch eine der drei ZEL-
Varianten nur etwa halb so gross wie die zusätzlichen 
jährlichen Kosten. 
 

Das bedeutet, dass der Gesamtnutzen mit einer ZEL 
kurz oder lang zwar zunimmt, gleichzeitig aber die 
Rentabilität (also das Verhältnis zwischen Nutzen und 
Kosten) abnimmt (vgl. Abbildung 80, blaue Pfeile zu 
Nutzenzunahme im Vergleich zu Kostenzunahme ver-
laufen flacher als beim violetten Pfeil des GVK ohne 
ZEL). Bei den Varianten GVK mit ZEL lang bzw. ZEL 
lang + sind die jährlichen volkswirtschaftlichen Kosten 
höher als der Nutzen. 

4.8.6 Fazit zu Zentrumsentlastung  

Die Ergänzung des Massnahmenfächers GVK 2040 
um eine Zentrumsentlastung trägt dazu bei, einige der 
sieben Ziele des GVK noch etwas besser zu errei-
chen. Insbesondere können �± je nach Variante �± die 
Belastungen der Bruggerstrasse in Baden, der Land-
strasse Nussbaumen sowie der Landstrasse Untersig-
genthal deutlich reduziert werden. Damit wirken die je-
weils entlasteten Ortsdurchfahrten weniger trennend 
und können umfassend siedlungsverträglich gestaltet 
werden. Die Stabilität des Verkehrsflusses nimmt für 
den öV und den MIV vor allem zwischen Siggenthal 
und Baden zu.  
 
Die durch die drei Varianten möglichen Entlastungen 
unterscheiden sich deutlich: Mit einer ZEL kurz sinkt 
das Verkehrsaufkommen auf der Bruggerstrasse in 
der Innenstadt von Baden auf unter 20'000 Fz/d, dafür 
profitieren Unter- und Obersiggenthal nicht und vor al-
lem in Nussbaumen bleibt die Belastung sehr hoch. 
Im Kappelerhof nimmt der Verkehr gegenüber heute 
mit einer ZEL kurz gar zu. Mit der ZEL lang wird Nuss-
baumen deutlich entlastet und der Mehrverkehr im 
Kappelerhof ist etwas geringer. Dafür bleibt die Belas-
tung der Bruggerstrasse in Baden bei über 20'000 
Fz/d und das Aufkommen auf der Landstrasse in Un-
tersiggenthal steigt stark an. Mit der ZEL lang + kann 
die Landstrasse Untersiggenthal deutlich entlastet 
werden, die Bruggerstrasse in Baden und im Kap-
pelerhof bleibt dagegen stark belastet. Bei allen drei 
Varianten nimmt zudem die Belastung der Neuenhof-
erstrasse im Bereich Webermühle / Klosterrüti deutlich 
zu. Auch wenn entlang dieses Abschnittes nur wenige 
Nutzungen liegen und diese zudem durch die Topo-
graphie teilweise von der Strasse abgeschirmt wer-
den, ist sicherzustellen, dass eine ZEL keine über-
mässigen zusätzlichen Immissionen für diese Nutzun-
gen mit sich bringt. 
 
Ambivalent sind entsprechend auch die Beiträge der 
ZEL-Varianten hinsichtlich Zielerreichung und Wirt-
schaftlichkeit. Die angebotsseitigen Ziele �± ein attrakti-
ver und zukunftsfähiger Lebensraum, eine veloge-
rechte Region, stabilere Reisezeiten für MIV und öV �± 
können etwas besser erreicht werden. Auch die Sied-
lungsentwicklung an gut erreichbaren Orten wird er-
leichtert, weil die Strassenzüge durch die Zentren we-
niger durch den Autoverkehr belastet werden. Im Ge-
genzug birgt die Ergänzung des Strassennetzes die 
Gefahr, dass auf tangentialen Beziehungen �± vor al-

lem zwischen dem Unteren Aaretal bzw. dem Siggent-
hal und Limmattal �± das Auto gegenüber öV und Velo 
gestärkt wird und das Ziel «Flächensparende Mobili-
tät» nicht erreicht wird. Der durch die attraktive Route 
angezogene Verkehr kann auch zu neuen Engpässen 
führen, insbesondere am Knoten Hardacker bei der 
Station Siggenthal. In der Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung bringen alle drei Varianten höhere jährliche Nut-
zen, aber eben auch noch höhere jährliche Kosten, so 
dass die Wirtschaftlichkeit abnimmt, insbesondere bei 
einer längeren Variante der Zentrumsentlastung (vgl. 
Abbildung 80). 
 
In Kenntnis dieser Fakten hat die Behördendelegation 
beschlossen, vorerst die Umsetzung des Massnah-
menfächers GVK 2040 zu empfehlen. Eine Zentrum-
sentlastung soll als mögliche Option und Ergänzung 
dann projektiert werden, wenn die vorgesehene Wir-
kungskontrolle zum Massnahmenfächer einen Bedarf 
dafür aufzeigt. Dazu werden Kriterien definiert (vgl. 
Kapitel 5.4). Weiterverfolgt wird die Variante "ZEL lang 
+" (vgl. Abbildung 81), die sich aus zwei Teilen zu-
sammensetzt: der rund 5,3 Kilometer langen "ZEL 
lang" inklusive einer Brücke über die Limmat und über 
die Bruggerstrasse sowie einer rund 2,3 Kilometer lan-
gen Umfahrung Untersiggenthal ("+"). Der Teil "ZEL 
lang" soll im Richtplan festgesetzt und gleichzeitig 
erste Vertiefungen zum Thermal- und Grundwasser 
an die Hand genommen werden. Der zweite Teil, die 
Umfahrung Untersiggenthal, bleibt im Richtplan vor-
erst auf der Stufe Zwischenergebnis, damit sie auch 
für künftige Generationen zur Verfügung steht. 
 
Bei der Realisierung einer Zentrumsentlastung müs-
sen bestehende Kapazitäten für den MIV reduziert 
werden, um das Ziel «Flächensparende Mobilität» 
nicht zu gefährden. Die entlasteten Ortsdurchfahrten 
im Zentrum von Baden, in Nussbaumen und evtl. in 
Untersiggenthal sollen demnach verkehrsberuhigt und 
siedlungsverträglicher gestaltet werden. In Nussbau-
men und evtl. Untersiggenthal würden nach Verlage-
rung des durchfahrenden Verkehrs nur noch knapp 
10'000 Fz/d verkehren, was eine umfassende Aufwer-
tung ermöglicht. In Baden wären es wegen des hohen 
Quell-/Zielverkehrsanteils dagegen immer noch gut 
20'000 Fz/d (vgl. Kapitel 0), was nur eine beschränkte 
Umgestaltung zulässt (Aufhebung einzelner Fahrspu-
ren). Mit einem optimierten Parkplatzlenkungssystem 
wäre es allerdings denkbar, die Bruggerstrasse im 
zentralen Bereich noch stärker zu entlasten und im 
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Idealfall platzartiger zu gestalten (vgl. Abbildung 82). 
Die genaue Ausgestaltung wäre bei einer Projektie-
rung der ZEL zu vertiefen. 
 

 
Abbildung 81: Übersicht Zentrumsentlastung lang + 
 

 
Abbildung 82: Denkbare langfristige Umgestaltung Bruggerstrasse Baden mit Zentrumsentlastung lang +  
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4.9 Option langfristige öV-Vorhaben  
Die fachlichen Arbeiten im Handlungsfeld Bahn und Bus (vgl. Kapitel 4.2) haben gezeigt, dass der angestrebte 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs bis über 2040 hinaus über die gezielte, auf den Bahnausbau abgestimmte Stär-
kung des regionalen Busangebotes erreicht werden kann. Diese Erkenntnis folgte auf eine umfassende Abwä-
gung, mit welcher der Bedarf und die Eignung von öV-Hauptkorridoren bzw. Tramkorridoren für das regionale öV-
Netz untersucht wurden. Aufgrund dieser Abwägungen hat die Behördendelegation entschieden, solche Korridore 
nicht in den Massnahmenfächer des GVK aufzunehmen, aber als Optionen langfristig offen zu halten. Nachfol-
gend werden die wichtigsten Erwägungen dazu zusammengefasst. Detaillierte Ausführungen zu diesen Korridor-
studien sind im Fachbericht Handlungsfeld Bahn und Bus dargestellt.  
 
 
4.9.1 Bedarf für  schienengebundene öV -Hauptk orridore  

Ausgangslage und Rahmen  
 
Die Verlängerung der Limmattalbahn aus dem Kanton 
Zürich bis nach Killwangen wurde 2022 in Betrieb ge-
nommen. Im kantonalen Richtplan ist die Weiterfüh-
rung nach Baden auf Stufe Zwischenergebnis enthal-
ten. Der Grosse Rat hat mit dem Beschluss zum rGVK 
Ostaargau von 2021 entschieden, dass die mögliche 
Weiterführung im Rahmen des vorliegenden Gesamt-
verkehrskonzeptes Raum Baden und Umgebung ver-
tieft werden soll.  
 
Im Rahmen der Erarbeitung des GVK hat die Behör-
dendelegation aufgrund von Rückmeldungen aus der 
Mitwirkung entschieden, nicht nur die Weiterführung 
der Limmattalbahn nach Baden vertieft zu untersu-
chen, sondern generell den Bedarf für schienenge-
bundene Angebote entlang der wichtigsten Siedlungs-
korridore zu prüfen. Aufgrund dieses Entscheids wur-
den die verschiedenen Korridore gemäss Abbildung 
83 untersucht. Frühzeitig begründet ausgeschieden 
wurden folgende Korridore (vgl. Nummerierung in 
Karte): 
 

1) Verlängerung bis Siggenthal Station (zu ge-
ringes Fahrgastpotenzial, schwierige Einbet-
tung ins Netz mit regionalen Buslinien) 

2) Führung von Baden durch Kappelerhof bis 
Turgi oder Gebenstorf (zu geringes Fahrgast-
potenzial, schwierige Einbindung ins Netz) 

3) Führung über Ennetbaden (zu geringes Fahr-
gastpotenzial, Hauptstrom ins Stadtzentrum 
und an den Bahnhof Baden wird nicht abge-
deckt) 

4) Direkte Führung Neuenhof nach Baden über 
Schwimmbadstr. oder Neuenhoferstr. (Zu ge-
ringes Fahrgastpotenzial) 

5) Führung von Neuenhof über Bahnhof Wettin-
gen bis Zentrum Wettingen (keine Anbindung 
des Wohnschwerpunktes Tägerhard, Innen-
entwicklung entlang Alberich-Zwyssig-Strasse 
wegen kleinteiliger Gebäudestruktur kaum 
möglich und nicht erwünscht) 

6) Führung von Killwangen über Bahnhof Neu-
enhof Richtung Wettingen Tägerhard (Zer-
schneidung Landschaftsraum, Konflikt mit 
Entwicklungsgebiet Härdli) 

7) Führung von Killwangen über Würenlos Rich-
tung Wettingen (zu geringes Fahrgastpoten-
zial) 

8) Weiterführung von Dättwil Richtung Fislis-
bach oder Oberrohrdorf (zu geringes Fahr-
gastpotenzial) 

 
Demnach stehen drei Korridore im Vordergrund:  
 
�x Killwangen-Neuenhof-Wettingen-Baden 
�x Baden-Siggenthal 
�x Baden-Dättwil-Mellingen Heitersberg 

 
Für diese Korridore wurde untersucht, ob ein schie-
nengebundenes Verkehrsmittel zur Erreichung der 
Ziele notwendig ist, oder ob diese ebenso bzw. besser 
durch den Ausbau des Busangebotes erfüllt werden 
können. Die Beurteilung erfolgte einerseits durch kon-
krete Korridorstudien, insbesondere im Hinblick auf 
die Einbindung ins öV-Netz und auf das städtebauli-
che Potenzial (vgl. Abbildung 84), andererseits durch 
ein Benchmarking mit Räumen ausserhalb des Kan-
tons Aargau. Dazu wurden mit den betroffenen Ge-
meinden auch bilaterale Gespräche zur geplanten 
Siedlungsentwicklung geführt. 
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Abbildung 83: Geprüfte Korridore für ein schienengebundenes Verkehrsmittel (Tramverlängerung o.ä.) 

 

   
Abbildung 84: Vertiefung der prioritären Korridore bzgl. Einbindung ins öV-Netz (links) und den Potenzialen für die städtebauliche Ent-

wicklung (rechts) am Beispiel des Korridors Killwangen-Neuenhof-Wettingen-Baden 
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Benchmark zu vergleichbaren Räumen  
 
Andere Räume in der Schweiz von vergleichbarer 
Grösse stehen bzw. standen in den letzten Jahren vor 
ähnlichen Fragestellungen bezüglich des Systement-
scheids im regionalen öV. Beispielhaft werden in der 
Folge die Überlegungen aus dem Glattal sowie aus 
den Städten Winterthur und Luzern zusammenge-
fasst:  
 
�x Im Glattal diente die Stadtbahn als Schlüssel- 

infrastruktur für eine stärker auf den öV ausge-
richtete Siedlungsentwicklung. Es wurde bewusst 
mit einer Verkehrsinfrastruktur ein Entwicklungs-
impuls geschaffen, um den enormen Siedlungs-
druck vorrangig auf einige wenige grosse Ent-
wicklungsgebiete konzentrieren zu können. 

�x In Luzern und Winterthur verkehren heute keine 
Trams, auf nachfragestarken Beziehungen sind 
Trolleybusse im Einsatz. In den letzten Jahren 
wurde aber diskutiert, ob für die nötigen Kapazi-
täten in einem gewachsenen städtischen Raum 
Tramlinien notwendig wären. Es zeigte sich, dass 
die notwendigen Kapazitäten auch zukünftig mit 
einer Weiterentwicklung des Bussystems ge-
schaffen werden können. Ein langfristiger Wech-
sel auf ein schienengebundenes System wurde 
nicht ausgeschlossen, ist aber nicht prioritär. 

�x Gleichzeitig wurden in Luzern und Winterthur ge-
zielte Massnahmen eingeleitet, um mit dem Bus-
system einen Qualitätssprung zu erzielen. Zum 

einen werden die Korridore der Hauptlinien sys-
tematisch und durchgehend hinsichtlich Busbe-
vorzugung und Eigentrassierung gestärkt. Zum 
anderen wurde in neues Rollmaterial (Elektrifizie-
rung, Fahrzeuge mit höheren Kapazitäten, De-
sign/Branding) investiert. 

 
Zusammenfassend hat sich von den drei betrachteten 
Referenzräumen nur der Kanton Zürich im Glattal da-
für entschieden, ergänzend zum Busnetz auf wichti-
gen Korridoren ein schienengebundenes Verkehrsmit-
tel zu etablieren. Damit sollten wie oben beschrieben 
Impulse für eine äusserst dynamische urbane Ent-
wicklung gegeben werden: Die Transformation von 
zahlreichen Industriearealen zu durchmischten Wohn- 
und Dienstleistungsnutzungen in einer früher sehr au-
toorientierten Region erforderte einen deutlichen 
Sprung in der Angebotsqualität des öV, der mit Bus-
sen nicht zu leisten war. 
 
Betrachtet man die Siedlungsdichte in den drei Korri-
doren im Raum Baden, so weist der Korridor Killwan-
gen-Baden das grösste Potenzial auf. Alle drei öV-
Korridore liegen heute aber deutlich unter den Poten-
zialen der Fallbeispiele. Mit der vorgesehenen Ent-
wicklung bis zum Prognosehorizont GVK 2040 nähern 
sich die Korridore der Grössenordnung der ausser-
kantonalen Fallbeispiele. Zu beachten ist, dass sich 
auch die Potenziale der Fallbeispiele in den nächsten 
20 Jahren weiterentwickeln werden. 

 

 
Abbildung 85: Vergleich der Erschliessungspotenziale Ist (2021) und 2040 je km bei Fallbeispielen und in öV-Korridoren  
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4.9.2 Zweckmässigkeit Systemwechsel  in den prioritären öV -Hauptk orridore n  

Aufgrund der Erkenntnisse aus den vergleichbaren 
Räumen und der durchgeführten Lagebeurteilung wur-
den die folgenden Kriterien für die Beurteilung der 
Zweckmässigkeit eines schienengebundenen Ange-
botes auf den drei Korridoren herangezogen: 
 
�x Kapazität 
�x Siedlungsentwicklung 
�x Attraktivitätssprung 
�x Netzeinbindung 
�x Umsetzungswiderstand 

 
Nachfolgend werden die gewonnenen Erkenntnisse je 
Kriterium über alle Korridore zusammengefasst. 
 
Kapazität: Das Bussystem im Raum Baden weist 
für die nächsten 15 Jahre ausreichend Kapazität 
aus 
Die Buslinien verkehren heute im 15-Min.-Takt, teils 
noch mit Standardbussen. Mit dem Bussystem beste-
hen heute ausreichend Reserven (Taktverdichtung, 
grössere Fahrzeuge). Für die prognostizierte Sied-
lungsentwicklung bis Prognosehorizont GVK 2040 �± 
und auch darüber hinaus �± sowie für den geforderten 
höheren ö-Anteil können mit der Weiterentwicklung 
des Bussystems die notwendigen Kapazitäten bereit-
gestellt werden.  
 
Siedlungsentwicklung: Tramkorridor unterstützt 
Innenentwicklung �± ist aber bis 2040 nicht zwin-
gend  
Die Verdichtungen/Entwicklungen von zentrumsna-
hen, gut erschlossenen Gebieten im Perimeter finden 
ohnehin statt (z.B. Landstrasse Wettingen, Zentrum 
Nussbaumen, Oberstadt Baden, Neuenhof). Ein 
Tramkorridor könnte diese qualitativ unterstützen, ein 
zusätzlicher bzw. notwendiger Entwicklungsimpuls 
(wie im Beispiel Glattalbahn) für grössere unbebaute 
Entwicklungsschwerpunkte entsteht aber kaum. Sol-
che Gebiete gibt es nur punktuell in den Korridoren 
Baden�±Killwangen (Wettingen Ost) und Baden-Dättwil 
(Galgenbuck), deren Entwicklung ist aber erst nach 
2040 vorgesehen. Sehr langfristig (über den Pla-
nungshorizont 2040 hinaus) könnte ein Systemwech-
sel auf Tram aber bei weiterem Siedlungswachstum 
und ambitionierten Zielen bezüglich öV-Anteil notwen-
dig werden. Langfristig bleibt eine Umstellung auf ei-
nen Tram-Betrieb also denkbar, zumal dieses System 
(anders als in Luzern und Winterthur) mit der beste-
henden Limmattalbahn nicht komplett neu eingeführt 
werden müsste. 

Attraktivitätssprung: Verlängerung LTB/ (Tram) als 
klares Bekenntnis zum öV  
Ein schienengebundenes Verkehrsmittel wird attrakti-
ver wahrgenommen als Busse. Die Vorzüge werden 
mehrheitlich auf die Systemeigenschaften (v.a. Eigen-
trassierung, klare Priorisierung) zurückgeführt. Diese 
Massnahmen wären auch bei Bus-Hauptkorridoren 
möglich, sind aber in der Praxis bei einem schienen-
gebundenen System «einfacher» umzusetzen. Mit 
dem Korridor Baden�±Killwangen würde sich eine 
Chance für eine attraktive Direktverbindung von Wet-
tingen in Richtung Limmattal ergeben und damit auf 
einer Beziehung mit heute besonders tiefem öV-An-
teil. 
 
Netzeinbindung: Neues System als Herausforde-
rung  
Die Einbindung eines Tramangebotes ins öV-Gesamt-
system ist baulich und betrieblich herausfordernd. Auf-
grund der Netzstruktur können Buslinien kaum oder 
nur mit Komfortverlusten (Umsteigezwang, Ver-
schlechterung der räumlichen Erschliessung) ersetzt 
werden. Tramsysteme sind, im Vergleich zum Bus, re-
lativ teure Systeme23. Hinzu kommt, dass die Einfüh-
rung eines neuen Systems mit hohen Sprungkosten 
verbunden ist. Beim Korridor Baden�±Killwangen kön-
nen immerhin Synergien mit der bestehenden 
Limmattalbahn genutzt werden, im Korridor Baden-
Dättwil würde abschnittsweise zumindest das Trassee 
schon bestehen. 
 
Umsetzungswiderstand: Grosse Risiken ohne kla-
res Bekenntnis zum Tram  
Die Linienführung eines Trams benötigt tendenziell 
mehr Flächen und kann erhebliche Eingriffe in Land-
schaft und Siedlungsstruktur nach sich ziehen. Ent-
sprechend müssen alle beteiligten Gemeinden in ho-
hem Masse hinter einem solchen Projekt stehen. Das 
haben auch die Erfahrungen bei Glattal- und 
Limmattalbahn im Kanton Zürich gezeigt. Aufgrund 
der durchgeführten Gespräche sind die betroffenen 
Gemeinden offen für die Diskussion über ein künftiges 
öV-System, sehen aber mittelfristig weiterhin noch 
Ausbaupotenziale und Kapazitäten im Bussystem. Zu-
dem bestehen unterschiedliche Haltungen bezüglich 
Linienführungen und Prioritäten. Auch in der Bevölke-
rung ist eine spürbare Skepsis bezüglich der Notwen-
digkeit eines Tramkorridors vorhanden. Ein klares Be-
kenntnis für einen bestimmten Tramkorridor ist heute 
nicht erkennbar. 

  
 

23 Die Infrastrukturkosten für Trams sind in der Regel deutlich höher als für Busse, hauptsächlich aufgrund der spezifischen Anforderun-

gen an die Gleisinfrastruktur, die Oberleitungen, die Haltestellen und die Signalanlagen. Tramstrecken erfordern zudem teilweise Inves-

titionen in Kunstbauten (Tunnel, Brücken), die ebenfalls sehr kostenintensiv sind. Beim Ausbau des Busnetzes können ebenfalls zusätz-

liche Investitionen nötig sein, insbesondere beim Einsatz von Doppelgelenkbussen (Anpassung Haltestellen, Umbau Depots), diese 

sind aber deutlich tiefer als beim Tramverkehr. 
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4.9.3 öV-Hauptk orridore  als langfristige Option  (Raumsicherung ) 

Aufgrund der obigen Erkenntnisse drängt sich bei kei-
nem der drei untersuchten Korridore eine zeitnahe 
Umstellung auf ein Tram auf, weder aus verkehrlicher 
noch aus raumplanerischer Sicht. Mit einer Weiterent-
wicklung des Busnetzes lässt sich die geforderte Ka-
pazität bereitstellen und mit entsprechenden Mass-
nahmen ebenfalls ein Attraktivitätssprung erzielen. Bis 
zum Prognosehorizont GVK 2040 und darüber hinaus 
soll deshalb der Fokus auf einem qualitativ hochwerti-
gen Bus-Angebot liegen. 
 
Ein späterer langfristiger Systemwechsel auf ein Tram 
kann dennoch nicht ausgeschlossen werden. Um 
Handlungsspielräume für nächste Generationen zu 
bewahren und den Gemeinden Planungssicherheit für 
ihre künftige Entwicklung anzubieten, soll im Rahmen 

des GVK Region Baden und Umgebung ergänzend 
zur oben beschriebenen Weiterentwicklung des Bus-
netzes der Raum für noch stärker eigentrassierte öV-
Hauptkorridore durch vier verbindliche Richtplanein-
träge gesichert werden (vgl. Abbildung 86). 
 
Die konkreten raumplanerischen Massnahmen für die 
Raumsicherung wurden mit den jeweiligen Standort-
gemeinden besprochen. Zum überwiegenden Teil rei-
chen die bereits vorhandenen Baulinien aus. Die gesi-
cherten Flächen für eine langfristige Eigentrassierung 
eines schienengebundenen Verkehrsmittels können 
zwischenzeitlich für die Priorisierung des Busverkehrs 
oder die stadträumliche Aufwertung in Ortsdurchfahr-
ten genutzt werden. 
 

 

 
Abbildung 86: Übersicht der vier zu sichernden öV-Hauptkorridore im kantonalen Richtplan 
  



 

131 

4.10 Schnittstellen zu benachbarten Räumen 
Die Massnahmen des Gesamtverkehrskonzeptes wirken sich teilweise auf die Verkehrssituation in den angren-
zenden Räumen aus, zudem bestehen Wechselwirkungen zu Massnahmen aus parallelen Planungen in diesen 
Räumen. Diese Schnittstellen werden nachfolgend beschrieben. 
 
 
4.10.1 Raum Brugg -Windisch

Das Massnahmenkonzept GVK Raum Baden und 
Umgebung geht davon aus, dass die Zentrumsentlas-
tung Brugg realisiert wird. Mit dieser Netzergänzung 
entsteht ein attraktiver Zubringer aus dem Unteren 
Aaretal zum A3-Anschluss Brugg und damit auch zur 
A1. Damit wird ein (kleiner) Teil des Verkehrs aus 
dem Unteren Aaretal Richtung Grossraum Zürich 
künftig am Raum Baden vorbeigeführt, was insbeson-
dere die Ortsdurchfahrten im Siggenthal und in der In-
nenstadt von Baden geringfügig entlastet. Der Effekt 
macht aber beispielsweise auf der Bruggerstrasse nur 
wenige Prozent der Belastung aus. Das GVK Raum 
Baden und Umgebung funktioniert also auch ohne die 
Zentrumsentlastung Brugg.  
 
Gemäss Ziel «Flächensparende Mobilität» soll unter 
anderem auf den Beziehungen zwischen den Räumen 

Brugg und Baden der MIV-Anteil abnehmen. Wenn 
mehr Menschen auf diesen Beziehungen mit dem öV 
oder Velo unterwegs sind, fallen Autofahrten zwischen 
und damit auch in den beiden Teilräumen weg. Wer-
den die Ziele im GVK Raum Baden und Umgebung 
wie angestrebt erreicht, hat das demnach auch für 
den Raum Brugg eine (geringfügige) Entlastung ver-
schiedener Kantonsstrassenabschnitte gegenüber 
dem Trendzustand zur Folge. 
 
Mit dem Entscheid für die Linienführung der Velovor-
zugsroute durch den Kappelerhof (vgl. Kapitel 4.3.1) 
und der bereits festgelegten Linienführung im Raum 
Brugg-Windisch sind die noch offenen Fragen rund 
um die Velovorzugsroute Baden-Brugg auf Stufe Ge-
samtverkehrskonzept geklärt. 
 

 
 
4.10.2 Raum Unteres Aaretal

Wird die Anbindung des Unteren Aaretals an das Nati-
onalstrassennetz künftig wie oben beschrieben über 
die Zentrumentlastung Brugg sichergestellt, nehmen 
die verkehrlichen Wechselwirkungen zwischen Unte-
rem Aaretal und Raum Baden tendenziell ab. Die Er-
weiterung des Verkehrsmanagements und die Umge-
staltung der Ortsdurchfahrten im Raum Baden ma-
chen die Route vom Unteren Aaretal durch den Raum 
Baden zur A1 Richtung Zürich für den Transitverkehr 
unattraktiver, dieser dürfte so auch künftig von unter-
geordneter Bedeutung sein (vgl. Kapitel 2.1.6).  
 
Insbesondere während der Spitzenzeiten stellt der 
Schwerverkehr aus dem Unteren Aaretal in (und teil-
weise durch) den Raum Baden heute und auch künftig 
eine erhebliche Belastung dar, gerade in den Orts-
durchfahrten im Siggenthal und im Zentrum von Ba-
den. Für den Raum Baden und Umgebung ist es des-
halb sehr vorteilhaft, wenn im Rahmen des laufenden 
GVK Unteres Aaretal Massnahmen für eine stärkere 
Steuerung und zumindest eine zeitlich homogenere 
Verteilung des Strassengüterverkehrs definiert und 
umgesetzt werden.  
 
Falls mit der Projektierung der Zentrumsentlastung im 
Raum Baden und Umgebung begonnen werden sollte, 
ist die Situation am Knoten Hardacker und auf der 

Ortsdurchfahrt Siggenthal Station frühzeitig zu vertie-
fen. An diesem bereits heute gut ausgelasteten Kno-
ten ist in diesem Fall mit einer höheren Verkehrsbe-
lastung zu rechnen, ebenso auf den nördlich angren-
zenden Abschnitten der K113 bzw. Hauptstrasse H5.  
 
Das Surbtal liegt ebenfalls im Perimeter des GVK Un-
teres Aaretal. Mit der Umsetzung des Massnahmenfä-
chers GVK 2040 ergeben sich keine grundlegenden 
Veränderungen in der Erschliessung und Verkehrsbe-
lastung. Aufgrund der Ausweitung des Verkehrsmana-
gements im Norden von Ehrendingen wird der Rich-
tung Baden zufahrende Verkehr aus dem Surbtal stär-
ker gesteuert. Die Reisezeiten nehmen dadurch für 
den grössten Teil der Autofahrten aus dem Surbtal 
nicht zu, weil mit der Zuflusssteuerung im Gegenzug 
der Stau am kritischen Knoten Brückenkopf Ost redu-
ziert wird. Der Verkehr zwischen Surbtal und Wehntal 
ist von der Zuflusssteuerung nicht betroffen. 
 
Für die Verkehrsbeziehungen zwischen dem gesam-
ten Unteren Aaretal (inkl. Surbtal) und dem Raum Ba-
den gelten dieselben Überlegungen wie im Raum 
Brugg, von einem niedrigeren MIV-Anteil profitieren 
auch die Gemeinden im Unteren Aaretal und Surbtal 
in Form von leichten Entlastungen des Strassennet-
zes, wenn auch in geringem Masse. 
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4.10.3 Weitere benachbarte Räume im Kanton Aargau

Die vorgeschlagenen Erweiterungen des Verkehrsma-
nagements (Zuflusssteuerungen im Raum Esp/Fislis-
bach) während der Spitzenzeiten tangieren die aus 
den angrenzenden südlichen Regionen des Kantons 
(Rohrdorferberg / Reusstal) stammenden Autofahren-
den. Das betrifft allerdings primär den Verkehr Rich-
tung A1-Anschluss Baden-West, während Autofah-
rende Richtung Zentrum Baden einfach früher und ko-
ordinierter zurückgehalten werden als in der Trendent-
wicklung. Bei der Verfeinerung des öV-Angebotskon-
zeptes (vgl. Kapitel 4.2.3) ist zu prüfen, ob einige der 
zusätzlich verkehrenden Buskurse in die genannten 
Regionen weitergeführt werden können. Damit würde 
einerseits der öV-Anteil auf diesen Beziehungen er-
höht, was im Sinne des Ziels «Flächensparende Mobi-
lität» ist. Andererseits würde die Menge des zu dosie-
renden Autoverkehrs aus dieser Richtung reduziert, 
so dass der Zubringerverkehr zur A1 weniger oder gar 
nicht tangiert würde. Auch die Fortführung der geplan-

ten Velovorzugsroute Baden-Dättwil Richtung Mellin-
gen und/oder Rohrdorf könnte mithelfen, den Anteil 
des MIV auf dieser Beziehung zu reduzieren. 
 
Für die Verkehrssituation im Raum Baden und speziell 
in Dättwil ist es zudem von grosser Bedeutung, dass 
in den ländlichen Entwicklungsachsen südlich von Ba-
den im Einklang mit dem kantonalen Richtplan nur ein 
moderates Siedlungswachstum erfolgt. 
 
Mit der Trasseesicherung des Nationalbahntrassees 
als öV-Hauptkorridor werden die Spielräume für ein 
schienengebundenes öV-Angebot von Baden Rich-
tung Mellingen freigehalten. Wenn dieses Vorhaben 
weiter konkretisiert wird, sind die Verknüpfung dieser 
Linie mit den übrigen öV-Angeboten am Bahnhof 
Mellingen-Heitersberg und zweckmässige Anpassun-
gen am öV-Angebot im Raum Reusstal-Rohrdorfer-
berg zu untersuchen. 

 
 
4.10.4 Raum Zürcher Limmattal

Der Kanton Zürich plant eine Veloschnellroute durch 
das Limmattal, die im Kanton Aargau fortgeführt wer-
den soll. Das ist mit der im GVK vorgesehenen Velo-
vorzugsroute Killwangen-Baden (FV03) sichergestellt, 
die Linienführung ist auf die Veloschnellroute des 
Kantons Zürich abgestimmt. 
 
Aufgrund der Beschränkung auf Trasseesicherungen 
für spätere Tramverbindungen wird die Limmattalbahn 
bis auf weiteres nicht verlängert. Der Bahnhof Killwan-
gen-Spreitenbach bleibt deshalb als Drehscheibe zwi-
schen S-Bahn, LTB und Bus an der Schnittstelle zwi-
schen den beiden Kantonen von grosser Bedeutung. 
 
Mit der Inbetriebnahme der ausgebauten Nordumfah-
rung Zürich (inkl. dritte Röhre Gubrist) ist eine ausge-
prägtere Spitzenstundenbelastung auf der A1 im 
Limmattal und im Bereich des Bareggtunnels zu er-
warten. Die Fahrrichtung Bern mit neu drei statt zwei 
Fahrspuren ging Ende 2023 in Betrieb. In die Gegen-
richtung stehen ab Ende 2027 vier statt zwei Fahrspu-
ren zur Verfügung. Dieser Planung in Kompetenz des 
Bundes wurde im Rahmen des GVK-Prozesses mitge-
dacht. Die vorgeschlagenen GVK-Massnahmen sind 
auch mit Ausbau der Nordumfahrung Zürich sinnvoll. 

Für die oben beschriebenen Auswirkungen auf die 
Verkehrssituation bei allfälligem Ausweichverkehr der 
A1 im Limmattal auf die Kantonsstrassen sind mög-
licherweise weitere Massnahmen notwendig. Der Kan-
ton Aargau startet dazu im Jahr 2025 eine Separate 
Studie unter Einbezug des ASTRA und der Gemeinde 
Neuenhof (je nach Auswirkungen auch Spreitenbach, 
Würenlos und Wettingen) um die Verkehrssituation 
und die Verkehrsprognose zu analysieren und allen-
falls nötige Massnahmen zu präzisieren. Die Resultate 
dieser Studie liegen dann als Grundlage für die Um-
setzung der GVK-Massnahmen vor. 
 
Die Kantone Aargau und Zürich erarbeiten ab 2025 
gemeinsam ein regionales Gesamtverkehrskonzept 
(rGVK) für das Limmattal. Dabei dienen die im GVK 
Raum Baden und Umgebung erarbeiteten Strategien 
und Massnahmen als wichtige Basis. Die Konsistenz 
ist im Planungsprozess für das rGVK Limmattal si-
cherzustellen. Die grenzüberschreitende Koordination 
von Siedlung und Verkehr erfolgt zudem auch künftig 
über die beiden Agglomerationsprogramme Limmattal 
und Aargau-Ost. 
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5 Wie setzen wir das GVK um? 

5.1 Interessensabwägung zentraler Richtplaninhalte 
Der Richtplan ist das zentrale Führungs- und Steue-
rungsinstrument der Kantone. Er erlaubt es, die räum-
liche Entwicklung vorausschauend zu lenken und Nut-
zungskonflikte früh zu erkennen. Grössere Interessen-
konflikte bei der künftigen Umsetzung sollen antizipiert 
und durch eine vorausschauende Interessensabwä-
gung vermieden beziehungsweise verringert werden. 
 
Das Gesamtverkehrskonzept mit den Zielen und den 
Stossrichtungen je Handlungsfeld soll im kantonalen 
Richtplan eingetragen und damit behördenverbindlich 
werden. Ebenso sollen grössere Vorhaben bzw. Ein-
zelmassnahmen im Richtplan festgesetzt werden. 
Dazu müssen diese vollständig räumlich abgestimmt 
sein. Das bedeutet, dass die räumlichen Auswirkun-
gen von festzusetzenden Massnahmen (insbesondere 
auf Umwelt und Siedlungsgebiete) stufengerecht auf-

gezeigt werden müssen. Die berührten Interessen be-
troffener Rechtsgrundlagen, Grundlagen des Bundes 
(Sachpläne, Konzepte, Inventare) und gemäss Richt-
plan sind zu ermitteln, zu beurteilen und abzuwägen. 
Massnahmen, die nur als Zwischenergebnis im Richt-
plan eingetragen werden bzw. auf dieser Stufe ver-
bleiben (z.B. Umfahrung Untersiggenthal, öV-Haupt-
korridore), müssen zum jetzigen Zeitpunkt nicht voll-
ständig räumlich abgestimmt werden. 
 
Aus dem GVK Raum Baden und Umgebung sollen 
das Velonetz (mit Vorzugs- und Hauptrouten) und die 
�=�H�Q�W�U�X�P�V�H�Q�W�O�D�V�W�X�Q�J���O�D�Q�J�����Ä�=�(�/���O�D�Q�J�³�����I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W���Z�H�U��
den. Nachfolgend wird die Interessensabwägung für 
diese Vorhaben kurz zusammengefasst. Die detail-
lierte Abwägung ist im Anhang 4 enthalten. 
 

 
 
5.1.1 Interessensabwägung Velonetz GVK

Ein qualitativ hochstehendes Velonetz und die im 
Richtplan vorgesehene Innenentwicklung konkurrieren 
teilweise bzgl. Raumbedarf, gleichzeitig bedingen sie 
sich gegenseitig. Auf Stufe Richtplan sind die Vorha-
ben abgestimmt. Eine detailliertere Abwägung im Ein-
zelfall kann bzw. muss über gesamtheitliche Konzepte 
in vertiefenden, nachfolgenden Verfahrensschritten 
(Vorstudie Ortsdurchfahrten, Betriebs- und Gestal-
tungskonzepte für Strasse allenfalls mit parallelen 
Vorstudien für die Zentrumsentwicklung) erfolgen. 
 
Neben der nötigen Koordination von ausgebauter Ve-
loinfrastruktur und Innenentwicklung in zentralen Räu-
men und dem (eher geringen) Bedarf an Fruchtfolge-
flächen (FFF) sind keine weiteren Konflikte durch den 
Ausbau des Velonetzes erkennbar, welche eine wei-
tergehende Interessensabwägung auf Richtplanstufe 
erfordern würden. Der Bedarf an Fruchtfolgeflächen 
mit rund 1.3 ha wird auf Richtplanstufe als verhältnis-
mässig beurteilt. Die Standortevaluation (Routenfüh-
rung) wird im Gesamtbericht sowie im Fachbericht 
Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr nachvollziehbar 
und transparent dargelegt. Die Beanspruchung von 

FFF ist bei der weiteren Projektierung sofern möglich 
zu minimieren und nach Möglichkeit zu kompensieren. 
Für die Kompensation ist ein Direktumlagerungsver-
fahren anzustreben. Aufgrund der relativen Standort-
gebundenheit von FFF kann das Ziel des Erhalts die-
ser Flächen erreicht werden.  
 
Der Ausbau des Velonetzes (und erst recht der ge-
samte Massnahmenfächer GVK 2040) unterstützt 
ausserdem gegenüber dem Trendzustand verschie-
dene im Richtplan definierte Interessen, z.B. die Sied-
lungsqualität, die Stärkung von wirtschaftlichen Ent-
wicklungsschwerpunkten und Bahnhofsgebieten, 
Klimaaspekte und natürlich die gesamtverkehrlichen 
Stossrichtungen des Richtplans. Ein qualitativ hoch-
stehendes Velonetz kann somit das Interesse einer 
Siedlungsentwicklung nach Innen, das Ziel der Schaf-
fung klimagerecht gestalteter Freiräume sowie die 
Stärkung von wirtschaftlichen Entwicklungsschwer-
punkten unterstützen. 
 
Die Interessen an einem qualitativ hochstehenden Ve-
lonetz überwiegen die entgegenstehenden Interessen. 
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5.1.2 Interessensabwägung Zentrumsentlastung lang (ZEL lang)

Im Kapitel M 1.2 des Richtplans zum rGVK Ostaargau 
wurde 2021 im Planungsgrundsatz E festgehalten, 
dass «die optimale Eingliederung in die Landschaft 
und die Minimierung der negativen Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft [zu berücksichtigen sind]. Ein 
Verlust von Landwirtschafts-land, insbesondere von 
Fruchtfolgeflächen, ist möglichst zu vermeiden.» 
 
Die durchgeführten Interessenbewertungen zeigen, 
dass die «ZEL lang» diesen Grundsatz weitgehend 
einhält. Als kritisch werden mögliche Konflikte des 
Tunnels unter dem Oesterliwald / Martinsberg mit dem 
Thermalwasserschutz  beurteilt. Diese sind aus heu-
tiger Sicht lösbar, die damit verbundenen zusätzlichen 
Kosten durch eine verlängerte Linienführung sind aber 
beträchtlich. Deshalb sollen nach der Festsetzung der 
«ZEL lang» im Richtplan die nötigen Abklärungen wie 
z.B. Sondierbohrungen durchgeführt werden, um die 
Linienführung zu optimieren und die Bewilligungsfä-
higkeit nachzuweisen. Zudem müssen im Rahmen 
des UVB die Auswirkungen auf die Gewässer vertieft 
geprüft und allenfalls nötige Projektoptimierungen 
und/oder Ersatzmassnahmen definiert werden. 
 
Bei einer Realisierung der «ZEL lang» werden ca. 0.5 
ha Fruchtfolgeflächen (FFF)  beansprucht. Die (ge-
messen an der Projektgrösse geringe) Beanspru-
chung von FFF ist bei einer weiteren Projektierung so-
fern möglich zu minimieren und zu kompensieren. All-
fällige Kompensations- und Rekultivierungsmassnah-
men sind bei einer Überschreitung der 3 ha anzuge-
hen. Für die Kompensation ist nach Möglichkeit ein 
Direktumlagerungsverfahren anzustreben. Aufgrund 
der relativen Standortgebundenheit von FFF kann das 
Ziel des Erhalts dieser Flächen erreicht werden.  
 
Für das Vorhaben sind insbesondere im Bereich 
Wilerloch und im angrenzenden Limmatraum tempo-
räre und definitive Rodungen  notwendig. Die ge-
nauen Flächenbeanspruchungen und die Auswirkun-
gen auf den Wald, die Waldreservate und die Schutz-
waldgebiete sind im späteren UVB zum Vor- bzw. 
Bauprojekt darzulegen und im Rodungsgesuch auszu-
weisen. Das Projekt ist so zu optimieren, dass mög-
lichst wenig Waldflächen beansprucht und Kompensa-
tionsmassnahmen ergriffen werden. Falls der Bedarf 
für eine Zentrumsentlastung aus verkehrlicher Sicht 
gegeben ist (vgl. Kapitel 4.8.6), wird das Interesse an 
deren Realisierung als sehr hoch beurteilt, weshalb 
dieses öffentliche Interesse die Nachteile von (klein-
räumigen) Rodungen überwiegt. 
 
Darüber hinaus ist nur im kleinräumigen Bereich um 
die neue Limmatbrücke bzw. das angrenzende Tun-
nelportal im Wilerloch mit mittleren bis grösseren Kon-
flikten zu Natur, Landschaft und Ortsbild zu rech-
nen. Hier sind in Vor- und Bauprojekt Optimierungen 
zu prüfen, um die Konflikte zu minimieren. Wo diese 

unvermeidbar sind, sind Ausgleichs- und Ersatzmass-
nahmen zu konkretisieren. Eine neue Brücke über die 
Limmat ist in Abstimmung mit dem Ortsbild  der Stadt 
Baden und Kirchdorf (Obersiggenthal) verträglich zu 
gestalten. Im Siedlungstrenngürtel  zwischen 
Turgi/Untersiggenthal und Nussbaumen ist in der spä-
teren Projektierung zu prüfen, wie die Beeinträchti-
gung während der Bauphase minimiert und der Cha-
rakter des Freiraums erhalten werden kann. Die Inte-
ressen am Ortsbildschutz sowie am Erhalt des Sied-
lungstrenngürtels können stufengerecht ausgewogen 
berücksichtigt werden.  
 
Im späteren UVB zum Vor- bzw. Bauprojekt sind die 
Auswirkungen auf Flora, Fauna und Lebensräume  
zu untersuchen, zu bewerten und zu quantifizieren. 
Das Projekt ist diesbezüglich insbesondere im Bereich 
der neuen Brücke über die Limmat bzw. des Portals 
beim Unterwilerberg zu optimieren, auch in Kombina-
tion mit dem vorgesehenen 3. SBB-Gleis Baden-Turgi. 
Allfällige ökologische Verluste sind durch angemes-
sene Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen 
auszugleichen. Ebenso ist im späteren UVP die Ein-
schätzung zu überprüfen, ob die Auswirkungen auf 
den Wildtierkorridor gering sind. Die Interessen an 
Flora, Fauna, Lebensräume und dem Wildtierkorridor 
werden stufengerecht ausgewogen berücksichtigt.  
 
Die Auswirkungen auf den Sachbereich Siedlung  
werden mehrheitlich positiv beurteilt: Die Vorausset-
zungen für eine Siedlungsentwicklung nach Innen 
werden v.a. in Baden und Obersiggenthal verbessert, 
auch durch die Reduktion der Lärmimmissionen. Aller-
dings ist in den Portalbereichen und auf einigen Orts-
durchfahrten auch mit Mehrverkehr zu rechnen. Falls 
mit der Projektierung der ZEL lang gestartet wird, sind 
im Rahmen des Vorprojekts die nötigen Begleitmass-
nahmen zur Minimierung von negativen Effekten zu 
definieren. Dabei ist auch der Bedarf für die Umfah-
rung Untersiggenthal («+») zu prüfen. Die ZEL lang 
kann somit mehrheitlich das Interesse an einer Sied-
lungsentwicklung nach Innen sowie der Schaffung kli-
magerecht gestalteter Freiräume unterstützen. 
 
Die «ZEL lang» tangiert zwei mit Altlasten  belastete 
Standorte, die Vorabklärungen wurden im BUS vorge-
nommen. Konkrete Massnahmen, um allfällige Um-
weltgefährdungen nicht zu erhöhen, können in der 
späteren Projektierung definiert werden. 
 
Zentral ist zudem, dass die «ZEL lang» als integraler 
Teil des GVK Raum Baden und Umgebung  betrach-
tet wird. Die definierten Zielsetzungen des GVK gelten 
demnach auch bei Realisierung einer «ZEL lang», ins-
besondere soll kein zusätzlicher Motorfahrzeugver-
kehr induziert werden. Die angestrebte Verlagerung 
der Verkehrsmittelwahl gemäss Ziel «Flächenspa-
rende Mobilität» ist auch mit «ZEL lang» zwingend. 
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Die Begleitmassnahmen (insbesondere die Kapazi-
tätsreduktion MIV in entlasteten Ortsdurchfahrten) 
müssen deshalb so ausgestaltet sein, dass durch die 
«ZEL lang» kein zusätzlicher MIV induziert wird. 
Mit den vorangehenden Erläuterungen und Hinweisen 
für die weitere Projektierung ist die im Richtplan zur 

Festsetzung vorgesehene Zentrumsentlastung lang 
(«ZEL lang») räumlich abgestimmt und stufengerecht 
optimiert, ohne die anderen Interessen ungebührend 
zu beeinträchtigen. Die Interessen an der ZEL lang 
überwiegen die entgegenstehenden Interessen. 

 
 

5.2 Priorisierung und Etappierung 
Der vorgeschlagene Massnahmenfächer mit seinen rund 50 Massnahmenblättern (200 aufeinander abgestimmte 
Einzelmassnahmen) aus den fünf Handlungsfeldern soll sukzessive in den nächsten rund 15 Jahren umgesetzt 
werden. Der Massnahmenfächer enthält verschiedene Arten von Massnahmen aus allen Bereichen der Verkehrs-
planung, aber auch der Raumplanung. Die Umsetzung dieses Massnahmenfächers mit seiner Anzahl und Vielfalt 
von Massnahmen über eine längere Zeitdauer ist anspruchsvoll, sowohl organisatorisch (Strukturen, Abläufe), als 
auch aus Sicht der personellen und finanziellen Ressourcen. Viele Massnahmen sind aus Sicht des GVK unab-
hängig realisierbar, müssen aber in der weiteren Konkretisierung mit Projekten und Planungen ausserhalb des 
GVK weiter abgestimmt werden. Die vorgeschlagenen Massnahmen unterstützen einander in ihrer Wirkung ge-
genseitig, sowohl innerhalb einzelner Handlungsfelder als auch handlungsfeldübergreifend. 
 
Die Priorisierung und Etappierung der GVK-Massnahmen ist eine Daueraufgabe, die die betroffenen Gemeinden 
und das Departement Bau, Verkehr und Umwelt in den nächsten Jahren gemeinsam angehen wollen. Eine erste 
Priorisierung der Massnahmen wurde aufgrund der folgenden Faktoren vorgenommen:  
�x Beitrag zur Zielerreichung: Es ist wichtig, dass möglichst schnell und kontinuierlich Massnahmen umgesetzt 

werden, deren Wirkung bald sichtbar ist.  
�x Rahmenbedingungen / Schnittstellen: Die Aufwertung von Ortsdurchfahrten ist beispielsweise umfassend auf 

den Zyklus des Kantons zur Sanierung der Kantonsstrassen abzustimmen. Viele der GVK-Massnahmen wer-
den zudem in Agglomerationsprogrammen zur Mitfinanzierung durch den Bund eingereicht und müssen des-
halb die Vorgaben des Bundes zu den Umsetzungsfristen einhalten. Gewisse öV-Angebotsverbesserungen 
sind schliesslich abhängig von Verbesserungen des SBB-Fernverkehrsangebots des Bundes (STEP). 

�x Personelle und finanzielle Ressourcen: Um die Projektierung der zahlreichen Massnahmen voranzutreiben, 
sind bei Kanton und Gemeinden ausreichend personelle Ressourcen notwendig. Für die Projektierung und 
die spätere Realisierung müssen zudem die erforderlichen Kredite durch die zuständigen Gremien beschlos-
sen werden. Um eine Massnahme prioritär umzusetzen, müssen diese Ressourcen gesichert sein. 

�x Partizipation: Hinweise aus der Begleitgruppe und den Mobilitätskonferenzen sind bei der ersten Priorisierung 
ebenfalls eingeflossen.  

 
Aufgrund der ersten Einschätzung sind folgende Massnahmen mit hoher Priorität umzusetzen:  
�x BB05 Busbevorzugung / SB01 Erweiterung Verkehrsmanagement 
�x BB01-04: Kapazitätsausbau Bushauptachsen inkl. tangentiale Buslinien (Vertiefung in Angebotskonzept) 
�x FV01-04, FV05/07/09/11: Aufwertung Velonetz �± Sofortmassnahmen, Hauptrouten, Velovorzugsrouten 
�x SB02 Parkplatzmanagement / Innere Dosierung  
�x SB03 Optimierung Bruggerstrasse Baden, 1. Stufe 
�x SB04 Brückenkopf Ost, kurzfristige Massnahmen 
�x SB05 Brückenkopf Ost, mittel- bis langfristige Massnahmen (vertiefte Lösungsfindung in Testplanung) 
�x SF05-16: Aufwertung Ortsdurchfahrten (Etappierung in Abhängigkeit des Strassensanierungszyklus) 

 
Kontinuierlich mitzudenken und umzusetzen sind zudem die folgenden Massnahmen:  
�x SF01-03: Quartier der kurzen Wege Baden, Wettingen, Obersiggenthal 
�x SF04 Siedlungsentwicklung an zentralen Orten 
�x MM01 Betriebliches Mobilitätsmanagement 
�x MM02 Regelung Parkierung in kommunaler Nutzungsplanung 
�x MM03 Regionales Parkplatzmanagement 
�x MM04 Ausbildungsverkehr überkommunale Schulen 
�x MM05 Information und Sensibilisierung zu Mobilitätsverhalten 

 
Diese Angaben können im Rahmen der weiteren Verfeinerung der Umsetzungsplanung ändern. Eine soge-
nannte Umsetzungsorganisation soll die Umsetzungsplanung sowie das Controlling übernehmen (vgl. Kapi-
tel 5.5). Dieses Gremium wird Ende 2025/Anfang 2026 konstituiert. Im Sinne eines Ausblicks soll die Umset-
zungsplanung nach dem Beschluss des Grossen Rats schrittweise - in Abstimmung mit den Gemeinden - 
verfeinert und in den ordentlichen Sitzungen der Umsetzungsorganisation behandelt werden.  
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5.3 Integration Planungs- und Finanzierungsinstrumente 
5.3.1 Anpassungen kantonaler Richtplan  

Aufgrund des vorliegenden Gesamtverkehrskonzeptes sollen dem Grossen Rat die folgenden Anpassungen im 
kantonalen Richtplan vorgeschlagen werden. 
 
Gesamtkonzept  
 
Das bestehende Kapitel M1.2 zum Gesamtverkehrs-
konzept Ostaargau wird aufgrund der Erkenntnisse 
aus dem GVK Raum Baden und Umgebung überar-
beitet. Ein entsprechender Formulierungsvorschlag 
wird für die Botschaft an den Grossen Rat im Rahmen 
des Richtplanverfahrens erarbeitet.  
 
Velonetz  
 
Die Ergänzung des kantonalen Radroutennetzes 
durch die Velovorzugsrouten und teilweise durch die 
GVK-Velohauptrouten wird im Richtplan festgesetzt. 
 
Zentrumsentlastung  
 
Von den untersuchten Varianten für eine Zentrum-
sentlastung soll �G�L�H���9�D�U�L�D�Q�W�H�����=�(�/���O�D�Q�J�����³�������=�(�/���O�D�Q�J����
inklusive Umfahrung Untersiggenthal) offengehalten 
werden�����'�L�H���Ä�=�(�/���O�D�Q�J�³���V�R�O�O���L�P���5�L�F�K�W�S�O�D�Q���I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W��
und gleichzeitig erste Vertiefungen zum Thermalwas-
ser und Grundwasser an die Hand genommen wer-
den. Der zweite Teil der Variante "ZEL lang +", die 
Umfahrung Untersiggenthal, bleibt im Richtplan vor-
erst auf der Stufe Zwischenergebnis und steht somit 
für künftige Generationen weiterhin zur Verfügung.  
 
Ausgelöst durch die vorliegenden Arbeiten des GVK 
soll auch eine Bereinigung der schon älteren Richt-
planeinträge stattfinden: die Richtplaneinträge 
Baldeggtunnel (Abschnitt Dättwil bis Kirchdorf) und 
'ZEL kurz' (Martinsbergtunnel und Variante Baden 
West inkl. neue Limmatbrücke Baden-Wettingen) sol-
len aus dem Richtplan entlassen werden. 
 
öV-Hauptkorridore  / Bushauptachsen  
 
Der bestehende Richtplan-Eintrag "Weiterführung 
Limmattalbahn bis Baden" wird umbenannt in "öV-
Hauptkorridor Killwangen�±Baden", die Richtplanstufe 

Zwischenergebnis wird beibehalten. Die Linienfüh-
rungsvarianten in Wettingen werden justiert: via Tä-
gerhard �± direkt Landstrasse und Tägerhard �± Zent-
ralstrasse �±Alberich-Zwyssigstrasse �± Zentrumsplatz. 
Der öV-Hauptkorridor Neuenhof�±Wettingen Bahnhof�±
Baden Bahnhof Oberstadt �±Mellingen Heitersberg 
wird zur langfristigen Trasseesicherung auf Stufe Zwi-
schenergebnis eingetragen, ebenso der öV-Hauptkor-
ridor Baden �± Obersiggenthal �± Untersiggenthal. 
 
Aufgrund der Überlegungen zum Busnetz (vgl. Kapitel 
4.2.3) wird in der Teilkarte in Kapitel M3.2 die Strecke 
Baden-Höhtal-Tiefenwaag als «Hauptachse Bus mit 
Handlungsbedarf» aufgenommen und die bestehende 
Strecke Baden-Wettingen, ebenfalls als «Hauptachse 
Bus mit Handlungsbedarf» bezeichnet, bis zum Tägi 
verlängert. 
 
Unveränderte Einträge  
 
Die folgenden Richtplaneinträge im Perimeter des 
GVK bleiben unverändert: 
 
�x öV Bahn: Doppelspurausbauten Turgi�±Siggent-

hal und Döttingen�±Koblenz, Festsetzung 
�x öV Bahn: Neue Haltestelle Tägerhard, S-Bahn-

haltestelle im Zwischenergebnis (allfällige Fest-
setzung wird in einem separaten Verfahren vo-
rangetrieben, vgl. Kapitel 4.2.6) 

�x öV Bahn; 3. Gleis Turgi�±Baden (partiell) inklusive 
Entflechtung, Vororientierung 

�x öV Bahn: Ausbau der Linie Wettingen�± Würen-
los�±Regensdorf, Vororientierung 

�x öV Bahn: Entflechtungsbauwerk Killwangen-
Spreitenbach, Vororientierung 

�x MIV Kantonsstrasse: Brückenkopf Ost im Zwi-
schenergebnis 

�x öV-Drehscheibe kt. Bedeutung: Baden, Killwan-
gen-Spreitenbach, Mellingen Heitersberg, Sig-
genthal-Würenlingen, Turgi, Wettingen 

 
 
 
5.3.2 Verbindlichkeit durch andere  Instrumente  

Viele der GVK-Massnahmen sollen via Agglomerationsprogramme eingereicht und die damit die Mitfinanzierung 
durch den Bund beantragt werden. Die Agglomerationsprogramme sind für Gemeinden und Kanton verpflichtend. 
Es gibt weitere Möglichkeiten wie zum Beispiel der regionale Sachplan, der kommunale Gesamtplan Verkehr 
(KGV), bilaterale Planungsvereinbarungen, um die Verbindlichkeit von Inhalten zu erhöhen. Diese werden situati-
onsbezogen festgelegt.  
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5.3.3 Finanzierung  

Planung, Projektierung und Bau der GVK-Massnahmen werden durch Gemeinden, Kanton und Bund gemäss den 
geltenden gesetzlichen Vorgaben finanziert.  
 
 

5.4 Umsetzungs- und Wirkungskontrolle 
Das Gesamtverkehrskonzept umfasst im Massnah-
menfächer 2040 insgesamt rund 50 Massnahmen mit 
rund 200 Einzelmassnahmen (vgl. Kapitel 4). Das be-
deutet, dass über die nächsten rund 20 Jahre durch 
verschiedene Akteure (Kanton, Gemeinden, evtl. Re-
pla) eine grosse Zahl an Massnahmen sukzessive und 
teilweise parallel zueinander geplant, finanziert und 
umgesetzt werden muss. Aufgrund von heute nicht 
einschätzbaren bautechnischen Herausforderungen, 
aber auch aufgrund von rechtlichen Verfahren besteht 
das Risiko, dass einzelne Massnahmen nur verzögert 
oder gar nicht realisiert werden können. Die erfolgrei-
che Umsetzung eines solchen Gesamtverkehrskon-
zeptes bedingt deshalb eine viel engere Koordination 
auf prozessualer und materieller Ebene als ein einzel-
nes Grossvorhaben und die Koordination muss gleich-
zeitig eine hohe Stabilität und Konsistenz (auf Stufe 
Gesamtkonzept) wie eine grosse Flexibilität und Resi-
lienz (auf Stufe Einzelmassnahme) gewährleisten. 
 
Um diesen Prozess erfolgreich zu bewältigen, braucht 
es neben einer geeigneten Prozessorganisation (vgl. 
Kapitel 5.5) ein schlankes und effizientes Controlling. 
Dieses soll zwei Aspekte abdecken (vgl. Abbildung 
87): 

�x Umsetzungscontrolling GVK: Damit soll perio-
disch der aktuelle Stand von Projektierung und 
Realisierung der verschiedenen Massnahmen er-
hoben und allfällige Verzögerungen oder Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung erkannt werden. Um 
Doppelspurigkeiten zu vermeiden, soll die Erhe-
bung bei den Massnahmenträgern mit derjenigen 
aus dem Agglomerationsprogramm Aargau-Ost 
koordiniert werden. 

�x Wirkungscontrolling GVK: Damit soll anhand ei-
nes Sets an Kriterien bzw. Messgrössen über-
prüft werden, wie gut die sieben Ziele des GVK 
(vgl. Kapitel 3) erreicht werden. Massgebend ist 
dabei die angestrebte Zielerreichung gemäss Ka-
pitel 4.7.2). Auch diese Erhebung soll im Sinne 
der Effizienz mit den Analysen für das Agglome-
rationsprogramm koordiniert werden. 

 
Die Kriterien zum Entscheid, ob die Projektierung der 
ZEL angegangen werden soll, sollen ebenfalls im 
Rahmen des Umsetzungs- und Wirkungscontrollings 
erhoben und beurteilt werden. Diese Kriterien sind im 
Anhang 5 enthalten. 

 
 

 
Abbildung 87: Aufbau Umsetzungs- und Wirkungscontrolling inkl. Kriterien für Projektierung Zentrumsentlastung   
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5.5 Aufbauorganisation Umsetzungsphase 
Um das GVK erfolgreich umsetzen zu können, muss 
über die nächsten rund 20 Jahre durch verschiedene 
Akteure (Kanton, Gemeinden, evtl. Repla) eine grosse 
Zahl an Massnahmen sukzessive und teilweise paral-
lel geplant, finanziert und realisiert werden. Aufgrund 
von heute noch nicht vollständig einschätzbaren bau-
technischen Herausforderungen, aber auch aufgrund 
von politischen Prozessen und rechtlichen Verfahren 
besteht dabei das Risiko, dass einzelne Massnahmen 
nur verzögert oder nicht in der ursprünglich vorgese-
hen Form realisiert werden können. Die erfolgreiche 
Umsetzung des GVK bedingt deshalb eine viel engere 
Koordination auf prozessualer und materieller Ebene 
als ein einzelnes Grossvorhaben. Die Koordination 
muss gleichzeitig eine hohe Stabilität und Konsistenz 
(auf Stufe Gesamtkonzept) wie eine grosse Flexibilität 
und Resilienz (auf Stufe Einzelmassnahme) gewähr-
leisten.  
 
Die für die Erarbeitung des GVK eingesetzte Behör-
dendelegation wird auch während des Richtplanver-
fahrens 2025/2026 bestehen bleiben. Für die daran 
anschliessende Umsetzungsphase braucht es auf-
grund der vorangehenden Überlegungen eine neue, 
eigenständige Umsetzungsorganisation. Eine solche 
Organisation für die Umsetzung eines GVK unter Ein-
bezug von Kanton und mehreren Gemeinden und für 
einen geplanten Zeitraum von mindestens 20 Jahren 
ist in dieser Form ein Novum im Kanton Aargau. Auch 

schweizweit gibt es kaum vergleichbare Beispiele. 
Deshalb sind grundlegende Überlegungen zur zweck-
mässigen Aufbauorganisation anzustellen, welche 
sich bei Bedarf auch auf andere GVK-Räume übertra-
gen lassen. Dabei geht es unter anderem um Aufga-
benteilung, Zuständigkeiten, Governance, Kommuni-
kation und Finanzierung. Zudem sind die Schnittstel-
len und mögliche Synergien zu bestehenden Struktu-
ren zu beachten (Baden Regio, Agglomerationspro-
gramm, benachbarte GVK-Räume).  
 
Unabhängig von der genauen Ausgestaltung soll die 
Umsetzungsorganisation für die Durchführung des 
Umsetzungs- und Wirkungscontrollings zuständig 
sein. Neben der Erfassung des aktuellen Standes wird 
es auch Aufgabe der Umsetzungsorganisation sein, 
geeignete Steuerungsmassnahmen vorzuschlagen. 
Dazu gehört auch die regelmässige Berichterstattung 
an den Grossen Rat, welche die Grundlage für allfäl-
lige Anträge mit Verpflichtungskrediten für nachfol-
gende Umsetzungsetappen bildet. Der Zyklus ist an 
den Vierjahreszyklus der Agglomerationsprogramme 
zu koppeln. 
 
Die Umsetzungsorganisation wird in einem gemeinsa-
men Prozess zusammen mit den Gemeinden und Re-
gionalplanungsverbände im 2025/2026 konstituiert. 
Der Prozess hat im August 2025 gestartet. 
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Anhang 1: Bestandsaufnahmen in vier Teil-
räumen 

Bestandesaufnahme Teilraum West 

Die Knoten beidseits der Siggenthaler Brücke sind die 
Taktgeber für die Kapazität des Strassennetzes im 
Siggenthal. Mit dem Verkehrsmanagement wird heute  
bei hoher Belastung ein Teil des Verkehrs vom Unte-
ren Aaretal her an Dosierungsanlagen vor Kirchdorf 
und Nussbaumen zurückgehalten, eine weitere Dosie-
rung vor Untersiggenthal ist geplant. Dennoch kommt 
es morgens zu Staus vor dem Knoten Boldi, welche 
sich negativ auf die Ortsdurchfahrt Nussbaumen aus-
wirken: Die hohe Belastung zusammen mit einem 
eher hohen Schwerverkehrsanteil machen die Land-
strasse für den Fuss- und Veloverkehr wenig attraktiv. 
Zudem leiden die angrenzenden Wohngebiete unter 
der Lärmbelastung. Grund für die hohe Belastung ist 
der von Westen nach Osten zunehmende Zielverkehr 
Richtung Stadt Baden. Dieser ist in den letzten Jahren 
�± entgegen den Absichten des Kantons bei der Pla-
nung der Siggenthalerbrücke �± vor allem nördlich der 
Limmat gewachsen, während er auf der linken 
Limmatseite stagnierte. 
 
Auf der Ortsdurchfahrt Untersiggenthal ist die Ver-
kehrsbelastung geringer. Die Nutzungen links und 
rechts der Strasse wenden sich mehrheitlich von der 
Strasse ab. Der Strassenverkehr stört dadurch weni-
ger, dafür trennt die Kantonsstrasse das Gemeindege-
biet. Aktuell realisiert die Gemeinde an der Land-
strasse ein neues Zentrum, der Charakter als "Umfah-
rung innerorts" erschwert aber die Vernetzung mit den 
Ortsteilen beidseits der Strasse. In Turgi liegt das 
funktionierende lokale Dorfzentrum abseits stark  
belasteter Kantonsstrassen. Längere Abschnitte in 
den Ortsteilen Wil und Gehling weisen dagegen heute 

Ausserortscharakter auf. Die Strasse nimmt dort kaum 
Bezug zu den Nutzungen und die Fuss- und Velo-inf-
rastruktur ist mangelhaft. Mit dem geplanten Sanie-
rungsprojekt des Kantons wird der Strassen-raum 
deutlich aufgewertet und die beschriebenen Defizite 
werden weitgehend beseitigt.  
 
Nördlich der Limmat führt eine attraktive Veloroute 
durch Ober- und Untersiggenthal abseits der Kantons-
strasse, mit Anbindungen Richtung Turgi und Freien-
wil. Kurz vor dem Knoten Boldi endet die attraktive 
Route, Velofahrende müssen ab dort über die stark 
befahrene Kantonsstrasse nach Wettingen und Baden 
fahren. Südlich der Limmat ist die Situation ähnlich, 
mit mehreren Projekten soll die Veloverbindung von 
Turgi Richtung Baden in den nächsten Jahren verbes-
sert werden.  
 
Die Erschliessung des Teilraums mit dem öV ist heute 
grundsätzlich gut, auf der nördlichen Seite verkehren 
die Busse Richtung Baden in den Spitzenzeiten in 
dichtem 7,5-Minuten-Takt, auf der südlichen Seite im 
Viertelstundentakt. Kleinere Erschliessungslücken be-
stehen in einzelnen kleineren Quartieren (Weiler Her-
tenstein und Tromsberg, fehlende Anbindung Wil/Sit-
ten an Bhf Turgi), zudem gibt es keine Querverbindun-
gen. Im Rückstau morgens vom Knoten Boldi her ver-
lieren auch die Busse der Linien 2 und 6 Richtung Ba-
den Zeit. Auf der Linie 1 sind die Busse wegen Rück-
staus in Gebenstorf oft verspätet. 
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Abbildung: Teilraum West  

  



 

141 

Bestandesaufnahme Teilraum Nord  

Der Kreisel Landvogteischloss (bzw. die Lichtsignal-
anlage am Brückenkopf Ost) bestimmt, ob der Ver-
kehr vom Höhtal her fliesst oder stockt. Die Kapazi-
tätsgrenze dieser Knoten ist heute morgens und 
abends erreicht bzw. wird teilweise überschritten. Im 
Rahmen des Verkehrsmanagements hat der Kanton 
eine Dosierung mit einer elektronischen Busspur aus 
Richtung Höhtal eingerichtet. Damit sollen Rückstaus 
im Siedlungsgebiet von Ennetbaden und Verspätun-
gen der Postautos minimiert werden. Die Anlage hat 
die Situation verbessert, dennoch kommt es bei hoher 
Verkehrsbelastung morgens vor dem Kreisel Land-
vogteischloss zu Rückstaus und Verspätungen für den 
Bus. Abends bleiben die Postautos Richtung Höhtal 
im Bereich Brückenkopf Ost/Schartenstrasse im Stau 
stecken, was zu teilweise grossen Verspätungen führt. 
 
Die Ortskerne mit öffentlichen Nutzungen und Läden 
in Ehrendingen sowie (mit geringerer Bedeutung) in 
Ennetbaden und Freienwil liegen abseits der Kantons-
strassen. Die an die Kantonsstrassen angrenzenden 
Siedlungsgebiete im ganzen Teilraum Nord wenden 
sich auch deshalb mehrheitlich von der Strasse ab 
("Umfahrungen innerorts"). Zudem sind diese Wohn-
nutzungen oft erst nach der Strasse entstanden und 
wurden von Beginn an baulich vor Emissionen ge-
schützt (Lärmschutzwände, geschlossene Fassaden 
zur Strasse hin). Daneben gibt es Bereiche mit Kon-
flikten zwischen Kantonsstrasse und Siedlungen: In 
Oberehrendingen und im südlichsten Abschnitt der 
Ehrendingerstrasse in Ennetbaden orientieren sich die 
Gebäude stärker zur Strasse hin, die Strasse wirkt 
eher wie eine "klassische Ortsdurchfahrt". Dadurch 
sind auch mehr Menschen zu Fuss oder mit dem Velo 
unterwegs, allerdings ist die Infrastruktur dafür unge-
nügend. In Freienwil wurde vor einigen Jahren die 
Ortsdurchfahrt im zentralen Bereich siedlungsorien-
tiert gestaltet.  

Für den Veloverkehr bestehen vom Surb- und Wehn-
tal attraktive Velowege Richtung Regionalzentrum, die 
jedoch in Oberehrendingen enden. Ab hier bis zum 
Höhtal müssen Velofahrende heute ohne ausrei-
chende Infrastruktur auf der Kantonsstrasse fahren. 
Der Kanton hat bereits ein Projekt erarbeitet, um diese 
Lücke zu schliessen. Über Freienwil führt eine attrak-
tive Veloverbindung zwischen Lengnau  
und Nussbaumen. 
 
Die Postautos zwischen dem Teilraum und der Stadt 
Baden verkehren auf der Achse Ehrendingen-Höhtal 
tagsüber ca. alle 15 Minuten. In den Hauptverkehrs-
zeiten sind es sogar acht Kurse pro Stunde, diese fah-
ren aber wegen der Anschlüsse in Baden teilweise pa-
rallel. Richtung Niederweningen und Surbtal ist das 
Angebot weniger dicht. In Freienwil sind kleinere Ge-
biete am Dorfrand ungenügend mit dem öV erschlos-
sen, zudem gibt es keine direkte Verbindung über den 
Hertenstein und Nussbaumen Richtung Baden und 
keine Direktverbindungen zum Bahnhof Niederwenin-
gen. 
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Abbildung: Teilraum Nord  
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Bestandesaufnahme Teilraum Mitte  

In der engen Klus von Baden kommt ein grosser Teil 
des regionalen Verkehrs zusammen. Das gilt beson-
ders für den Schulhausplatz, über welchen viele Men-
schen nicht nur in Autos, sondern auch in Bussen und 
�± vor allem unter dem Platz �± zu Fuss oder mit dem 
Velo verkehren. Mit der Sanierung und dem Verkehrs-
management hat sich die Situation verbessert, die Be-
lastung bleibt aber hoch. Kritisch bezüglich Verkehrs-
fluss ist der Bereich um den Brückenkopf Ost inklusive 
Scharten und Schwimm-badstrasse. Hier kommt es 
morgens und abends zu vielen Staus, in denen auch 
die Busse und Postautos stecken bleiben. Für Velo-
fahrende sind die Zufahrten sehr unattraktiv. Auch die 
Knoten bei der Siggenthaler Brücke und unter der Na-
tionalstrassenbrücke in Dättwil wirken sich auf den 
Verkehrsfluss im Regionalzentrum aus.  
 
Trotz den Verbesserungen durch das Verkehrs-ma-
nagement kommt es weiterhin zu Rückstaus auf den 
durch Siedlungsgebiete verlaufenden Kantons-stras-
sen Richtung Zentrum, besonders auf der Brugger- 
und der inneren Mellingerstrasse. Diese Strassen 
trennen das Siedlungsgebiet stark, Bestandesauf-
nahme Teilraum Mitte die Fortbewegung zu Fuss und 
mit dem Velo sowie der Aufenthalt sind unattraktiv und 
die Immissionen für die angrenzenden Nutzungen 
sind erheblich.  
 
In den Quartieren Kappelerhof, Limmat rechts und 
Meierhof funktionieren die Kantonsstrassen als "klas-
sische Ortsdurchfahrten". Weil sich die angrenzenden 
Nutzungen zur Strasse hin öffnen und es Erdge-
schossnutzungen (zum Beispiel Einkaufsläden) gibt, 
sind mehr Menschen zu Fuss oder mit dem Velo un-
terwegs, allerdings ohne attraktive Infrastruktur. Teil-
weise kommt es auch zu Konflikten zwischen parkie-
renden Autos und dem Fussverkehr. Die Mellin-
gerstrasse in Dättwil, die Neuenhoferstrasse und der 
östliche Teil der Bruggerstrasse im Kappelerhof sind 
stark auf den Autoverkehr ausgerichtet ("Umfahrung 
innerorts") und sie trennen die angrenzenden Wohn-
gebiete.  

Das Busangebot ist über grosse Teile des Stadt-ge-
biets zweckmässig und gut ausgebaut, ausser in die 
kleineren Aussenquartiere (Allmend, Rütihof). Neben 
dem Brückenkopf Ost verspäten sich die Busse aller-
dings regelmässig entlang der Brugger-strasse (durch 
Schlossbergtunnel Richtung Bahnhof, von der Hasel-
strasse Richtung Siggenthal/ Kappelerhof).  
 
Velofahrende können über Velorouten abseits der 
Kantonsstrassen von Dättwil (durch Meierhofquartier) 
und Wettingen/Neuenhof (über Eisenbahnbrücke und 
Ländliweg) Richtung Baden fahren. Diese Verbindun-
gen enden teilweise kurz vor dem Zentrum (zum Bei-
spiel innere Mellingerstrasse, Schwimmbadstrasse) 
und führen ab dort auf stark befahrenen Kantonsstras-
sen weiter. Zwischen dem Kappelerhof und dem 
Stadtzentrum besteht keine separate Veloverbindung, 
Velofahrende müssen auf der stark belasteten Kan-
tonsstrasse fahren. Es besteht also kein zusammen-
hängendes, attraktives und sicheres Netz über den 
ganzen Teilraum. Die Limmat kann zu Fuss und mit 
dem Velo über separate Brücken gequert werden, da-
neben bleibt die Hochbrücke als zentrale Verbindung 
zwischen Baden und Wettingen wichtig. 
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Abbildung: Teilraum Mitte  
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Bestandsaufnahme Teilraum Ost  

Der Verkehrsfluss in Wettingen ist aufgrund des deut-
lich dichteren Strassennetzes (parallel zu den Kan-
tonsstrassen verlaufende Gemeindestrassen) stabiler. 
Entsprechend sind die täglichen Verkehrsbelastungen 
auf den Kantonsstrassen tiefer als in Baden oder im 
Siggenthal. Der kritische Engpass ist auch für die Er-
schliessung von Wettingen der Brückenkopf Ost. Die 
morgens und abends auftretenden Staus an dieser 
Kreuzung führen dazu, dass Autofahrende von und 
nach Siggenthal/Höhtal teilweise die Schartenstrasse 
nutzen. Dies sind einerseits Autofahrende aus Wettin-
gen selbst, anderseits aber auch solche, die sich 
Richtung Limmattal/Furttal begeben. 
 
Durch die vergleichsweise tiefe Verkehrsmenge kann 
die Landstrasse in Wettingen heute auf einzelnen Ab-
schnitten schon ziemlich siedlungsorientiert gestaltet 
werden. Die Veloführung ist nicht optimal, zudem 
kommt es zu Konflikten zwischen parkierenden Autos 
und dem Fuss- und Veloverkehr. Die Situation auf der 
Alberich-Zwyssig-Strasse ist vergleichbar. Im östli-
chen Bereich der Landstrasse fahren mehr Autos, das 
beeinträchtigt trotz des relativ stark durchgrünten 
Strassenraums die angrenzenden Nutzungen. 
 
Mit dem Halbanschluss Spreitenbach und der Dosie-
rung aus Richtung Killwangen konnte der Verkehrs-
fluss in der Ortsdurchfahrt Neuenhof in den letzten 
Jahren verbessert werden. Der Bus kann dadurch zu-
verlässiger verkehren. Voraussetzung ist allerdings 
die Funktionsfähigkeit der A1. Wenn der Verkehr auf 
der Nationalstrasse �± wie in den letzten Jahren wieder 
zunehmend �± in den Spitzenzeiten zusammen-bricht, 
verlässt ein Teil des Verkehrs früher die Auto-bahn 

und fährt durch die Gemeinde. Die Zürcher-strasse 
steht als "klassische Ortsdurchfahrt" zumindest teil-
weise in Bezug zu den angrenzenden Nutzungen, teil-
weise trennt sie die Siedlungsgebiete aber auch. Die 
Querungen für den Fussverkehr liegen oft am fal-
schen Ort oder sind unattraktiv, zudem führen die im-
mer noch zahlreichen Längsparkplätze zu Konflikten 
mit Zufussgehenden und Velofahrenden. Zudem wird 
der Busverkehr teilweise durch den MIV behindert. 
 
In Killwangen hat die Kantonsstrasse heute den Cha-
rakter einer "Umfahrung innerorts", die an-grenzenden 
Siedlungsgebiete wenden sich von der Strasse ab, die 
Strasse stört dadurch auch weniger. 
 
Der Bus verkehrt heute auf den Hauptachsen durch 
Neuenhof und Wettingen Richtung Baden in den Spit-
zenzeiten in einem dichten 7,5-Minuten-Takt. Bus und 
Bahn sind heute wenig miteinander verknüpft: In Neu-
enhof gibt es keine Busanbindung an den Bahn-hof, 
auch der Bahnhof Wettingen ist aus einzelnen Quar-
tieren nicht umsteigefrei erreichbar. Im Umfeld des 
Brückenkopfs Ost kommt es in Spitzenzeiten zu Bus-
verspätungen. 
 
Von Killwangen und Neuenhof her hat es gute Velo-
verbindungen, die Orientierung ist aber teilweise 
schwierig und einzelne Routen Richtung Stadt Baden 
sind unterbrochen (Brückenkopf Ost). In Wettingen 
verkehren die Velos meist auf einer der parallelen Ge-
meindestrassen (z.B. Zentralstrasse), auch hier ent-
stehen durch die Situation am Brückenkopf Ost Lü-
cken Richtung Baden. 
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Abbildung: Teilraum Ost 
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Anhang 2: Auswertungen Verkehrsmodell 

Vorbemerkungen und Übersicht  

Auf den folgenden Seiten sind verschiedene Auswertungen aus dem kantonalen Verkehrsmodell (KVM-AG) dar-
gestellt. Bei einem Verkehrsmodell handelt es sich um eine vereinfachte Abbildung des Verkehrssystems und Ver-
kehrsgeschehens für Autos, Lastwagen, öffentlichen Verkehr und Velos24. Es dient dazu, Auswirkungen von Mas-
snahmen aus der Verkehrspolitik, der Planung und der Verkehrstechnik abzuschätzen. 
 
Das KVM-AG basiert auf Daten des Verkehrsangebots (Strassennetz, öV-Netz) und des Siedlungsraums (Sied-
lungsgebiet, Einwohner, Arbeitsplätze). Die Angaben zum Verkehrsverhalten der Bevölkerung fliessen durch die 
Befragung, welche mit dem Mikrozensus Mobilität und Verkehr (MZMV) alle fünf Jahre durchgeführt wird, in das 
Verkehrsmodell ein. Das Modell wird anhand von Zählstellen im ganzen Kanton kalibriert. 
 
Im Rahmen des GVK Raum Baden und Umgebung wurde das KVM-AG insbesondere für die folgenden Arbeits-
schritte eingesetzt: 
 

�x Lagebeurteilung: Analyse der heutigen Verkehrsmittelanteile am gesamten regionalen Verkehr, Analyse 
der Wunschlinien für den motorisierten Verkehr innerhalb der Region (validiert durch Nummernschilderhe-
bung, vgl. Kapitel 2.1) 

�x Zieldefinition: Bestimmung der angestrebten Zielwerte für die Verkehrsmittelanteile gemäss Ziel «Flä-
chensparende Mobilität» (vgl. Kapitel 3.2.1) 

�x Handlungsfeld Bahn und Bus: Heutiges und künftiges Verkehrsaufkommen auf dem regionalen Busnetz 
(vgl. Kapitel 2.3.2 und 4.2.3) 

�x Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb: Aufkommen MIV auf Strassennetz im Zielzustand (vgl. Kapitel 
4.1.1 und 4.4.1), Belastung Knoten im Trend- und Zielzustand als Basis für die vorgeschlagenen Optimie-
rungen (vgl. Kapitel 4.4.4), Abschätzung der verkehrlichen Verlagerungen durch die verschiedenen Vari-
anten der Zentrumsentlastung (vgl. Kapitel 0) 

 
Ergänzend zu den aufbereiteten Darstellungen in den oben erwähnten Berichtskapiteln werden auf den nachfol-
genden Seiten die folgenden Auswertungen aus dem kantonalen Verkehrsmodell dargestellt (alle für durchschnitt-
lichen Wochentagsverkehr DWV, Anzahl Fahrzeuge / Tag): 
 

�x Ist-Zustand 2019: Belastung MIV 
�x Prognosezustand 2040 (Trend, ohne GVK): Belastung MIV 
�x Zielzustand GVK 2040: Belastung MIV 
�x Zielzustand GVK 2040: Differenz MIV zu Ist-Zustand 2019 
�x Zielzustand GVK 2040 mit ZEL lang +: Belastung MIV 
�x Zielzustand GVK 2040 mit ZEL lang +: Differenz MIV zu Ist-Zustand 2019 
�x Zielzustand GVK 2040 mit ZEL lang +: Differenz MIV zu Zielzustand GVK 2040 (ohne ZEL) 

 
Jede Auswertung ist einmal für die ganze Region und einmal mit Zoom auf das Regionalzentrum enthalten. 
 
 
 
 
  

 
24 Der Fussverkehr ist vor allem auf sehr kurzen Distanzen relevant und lässt sich bei einem Verkehrsmodell auf kantonaler Stufe nicht 

richtig abbilden. Bei der Schätzung der Verkehrsnachfrage bzw. der Anteile der verschiedenen Verkehrsmittel auf verschiedenen Bezie-

hungen wird der Fussverkehr gleichberechtigt einbezogen. Es findet aber im Gegensatz zu den anderen Verkehrsmitteln keine Umle-

gung (d.h. Ermittlung der Nachfrage auf verschiedenen Strassen und Wegen) statt. 
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Ist -Zustand 2019: Belastung MIV   
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Ist -Zustand 2019: Belastung MIV  (Zoom Regionalzentrum)  
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Prognosezustand 2040: Belastung MIV  
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Prognosezustand 2040: Belastung MIV (Zoom Regionalzentrum)  
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Zielzustand GVK 2040: Belastung MIV  
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Zielzustand GVK 2040: Belastung MIV (Zoom Regionalzentrum)  
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Zielzustand GVK 2040: Differenz MIV zu Ist -Zustand 2019  
 

 
 
Grün: Abnahmen in Fz/d; Orange: Zunahmen in Fz/d 
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Zielzustand GVK 2040: Differenz MIV zu Ist -Zustand 2019  (Zoom Regionalzentrum)  
 

 
 
Grün: Abnahmen in Fz/d; Orange: Zunahmen in Fz/d 
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Zielzustand GVK 2040 mit ZEL lang +: Belastung MIV  
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Zielzustand GVK 2040 mit ZEL lang +: Belastung MIV  (Zoom Regionalzentrum)  
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Zielzustand GVK 2040 mit ZEL lang +: Differenz MIV zu Ist -Zustand 2019  
 

 
 
Grün: Abnahmen in Fz/d; Orange: Zunahmen in Fz/d 
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Zielzustand GVK 2040 mit ZEL lang +: Differenz MIV zu Ist -Zustand 2019  (Zoom Regionalzentrum)  
 

 
 
Grün: Abnahmen in Fz/d; Orange: Zunahmen in Fz/d 
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Zielzustand GVK 2040 mit ZEL lang +: Differenz MIV zu Zielzustand GVK 2040 (ohne ZEL)  
 

 
 
Grün: Abnahmen in Fz/d; Orange: Zunahmen in Fz/d 
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Zielzustand GVK 2040 mit ZEL lang +: Differenz MIV zu Zielzustand GVK 2040 (ohne ZEL)   
(Zoom Regionalzentrum)  
 

 
 
Grün: Abnahmen in Fz/d; Orange: Zunahmen in Fz/d 
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Anhang 3: Umgang mit Anregungen aus Mit-
wirkung 
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Anhang 4: Detaillierte Interessensabwägung 
Richtplaninhalte 



  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

1. Gegenstand  

Der Richtplan ist das zentrale Führungs- und Steuerungsinstrument der Kantone. Er erlaubt es, die 
räumliche Entwicklung vorausschauend zu lenken und Nutzungskonflikte früh zu erkennen. Die vor-
liegende Beurteilung zeigt die Interessenabwägung auf Richtplanstufe; sie schafft damit die Grund-
lage für spätere vertiefte Abklärungen. Grössere Interessenskonflikte bei der künftigen Umsetzung 
sollen antizipiert und durch eine vorausschauende Interessensabwägung vermieden beziehungs-
weise verringert werden. Nicht jedes raumrelevante Vorhaben gehört in den Richtplan. Einer Abstim-
mung und Interessenabwägung im kantonalen Richtplan bedürfen Vorhaben mit gewichtigen Auswir-
kungen auf Raum und Umwelt. Es werden dafür Kriterien herangezogen wie grosse Flächen-
beanspruchung, Erzeugen oder Umleiten grosser Verkehrsströme oder ein hoher räumlicher oder 
organisatorischer Abstimmungsbedarf. 

Das Gesamtverkehrskonzept (GVK) Raum Baden und Umgebung besteht aus 52 Massnahmenblät-
tern mit rund 200 Einzelmassnahmen. Die Gesamtkonzeption mit den Zielen und den Stossrichtun-
gen je Handlungsfeld soll im kantonalen Richtplan verankert werden. Grössere Vorhaben bzw. Ein-
zelmassnahmen mit grosser Wirkung sollen im Richtplan behördenverbindlich festgesetzt werden. 
Dazu müssen diese vollständig räumlich abgestimmt sein. Das bedeutet, dass die räumlichen Aus-
wirkungen von festzusetzenden Massnahmen (insbesondere auf Umwelt und Siedlungsgebiete) stu-
fengerecht aufgezeigt werden müssen. Die berührten Interessen massgebender Rechtsgrundlagen, 
insbesondere der Grundlagen des Bundes (Sachpläne, Konzepte, Inventare) sowie des Richtplans, 
sind zu ermitteln, zu beurteilen und abzuwägen. Die Zunahme der Mobilität, der steigende Raumbe-
darf für Siedlung und Verkehr sind Herausforderungen, welche die Problematik des Klimawandels 
verstärken. Zur räumlichen Abstimmung von Vorhaben gehört daher auch die Berücksichtigung des 
Klimaaspekts.  
 
Massnahmen, die als Zwischenergebnis im Richtplan eingetragen werden bzw. auf dieser Stufe ver-
bleiben (z.B. Umfahrung Untersiggenthal, öV-Hauptkorridore), müssen zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
vollständig räumlich abgestimmt werden.  

Die Behördendelegation hat an ihrer Sitzung vom 28. Januar 2025 beschlossen, die folgenden Mass-
nahmen im kantonalen Richtplan neu festzusetzen: 

�x Velonetz:  
�� Drei Velovorzugsrouten  
�� Velohauptrouten gemäss Velonetz GVK Raum Baden und Umgebung als Verdichtung 

des kantonales Radroutennetzes. Die Velohauptrouten liegen oft auf dem bereits im 
Richtplan festgesetzten, kantonalen Radroutennetz; dort ist keine nochmalige Festset-
zung nötig; neue Netzabschnitte wie Verdichtungen oder Ergänzungen des Netzes wer-
den festgesetzt.  

GV  

6. Oktober 2025 

ANPASSUNG KANTONALER RICHTPLAN: GVK RAUM BADEN UND UMGEBUNG  

Interessenabwägung zentraler Richtplaninhalte  
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�x Zentrumsentlastung lang («ZEL lang»). 

 

Abbildung 1: Übersicht Richtplananpassungen 

Im Gesamtbericht GVK sind die verkehrlichen und räumlichen Auswirkungen dieser Massnahmen 
dargestellt. Einerseits wurden die verkehrlichen Auswirkungen mittels des kantonalen Gesamtver-
kehrsmodells für den Massnahmenfächer GVK 2040 (inkl. ausgebautem Velonetz) und für einen Zu-
stand GVK 2040 mit «ZEL lang» ermittelt. Andererseits wurden Linienführung und Flächenbedarf der 
«ZEL lang» und der Velonetzausbauten stufengerecht ausgearbeitet. Anhand dieser beiden Grundla-
gen lassen sich die verkehrlichen und räumlichen Auswirkungen auf Umwelt und Siedlung beurteilen 
und eine Interessenabwägung gemäss Art. 3 RPV durchführen. 

Falls für die beiden neu festzusetzenden Vorhaben Konflikte mit bereits vorhandenen Festsetzungen 
bzw. Schutz- oder Nutzungsinteressen gemäss kantonalem Richtplan oder Grundlagen des Bundes 
erkannt werden, ist eine Interessensabwägung erforderlich. Der Schutz der Menschen (vor übermäs-
sigen Immissionen) und der natürlichen Grundlagen ist dabei gemäss Umweltgesetzgebung (USG, 
NHG, GSchG etc.) mittels Vorsorge-, Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen zu ge-
währleisten respektive die Auswirkungen der Vorhaben auf ein rechtskonformes Minimum zu be-
schränken. Das Interesse respektive die Pflicht zur Erhaltung oder der Beanspruchung von Umwelt-
gütern kann anderen raumwirksamen Interessen - insbesondere verkehrs- und siedlungsbezogenen 
Entwicklungen - gegenübergestellt und, soweit Rechtsgrundlagen dies zulassen, gegeneinander ab-
gewogen werden.  

Nachfolgend wird diese Interessensabwägung zentraler Richtplaninhalte für die beiden geplanten 
Festsetzungen (Velorouten als Ergänzung des kt. Radroutennetzes, ZEL lang) vorgenommen:  

�� Interessenermittlung: Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a RPV sind diejenigen Interessen relevant, die 
aus rechtlicher und tatsächlicher Sicht für die Vorhaben (Velorouten GVK, ZEL lang) bedeut-
sam sind. Zu berücksichtigen sind aber auch die öffentlichen Interessen ausserhalb der 
Raumplanung wie die Versorgungssicherheit und die wesentlichen Verfassungsgrundsätze: 
die Eigentumsgarantie, die Verhältnismässigkeit und die Willkürfreiheit. 

�� Interessenbewertung: Die ermittelten Interessen sind zu bewerten und zu gewichten. Es ist 
danach zu fragen, welchen Stellenwert ein Interesse im konkreten Fall hat und inwieweit es 
anderen Interessen vorzuziehen ist. Es gilt gesetzliche Wertemassstäbe, strategische 
Grundlagen und allgemeine Werthaltung zu berücksichtigen. Für die Bewertung werden die 
ermittelten Interessen, soweit zweckmässig, zusammengefasst. 

�� Interessenabwägung: Bei der gegenseitigen Abwägung der verschiedenen Interessen ist das 
Gewicht zu berücksichtigen, das den verschiedenen Interessen bei der Bewertung zugemes-
sen wurde. Der Abwägungsschritt verlangt nicht zwingend nach einem ausgleichenden Kom-
promiss. Bei Unvereinbarkeiten kann es dazu kommen, dass das eine Interesse bevorzugt 
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und das andere endgültig fallengelassen wird. Dabei stellen sich auch Fragen der Verhältnis-
mässigkeit. 

2. Interessenermittlung  

Relevante strategische und Schutzinteressen des Bundes: 

�� Siedlungsentwicklung nach innen unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität 
(Art. 1 RPG) 

�� Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Luft, Wasser und Wald (Art. 1 RPG / 
GSchG / WaG) 

�� Schonung von Wohngebieten vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftver-
schmutzung und Lärm (Art. 3 RPG) 

�� Schonung der Landschaft und Erhalt der Fruchtfolgeflächen FFF (Ar. 3 RPG) 
�� Rad- und Fusswege erhalten und schaffen (Art. 3 RPG) 
�� Siedlungen mit vielen Grünflächen und Bäumen (Art. 3 RPG) 
�� Günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sicherstellen 

(Art. 3 RPG) 
�� Ortsbild-, Gewässerschutz und Schutz der Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflan-

zen (Art. 17 RPG / ISOS) 
�� Sicherstellung Erreichbarkeit Metropolitanraum Zürich (Raumkonzept Schweiz) 
�� Erreichen von Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2050 (KIG, Langfristige Klimastrategie 

2050) 
�� Steigerung der Energieeffizienz in der Mobilität (Energiestrategie 2050). 

Relevante strategische und Schutzinteressen des Kantons: 

�� Sachbereich Siedlung: Siedlungsqualität und innere Siedlungsentwicklung (kt. Richtplan 
S1.1), wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (ESP) und Bahnhofsgebiete (S1.3), Ortsbil-
der und Kulturgüter (Richtplan S1.5), Umweltauswirkungen (kt. Richtplan S1.7), Siedlungs-
trenngürtel (kt. Richtplan S2.1) 

�� Sachbereich Landschaft: Landschaft allgemein (L1.1) Gewässer und Hochwassermanage-
ment (kt. Richtplan L1.2), Boden (kt. Richtplan L1.3), Landwirtschaft und Fruchtfolgeflächen 
(L 3.1), Landschaften und Naturschutzgebiete (kt. Richtplan L 2.5), Wildtierkorridore (Richt-
plan L2.6), Wald (kt. Richtplan L4.1), Kantonaler Nutzungsplan für den Schutz der Thermal-
quellen in Baden und Ennetbaden 

�� Sachbereich Mobilität: Kantonsstrassen (kt. Richtplan  M2.2), öffentlicher Verkehr (kt. Richt-
plan M3.1/R.2), Velo- und Fussverkehr (kt. Richtplan M4.1 / M4.2), Kombinierte Mobilität (kt. 
Richtplan M5.1), Güterverkehr (M6.1) 

�� Sachbereich Energie: Energie allgemein (kt. Richtplan E1.1) 
�� Sachbereich Versorgung: Grundwasser und Wasserversorgung (kt. Richtplan V1.1) 
�� Sachbereich Abwasser und Abfallentsorgung: Abfallanalgen und Deponien (kt. Richtplan 

A2.1) 

3. Interessenbewertung Velorouten  GVK 

Festgesetzt werden soll im kantonalen Richtplan das im GVK entwickelte Veloroutennetz, präziser 
die Erweiterung des kantonalen Radroutennetzes mit den darin enthaltenen Velovorzugsrouten und 
die teilweise Verdichtung des kantonalen Radroutennetzes mit weiteren Velohauptrouten (rote und 
orange Linien H2/H3). Die Velonebenrouten sind in kommunaler Zuständigkeit; sie werden deshalb 
im kantonalen Richtplan nur in orientierendem Sinne aufgeführt. 



 

 4 von 12 
 

 

Abbildung 2: Velorouten GVK 

Damit dieses Netz den baulichen Anforderungen an die jeweiligen Routentypen (VVR, H2, H3) ent-
spricht, sind eine Reihe von Massnahmen notwendig. Diese sind Beschlussinhalt des GVK, räumlich 
festgelegt wird aber nur das Netz, bzw. festgesetzt nur die Vorzugs- und Teile der Hauptrouten. Für 
die nachfolgende Interessenbewertung und -abwägung wurden aber die voraussichtlichen Auswir-
kungen des im GVK beschlossenen Massnahmenfächers (insbesondere der Raumbedarf) herange-
zogen und damit mitberücksichtigt. 

3.1 Velonetz: Sachbereich e Siedlung  und  Mobilität  

Die geplanten Ausbauten der Velovorzugsrouten und der Velohauptrouten verlaufen zu einem gros-
sen Teil durch das Siedlungsgebiet, entweder entlang von Kantonsstrassen oder über parallel dazu 
verlaufende Gemeindestrassen. Um diese Strassenräume für den Veloverkehr in einer hohen Quali-
tät zu gestalten, braucht es insbesondere entlang von Kantonsstrassen mehr Platz (z.B. für neue 
oder breitere Radstreifen). Gemäss Art. 3 RPG und der langfristigen Klimastrategie 2050 soll Veloinf-
rastruktur erhalten und geschaffen werden. Die Förderung des Veloverkehrs ist auch auf kantonaler 
Ebene festgelegt (kt. Richtplan M 4.1 / mobilitätAARGAU 2016). Das Interesse wird als sehr hoch 
bewertet. 

Der Platzbedarf für die geplanten Ausbauten steht v.a. in den Ortskernen in Konkurrenz zum erfor-
derlichen Raum für die Innenentwicklung und die klimagerechte Gestaltung von Freiräumen. Gleich-
zeitig ist ein höherer Anteil des Veloverkehrs (bzw. die damit einhergehende Reduktion des MIV) 
eine zentrale Voraussetzung, damit die Innenentwicklung überhaupt möglich ist. Gemäss Art. 1 RPG 
und kantonalem Richtplan S1.1 soll unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität die 
Siedlungsentwicklung nach innen gelenkt werden. Bund und Kantone sind ausserdem bestrebt, 
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Siedlungen mit qualitativ hochwertigen Freiräumen (u.a. Grünflächen und Bäumen) zu schaffen und 
zu erhalten (Art. 3 RPG, KRP L1.1). Die Interessen der Innenentwicklung sowie an klimagerechten 
Siedlungen werden als sehr hoch bewertet. 

3.2 Velonetz: Sachbereich Landschaft  und Landwirtschaft  

Auch ausserorts sind keine kompletten Neubauten von Veloverkehrsrouten vorgesehen. Auf einigen 
Verbindungen entlang von Kantonsstrassen oder auf landwirtschaftlich genutzten Wegen ist aber 
eine Verbreiterung und der Einbau eines Belags notwendig, um Radstreifen bzw. -wege einzurichten 
oder um einen bestehenden Veloweg zu verbreitern. Dabei werden teilweise Fruchtfolgeflächen 
(FFF) beansprucht. Gemäss einer groben Bilanzierung werden bei Realisierung aller Velomassnah-
men rund 1.3 ha FFF dauerhaft verbraucht. Der Bedarf an FFF für die Realisierung des Velonetzes 
GVK ist vergleichsweise klein. Gemäss Art. 3 RPG und kt. Richtplan L3.1 sind FFF zu erhalten. Die 
FFF sind jedoch nicht absolut geschützt. Der Kanton Aargau muss gemäss Sachplan mindestens 
40'000 ha FFF gewährleisten. Das Interesse wird als hoch bewertet.  

4. Interessenabwägung Velonetz  GVK 

Ein qualitativ hochstehendes Velonetz und die im Richtplan vorgesehene Innenentwicklung konkur-
rieren teilweise bzgl. Raumbedarf, gleichzeitig bedingen sie sich gegenseitig. Auf Stufe Richtplan 
sind die Vorhaben abgestimmt. Eine detailliertere Abwägung im Einzelfall kann bzw. muss über ge-
samtheitliche Konzepte in vertiefenden, nachfolgenden Verfahrensschritten (Vorstudie Ortsdurch-
fahrten, Betriebs- und Gestaltungskonzepte für Strasse allenfalls mit parallelen Vorstudien für die 
Zentrumsentwicklung) erfolgen. 

Neben der nötigen Koordination von ausgebauter Veloinfrastruktur und Innenentwicklung in zentra-
len Räumen und dem (eher geringen) Bedarf an Fruchtfolgeflächen (FFF) sind keine weiteren Kon-
flikte durch den Ausbau des Velonetzes erkennbar, welche eine weitergehende Interessensabwä-
gung auf Richtplanstufe erfordern würden. Der Bedarf an Fruchtfolgeflächen mit rund 1.3 ha wird auf 
Richtplanstufe als verhältnismässig beurteilt. Die Standortevaluation (Routenführung) wird in der im 
Gesamtbericht nachvollziehbar und transparent dargelegt. Die Beanspruchung von FFF ist bei der 
weiteren Projektierung sofern möglich zu minimieren und nach Möglichkeit zu kompensieren. Für die 
Kompensation ist ein Direktumlagerungsverfahren anzustreben. Aufgrund der relativen Standortge-
bundenheit von FFF kann das Ziel des Erhalts dieser Flächen erreicht werden. 

Der Ausbau des Velonetzes (und erst recht der gesamte Massnahmenfächer GVK 2040) unterstützt 
ausserdem gegenüber dem Trendzustand verschiedene im Richtplan definierte Interessen, z.B. die 
Siedlungsqualität, die Stärkung von wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkten und Bahnhofsge-
bieten, Klimaaspekte und natürlich die gesamtverkehrlichen Stossrichtungen des Richtplans. Ein 
qualitativ hochstehendes Velonetz kann somit das Interesse der Innenentwicklung, das Ziel der 
Schaffung klimagerecht gestalteten Freiräumen sowie die Stärkung von wirtschaftlichen Entwick-
lungsschwerpunkten unterstützen. Die Interessen an einem qualitativ hochstehenden Velonetz über-
wiegen folglich die entgegenstehenden Interessen. 
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5. Interessen bewertung Zentrumsentlastung lang  (ZEL lang ) 

Sollten die Ziele mit dem GVK-Massnahmenfächer 2040 nicht erreicht werden, hat die Behörden-
delegation als oberstes Steuerungsgremium des GVK beschlossen, dass mittels einer Strassennetz-
ergänzung («ZEL lang») die Verkehrssituation entschärft werden soll. Der Bedarf für die Umsetzung 
muss im Rahmen der Umsetzungs- �X�Q�G���:�L�U�N�X�Q�J�V�N�R�Q�W�U�R�O�O�H���D�X�I�J�H�]�H�L�J�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�L�H���Ä�=�(�/���O�D�Q�J�³�����G�L�H��
nicht Teil des GVK-Massnahmenfächers mit Zeithorizont bis 2040 ist, soll im Richtplan festgesetzt 
werden (vgl. nachfolgende Karte). Die Umfahrung Untersiggenthal («+») bleibt dagegen auf Koordi-
nationsstufe Zwischenergebnis und wird entsprechend bei der Interessensabwägung nicht bzw. nur 
am Rande einbezogen. 

 

 

Abbildung 3: Übersicht Strassennetzergänzung «ZEL lang» 

Die nachfolgende Interessensabwägung ist nach den Sachbereichen und Kapiteln des kantonalen 
Richtplans gegliedert und baut auf den Erkenntnissen zum Bericht zur Umweltsituation (BUS) auf. 

5.1 ZEL lang : Sachbereich Siedlung  (S) 

5.1.1 Siedlungsqualität und innere Siedlungsentwicklung  (Kapitel S 1.1) 

Mit der ZEL lang können die Ortsdurchfahrten in Baden und Obersiggenthal zusätzlichverkehrlich 
entlastet werden. Insbesondere im Obersiggenthaler Ortsteil Nussbaumen sinkt die MIV-Belastung 
deutlich, was die angestrebte Siedlungsentwicklung nach Innen und die Realisierung von klimage-
recht gestalteten Freiräumen gem. Art. 3 RPG und kantonalem Richtplan S1.1 sowie L1.1 verein-
facht. Die Interessen werden als sehr hoch bewertet.  

In Baden erleichtert die Entlastung der Bruggerstrasse die Vernetzung der Innenstadt und die Auf-
wertung des Bahnhofgebietes gemäss kant. Richtplan S 1.3. So kann die räumliche Voraussetzung 
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für die wirtschaftliche Entwicklung gem. Art. 1 und 3 RPG erhalten bleiben. Voraussetzung für alle 
diese positiven Wirkungen ist aber, dass die Entlastung durch begleitende Massnahmen auch tat-
sächlich gesichert wird (vgl. Kapitel 5.3). Das Interesse wird als hoch bewertet. 

Im Gegenzug führt die ZEL lang auf einigen, wenigen Abschnitten auch zu Mehrverkehr, insbeson-
dere auf einem Teilabschnitt der Zürcherstrasse im Bereich Webermühle / Klosterrüti zwischen Ba-
den und dem A1-Anschluss Neuenhof, auf der Landstrasse in Untersiggenthal (Ortsdurchfahrt) sowie 
der Bruggerstrasse im Badener Quartier Kappelerhof (Ortsdurchfahrt). Eine allfällige Innenentwick-
lung in diesen Räumen wird durch die ZEL lang abhängig von der Grösse des Mehrverkehrs eher 
erschwert und die heutige Siedlungsqualität von angrenzenden Arealen wird vermindert. 

5.1.2 Ortsbilder und Kulturgüter ( Kapitel S 1.5) 

In den Gebieten Hard Höll (Siggenthaler Feld) und beim Anschluss Kirchdorf liegen im Umfeld der 
ZEL lang archäologische Fundstellen, nötige Massnahmen (v.a. während der Bauphase) sind unkri-
tisch und können in der späteren Projektierung untersucht werden. Das Schutzinteresse wird auf-
grund der vorangegangenen Ausführungen als tief bewertet. 

Die Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild werden aufgrund der bestehenden Strassen 
sowie guter Einpassung in die Landschaft (Tunnelportal im Unterwilerberg) als gering bis mittelgross 
eingestuft. Am auffälligsten wird vermutlich die neue Brücke über die Limmat beim Wylerloch sein. 
Das Ortsbild der Stadt Baden / Ennetbaden sowie Kirchdorf (Obersiggenthal) sind im ISOS erfasst, 
weshalb eine neue Brücke und die Tunnelportale die Qualität der Ortsbilder nur so weit beeinträchti-
gen darf, wie es zur Erreichung des Erschliessungsziels erforderlich ist. Das ISOS hält fest, was 
Schutz verdient. Es ist jedoch weder eine absolute Schutzmassnahme noch eine Planung. Das ISOS 
dient als Entscheidungsgrundlage. Dem Interesse am Ortsbildschutz wird aufgrund der vorangegan-
genen Ausführungen ein mittleres Gewicht zugemessen. 

5.1.3 Umwelteinwirkungen ( Luft - und Lärmimmissionen , Kapitel S 1.7) 

Lärm  

Durch die «ZEL lang» werden mehrere dichte Siedlungsgebiete im Raum Baden und Umgebung 
spürbar von Strassenlärm entlastet (gem. Art. 3 RGP und kant. Richtplan S 1.7). Insbesondere gilt 
das für die Innenstadt von Baden und den Ortskern von Nussbaumen, in etwas geringerem Masse 
auch für die Durchfahrten Rieden (Obersiggenthal) und Ennetbaden (Sonnenbergstrasse). Daneben 
werden die Portalbereiche und einige zur «ZEL lang» zuführende Strassen (vgl. Kapitel 5.1.1) in un-
terschiedlichem Masse stärker belastet. Dem nationalen Schutzinteresse zur Schonung von Wohn-
gebieten vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen gem. Art. 3 RPG wird ein sehr hohes Gewicht 
zugemessen. 

Luft schadstoffe  

Die Luftschadstoffbelastung durch verkehrsbedingte Stickoxid- und Feinstaub-Emissionen wird ge-
mäss durchgeführten Verkehrsmodellauswertungen aufgrund der projektbedingten Entlastung in den 
Zentren von Baden und Obersiggenthal insgesamt klar abnehmen. Kleinere Mehrbelastungen erge-
ben sich primär im Bereich der neuen Tunnelportale und um die neuen Verkehrsknoten, sowie ent-
lang den Zubringerstrassen zur «ZEL lang» (vgl. Kapitel 5.1.1). Insgesamt hat die Luftschadstoffbe-
lastung in den letzten Jahren aufgrund verbesserter Fahrzeugtechnologie schweizweit deutlich 
abgenommen und dürfte künftig weiter abnehmen. Das Schutzinteresse gem. Art. 3 RPG und kant. 
Richtplan S1.7 wird aufgrund der vorangegangenen Ausführungen als tief bewertet. 

5.1.4 Siedlungstrenngürtel ( Kapitel S 2.1) 

Der Tagbautunnel durch das Siggenthaler Feld und die neue Limmatbrücke mit dem Tunnelportal im 
Wylerloch liegen im Bereich des Siedlungstrenngürtels zwischen Turgi/Untersiggenthal und Nuss-
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baumen. Durch die praktisch durchgehende unterirdische Führung der «ZEL lang» bleibt der Sied-
lungstrenngürtel nördlich der Limmat langfristig weitgehend erhalten. Das Schutzinteresse zur Scho-
nung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie der haushälterischen Nutzung des Bodens gem. Art. 
1 RPG und kant. Richtplan S 2.1 wird als sehr hoch beurteilt. 

5.2 ZEL lang : Sachbereich Landschaft  (L) 

5.2.1 Gewässer und Hochwassermanagement ( Kapitel L 1.2) 

Die neue Brücke über die Limmat sowie das Tunnelportal im Wilerloch bzw. beim Unteren Rausche-
bach (zwischen Baden Kappelerhof und Turgi) können diese Fliessgewässer und deren Fauna (v.a. 
Fisch- und Amphibienpopulationen) beeinträchtigen. Dem Schutzinteressen gem. Art. 1 RPG und 
kant. Richtplan L1.2 wird eine sehr hohe Bedeutung zugemessen. 

5.2.2 Boden  (Kapitel L 1.3) 

Die «ZEL lang» verläuft zum grössten Teil unterirdisch und beansprucht deshalb insgesamt wenig 
Boden. Kleinräumig wird in erheblichem Masse Boden verbraucht, insbesondere bei den Anschluss- 
bzw. Portalbereichen. Die nötigen Vorabklärungen wurden im Bericht zur Umweltsituation (BUS) stu-
fengerecht vorgenommen, die gemäss Richtplan vorgesehenen Massnahmen zur Qualitätssicherung 
des Bodens sind in späteren Projektphasen zusammen mit denjenigen zur Landwirtschaft (vgl. fol-
gender Punkt) umzusetzen. In späteren Projektphasen sind zudem Aspekte der Materialbewirtschaf-
tung und der Kreislaufwirtschaft aufzunehmen. Der Aushub soll �± wo immer möglich �± vor Ort wie-
derverwendet oder in regionale Stoffkreisläufe zurückgeführt werden, um Ressourcen zu schonen 
und Transportemissionen zu minimieren.  

Das Schutzinteresse gem. Art. 1 RPG und kant. Richtplan L1.3 wird aufgrund der vorangegangenen 
Ausführungen als tief bewertet. 

5.2.3 Landwirtschaft und Fruchtfolgeflächen ( Kapitel L 3.1) 

Da die «ZEL lang» mehrheitlich unterirdisch im Tunnel verläuft, ist der Bedarf an Fruchtfolgeflächen 
(FFF) vergleichsweise gering. Dauerhaft werden ca. 0.5 ha FFF verbraucht. Dazu kommen temporär 
weitere Flächen, welche für die Realisierung des Tagbautunnels im Siggenthaler Feld während der 
Bauphase wegfallen. Diese Beanspruchung während der Bauphase ist jedoch grösstenteils vernach-
lässigbar und kann toleriert werden. Denn, aufgrund der vorgesehenen Tiefenlage des Tunnels 
(Oberkante Tunnelbauwerk ca. 3 bis 5 m unterhalb des gewachsenen Terrains) dürften diese Flä-
chen nach Inbetriebnahme mehrheitlich wieder landwirtschaftlich genutzt werden können.   

Die «ZEL lang» gilt als Option und soll nur unter bestimmten Bedingungen als spätere Ergänzung 
des Massnahmenfächers GVK realisiert werden. Falls die «ZEL lang» dereinst einmal realisiert 
würde, würden ca. 0.5 ha FFF dauerhaft verbraucht.  

Fruchtfolgeflächen (FFF) dürfen nur beansprucht werden, wenn ein überwiegendes Interesse nach-
gewiesen ist. Fruchtfolgeflächen stellen eine wertvolle Reserve dar, um auch in Krisenzeiten eine ge-
wisse Eigenversorgung sicherzustellen. FFF sind im Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) festgesetzt. 
Dem Schutzinteresse gem. RPG Art. 3 und kant. Richtplan L3.1 wird eine sehr hohe Bedeutung zu-
gesprochen. 

5.2.4 Landschaften und Naturschutzgebiete  (L 2.5) 

Alle drei Anschluss- bzw. Portalbereiche der «ZEL lang» (vgl. Abb. 2) liegen in landschaftlich sensib-
len Naturräumen. Die Auswirkungen beim Anschluss Kirchdorf und beim Anschluss Liebenfels wer-
den mit heutigem Kenntnisstand als gering beurteilt. Für den Anschluss Wylerloch wird ein grösserer 
Konflikt aufgrund der neuen Brücke über die Limmat und des Portals im Abhang des Unterwilerbergs 
(Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung) erwartet. Die Interessen zur Schonung der Land-
schaft sowie dem Schutz der Lebensräume werden als hoch beurteilt. 
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5.2.5 Wildtierkorridore (L 2.6) 

Durch das Siggenthal verläuft zwischen Kirchdorf und dem Unterwilerberg eine wichtige Vernet-
zungsachse für Wildtiere, welche die ausgedehnten Vernetzungssysteme im Norden (Siggenberg-
Geissberg-Lägern) und Süden (Gebenstorfer Horn-Allmend-Baregg-Heitersberg) miteinander verbin-
det. Da die «ZEL lang» aber parallel zu dieser Vernetzungsachse und zudem mehrheitlich unterir-
disch verläuft, werden die Auswirkungen auf diesen wichtigen Korridor sowie auf das Schutzinte-
resse gem. kantonalem Richtplan L2.6 langfristig als gering beurteilt. 

5.2.6 Wald (L 4.1)  

Um den Anschluss Liebenfels liegen beidseitig der Neuenhoferstrasse Waldareale. Aufgrund der vor-
gesehenen Gestaltung des Anschlusses (Rampe in Strassenmitte) dürften aber kaum Waldflächen 
beansprucht werden. Im Gebiet Unterwilerberg und damit im Bereich des Tunnelportals befindet sich 
ein Naturwaldreservat von speziellem Wert (Eibenpopulation), welches heute wenig gestört und 
durch langfristige Verträge gesichert ist. Auch die neue Limmatbrücke beim Wilerloch dürfte Waldge-
biete beanspruchen. Das Schutzinteresse gem. WaG, Art. 1 RPG und kant. Richtplan L4.1 wird als 
sehr hoch gewertet. 

5.3 ZEL lang : Sachbereich Mobilität  (M) 

Falls die «ZEL lang» realisiert wird, stellt sie eine Ergänzung des Massnahmenfächers GVK 2040 
dar und muss mit den Zielsetzungen des GVK kompatibel sein. Das bedeutet insbesondere, dass die 
«ZEL lang» nur der Entlastung und Aufwertung stark belasteter Ortsdurchfahrten und der Förderung 
von öV sowie Fuss- und Veloverkehr innerhalb dieser Räume dienen darf (gem. KIG, Art. 3 RPG so-
wie der nationalen Klima- und Energiestrategie 2050).  

Die Koordination der «ZEL lang» mit den bestehenden Richtplaneinträgen und Planungsanweisun-
gen des Richtplankapitels Mobilität hat im Rahmen des Erarbeitungsprozesses GVK stattgefunden. 

Das Interesse zur Abstimmung von Siedlung und Verkehr sowie der Sicherstellung der Erreichbar-
keit wird als sehr hoch beurteilt (Art. 1 RPG, Raumkonzept Schweiz, kant. Richtplan S1.1, Richt-
plankapitel Mobilität). 

5.4 ZEL lang : Sachbereich Energie  (E) und Klima  

Im Perimeter der «ZEL lang» liegen keine Energieerzeugungsanlagen und es sind auch keine neuen 
geplant. Der Betrieb der bestehenden Wasserkraftwerke an der Limmat wird durch das Vorhaben 
nicht tangiert. Das Interesse ist deshalb nicht relevant. 

In späteren Projektphasen sind zudem Aspekte der Materialbewirtschaftung und der Kreislaufwirt-
schaft aufzunehmen. Der Aushub soll �± wo immer möglich �± vor Ort wiederverwendet oder in regio-
nale Stoffkreisläufe zurückgeführt werden, um Ressourcen zu schonen und Transportemissionen zu 
minimieren.  

5.5 ZEL lang : Sachbereich Versorgung  (V) 

5.5.1 Grundwasser und Wasserversorgung (V 1.1)  

Das Siggenthaler Feld im Siedlungstrenngürtel zwischen Turgi/Untersiggenthal und Nussbaumen ist 
als vorrangiges Grundwassergebiet auf der Richtplankarte eingetragen. Durch den Tagbautunnel 
Siggenthaler Feld wird dieses durchschnitten. Gemäss Richtplantext gilt in diesen Gebieten primär 
ein Vorrang der Grundwasserbewirtschaftung gegenüber der Kiesgewinnung. Innerhalb dieses Vor-
ranggebietes wird im Gebiet "Hard" und "Hardbode" (Gde. Obersiggenthal, südlich und südwestlich 
der bestehenden Grundwasserfassung Aesch) möglicherweise ein neues Grundwasserschutzareal 
entstehen. Die Abgrenzung dieses Grundwasserschutzareals liegt im Entwurf vor. Spielräume für 
eine Abstimmung sind vorhanden, müssen aber frühzeitig genutzt werden.  
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Im Bereich Schadenmühle / Meierhof (Stadt Baden) unterfährt die «ZEL lang» einen geringmächti-
gen Grundwasserleiter. Die Durchflusskapazität darf dabei dauerhaft um maximal 10% verringert 
werden. Im Rahmen des Vorprojektes ist ein hydrogeologisches Gutachten erforderlich, um einen 
entsprechenden Nachweis zu erbringen. 

Das Schutzinteresse gem. Grundwasserschutzgesetz (GSchG), Art. 17 RPG und sowie gem. kant. 
Richtplan V1.1 wird als sehr hoch beurteilt. 

Die «ZEL lang» darf zudem den Thermenschutzbereich unter dem Oesterliwald / Martinsberg nicht 
beeinträchtigen. Für die Bewilligung muss mittels detaillierter geologischer und hydrogeologischer 
Untersuchungen nachgewiesen werden, dass das Vorhaben die Thermalquellen von Baden und En-
netbaden weder quantitativ noch qualitativ beeinträchtigt. Im Rahmen des GVK wurde eine längere 
Linienführung aufgezeigt, bei welcher Konflikte mit dem Schutzbereich jedenfalls vermieden werden 
können, was allerdings gegenüber einer direkteren Führung spürbar höhere Kosten bedingt. Das 
Schutzinteresse der Thermalquellen in Baden und Ennetbaden gemäss kantonalem Nutzungsplan 
wird als sehr hoch beurteilt. 

5.6 ZEL lang : Sachbereich Abwasser und Abfallentsorgung  (A) 

Bezüglich Abfallentsorgung (Deponien) und Entwässerung ist im Betrieb gemäss BUS mit keinen re-
levanten Auswirkungen zu rechnen. Das Interesse wird deshalb als tief beurteilt. 

6. Interessenabwägung  ZEL lang  

Im Kapitel M 1.2 des kantonalen Richtplans zum rGVK Ostaargau wurde 2021 im Planungsgrund-
satz E festgehalten, dass «die optimale Eingliederung in die Landschaft und die Minimierung der ne-
gativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft [zu berücksichtigen sind]. Ein Verlust von Landwirt-
schaftsland, insbesondere von Fruchtfolgeflächen, ist möglichst zu vermeiden.» 

Die Interessenbewertungen zeigen, dass die «ZEL lang» diesen Grundsatz weitgehend einhält. Als 
kritisch werden mögliche Konflikte des Tunnels unter dem Oesterliwald / Martinsberg mit dem Ther-
malwasserschutz  beurteilt. Diese sind aus heutiger Sicht lösbar, die damit verbundenen zusätzli-
chen Kosten durch eine verlängerte Linienführung sind aber beträchtlich. Deshalb sollen unmittelbar 
nach der Festsetzung der «ZEL lang» im Richtplan die nötigen Abklärungen wie Sondierbohrungen 
durchgeführt werden, um die Linienführung der Tunnelstrecke unter Einhaltung des Thermalwasser-
schutzes optimieren zu können und die Bewilligungsfähigkeit nachzuweisen. Damit dem Interesse 
des Thermalwasserschutzes gerecht werden kann, müssen weiter im Rahmen des UVB die Auswir-
kungen auf die Gewässer vertieft geprüft und allenfalls nötige Projektoptimierungen und/oder Ersatz-
massnahmen gemäss NHG definiert werden. 

Bei einer Realisierung der «ZEL lang» werden ca. 0.5 ha Fruchtfolgeflächen  (FFF) beansprucht. 
Die (gemessen an der Projektgrösse geringe) Beanspruchung von FFF ist bei einer weiteren Projek-
tierung sofern möglich zu minimieren und zu kompensieren. Allfällige Kompensations- und Rekulti-
vierungsmassnahmen sind bei einer Überschreitung der 3 ha anzugehen. Für die Kompensation ist 
nach Möglichkeit ein Direktumlagerungsverfahren anzustreben. Aufgrund der relativen Standortge-
bundenheit von FFF kann das Ziel des Erhalts dieser Flächen erreicht werden.  

Für das Vorhaben sind insbesondere im Bereich Wylerloch und im angrenzenden Limmatraum tem-
poräre und definitive Rodungen  notwendig. Die genauen Flächenbeanspruchungen und die Auswir-
kungen auf den Wald, die Waldreservate und die Schutzwaldgebiete sind im späteren UVB zum Vor- 
bzw. Bauprojekt darzulegen und im Rodungsgesuch auszuweisen. Das Projekt ist so zu optimieren, 
dass möglichst wenig Waldflächen beansprucht und Kompensationsmassnahmen ergriffen werden. 
Rodungen sind verboten und nur bei nachgewiesener Standortgebundenheit ausnahmsweise mög-
lich. Es gilt, dem Natur- und Heimatschutz Rechnung zu tragen. Falls der Bedarf für eine Zentrum-
sentlastung aus verkehrlicher Sicht gegeben ist, wird das Interesse an deren Realisierung als sehr 
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hoch beurteilt, weshalb dieses öffentliche Interesse gegenüber dem Interesse an der Walderhaltung 
überwiegt. 

Darüber hinaus ist nur im kleinräumigen Bereich um die neue Limmatbrücke bzw. das angrenzende 
Tunnelportal im Wylerloch mit mittleren bis grösseren Konflikten zu Natur, Landschaft und Ortsbild  
zu rechnen. Hier sind in Vor- und Bauprojekt Optimierungen zu prüfen, um die Konflikte zu minimie-
ren. Wo Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, sind Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen zu konkre-
tisieren. Eine neue Brücke über die Limmat ist in Abstimmung mit dem Ortsbild  der Stadt Baden und 
Kirchdorf (Obersiggenthal) verträglich zu gestalten. Im Siedlungstrenngürtel  zwischen Turgi/Unter-
siggenthal und Nussbaumen ist in der späteren Projektierung zu prüfen, wie die Beeinträchtigung 
insbesondere während der Bauphase minimiert und der Charakter des Freiraums langfristig erhalten 
werden kann. Die Interessen am Ortsbildschutz sowie am Erhalt des Siedlungstrenngürtels können 
stufengerecht ausgewogen berücksichtigt werden.  

Im späteren Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) zum Vor- bzw. Bauprojekt sind die Auswirkungen 
auf Flora, Fauna und Lebensräume  zu untersuchen, zu bewerten und zu quantifizieren. Das Pro-
jekt ist insbesondere im Bereich der neuen Brücke über die Limmat bzw. des Portals beim Unter-
wilerberg so zu optimieren, dass Konflikte minimiert werden. Allfällige ökologische Verluste sind 
durch angemessene Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen auszugleichen. Ebenso ist in der 
späteren Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) die Einschätzung zu überprüfen, ob die Auswirkungen 
auf den Wildtierkorridor  gering sind. Die Interessen an Flora, Fauna, Lebensräume und dem Wild-
tierkorridor werden stufengerecht ausgewogen berücksichtigt.  

Die Auswirkungen auf den Sachbereich Siedlung  werden mehrheitlich positiv beurteilt: Die Voraus-
setzungen für eine Siedlungsentwicklung nach Innen werden v.a. in Baden und Obersiggenthal ver-
bessert, auch durch die Reduktion der Lärmimmissionen . Allerdings ist in den Portalbereichen und 
auf einigen Ortsdurchfahrten auch mit Mehrverkehr zu rechnen. Falls mit der Projektierung «ZEL 
lang» gestartet wird (was erst bei einem ausgewiesenen Bedarf aufgrund des geplanten Wirkungs-
controllings anhand definierter Kriterien entschieden wird), sind zu einem frühen Zeitpunkt (im Rah-
men des Vorprojekts) die nötigen Begleitmassnahmen zur Minimierung von negativen Effekten zu 
definieren. Im Fall der Ortsdurchfahrt (Landstrasse) Untersiggenthal ist dabei auch der Bedarf für die 
Umfahrung Untersiggenthal («+») zu prüfen. Die «ZEL lang» kann somit mehrheitlich das Interesse 
an einer Siedlungsentwicklung nach Innen sowie der Schaffung klimagerecht gestalteter Freiräume 
unterstützen. In zusätzlich lärmbelasteten Bereichen sind im Rahmen des UVB zum Vor- bzw. Bau-
projekt die Belastungen zu quantifizieren und im Fall von Grenzwertüberschreitungen verkehrlich 
flankierende Massnahmen an der Quelle und/oder auf dem Ausbreitungsweg vorzusehen. Dabei ist 
eine lärmrechtliche Abgrenzung erforderlich hinsichtlich Beurteilung nach Art. 7 (neue Anlage; Ein-
haltung PW) oder Art. 8 LSV (wesentliche Änderung; Einhaltung IGW). 

Die «ZEL lang» tangiert zwei mit Altlasten  belastete Standorte , die Vorabklärungen wurden im 
BUS vorgenommen. Konkrete Massnahmen, um allfällige Umweltgefährdungen nicht zu erhöhen, 
können in der späteren Projektierung definiert werden. 

Zentral ist zudem, dass die «ZEL lang» als integraler Teil des Gesamtverkehrskonzeptes Raum 
Baden und Umgebung  betrachtet wird. Die definierten Zielsetzungen des GVK gelten demnach 
auch bei Realisierung einer «ZEL lang», insbesondere soll kein zusätzlicher Motorfahrzeugverkehr 
induziert werden. Die angestrebte Verlagerung der Verkehrsmittelwahl gemäss Ziel «Flächenspa-
rende Mobilität» ist auch mit «ZEL lang» zwingend anzustreben. Die Begleitmassnahmen (insbeson-
dere die Kapazitätsreduktion MIV in entlasteten Ortsdurchfahrten) müssen deshalb so ausgestaltet 
sein, dass durch die «ZEL lang» kein zusätzlicher MIV induziert wird. Die «ZEL lang» unterstützt die 
angestrebte Innenentwicklung, verbessert die Lärmsituation in dichten Siedlungsräumen, entlastet 
zentrale Ortsdurchfahrten und erleichtert die Aufwertung von Bahnhofs- und Entwicklungsgebieten.  

Mit den vorangehenden Erläuterungen und Hinweisen für die weitere Projektierung ist die im Richt-
plan zur Festsetzung vorgesehene Zentrumsentlastung lang («ZEL lang») räumlich abgestimmt 
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und stufengerecht optimiert , ohne die anderen Interessen ungebührend zu beeinträchtigen. Die 
Interessen an der «ZEL lang» überwiegen die entgegenstehenden Interessen. 

7. Fazit Interessenabwägung  zentraler Richtplaninhalte  

Sowohl das erweiterte Velonetz als auch die Zentrumsentlastung lang («ZEL lang») sind mit den vo-
rangehenden Erläuterungen und Hinweisen stufengerecht räumlich abgestimmt und optimiert, ohne 
die anderen Interessen ungebührend zu beeinträchtigen. Bei beiden Vorhaben überwiegen die öf-
fentlichen Interessen an der Realisierung die entgegenstehenden Interessen. 
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Anhang 5: Kriterien für Aufnahme Projektie-
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1. Kriterien  und ergänzende Überlegungen  

Die Behördendelegation beschliesst, dass der Entscheid bzgl. Projektierung der ZEL lang zum gege-
benen Zeitpunkt entlang der folgenden Kriterien und Überlegungen erfolgen soll: 

1.1 Generell e Festlegungen  

Der Entscheid zur Weiterprojektierung der ZEL lang soll auf folgenden Grundsätzen aufbauen: 
�ƒ Prioritär wird der bereits beschlossene Massnahmenfächer GVK in den nächsten rund 15 Jahren 

(Zeithorizont bis 2040) sukzessive umgesetzt. Die ZEL lang wird dann projektiert, wenn die um-
gesetzten Massnahmen die von BDel sowie Gemeinde- und Stadträten verabschiedeten Ziele zu 
wenig gut erreichen.  

�ƒ Der Entscheid basiert einerseits auf dem Controlling der Umsetzung, andererseits auf dem Con-
trolling der Zielerreichung. Beide Aspekte sind in das vorgesehene Umsetzungs- und Wirkungs-
controlling des GVK einzubetten, welche der Beurteilung bzw. Feinjustierung und Ergänzung des 
Massnahmenfächers GVK 2040 dient (vgl. nachfolgende Grafik). 

�ƒ Der Entscheid wird in einigen Jahren als politische Güterabwägung gefällt. Er soll sich auf fachli-
che Überlegungen abstützen, die auf den Erkenntnissen aus der Erarbeitung des GVK aufbauen. 
Deshalb sollen die zukünftigen Beschlussgremien die Kriterien und Zielwerte gemäss nachfol-
genden Erwägungen festlegen.  

�ƒ Für die Beurteilung sind zwei räumliche Einheiten bzw. vier Ebenen zu berücksichtigen: Einer-
seits der ganze Perimeter des GVK («Gesamtraum»), andererseits die lokale Situation in denje-
nigen Ortsdurchfahrten (ODF Nussbaumen, ODF Baden, weitere ODF Siggenthal), in welchen 
eine ZEL erhebliche Verkehrsreduktionen bewirken könnte. 

 

 

28. Mai 2025, bereinigtes Dokument nach BDel vom 20. Mai 2025 

ENTSCHEIDKRITERIEN HINSICHTLICH PROJEKTIERUNG  «ZEL LANG» 

GVK Raum Baden und Umgebung  

Beschlussinhalt  
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Die folgenden Überlegungen waren für das beschriebene Vorgehen leitend: 
�ƒ Die Aufnahme von Projektierungsarbeiten für die ZEL und die nötigen Kredite müssen durch Re-

gierungsrat und Grossen Rat zu einem künftigen Zeitpunkt beschlossen werden.  
�ƒ Das Steuerungsgremium der zukünftigen Umsetzungsorganisation des GVK (heutige Behörden-

delegation) soll dem Kanton (Departement BVU) einen Antrag dazu stellen. Dabei soll das Gre-
mium auf dem ohnehin geplanten Umsetzungs- und Wirkungscontrolling des GVK aufbauen, um 
Synergien zu nutzen und die Konsistenz zu wahren. 

�ƒ Die nachfolgend aufbauend auf den Zielen und Erfolgskriterien des GVK definierten Kriterien bil-
den den verbindlichen Rahmen für die Entscheidfindung der künftig verantwortlichen Gremien. 
Bei Bedarf können diese Kriterien weiter präzisiert werden. 

�ƒ Wie viele und welche ZEL-Kriterien erfüllt sein müssen, damit die Projektierungsarbeiten gestar-
tet werden, ist in einer politischen Güterabwägung zu klären. 

1.2 Kriterien hinsichtlich Umsetzung stand  des Massnahmenfächers GVK 2040  

Die folgenden Grundsätze werden verbindlich festgelegt: 
�ƒ Die Projektierung der ZEL lang ist aus Sicht Umsetzung dann vertieft zu prüfen, wenn die be-

schlossenen Massnahmen aus dem GVK weitgehend umgesetzt wurden. 
�ƒ Grundsätzlich ist der Massnahmenfächer 2040 vollständig und wirksam umzusetzen. Die für die 

jeweilige Massnahme zuständigen Behörden müssen alle Anstrengungen unternommen haben, 
um die beschlossenen Massnahmen umfassend umzusetzen. 

�ƒ Bauliche Massnahmen gelten mit der Inbetriebnahme als umgesetzt, nicht-bauliche (also raum-
planerische oder nachfrageseitige) Massnahmen mit ihrer verbindlichen planerischen Festset-
zung (z.B. in kommunaler Nutzungsplanung bzw. vergleichbaren Reglementen).  

�ƒ Massgebend sind diejenigen Massnahmen, mit deren Umsetzung bzw. mit deren angestrebten 
Wirkungen auf eine Zentrumsentlastung verzichtet werden kann. Das sind auf der Ebene «Orts-
durchfahrten» die Massnahmen in Nussbaumen, der Innenstadt von Baden sowie weiteren Orts-
durchfahrten im Siggenthal. Auf der Ebene «Gesamtraum» sind es die Massnahmen bzw. Teil-
massnahmen (z.B. Ausweitung Verkehrsmanagement, Ausbau Busangebot, Massnahmen 
Mobilitätsmanagement), die eine konkrete verkehrliche Wirkung in den betreffenden Räumen 
(Siggenthal, Innenstadt Baden) nach sich ziehen. 

�ƒ Auf allen Ebenen �± Gesamtraum und Ortsdurchfahrten �± muss eine grosse Mehrheit der Mass-
nahmen umgesetzt sein, darunter alle wichtigen Schlüsselmassnahmen. Konkret bedeutet dies, 
dass insgesamt mindestens 70% der Massnahmen (bzw. der entsprechenden Teilmassnahmen) 
im Wirkungsperimeter der ZEL weitgehend umgesetzt sein sollen. Dazu gehören jedenfalls die 
folgenden Massnahmen, die gemäss GVK eine besonders hohe Wirkung entfalten sollen: BB01, 
BB04, BB05, SB01, SB02, SB03, MM02, FV02, FV05, SF01, SF03, SF05, SF11, SF13. 

 
Die folgenden Erläuterungen ergänzen die obigen Grundsätze und sind bei der späteren Beurteilung 
zu berücksichtigen: 
�ƒ Angesichts des realistischen Zeitbedarfs für die Projektierung und die nötigen politischen und 

rechtlichen Verfahren wird es auch bei optimalem Verlauf aus heutiger Sicht mindestens 15 
Jahre dauern, bis genügend viele Massnahmen umgesetzt sind. 

�ƒ Infrastrukturelle Massnahmen sind gemäss den Vorgaben in den Massnahmenblättern oder mit 
vergleichbarer Wirkung umzusetzen. Es reicht also nicht, eine Veloroute festzulegen, vielmehr 
müssen die vorgegebenen Standards (z.B. Breiten) erreicht werden. 

�ƒ Falls sich bei der Umsetzung zeigt, dass einzelne (Teil-)Massnahmen aus technischen oder 
rechtlichen Gründen nicht umsetzbar sind und sich auch keine gleichwertigen Ersatzmassnah-
men umsetzen lassen, sind diese (Teil-)Massnahmen wie bereits umgesetzte Massnahmen zu 
behandeln (= umgesetzte Massnahme ohne Wirkung). Der Verzicht auf solche Massnahmen be-
wirkt keinen Aufschub der Projektierung einer ZEL.  

�ƒ Der Bedarf für die Projektierung der ZEL erhöht sich nicht, wenn im Sinne des GVK zweckmäs-
sige und verhältnismässige Massnahmen im politischen Prozess verzögert oder gestrichen wer-
den (z.B. Ablehnung von Parkplatzreglementen oder von Aufwertungsprojekten in Ortsdurchfahr-
ten durch die kommunalen Exekutiven oder Legislativen). Die Bedarfsabklärung für die 
Projektierung der ZEL wird mit Verzögerungen oder Streichungen aber auch nicht verhindert. 
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1.3 Kriterien hinsichtlich der Zielerreichung  

Die folgenden Grundsätze werden verbindlich festgelegt: 
�ƒ Der Bedarf für eine ZEL wird gestützt auf die Ziele des GVK beurteilt. Der Bedarf ist grundsätz-

lich dann gegeben, wenn die mit dem Massnahmenfächer GVK 2040 angestrebte Zielerreichung 
verfehlt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die angestrebte Wirkung erst einige Jahre nach 
Inbetriebnahme sichtbar wird. Basisjahr für die Beurteilung aller Kriterien ist 2019. 

�ƒ Es werden Kriterien zur Zielerreichung sowohl auf Ebene Gesamtraum als auch für besonders 
von einer ZEL tangierten Strassenräume (Ebene Ortsdurchfahrten) definiert.  

�ƒ Massgebend ist immer die überkommunale, gesamtheitliche Sicht. Die Erfüllung eines einzelnen 
Kriteriums oder das Erreichen der Kriterien auf einer einzelnen Ebene führt nicht automatisch 
dazu, dass die Projektierungsarbeiten gestartet werden. Wie stark die folgenden Kriterien ge-
wichtet werden und bei wie vielen Abweichungen festgestellt werden müssen, um mit der Projek-
tierung der ZEL zu starten, ist Gegenstand der späteren Güterabwägung. 

�ƒ Konkret werden folgende Kriterien vorgegeben (Farben entsprechen dem jeweiligen GVK-Ziel): 
 
Ebene Gesamtraum  
 
 
 
 
 
 
Ebene Ortsdurchfahrt Nussbaumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebene Ortsdurchfahrt Innenstadt Baden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebene weitere Ortsdurchfahrten Siggenthal 
Grundsätzlich können hier die GVK-Ziele ohne ZEL erreicht werden. Falls eine ZEL realisiert 
wird, soll die Umsetzung folgender Elemente erleichtert oder zumindest nicht erschwert werden: 
 
 
 
 
 
 
 

Mittleres MIV-Aufkommen �Æ Soll im regionalen Mittel ggü. heute nicht zunehmen 

Fahrgastaufkommen regionales Busnetz �Æ Soll ggü. heute gemäss Zielpfad zunehmen 

Veloverkehrsaufkommen �Æ Soll regional ggü. heute gemäss Zielpfad zunehmen 

Verkehrsbelastung MIV auf Ortsdurchfahrt �Æ Soll mind. gemäss Zielzustand abnehmen 

Transitschwerverkehrsaufkommen auf Ortsdurchfahrt �Æ Soll nicht zunehmen 

Anzahl Liegenschaften mit Lärmgrenzwertüberschreitungen �Æ Soll deutlich abnehmen 

Wahrgenommene Qualität des Stadtraums �Æ Soll deutlich zunehmen  

Dynamik Bevölkerungswachstum entlang Ortsdurchfahrt �Æ Soll durch verkehrliche Im-
missionen nicht gebremst werden 

Wahrgenommene Standortqualität durch Eigentümer �Æ Soll deutlich zunehmen 

Ausbaustandard Velovorzugsrouten in Innenstadt �Æ Soll möglichst eingehalten werden 

Verkehrsbelastung MIV auf Ortsdurchfahrt �Æ Soll mind. gemäss Zielzustand abnehmen 

Schwerverkehrsaufkommen auf Ortsdurchfahrt �Æ Soll nicht zunehmen 

Anzahl Liegenschaften mit Lärmgrenzwertüberschreitungen �Æ Soll deutlich abnehmen 

Wahrgenommene Qualität des Stadtraums �ÆSoll deutlich zunehmen 

Fahrzeiten für Autoverkehr innerhalb Zentrum �Æ Sollen weniger schwanken 

Ausbaustandard Velovorzugsroute (VVR) Baden-Brugg im Kappelerhof  

Ortsdurchfahrten Bruggerstrasse Kappelerhof, Bahnhofstrasse Turgi,  
Landstrasse Rieden, Landstrasse Untersiggenthal 

Innenentwicklungen Bahnhofsumfeld Turgi und Landstrasse Untersiggenthal 
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Die folgenden Erläuterungen ergänzen die obigen Kriterien zur Zielerreichung und sind bei der spä-
teren Beurteilung zu berücksichtigen: 
�ƒ Für den Entscheid zur Weiterprojektierung der ZEL ist nicht die vollständige Erreichung aller sie-

ben Ziele des GVK, sondern der im Gesamtbericht GVK angestrebte Stand der Zielerreichung 
bei vollständiger Umsetzung des Massnahmenfächers 2040 massgebend1. Aufgrund des zeitli-
chen Verzugs zwischen Umsetzung und Wirkung kann die Zielerreichung bei einigen Massnah-
men erst einige Jahre nach Realisierung erstmals verlässlich beurteilt werden. 

�ƒ Zu beachten ist zudem, dass der Zeitpunkt der Beurteilung bzw. die bis dann erfolgte Entwick-
lung des Raums und der Mobilität einen Einfluss auf die Beurteilung einzelner Kriterien haben 
können, insbesondere bei quantitativen Kriterien. Wenn zum Beispiel die Bevölkerungs- und Ar-
beitsplatzzahlen zum Zeitpunkt der Beurteilung (noch) unter der Prognose 2040 gemäss GVK 
liegen, muss die Nachfrage (und damit auch das Angebot) des öV bis zu diesem Zeitpunkt weni-
ger stark zugenommen haben als gemäss Zielzustand GVK 2040. Für solche Kriterien ist die Be-
urteilung deshalb entlang eines Zielpfades vorzunehmen, der für die betreffenden Kriterien zum 
jeweiligen Zeitpunkt Schwellenwerte in Abhängigkeit des bisherigen Wachstums definiert. Dabei 
ist auch zu entscheiden, wie mit Differenzen zwischen Kriterien umgegangen wird (z.B. Plafonie-
rung MIV vs. Reduktion MIV-Anteil gemäss Ziel «Flächensparende Mobilität» auf 44%). 

�ƒ Bei den zu definierenden Schwellenwerten sollen zudem die Ursachen miteinbezogen werden. 
Wird z.B. eine zu hohe Belastung auf einer Ortsdurchfahrt durch das Wachstum von gemeindeei-
genem Verkehr (Binnen- oder Quell-/Zielverkehr) (mit-)verursacht, sollen vor der Projektierung 
der ZEL durch die Gemeinde weitergehende (über den Massnahmenfächer GVK hinausge-
hende) Massnahmen getroffen werden, um diesen Anstieg zu vermeiden. Um Aussagen zu den 
Ursachen des Mehrverkehrs zu treffen, sollen die Verkehrsströme periodisch mit einer Num-
mernschilderhebung gemessen werden. 

�ƒ Der Erhebungsrhythmus für die verschiedenen Kriterien ist nach deren Präzisierung und abge-
stimmt auf das Monitoring des gesamten GVK festzulegen. Den Rahmen bildet dabei der 4-Jah-
res-Rhythmus des Agglomerationsprogramms, einerseits aufgrund der koordinierten Erhebung 
des Umsetzungsstandes der Massnahmen (vgl. Umsetzungscontrolling unter Punkt 1.2), ande-
rerseits weil der Mikrozensus Mobilität und Verkehr als wichtige Datengrundlage ebenfalls in die-
sem Rhythmus erhoben wird. Einige Kriterien können aber zusätzlich auch jährlich oder zwei-
jährlich beurteilt werden (z.B. Aufkommen Auto- und Veloverkehr bei permanenten Zählstellen 
oder öV-Frequenzen). 

�ƒ Welche und wie viele der Kriterien erfüllt sein müssen, um die Projektierung der ZEL auszulösen, 
ist im Rahmen der Güterabwägung aus fachlicher und politischer Sicht zu beurteilen. Jedenfalls 
ausgeschlossen wird ein Automatismus, wonach ein einzelnes Kriterium oder die Beurteilung auf 
einer einzelnen Ebene ausreicht. 

 

1.4 Zu klärende  Fragen vor  Aufnahme der Projektierungsarbeiten  

Falls die oben skizzierten Kriterien zu Umsetzungsstand und Zielerreichung für die Aufnahme von 
Projektierungsarbeiten zur «ZEL lang» sprechen, sind im Rahmen einer Kreditvorlage zur Projektie-
rung zu Handen des Grossen Rates die folgenden Fragestellungen zu beantworten: 
 
�ƒ Es ist durch den Kanton zusammen mit den Gemeinden nochmals zu prüfen, ob anstelle der 

«ZEL lang» kostengünstigere und einfacher finanzierbare Massnahmen mit vergleichbarer Wir-
kung möglich sind, welche die angestrebte Zielerreichung in vergleichbarem Masse sicherstellen. 

�ƒ Die Umfahrung Untersiggenthal («+») ist zwingender Bestandteil der Zentrumsentlastung, falls 
durch die «ZEL lang» eine spürbare Verkehrszunahme in der Ortsdurchfahrt Untersiggenthal 
droht, welcher mit anderen Massnahmen nicht vermieden werden kann. 

�ƒ Flankierende Massnahmen zur Sicherung der Entlastungwirkung und zur Einhaltung des Ziels 
«Flächensparende Mobilität» sind zusammen mit der ZEL zu projektieren und umzusetzen. 

 
1 Anmerkung: Wie die fachlichen Arbeiten gezeigt haben, wäre eine vollständige Erreichung sämtlicher sieben Ziele auch bei Realisierung einer 
ZEL nicht möglich. 
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Die folgenden Erläuterungen ergänzen die obigen Fragestellungen und sind bei der späteren Beur-
teilung zu berücksichtigen: 
�ƒ Die «Zentrumsentlastung lang» und erst recht «lang +» wären die teuersten Strassenbauvorha-

ben, die der Kanton Aargau jemals realisiert hätte. Angesichts der sehr hohen Investitionen ist 
eine nochmalige fachliche Prüfung der Wirksamkeit und Notwendigkeit zu diesem späteren Zeit-
punkt jedenfalls sinnvoll. Auch die Finanzierung der ZEL muss dann verbindlich geklärt werden. 

�ƒ Auf der Ortsdurchfahrt Untersiggenthal können die Ziele des GVK mit dem beschlossenen Mass-
nahmenfächer 2040 ohne ZEL erreicht werden. Ein Bedarf für eine Umfahrung Untersiggenthal 
würde demnach erst durch die «ZEL lang» ausgelöst. Entsprechend sollte sich die Entscheidung 
zur Notwendigkeit der Umfahrung Untersiggenthal («+») daran orientieren, ob zu einem späteren 
Zeitpunkt die befürchtete Gefahr einer Mehrbelastung der Ortsdurchfahrt Untersiggenthal tat-
sächlich besteht und diese auch nicht mit anderen Massnahmen (z.B. Verkehrsmanagement, 
stärkere Lenkung über ZEL Brugg) vermieden werden kann. Falls das nicht möglich ist, wäre 
zwingend auch die Umfahrung Untersiggenthal («+») im kantonalen Richtplan festzusetzen und 
zu projektieren. 

�ƒ Um negative Auswirkungen durch eine ZEL auf das Ziel «Flächensparende Mobilität» zu vermei-
den, müssen zwingend verbindliche flankierende Massnahmen festgelegt werden, um zusätzli-
chen MIV innerhalb oder durch den Perimeter aufgrund der neuen Kapazitäten zu vermeiden. 
Das bedeutet, dass MIV-Kapazitäten in den entlasteten Räumen (Bruggerstrasse und Neuenhof-
erstrasse Baden, Landstrasse Nussbaumen) dauerhaft und wirksam reduziert werden, und zwar 
im Ausmass der durch die ZEL zusätzlich neu geschaffenen Kapazitäten. Sofern das auf der 
Strasseninfrastruktur nicht möglich ist (z.B. weil die Kapazität einer zweispurigen Strasse gar 
nicht weiter reduziert werden kann), sind Begleitmassnahmen bei der Parkierung vorzusehen. 

�ƒ Sowohl die «ZEL lang» wie auch die «ZEL lang +» ziehen Mehrverkehr am Knoten Hardacker 
(Station Siggenthal) sowie auf der Zürcherstrasse im Bereich Webermühle / Klosterrüti (Ge-
meinde Neuenhof) nach sich und die Situation wird sich in diesen Bereichen verschärfen. Die 
Auswirkungen müssen ebenfalls in einer frühen Phase vertieft und nötige Massnahmen festge-
legt werden (für den Knoten Hardacker abgestimmt auf das GVK Zurzibiet). 
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2. Vorgehen Güterabwägung  durch spätere Umsetzungsorganisation  

Die zu schaffende Umsetzungsorganisation GVK und daran anschliessend die politisch verantwortli-
chen Gremien sollen aufgrund obiger Regeln den Bedarf für die Projektierung der ZEL lang klären. 
Dabei sollen auf allen vier Ebenen (Gesamtraum, ODF Nussbaumen, ODF Baden, weitere ODF) je 
der Stand der Umsetzung (Umsetzungscontrolling) und der Zielerreichung (Wirkungscontrolling) 
gleichberechtigt beurteilt und gegeneinander abgewogen werden. Diese Güterabwägung wird in der 
folgenden Grafik beispielhaft illustriert. Die farbigen Punkte (               ) stellen jeweils mögliche 
Stände der Umsetzung und Zielerreichung für die vier Ebenen dar. Die drei Kästchen (               ) um-
fassen jeweils die Beurteilungen für die vier Ebenen zu einem bestimmten Zeitpunkt, wobei zwischen 
zwei Zeitpunkten rund 4 Jahre liegen. Die gestrichelten Pfade zeigen beispielhaft, wie sich die Beur-
teilung auf einer Ebene zwischen zwei Zeitpunkten verändern könnte: 

 

Nachfolgend wird für die drei Beurteilungszeitpunkte und die Entwicklung dazwischen eine mögliche 
Abwägung und Interpretation beschrieben. 

Zeitpunkt 1) Umsetzung hat erst begonnen, erste Wirku ngen ersichtlich  

Die Umsetzung des GVK steht noch am Anfang, es wurden erst wenige Massnahmen reali-
siert. Entsprechend werden die Ziele auf allen Ebenen (Gesamtraum oder Ortsdurchfahrten) erst teil-
weise erreicht. Entsprechend ist die Umsetzung des GVK zu forcieren, v.a. bei der violetten Ebene  
(    ), wo die Wirkungen trotz etlicher umgesetzter Massnahmen bisher gering sind. Die Projektierung 
der ZEL ist bei diesem Stand der Beurteilung noch nicht angezeigt. 
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Zeitpunkt 2) Drei  Ebenen auf Kurs , Rückstände bei einer Ebene  

Auf der violetten Ebene (    ) hat sich die Zielerreichung in den letzten Jahren deutlich verbessert. Of-
fenbar ist die Wirkung der bereits zum Zeitpunkt 1 umgesetzten Massnahmen nun eingetreten, zu-
dem wurden weitere Massnahmen ergänzt. Auf zwei weiteren Ebenen (        ) werden die Ziele eben-
falls mehrheitlich erreicht, obwohl noch weniger als die Hälfte der Massnahmen umgesetzt wurde. 
Die Umsetzung des GVK ist in diesen Ebenen entsprechend auf Kurs und sollte konsequent weiter-
geführt werden. Weil so die Ziele voraussichtlich erreicht werden, drängt sich die Projektierung der 
ZEL bei diesem Stand der Beurteilung nicht auf. Allerdings ist in den folgenden Jahren ein besonde-
res Augenmerk auf die blaue Ebene (    ) zu richten: Dort hat sich die Zielerreichung in den letzten 
vier Jahren kaum verbessert, obwohl einige weitere Massnahmen realisiert wurden. 

 

Zeitpunkt 3) Umsetzung vor Abschluss, Ziele werden vermutlich auf 2 Ebenen verfehlt   

Obwohl die meisten Massnahmen des GVK umgesetzt sind, werden die angestrebten Ziele 
vermutlich verfehlt. Auf zwei Ebenen (       ) kann das noch gelingen, wenn die letzten Massnahmen 
konsequent umgesetzt werden. Auf einer Ebene (    ) hat sich die Zielerreichung in den letzten Jah-
ren kaum verbessert, bestenfalls werden die gesteckten Ziele mehrheitlich erreicht. Auf der blauen 
Ebene (    ) wurden in den letzten vier Jahren beinahe alle noch offenen Massnahmen umgesetzt. 
Dennoch werden die angestrebten Ziele deutlich verfehlt. Bei einem solchen Gesamtbild müsste die 
Projektierung der ZEL zumindest vertieft geprüft werden (inkl. Abklärungen unter Punkt 1.4). 
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Externe Fachspezialisten  

 
Gesamtleitung 
movaplan Mobilitätsstrategien GmbH, Baden  
 
Teilprojekt Strasse und Gesamtmobilität 
LAJO AG, Zürich  
 
Teilprojekt Fuss- und Veloverkehr 
Metron Verkehrsplanung AG, Brugg  
 
Teilprojekt öffentlicher Verkehr 
Metron Verkehrsplanung AG, Brugg  
 
Teilprojekt Stadt- und Freiraum 
SKK Landschaftsarchitekten AG, Wettingen �G yellow  z AG, Basel  
 
Vorabklärungen Tunnelbau 
ILF Beratende  Ingenieure  AG, Zürich  
 
Geologische Gutachten 
Jäckli Geologie AG, Zürich  
 
Verkehrsmodellauswertungen 
Transoptima GmbH, Zürich  
 
Bericht zur Umweltsituation (BUS) 
AFRY Schweiz AG, Zürich  
 
Verfahrensbegleitung und Moderation 
frischer wind AG, Winterthur  
 
Kommunikation 
EBP Schweiz AG, Zürich  
 
Projektunterstützung 
F. Preisig AG, Zürich | Ventus Projekte GmbH, Zürich  
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Abkürzungsverzeichnis  

 
AP  Arbeitsplätze 

ARE  Bundesamt für Raumentwicklung 

AS  Ausbauschritt (z.B. im STEP Schiene des Bundes) 

ASTRA  Bundesamt für Strassen 

BNO  Bau- und Nutzungsordnung (Kernstück der kommunalen Raumplanung) 

BUS  Bericht zur Umweltsituation 

CHF  Schweizer Franken 

DTV  Durchschnittlicher Täglicher Verkehr (Montag-Sonntag) 

DWV  Durchschnittlicher Werktagsverkehr (Montag-Freitag ohne Feiertage) 

ESP  Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (gemäss kantonalem Richtplan) 

EW  Einwohner 

FVV  Fuss- und Veloverkehr 

Fz  Fahrzeuge 

Fz/d  Fahrzeuge pro Tag 

GVK  Gesamtverkehrskonzept 

GWS  Gebäude- und Wohnungsstatistik (Bundesamt für Statistik) 

HR  Hauptroute (Kategorie des Velonetzes) 

HVZ  Hauptverkehrszeiten (üblicherweise werktags 7-9 Uhr morgens und 17-19 Uhr abends) 

KVM  Kantonales Verkehrsmodell 

LSA  Lichtsignalanlage 

LTB  Limmattalbahn 

MIV  Motorisierter Individualverkehr 

moAG  mobilitätAARGAU 

NISTRA  Nachhaltigkeitsindikatoren für Strasseninfrastrukturprojekte (erarbeitet durch ASTRA) 

NR  Nebenroute (Kategorie des Velonetzes) 

NSE  Nummernschilderhebung 

ODF  Ortsdurchfahrt 

öV  Öffentlicher Verkehr (Bahn- und Busverkehr) 

P+R  Park + Ride 

rGVK  Regionales Gesamtverkehrskonzept 

RE  Regio Express (Angebotskategorie der SBB) 

REK  Raumentwicklungskonzept (kommunale Strategie verschiedener Gemeinden) 

REL  Räumliches Entwicklungsleitbild (kommunale Strategie verschiedener Gemeinden) 

RVBW  Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen 

SBB  Schweizerische Bundesbahnen 

STEP  Strategische Entwicklungsprogramm (des Bundes, für Strassen- und Schieneninfrastruktur) 

VM  Verkehrsmanagement 

VSS  Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute 

VVR  Velovorzugsroute 

WSP  Wohnschwerpunkte (gemäss kantonalem Richtplan) 

ZEL  Zentrumsentlastung 
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